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Vorwort

Lias Central-Comits der Deutschen Vereine vom rothen Kreuz beehrt sich, die Verhandlungen der 

4. internationalen Conferenz der Geselschaften vom rothen Kreuz, welche unter Betheilignng von Vertre- 
tern der Genfer Convention beigetretener hoher Regierungen, der Gesellschaften vom rothen Kreuz sowie 
besonders eingeladener sachkundiger Persönlicbkeiten in der Zeit vom 22. bis 27. September 1887 in 

Carlsruhe stattgefunden Hat, nunmehr vollstandig zur Kenntnih aller Betheiligten zu dringen.
Die Einladungen zu der Conferenz, das Verzeichnih der Theilnehmer, die Berichterstattungen über 

die einzelnen, der Berathung und Beschluhfassung der Conferenz unterbreiteten, Fragen, die Protokolle der 
stattgehabten fünf Plenarsitznngen, sowie ein für die Conferenz besonders ausgearbeiteter Vortrag des 

Herrn Professors vr. Kraste zu Freiburg i./B. werden in dem vorliegenden Bande mitgetheilt.
Die gesammten Verhandlungen gewâhren ein erfreuliches Bild von dem stets wachsenden Umfange 

des Arbeitsfeldes des rothen Kreuzes, seiner Zusammengehörigkeit in allen Lândern, sowie seiner im Ein

zelnen, wie im Ganzen glücklich durchgeführten Organisation.
Die vierte internationale Conferenz Hat Anlah geboten, durch eine mit ihr verbundene Ausstellung 

von Gegenstânden der militairischen Krankenpflege den Theilnehmern Gelegenheit zu gewâhren, vielfach 
auf diesem Gebiete in neuester Zeit gewachte Erfindungen und Neueinrichtungen kennen zu lernen.

Durch das besonders dankbar anzuerkennende Entgegenkommen des Königlich Preuhischen Kriegs- 
ministerinms, des Königlich Bayerischen Kriegsministeriums, des Bayerischen Central-Comitss zur Pflege 

im Felde verwundeter und erkrankter Krieger, des Gesammt-Vorstandes des Badischen Landes-Hnlfs-Vereins 
sowie verschiedener Privatpersonen konnten den Besuchern der Ausstellung hochinteressante Leistungen vor- 
geführt werden, — wâhrend die Einsichtnahme der zahlreichen humanitairen Institute in der Stadt Carls

ruhe beredtes Zeugnih davon verschaftte, in welch' seltenem Umfange die dortigen Staats- und Communal- 
Behörden unter dem Protectorate eines sich den Werken der Nachstenliebe widmenden Herrscherpaares be- 
mnht find, sedwede irgend wie berechtigte Bestrebung auf diesem Gebiete zu fördern, durchzuführen und zu 
vervollkommnen.

Das Deutsche Central-Comitâ darf sich der Hoffuung hingeben, dah die vierte internationale Con
ferenz, gleich ihren Vorgângerinnen, einen Merkstein in der Geschichte des rothen Kreuzes bilden und gleich 
diesen dazu beitragen wird, die Interessen des rothen Kreuzes zu krâftigen sowie die persönlichen Bezie- 
hnngen zwischen den Vertretern der Landesvereine zu befestigen.
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Dah zu einem solchen glücklichen Erfolge neben der zahlreichen Betheiligung, welche Seitens der 

hohen Regierungen sowie der Landesvereine stattfand, wesentlich mitgewirkt Hat die Theilnahme, welche die 
Erlauchte Protectorin des Deutschen rothen Kreuzes I. M. die Kaiserin Augusta durch Wort und That 
der Conferenz Hat angedeihen lassen, dah I. I. K. K. H. H. der Grohherzog und die Frau Grohherzogin 
von Baden mit stets gleichem Interesse den Verhandlungen der Conferenz gefolgt find, wâhrend sie deren 
Mitglieder ununterbrochen durch eine Fülle von Ausmerksamkeiten auszeichneten, dah die Grohherzoglichen 
Staatsbehörden sowie die Communalbehörden von Carlsrnhe und Baden-Baden sur die der Arbeit nicht 
gewidmeten Stunden Erholungen seder Art vorbereitet hatten, dah endlich der Gesammt-Vorstand des 
Badischen Landes-Hnlfs-Vereins sowie seine einzelnen Mitglieder alles aufgeboten hatten, um den Con- 
ferenz-Mitgliedern jede Bequemlichkeit zu schaffen, — das alles find Thatsachen, die denjenigen, welche der 
vierten internationalen Conferenz beigewohnt, stets unvergehlich bleiben werden.

Moge unter Gottes gnadigem Segen und dem wohlwollenden Schutze der hohen Regierungen die 
Lösung der Aufgaben, welche dem rothen Kreuz obliegen, in stets erhöhtem Maahe sich vollziehen und die 
Friedensarbeiten der Geselschaften vom rothen Kreuz, ohne von einem, so Gott will recht weit entfernten, 
Kriege unterbrochen zu werden, zu einem erfolgreichen Abschlusse gelangen.

Berlin, im December 1887.

Das Central-Connte der Deutschen Vereine vom rothen Kreuz.
Otto Graf zu Stolberg.
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Berlin, den 9. Dezember 1886.
^ie dritte internationale Conferenz der Vereine vom rothen Kreuz zu Gens Hat in ihrer Schluh- 

sitzung vom 6. September 1884 den Beschluh gefaht, dah die folgende internationale Conferenz innerhalb 

dreier Jahre in Carlsruhe zusammentreten soll.
Der Gesammtvorstand des Badischen Landesvereins, dem nach Mahgabe des zwischen den Deutschen 

Landesvereinen bestehenden Uebereinkommens die Vorbereitung dieser Conferenz, die Einladung zu derselben, 

sowie die Erledigung der sonstigen durch die Conferenz bedingten Geschafte obliegt, Hat an uns das Er- 
suchen gerichtet, diese Anordnungen an seiner Stelle zu treffen und gerne haben wir uns bereit erklârt, diesem 
fur uns so ehrenvollen Wunsche nachzukommen.

Jndem wir die geehrten Central-Comités hiervon ganz ergebenst in Kenntnih setzen, beehren wir 
uns gleichzeitig, zu der vicrten inlcrnalionalen Konserenz in Karlsruhe, die wir auf den

19. September 1^87 und solgende Huge
anberaumt haben, hierdurch einznladen.

Wir richten diese Einladung schon jetzt an die geehrten Central-Comités, damit dieselden in der 
Lage find, eingehend zu prnfen, welche Gegenstânde fie auf der Conferenz berathen zu sehen wünschen, 
wâhrend uns durch eine frühzeitige Mittheilung Gelegenheit gegeben wird, fur die einzelnen auf die Tages- 
ordnung zu dringenden Gegenstânde Referenten zu bestellen und die Arbeiten der Referenten noch vor Be- 
ginn der internationalen Conferenz zur Kenntnih der geehrten Central-Comitss zu dringen.

Die bisher gemachten Erfahrungen lassen es als dringend wünschenswerth erscheinen, dast ein der- 
artiger Geschâftsgang eingeschlagen und genau beachtet wird, da nur auf diese Weise Vertagungen und 
Verzögernngen vermieden werden können.

Mit Rncksicht hierauf ersuchen wir die geehrten Central-Comités, uns bis zum 1. Mârz 1887 die- 
jenigen Gegenstânde zu bezeichnen, welche auf die Tages-Ordnung der vierten internationalen Conferenz 

gebracht werden sollen.
Wir gestalten uns ferver darauf hinzuweisen, dah es sich empfehlen wird, in gleicher Weise, wie 

dies auf der dritten internationalen Conferenz geschehen ist, auch auf der vierten internationalen Conferenz 
die Genfer Convention und Abânderungen derselben nicht zum Gegenstânde der Berathung derselben zu 

macheu.
Anlangend die Tagesordnung fur die vierte internationale Conferenz, so find bereits fur dieselde 

folgende Gegenstânde angemeldet:
I. Von der Bundesleitung der Oesterreichischen Gesellschast vom rothen Kreuz:

1) Die Erfolge der antiseptischen Wundbehandlung und Verbandmethode im Serbisch-Bul- 
garischen Kriege und Antrâge zur Förderung der allgemeinen Einfügung dieser Methode 

in die Feldsanitâtseinrichtungen der Armeen.
2) Die Wirksamkeit der fur die freiwillige Hülfeleistung im Kriege organisirten Vereine 

und Korperschaften in dem Serbisch-Bulgariscken Kriege und Antrâge, um in zuknnftigen 
Fâllen die durch sene angebotene Unterstntzung mehr einheitlich zu organisiren und mit 

grôfferem Vortheil zn verwenden.
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II. Von dem Central-Comité des Jtalienischen rothen Kreuzes:
In welcher Weise ist eine kostenfreie Beförderung sümmtlicher Sendungen zu erreichen, 
welche in Kriegszeiten von den an dem Kriege unbetheiligten Gesellschaften des rothen 
Kreuzes an die gleichartigen Gesellschaften der kriegführenden Lânder abgelassen werden?

Archer diesen Fragen find fermer die von der Tagesordnung der dritten internationalen Conferenz 
abgesetzten und für die vierte internationale Conferenz vorbehaltenen Gegenstânde auf die Tages-Ordnung 
zu bringen:

III. Die Errichtung internationaler Museen fur das Sanitâts-Material.
IV. Die Beziehungen der Central-Comités untereinander und die Stellung des internationalen 

Comités.
Wenn die Erledigung dieser 4 Gegenstânde schon reiches Material für die Berathungen der vierten 

internationalen Conferenz darbietet, so dnrfte es dennoch im Interesse unseres gemeinsamen Werkes liegen, 
fich nicht hiermit zu begnügen, weshalb'wir nicht unterlassen wollen, die geehrten Central-Comites drin
gend zu ersuchen, geeignet erscheinende Gegenstânde bis zum I. Mârz l887 zur Berathung auf der Con
ferenz bei uns anzumelden.

Wir benutzen diese Gelegenheit zum Ausdrucke unserer ansgezeichnetsten Hochachtung.

Das Central-Comits der Deutsche» Vereine vom rothen Kreuz.

Otto Graf zu Stolberg.
An

die sammtlichcn Central-Comités vom rothen Kreuz.
Nr. 784.

Berlin, den 21. April 1887.

Unser Circularschreiben vom 9. Dezember l886, durch welches wir uns erlaubt haben, zu der auf 
den 19. September er. und folgende Tage anberaumten vierten internationalen Conferenz zu Carls- 
ruhe einzuladen, ist bis zum heutigen Tage von der gricheren Mehrzahl der Central-Comites in zustim- 
mendem Sinne beantwortet worden, wàhrend eine Anzahl der geehrten Central-Comites uns mit einer 
Rückâuherung noch nicht beehrt Hat. Jndem wir die letzteren ersuchen, dies bald gefâlligst nachholen zu 

wollen, beehren wir uns gleichzeitig ganz ergebenst mitzutheilen, dah zwischenzeitlich als Berathungsgegen- 
stânde für die vierte internationale Conferenz archer den in unserem Cirkularschreiben vom 9. Dezember 

v. Is. bereits namhaft gemachten noch nachfolgende angemeldet worden find:
1) Von dem Belgischen Central-Comité:

u. Würde es nicht angezeigt sein, eine gemeinsame Uniform für die Mitglieder sâmmtlicher 
Gesellschaften vom rothen Kreuz einzuführen, sofern fie fich auf deu Kriegsschauplatz be- 

geben müssen?
b. Welche Mittel find anzuwenden, um nicht berechtigte Vereine zu verhindern, fich des 

Namens des rothen Kreuzes bei Aufrufen an die ôffentliche Wohlthâtigkeit zu bedienen.

2) Von dem Bulgarischen Central-Comits:
rr. Jndem die Bulgarische Gesellschaft vom rothen Kreuz in dem letzten Feldzuge die aus- 

gezeichneten Resultate der antiseptischen Behandlung bekundet, proponirt fie die Verall- 

gemeinerung derselben unter strenger Beachtuug der conservativ-chirurgischen Methode.
b. Auf Grund der in dem Bulgarischen Kriege in Bulgarie» gemachten Erfahrung und zur 

Erreichung einer einheitlichen und erspriehlichen Hülfeleistung, proponirt die Bulgarische
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Gesellschaft vom rothen Kreuz, dah sâmmtliche zur Hülfeleistung entsandten Colonne» 
der x. t. Gesellschaften vom rothen Kreuz unbedingt dem Central-Comitó der einheimischen 
Gesellschaft vom rothen Kreuz unterstellt werden sollen.

Wir gestalten uns, bezüglich dieser Antrâge ergebenst darauf aufmerksam zu machen, daff dieselden 
zum gröfferen Theil die in unserem Circularschreiben vom 9. Dezember 1886 mitgetheilten Antrâge des 
Oesterreichischen Central-Comités nahe berühren, nnd daher mit letzteren gemeinschaftlich zur Berathung 

gestellt werden dürften.
3) Von dem Hollândischen Central-Comito:

u. Sollen die Europaischen Gesellschaften vom rothen Kreuz den verwundeten nnd erkrank- 
ten Soldaten Hiilse spenden in Kriegen, welche in auszereuropâischen Lândern geführt 

werden?
b. Sollen im Falle einer Insurrection die Gesellschaften vom rothen Kreuz den verwundeten 

und erkrankten Jnsurgenten Hülfsmittel zuwenden, bevor dieselden als Kriegführende an- 
erkannt worden sind?

4) Von dem Russischen Central-Comitê:
Welche Maahnahmen sind zu treffen, um die Kenntnih der Genser Convention in der 
Armee, in den bei ihrer Anwendung besonders interessirten Vereinen, und in dem groffen 
Publikum zu verbreiten?

5) Von dem Serbischen Central-Comite:
и. Die Resultate der antiseptischen Wundbehandluug im Serbisch-Bulgarischen Kriege.
к. Die Hülfeleistungen der Gesellschaften vom rothen Kreuz in diesem Kriege.

6. Die Beziehungen der Central - Comitós der kriegführenden Staaten unter sich wâhrend 
der Kriegsdauer.

6) Von dem internationalen Central-Comits:

u. Durch welche Maahnahmen können die Bevölkerungen zu wirksamer Unterstützung der ans 
dem Kriegsschauplatz thâtigen Gesellschaften vom rothen Kreuz angeregt werden.

b. Die Hnlseleistung der Vereine vom rothen Kreuz im Seekriege.
Auffer diesen Berathungsgegenstanden ist von dem Central-Comité des Badischen Landesvereins 

der Vortrag des General - Arztes Or. von Beck über die Beschaffenheit der Wunden bei Cinwirkung der 
Lorenz'schen Compoundgeschosse angemeldet worden.

Sofern es wünschenswerth erscheinen solite, auher den vorangegebenen Gegenstânden noch anders 
Fragen auf der vierten internationalen Conserenz zur Berathung zu stellen, ersuchen wir, ^uns hiervon 
baldgefalligst Mittheilung machen zu wollen.

Wir benutzen diese Gelegenheit zum Ausdruck unserer ausgezeichnetsten Hochachtung.

Das Central-Comite der Deutschen Vereine vom rothen Kreuz.

Otto Graf zu Stolberg.
An

die sammtlichen Central-Comitvs vom rothen Krenz. 
Nr. 446.
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Berlin, den 28. Juni 1887.
In den drei internationalen Conferenze», zu welchen die Geselschaften vom rothen Kreuz bisher 

zusammengetreten find, haben sich die meisten der der Genfer Convention vom 22. August 1864 beige- 
tretenen hohen Regierungen durch Delegirte vertreten lassen.

Hieraus erwâchst uns die erfreuliche Pflicht, der hohen Regierung die ehrerbietige Mittheilung zu 
machen, dah auf Grund eines auf der dritten internationalen Conferenz zu Gens gefahten Beschlusfes die 
vierte internationale Conferenz der Geselschaften vom rothen Kreuz am 22. September d. Is. zu Carls- 
ruhe zusammentreten wird, indem wir damit den Ausdruck des angelegentlichen Wunsches verbinden, die 
hohe Negierung auch auf der Conferenz zu Carlsruhe vertreten zu sehen.

Aus dem in der Anlage beigefügten Verzeichnih der für die Conferenz zu Carlsruhe angemeldeten 
Berathungsgegenstande molle die hohe Regierung geneigtest ersehen, dah die Berathungen wesentliches In

teresse darbieten und voraussichtlich in ihren Folgen für die Milderung des Geschickes der im Kriege Ver- 
wundeten und Erkrankten fruchtbringend sein dürften.

Das Central-Comitê der Deutschen Vereine vom rothen Kreuz.
Otto Graf zu Stolberg.

An
die der Genfer Convention beigetretenen hohen Regierungen.

Berlin, den 28. Juni 1887.

Wir beehren uns ganz ergebenst mitzutheilen, dah Jhre Majestât die Kaiserin-Königin Augusta 
geruht Hat, der beoorstehenden internationalen Conferenz der Geselschaften vom rothen Kreuz zu Carls

ruhe drei goldene sowie neun silberne Portrait-Medailen und die Summe von 6000 Mark zur Verfügung 
zu stelen, um ein für die Interessen des internationalen rothen Kreuzes, insbesondere für die Verwundeten- 
pflege nützliches Nnternehmen in das Leben zu rufen.

Wir verbinden mit dieser Mittheilung das ganz ergebene Ersuchen, uns bis zum 15. August er. 
für die Nerwcndung der gnâdigen Zuwendung Jhrer Majestât der Kaiserin-Königin Vorschlage machen zu 
wollen, die wir bei Eröffnung der vierten internationalen Conferenz der letzteren behufs endgültiger Be- 
schluhfassung zu unterbreiten nicht verfehlen werden.

Gleichzeitig gestatten wir uns, das Verzeichnih der für die vierte internationale Conferenz ange
meldeten Berathungs-Gegenstande, sowie die bis jeht eingegangenen Berichte über die auf die Tagesordnung 
der Conferenz gesetzten Fragen beifolgend ganz ergebenst zu übersenden.

Abweichend von der bei Anlah der früheren internationalen Conferenzen geübten Praxis, hlauben 
wir diesesmal unterlassen zu solen, die geehrten Central-Comitós aufzusordern, für die Conferenz zu Carls
ruhe besondere Nechenschaftsberichte über die Vereinsthatigkeit in ihren resp. Lândern auszuarbeiten. Der 
nicht erhebliche Zeitabstand zwischen der dritten und vierten internationalen Conferenz sowie die Thatsache, 
dah auf der letzten internationalen Conferenz zu Geus der kurz bemesfenen Zeit halber nur zwei dieser 
Nechenschaftsberichte zur Verlesung gelangen konnten, endlich der Umstand, dah die einzelnen Landesvereine 
sast ohne Ausnahme in bestimmten Zeitabschnitten Berichte über ihre Vereinsthatigkeit erstatten und solche 
zur Kenntnih der übrigen Landesvereine bringen, werden, wie wir hoffen, das von uns eingeschlagene 

Verfahren als gerechtfertigt erscheinen lassen.
Schliehlich beehren wir uns zur Kenntnih zu bringen, dah die vierte internationale Conferenz der 

Geselschaften vom rothen Kreuz, abweichend von unseren früheren, den 19. September als Eröffnungstag 

festsetzenden Mittheilungen, Donnerstag den 22. September cr. Mittags 1 Uhr im Standehause Ritter-



strabe 22 zu Carlsruhe eröffnet werden wird, wàhrend die Herren Delegirten der Central-Comités ersucht 
werden, sich zu einer Delegirten-Conferenz am selben Tage Vormittags 10 Uhr gleichfalls im Stàndehause 

einfinden zu wellen.
Nàhere Mittheilungen über Anmelde- und Nachweisungs-Biireau sowie die Zeiteintheilung wàhrend 

der Dauer der Conferenz werden wir uns gestatten rechtzeitig zu machen.
Wir benutzen diese Gelegenheit zum Ausdrucke unserer ausgezeichnetsten Hochachtnng.

Das Central-Comite ber Deutschen Vereine vom rothen Kreuz.
Otto Graf zu Stolberg.

An
die sammtlichen Central-Comités vom rothen Kreuz 

Nr. 672.

Berlin, den 21. Juli 1887.

Wir beehren uns beifolgend den Bericht ganz ergebenst zu iìbersenden, welchen das Central-Comité 
der Schweizerischen Gesellschaft vom rothen Kreuz über die auf der internationalen Conferenz zu Carls

ruhe zur Berathung gelangende Frage: „Durch welche Masinahmen können die Bevölkerungen zu wirk- 
samer Unterstützung der auf dem Kriegstheater thatigen Gesellschaften vom rothen Kreuz angeregt werden?" 
(Nr. IX. des Programmé) zu erstatten die Güte gehabt Hat.

Wir verfehlen nicht, gleichzeitig ganz ergebenst mitzutheilen, wie die französische Gesellschaft vom 
rothen Kreuz, die wir s. Z. ersucht hatten, die Berichterstattung über die unter Nr. VII. des Programmé 
der Carlsruher Conferenz nâher bezeichnete Frage: „Die Errichtung internationaler Museen für das Sani- 
tâtsmaterial betreffend", zu übernehmen, uns davon in Kènntnih gesetzt Hat, dah sie beabsichtigt habe, 
diese Berichterstattung ihrem Mitgliede, dem Herrn Grafen Serurier vollstândig zu überlassen, da dieser 
die einschlâgige Frage auf das eingehendste studirt, nnd dieselde, wie er sie angeregt, auch zum Gegenstande 

seiner persönlichen Arbeiten gewacht habe. Die französische Gesellschaft vom rothen Kreuz, welche der 
Gründung und der Verwaltung des internationalen Museums zu Paris völlig fern steht, ist der Ansicht, 
dasi, nachdem inzwischen durch den leider erfolgten und von allen Freunden des rothen Kreuzes auf das 
liefste beklagten Tod des Grafen Serurier für die vorliegende Frage der eigentliche Berichterstatter ge
nommen ist, fie mit Nücksicht hierauf, sowie auf die in der dritten Sitzung der internationalen Conferenz 
zu Gens gesahten Beschlüsse von einer Berichterstattung füglich absehen kann, zumal sie in derselben beson- 
dere Gesichtspunkte aufzustellen nicht in der Lage ist. Unter diesen Umstândeu wird die dir. VII. des 

Programmé auf der Couferenz zu Carlsruhe nicht zur Berathung gelaugen.
Nachdem der Bericht des internationalen Comités über Nr. III. des Programmé: „Die Stellung 

und Obliegenheiten des internationalen Comités und die Beziehungen der Central-Comitüs untereinander" 
den Central-Comités inzwischen von dem internationalen Comité direkt übersandt worden ist, befinden sich 
nunmehr die Berichte über sâmmtliche auf die Tagesordnung der Carlsruher Conferenz gesetzten Berathungs- 
gegenstânde (mit Ausschlusi von Nr. I. des Programmé) in den Handen der geehrten Comités.

Wir benutzen diese Gelegenheit zum Ausdrucke unser ausgezeichnetsten Hochachtung.

Das Central-Comite der Deutschen Vereine vom rothen Kreuz.
Otto Graf zu Stolberg.

An
die sammtlichen Ccntral-Comitôs vom rothen Krenz.

Nr. 742.
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Berlin, den 12. August 1887.

Das Central-Comité der Deutschen Bereine oom rothen Krenz Hat die Ehre, in Verfolg seiner 
ehrerbietigen Vorlage oom 28. Juni d. Is. die hohen Regierungen, welche der Genfer Convention vom 
22. August 1864 beigetreten sind, ehrfurchtsvoll zu benachrichtigen, dah die Eröffnung der vierten inter
nationalen Conserenz der Geselschaften vom rothen Kreuz am 22. September d. Is. Mittags I Uhr zu 
Carlsruhe im Standehause Ritterstrahe 22 stattfinden wird.

Das Central-Comit6 erneuert hiermit die ehrerbietige Bitte, dah es den hohen Regierungen gefalle, 

Sich auf der Conserenz durch Delegirte vertreten zu lassen, indem es damit den gleichzeitigen Wunsch 
verbindet, dah die hohen Regierungen die Geneigtheit haben wollen, die Namen der mit ihrer Vertretung 
betrauten Herren Delegirten baldigst mitzutheilen.

Das Central-Comite der Deutschen Vereine vom rothen Kreuz.
Otto Graf zu Stolberg.

Au
die der Genfer Convention bcigctretcnen hohen Regierungen.

Berlin, den 12. August 1887.

Unter Bezugnahme auf unser Cirkularschreiben vom 28. Juni cr., durch welches wir uns mitzu
theilen beehrt haben, dcch die vierte internationale Conserenz am 22. September cr. Mittags 1 Uhr im 
Standehause zu Carlsruhe (Nitterstrahe 22) eröffnet werden wird und dah die Herren Delegirten der 
Landes-Comitós zu einer Versammlnng um 10 Uhr Morgens an demselben Tage in demselben Locale ein- 

geladen werden, gestalten wir uns hierdurch das Ersuchen auszusprechen, uns, sofern dies nicht bereits 
geschehen sein solite, baldgefalligst die Herren Delegirten namentlich mittheilen zu wollen, auf deren An- 

wesenheit bei der Conserenz gerechnet werden darf.
Gleichzeitig verfehlen wir nicht anzuzeigen, dah vom 21. September cr. ab ein Auskunstsbüreau 

im Standehause zu Carlsruhe (Ritterstrahe 22) eingerichtet sein wird, in welchem die Herren Delegirten 
bei ihrem Eintreffen in Carlsruhe sede von ihnen gewnnschte Auskunft erhalten werden, wâhrend bereits 

von jetzt ab das Bureau des Gesammtvorstandes des Badischen Landes-Hilfs-Bereins (Herrenstrahe 45 zu 
Carlsruhe) sede an dasselbe in Bezug auf die Conserenz gerichtete Frage beantworten wird.

Wir erneuern bei dieser Gelegenheit den Ausdruck unser ausgezeichnetsten Hochachtung.

Das Central-Comite der Deutschen Vereine vom rothen Kreuz.
Otto Graf zu Stolberg.

An
die sammtlichen Central-Comités vom rothen Kreuz.

Nr. 786.
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VerzeichnH

der für die vierte internationale Conferen) 

angemeldeten Berathungsgegenstànde

und

die Berichterstattungen der Central-Comitê's über diese 
Berathungsgegenstünde.
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Vrrzeichnitz
der

sür die vierte internationale Conferenz der Hereine nom rothen Kreuz angemeldeten
Derathungsgegenstande.

— Die bei den einzelnen Nnmmern anf der linken Seite namhaft gemachte Stadi bezeichnet den Sitz des Central- 
Comites, welched den betreffenden Gegenstand znr Berathung angemeldet Hat, die anf der rechten Seite angeführte 
Stadt den Sitz desjenigcn Central-Comités, welches eS gütigst übernommen Hat, die Berathung anf der internatio
nalen Conferenz mit einem Berichte einzuleiten.

Berlin.

Wien.

Sofia.

Gens.

Wien.

Belgrad.

Sofia'.

No. I. — Jhre Majestât die Deutsche Kaiserin Hat die Guade gehabt der Con- Berlin, 

ferenz zu Carlsruhe die Summe von 6000 M. sowie drei goldene und neun 
silberne Portrait-Medaillen zur Verfügung zu stellen, um der Conferenz Ge- 
legenheit zu geben, ein sur die Interessen des internationalen rothen Kreuzes 

insbesondere der Verwundeten - Pslege nützliches Unternehmen in das Leben 

zu rufen.
No. II. — Die Erfolge der antiseptische» Wundbehandlung und Verbandmethode Wien. 

im Serbisch-Bulgarischen Kriege und Antrâge zur Förderung der allgemeinen 
Einfügung dieser Methode in die Feldsanitatseinrichtungen der Armeen.
No. Ha. — Jndem die Bulgarische Gesellschaft vom rothen Kreuz in dem 

letzten Feldzuge die ausgezeichneten Resultate der antiseptischen Behandlung 
bekundet, proponirt sie die Verallgemeinerung derselben unter strenger 
Beachtung der conservativ-chirurgischeu Methode.

No. III. — Die Stellung des internationalen Comités und die Beziehungen der Gens. 

Central-Comites untereinander.
No. Ilia- — Die Wirksamkeit der sur die freiwillige Hülfeleistung im Kriege Wien. 

organisirten Vereine und Körperschaften in dem Serbisch-Bulgarischen 
Kriege und Antrâge, um in zukünftigen Fallen die durch sene angebotene 
Unterstützung mehr einheitlich zu orgauisiren und mit gröherem Vortheil 

zu verwenden.
No. IIId. — Die Beziehungen der Central-Comités der kriegführenden Belgrad.

Staaten unter einander wâhrend der Kriegsdauer.
No. Ilio. — Ans Grund der in dem Bulgarischen Kriege in Bulgarieu ge- 

machten Erfahrung und zur Erreichung einer einheitlichen und ersprieh- 

lichen Hülfeleistung, proponirt die Bulgarische Gesellschaft vom rothen 
Kreuz, dafi sâmmtliche zur Hülfeleistung entsandten Colonnen der p. t. 
Gesellschaften vom rothen Kreuz unbedingt dem Central-Comité der ein- 
heimischen Gesellschaft vom rothen Kreuz unterstellt werden sollen.

2*
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Rom.

Brüssel.

Brüssel.

Paris.

St. Peters
burg.

Gens.

Haag.

Haag.

Gens.

Gens.

No. IV. — In welcher Weise ist eine kostenfreie Beförderung sâmmtlicher Sen- Rom. 
dungen zu erreichen, welche in Kriegszeiten von den an dem Kriege unbethei- 
ligten Gesellschaften des rothen Kreuzes an die gleichartigen Gesellschaften der 
kriegführenden Lander abgelassen werden?

No. V. — Würde es nicht angezeigt sein, eine gemeinsame Uniform für die Mit- Brüssel. 
glieder sâmmtlicher Gesellschaften vom rothen Kreuz einzuführen, sofern sie sich 
aus den Kriegsschauplcch begeben müssen?

No. VI. — Welche Mittel find anzuwenden, um nicht berechtigte Vereine zu ver- Brüssel. 
hindern, sich des Namens des rothen Kreuzes bei Ausruf der öffentlichen 

Wohlthâtigkeit zu bedienen?
No.. VII. — Die Errichtung internationalen Museen für das Sanitâts-Material.
No. VIII. — Welche Maahnahmen find zu treffen, um die Kenntnih der Genfer Aarau. 

Convention in der Armee, in den bei ihrer Anwendung besonders interessirten 
Vereinen und in dem grohen Publikum zu verbreiten?

No. IX. — Durch welche Maahnahmen können die Bevölkerungen zu wirksamer Aarau. 
Unterstützung der ans dem Kriegstheater thâtigen Gesellschaften vom rothen 

Kreuz angeregt werden?
No. X. — Sollen die Europâischen Gesellschaften vom rothen Kreuz den verwun-- Haag. 

deten und erkranken Soldaten Hülfe spenden in Kriegen, welche in auher- 

europâischen Lândern geführt werden?
No. XI. — Sollen im Falle einer Insurrection die Gesellschaften vom rothen Haag. 

Kreuz den verwundeten und erkrankten Jnsurgenten Hülssmittel zuwenden, 
bevor dieselden als Kriegführende anerkannt worden find?

No. XII. — Die Hülfeleistung der Vereine vom rothen Kreuz im Seekriege. Berlin.

No. XIII. — Errichtung eines Denkmals zur Erinnerung an die Entstehung des Gens, 

rothen Kreuzes.



I.

Die Vorschlâge der Central-Comités bezüglich der Verwendung des von Ihrer Masestât der 
Deutschen Kaiserin der internationalen Conferenz gnâdigst zur Verfügung gestellten Preises.

Berichterstatter: Das Central-Comitü der Dentschen Vereine vom rothen Kreuz.

1) Das Niederlândische Central-Comité schlâgt vor: eine Concurrenz auszuschreiben, welche sich 
mit der Lösung der für die Central-Comitüs der kleineren Staaten schwierigen Frage beschâftigen soll, 
ausgebildete und zuverlâssige Krankenpflegerinnen sowie eingeübte Krankenpfleger dauernd zur Verfügung 

zu haben.
2) Das Belgische Central-Comite schlâgt vor: eine Ausstetlung aller sich ans den Verwundeten- 

Transport bezüglichen Gegenstande, wie Tragbahren, Land- und Eisenbahnwagen für den Verwundeten- 
Transport u. s. w. zu veranstalten und die hervorragendsten Ausstellungsobjekte durch die zur Verfngung 
gestellten Medaillen sowie durch Geldpreise auszuzeichnen, zu welchem Zwecke der Gesammtgeldbetrag in 
verschiedene Betrage einzutheilen ist.

3) Das Portugisische Central-Comitü schlâgt vor:
n. den Gesammtbetrag von 6000 Mark in drei Preise von se 2000 Mark einzutheilen, die von 

dem internationalen Comité zu Gens an diejenigen zu vertheilen stud, welche in einem auszu- 
schreibenden internationalen Concurs die drei grosien Problème der Kriegs-Chirurgie am 
Besten lösen:

die Eiterverhinderung, 
die Blutstillung, und 
die Schmerzlosigkeit.

b. eine goldene Medaille dem Grnnder des rothen Kreuzes, Herrn Dnnant, zuzuerkennen,
6. eine goldene Medaille dem Erfinder der antiseptischen Wundbehandlungsmethode, Herrn Lifter, 

zuzuerkennen,

à. eine silberne Medaille in der 8ub n. nâher bezeichneten Weise dem Verfasser der besten theo- 
retischen und praktischen Abhandlung über die Verpslegung der Verwundeten im Felde und 
ans dem Schlachtfelde zuzuerkennen,

6. eine silberne Medaille in gleicher Weise wie act <1. dem Verfasser der besten theoretischer: und 

praktischen Abhandlung nber die conservative Chirurgie zuzuerkennen,
k. eine silberne Medaille derjenigen Gesellschaft vom rothen Kreuz zuzuerkennen, welche sich in 

dem nâchsten Kriege am meisten auszeichnet, sowohl was Personal, Material, wie die Qnalitât 
der Hnlfeleistung anlangt. Die Gesellschaften der kriègsnhrenden Staaten find von diesem 
Preise ausgeschlossen.

4) Das Dânische Central-Comité schlâgt vor:
eine Concurrenz auszuschreiben für die beste innere Einrichtung eines transportablen Lazareths, 

d. h. für die zweckmâhigste Feststellung und Beschaffung sâmmtlicher Gegenstânde. welche zur 
Einrichtung und Benutzung eines für eine gewisse Anzahl von Verwundeten und Erkrankten 
beispielsweise 50 bestimmten transportablen Lazareths erforderlich find.
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II

Frage:

Die Erfolge der antiseptischen Wundbehandlung und Verbandmethode im Serbisch- 
Bulgarischen Kriege und Antrâge zur Förderung der allgemeinen Einfügung dieser 
Methode in die Feldsanitatseinrichtungen der Armeen.

Bericht der Bundesleitung der Oesterreichischen Gesellschaft vom rothen Kreuz.

Der in der 5. Sitzung der III. internationalen Conferenz angenommene Antrag auf regelmatige 
Einführung der Antiseptik in den Sanitâtsdienst der Armeen und der Geselschaften des rothen Kreuzes 
hatte nicht jenen Erfolg herbeigefnhrt, den man sich versprechen durfte. Erwâgt man, dah die Chirurgie 
der Friedenspraxis damals schon ein Decennium lang im Besitze und in ausgedehnter Nebung des antisep- 
tischen Verfahrens war, und dieses letztere als ihre allergröhte Errungenschaft proklamirt hatte, erwâgt man 
welter, dat bei verschiedenen solennen ârztlichen Versammlungen und internationalen Congressen die chi
rurgische» und speciell auch die kriegschirurgischen Sectionen die Frage der Einführung der Antiseptik in die 

Kriegspraxis als eine spruchreife und der praktischen Erledigung bednrftige erklârt wurde; so hatte man wohl 

erwarten können, dat jene Manifestation der III. internationalen Conferenz der Gesellschaften des rothen 
Kreuzes eine baldige allgemeine und befriedigende Berncksichtigung finden werde. Das geschal) aber leider nicht.

Als 2 Jahre spâter der serbisch-bulgarische Krieg ausbrach, war die antiseptische Wundbehandlung 
in keiner einzigen Arniee reglementmâhig eingefnhrt.

Mit einer für die Gesellschaften der freiwilligen Pflege erfreulichen Genngthuung konnte nun 
constatirt werden, dat die fremden Missionen, die ans dem Kriegsschauplatze erschienen waren, in reich- 
lichem Mate antiseptisch ausgernstet waren. So wie sie im Jahre 1884 mit einem fortschrittlichen 

Beschlutz agitatorisch vorausgegangen waren, so waren sie um die Jahreswende von 1885 auf 1886 
auf dem Kriegsschauplatze die ersten, die mit einer That fur ihren Beschluh eintraten. Das erstemal war 

hier durch die Action der Gesellschaft vom rothen Kreuze die Gelegenheit geboten, die Antiseptik im grohen 
Style und unter Anwendung verschiedener Detailmethoden zu erproben, allerdings nur an dem Ver- 

- wundetenmaterial eines ganz kurzen Feldzuges.
Wie glanzend diese Probe ausfiel, das ist ans den einstimmig lobenden Berichten aller auf dem 

Kriegsschauplatze thâtig gewesenen Chirurgen bekannt geworden.
Da jedoch diese Berichte nur in der chirurgische» Literatur einregistrirt find, so mag es gestattet 

sein, einige mahgebende Daten in Kurzem auch hier anzuführen, damit sie in den Pnblicationen unserer 
Conferenz erscheinen — den Nichtârzten, die mit der chirurgischen Literatur nicht vertraut find, zur Orien- 
tirung; Allen aber zur Freude.

Das Mortalitâtsprocent der in Belgrad zur Behandlung gelangten Verwundeten betrug I.6°/o. 
Ganz dasselbe Verhaltnih bestand auch bei den Verwundeten in Bulgarien. Man kann also sagen, dah 
die Mortalitât der Verletzten in diesem Feldzuge nahezu in der Mitte zwischen 1 und 2 Prozent lag. 
Weit erfreulicher — weil noch überzeugender — find einzelne Zifferdetails, wenn man die Resultate 
einiger vorausgegangenen Kriege zum Vergleiche heranzieht.

Zu einem solchen eignen sich insbesondere die Schuhftaktureu der einzelne» Cxtremitatenknochen 
und der einzelnen Gelenke. Es stelli sich folgende von Ma y dl, der in Belgrad als Chefoperateur be- 

s châftigt war, entworfene Tabelle heraus:
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Schlchfractnren:
Krim Langen-

salza

Norîr-
amerika

Trantenan 1870/71 Viebau Belgard
Franzosen Englander

des Oberarmes . . 26.3 8.6 35.1 18.1 — 21.2 28.5 0.00/0

des Vorderarmes. 17.3 4.7 10.6 — — 9.6 — 3.00/0

der Hand .... 5.4 0.7 — — - 2.9 — 0.60/0

des Oberschenkels. 68.3 35.5 55.6 39.2 50.9 42.1 68.4 I8.I0/0

des Unterschenkels. 24.3 12.0 30.1 16.0 22.9 26.6 46.6 5.6°/o

î der Fiihe............. 12.7 5.9 13.3 — 8.8 13.3 2.30/0

Schntzfratnren
1866, 1859, 

Krim, 
Langensalza

Dentsch- 
Franz. Kricg, 

Deutsche 
Lazareche

Amerikan.
Krieg

Belgrad

des Schnltergelenkes . . . 17.0 35.5 31.1 0.00/0

- Ellbogen - ... 26.8 21.2 19.4 O.OO/o

- Hand - ... 10.6 12.6 12.9 4-1°/o

- Hüft - ... 45.6 71.8 85.3 50.0°/o

- Knie - ... 20.6 48.9 — O.OO/o

- Fnh 10.5 24.0 — ^ 4.30/0

Vergleicht man die Durchschnittsziffern der Mortalità der Diaphysenfracturen nnd der Epiphysen- 
fracturen aus den früheren Kriegen mit den entsprechenden Verletzungen in Belgrad, so erhalten wir:

friiher in Belgrad

Schultergelenk................................... 26.0 0.0
Oberarm............................................... 17.4 0.0
Ellbogen............................................... 20.0 0.0
Vorderarm......................................... 11.0 3.0
Handgelenk......................................... 12.3 4.1
Handwurzel nnd Mittelhand . . 3.0 0.6
Hnftgelenk ........ 85.7 50.0
Oberschenkel......................................... 51.0 18.0
Kniegelenk......................................... 26.7 . 0.0
Unterschenkel............................. ..... . 18.0 5.6
Fuhgelenk.............................................. 15.4 4.3
Fuhwurzel und Mittelfuh . . . 8.8 2.3

Merkwürdigerweise herrschte in dem serbisch-bulgarischen Kriege der Wundstarrkrampf in einem 
auhergewöhnlich starken Verhâltnisse. Da diese Erkrankung von der Wundbehandlnng unabhangig erscheint, 
so ist man berechtigt, die betreffenden Falle ausznscheiden. Die genannte Krankheit kam bei 460 der 

allerschwersten Extremitatenverletzungen 4 mal vor; relativ weit haufiger bei leichteren Verletzungen.
Scheidet man sene 4 Falle ans, so sinkt die Mortalitât noch uni V3-O.50/0, somit von 3°/o Mor- 

talitât bei sch weren Verletzungen ans 2"/o herab.
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Greift man, unter dieser Licenz, die schweren Verlehungen der oberen Extremist allein heraus, so . 
ergiebt sich, dàh bei der statistisch gewih schon beweisenden Zahl von 273 schweren Verletzungen dieser Art 
kein einziger Todesfall zu verzeichnen war.

Das find die Ziffern, unter deren Eindruck die österreichische Gesellschaft vom rothen Kreuze stand, 

als die Berichte nnserer Chirurgen einlangten!
Eigentlich lag die Bedeutung dieser Berichte fur die Gesellschaft nicht so sehr ans der meritorischen 

Seite; denn die auherordentlichen Resultate stimmten sa nur mit dem überein, was die Erfahrungen der 
Friedenspraxis in bestimmteste Aussicht steilte; die schweren Eingriffe der modernen Chirurgie stehen ja 
nicht unter jenen Verlehungen, welche die in Kriegsspitâlern anlangenden Verwundeten bieten! Die Be
deutung der Ziffern lag vielmehr ans der agitatorische» oder propagatorischen Seite. Es lag nâmlich der 
Nachweis vor, dasi die Antiseptik im Kriege wirklich durchführbar ist, und es musiteli diejenigen bekehrt 
werden, welche die Antiseptik im Allgemeinen zwar nicht bekâmpften oder gar ihrer Methode gunstig ge
stunt waren, aber deren Befolgung im Kriege sur undurchführbar hielten. Angesichts der Bedeutung der 
nun gewonnenen neuen Erfahrungen hielt es die österreichische Gesellschaft vom rothen Kreuze für ange- 

zeigt, sofort nach Abschlusi des Krieges den Wunsch auszusprechen, dasi der Beschluh der III. internationalen 
Conferenz einer günstigen Erledigung zugeführt werde. Sie hielt sich hierzu ans dem Grunde für be- 

rufen, weil sie bei den ausschlaggebenden kriegschirurgischen Ereignissen in erster Linie die freundnachbarliche 
Hülfe leisten konnte und durch Anstrag des Genfer-Central-Comitös angewiesen war, die Vermittelung der 
weiteren internationalen Hülfe zu besorgen.

Die allgcmeine und traditionelle Besorgnisi, dasi sede Bewegung im Süden der österreichisch-unga- 
rischen Monarchie die orientalische Frage aufzurollen vermag; sprach weiter dahin, für dieses Eintreten 
der österreichischen Gesellschaft eine dringliche Form zu suchen.

Dies führte uns dazu, eine auherordentliche Conferenz der Gesellschaften vom rothen Kreuze zu 

beantragen.
Auf einer solchen Hatte die im Jahre 1884 beschlossene Resolution mit Hinblick auf die neuen Er

fahrungen in eindringlicherer Weise wiederholt werden sollen.
Der damals eingebrachte Antrag (v. Langenbeck, Longmore, Socin, Gurlt, Mundy) 

hatte damals nâmlich zwar die Majoritât der eben Votirenden, aber nicht die Majoritât der Conferenz- 
mitglieder erlangt. Die nun verânderte Sachlage liesi die Hoffnung aufkommen, dasi der neuerdings und 
driuglich eingebrachte Antrag wahrscheinlich eine einstimmige Annahme und hierdurch ein auherordentliches 
Gewicht erlangen konnte. Neben dieser Angelegenheit lagen uns auch einige organisatorische Fragen auf 

dem Herzen.
Die Einberufung einer ausierordentlichen Conferenz kam aber nicht zu Stande.
Glücklicherweise gingen aber auch die Besorgnisse vor einer Kriegsgefahr, die im abgelaufenen 

Jahre auf ganz Europa lasteten, vorüber, und die Ereignisse haben unsere Absichten rricht überholt. An- 
dererseits ist inzwischen nach der Ablehnung unseres Antrages — wohl im Hinblicke auf die den Welttheil 
bedrohende Kriegsgefahr die Einführung der Antiseptik in den Sanitâtsinstitutionen der Armeen um einen 
entscheidenden Schritt vorwârts gerückt. Deutschland Hat sie im Juli 1886 eingeführt und steht heute 
ausgerüstet da. Oesterreich-Ungarn und Nuffland befinden sich gegenwârtig auf dem gleichen Standpunkte. 
Auch Serbien Hat die Antiseptik rcglementmasiig angenommen. Oesterreich-Ungarn und Ruffland werden 
im nâchsten Kriege vollkommen antiseptisch ausgerüstet sein.

Allgemein aber ist die segensreiche Institution noch nicht geworden. Es ist also immerhin gerecht- 
fertigt, noch heute die Stimine zu erheben und für die ungesâumte und allgemeine Einführung der Anti

septik in den Sanitâtsinstitutionen aller Armeen jener Staaten, die der Genfer Convention beigetreten
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find, warm zu plaidiren. Vs kann ja nicht geleugnet werden, dah hier eine Angelegenheit vorliegt, die 
analog der Frage der explodirenden Geschosse ist. Gerade so wie es für barbarisch erklârt werden muh, 

Geschosse dieser Art zu benutzen; ebenso muh es fur barbarisch erklârt werden, die verwundeten Soldaten 
auch noch den deletâren Einflüssen der Wundinfektion preiszugeben. Man braucht ja nur den Gegensatz 
zweier Armeen oor den Augen zu haben, von denen die eine die Verwundeten des Feindes rettet, die 

andere preisgiebt; da hort die culturelle Paritât ans.

Die österreichische Gesellschaft vom rothen Kreuze erlaubt sich daher, vorerst den Antrag Langen- 
beck, Longmore, Mundy vom Jahre I884 zu erneuern und in der sofort zu motivirenden Erweiterung 

zur Diskussion zu bringen.

Durch die Annahme jenes Antrages allein würde in der Sache kein weiterer Fortschritt angebahnt.
Erwâgt man die Erfahrungen der zu unserer Zeit geführten grohen Kriege, so lâht sich ein ge- 

niigendes statistisches Material zusammenbringen, ans welchem die relative Hâufigkeit der einzelnen Ver- 

letzungsformen besrimmt werden kann.
Derlei Bestimmungen liegen in der modernen kriegschirurgischen Literatur bereits vor. Vs lâht 

sich auf Grund der vorhandenen Tabellen, eine beilaufige Berechnung aller jener Erfordernisse an Ma- 
terialien, Utensilien und Personen anstellen, welche zur richtigen Durchführuug der Antiseptik in einen 

knnstigen Krieg nothwendig find.
Die Neichhaltigkeit der antiseptischen Methoden lâht einerseits schon heute eine antiseptische Aus- 

rnstung mit geringen sinanziellen Opfern als durchführbar erscheinen, wenn auch anderseits der Gedanke 
an eine einheitliche Methode jetzt noch ferne liegen mag.

Es dürfte als eine der nachsten Anfgaben der antiseptischen Technik erachtet werden, nach dem je- 
weiligen Standpunkte der Erfahrung bei Ausbruch eines Krieges eine oder nur wenige Methoden derart 
auszugestalten, dah ihre Handhabung allgemein acceptirt würde.

Welche Vereinfachung in der Arbeit der Geselschaften vom rothen Kreuze, welcher Nutzen fur die 
Verwundeten daraus erwachsen würde, liegt auf der Hand.

Doch mogen diese Punkte einer nachsten Zukunft vorbehalten bleiben. Heute schou kaun aber ein 
Punkt als solcher angesehen werden, der einer Diskussion unterworfen werden sollte.

Der oberste Grundsatz der heutigen Wundbehandlung lautet, dah der erste Verband über das Schicksal 

des Verwundeten entscheiden kann. Der allererste chirurgische Angriff auf die Wuude bildet also einen 
der Hauptpunkte der Fürsorge für die Verwundeten. Im serbisch-bulgarischen Kriege zeigte sich allerdings, 
dah das Endresultat der chirurgische» Thâtigkeit ein glânzendes war, obwohl und trotzdem die erste Ver- 

sorgung der Wunde nach antiseptischen Grundsatzen entweder sehr mangelhaft oder null war.

Allein, man darf aus dieser einzigen, auf einen kurzen Winter-Feldzug basirten Erfahrung nicht 
schliehen, dah der Schwerpunkt der antiseptischen Thâtigkeit in den Feldspitâlern liegen werde. Es wâre 
dies der verhângnisvollste Jrrthum. Die Hauptsorge wird immer darauf zu richten sein, dah die primâre, 
das heiht schon auf dem Schlachtfelde erfolgende Versorgung der Wunden uach antiseptischen Principien 
durchgeführt werde. Je schwieriger im Verlaufe eines Krieges die Verhâltnisse werden, je gröher die Zahl 
der Verwundeten wird, um so mehr muh der Hauptaccent auf die primâre Versorgung der Wunden gelegt 
werden, weil fie so viel bedeutet, wie Zeitgewinn. Mogen die Feldspitâler auch überfüllt, die Zahl der 
neuzuwachsenden Verwundeten im Steigen sein, — die heutigen Dauerverbânde erlauben in einer sehr 
grohen Zahl von Fallen ein mehrere Tage langes Zuwarten, daher auch einen Transport der Verwundeten 
weit hinter den Rücken der operirenden Armee, ohne dah hiedurch die definitive Behandlung, insbesondere 

die Entscheidung, ob operati» oder conservalo zu verfahren sein wird, alterirt würde.

3
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Es ist daher klar, dah eine der Hauptsorgen der Sanitâtsverwaltungen der Armeen in der Zukunft 
darin bestehen must, dast ein sehr zahlreiches mit aniiseptischen (und fixirenden) Behelfen reicklichst ausge- 

stattetes ârztliches Personal den Bewegungen der Trnppen folge, um die primâre Versorgung der Wunden 
hinter der Schlachtlinie vorzunehmen.

Dieses Personal kann selbstverstândlich nur ans berufsmâhigen Militârârzten bestehen. Archer den 
wegen Lebensgefahr unaufschiebbaren Operationen ans dem Scklachtfelde selbst, wird die exakte Anlegung 
des antiseptische:: Verbandes, die Jmmobilisirung der Gliedmasten, die Anordnung des Transportmodus 
u. dgl. den Schwerpnnkt der militârairztlichen Thâtigkeit in der l. Linie bilden— einer Thâtigkeit, deren 
hohe Bedeutung darin liegen wird, dast sie die darauf folgenden Thâtigkeiten bedingt und garantirt.

Durch diese Verschiebung der Aufgabe — man denke nur an Schlachten, wo die Verwundeten 
nach Zehntausenden zâhlen, um dem Gesagten zufolge primâr zu versorgen sein werden — werden die in 
zweiter und dritter Linie liegenden Feldsanitâtsanstalten, wenn das militârârztliche Personal nicht weiter 
die Masse der Falle zu bewâltigen vermag, immer mehr und mehr der Fnrsorge der Gesellschaften der 
freiwilligen Hnlfe und der internationalen Hnmanitatsbethatigung zufallen mussen.

Je mehr die Militairârzte in erster Linie wirken mussen, um so mehr müssen die Organe der frei
willigen Hnlfe die Anfgaben der zweiten und dritte:: Linie übernehmen und mit der Zeit, diesen Zielen 
entsprechend erweitert und organisirt werden. Hier liegt der Punkt, wo die Entwicklnng dieser Gesell
schaften einen Aufschwnng nehmen kann. Die antiseptische:: Dauerverbande erlauben es, dah eine un- 
gehenre Zahl von Verwundeten, wenn die Verletznng antiseptisch versorgt ist, sofort in die Anstalten der 
dritte:: Linie dirigirt wird.

Die rasche Heilung der Ampntirten, vieler Resecirten erlaubt es, dah auch die Anstalten der zweiten 
Linie eine förmlich schon in den ersten Tagen ermöglichte Evacuations-Thâtigkeit beginnen. Die Anstalten 
der freiwilligen Hnlfe werden die Aufnahmsorgane fnr die Maffen der zurnckdirigirten Verwundeten oder 
bereits Operirten in einen: viel grecherei: Mahe sein, als es bisher der Fall war. — Der Höhepunkt der 

chirurgische:: Thâtigkeit wird allerdings in den Feldspitalern liegen. Jndem sie das schwere Verletzungs- 
material empfangen, bieten sie die Gelegenheiten nnd den Ort, wo die fachlichen Vertreter der Chirurgie, 
sei es ans dem militairârztlichen, sei es ans dem Civilstande, ihre Wirksamkeit entfalten können. Alle 
civilisirten Staaten verfngen über grohe Zahlen von hervorragenden Chirurgen, die auf den Università:: 
als Lehrer, in den grohen Civilspitâlern als Abtheilungschefs fungiren.

In den grosten Feldspitalern hatten diese Kraste ihre Wirksamkeit in noch grösterem Maststabe als 
bisher zu entfalten, damit in Erganzung der staatlichen Fnrsorge den Schwerverletzten auch von Seite der 
freiwilligen Sanitatspflege eine Hnlfe ersten Ranges zu Theil werde, damit aber auch Massen-Beobachtnngen 
mit geschulten Auge:: gemacht und neue Principien von kundiger Seite gesucht werden. Hier hatte die 
internationale Nachbarhülfe der am Kampte Nichtbetheiligten unterstntzend einzugreifen nnd sie mnhte 
immer stolz sein, die besten Organe ihrer Thâtigkeit auf diesen Punkt zn entsenden, damit hier ein Wctt- 
kampf der besten Krâfte stattfinde. In welcher nâheren Weise die Arbeitstheilung nach solchen Prinzipien 
durchzufnhren sein wird, das wird die Zukunft lehren, und seder Staat wird hier seine Normen zu 

treffen haben.
Es werden hiernber gewist noch viele Meinungen ausgesprochen werden. Das eine jedoch kann 

heute als ausgemacht gelten, dast die systematische Durchfnhrung der Antiseptik nicht nur eine Beschaffung 
gewisser Materialien und eine bestimmte Ausbildung des Personates erfordert, sondern eine neue Arbeits
theilung zwischen den militairârztlichen und den freiwilligen Organen. Diese must erwogen werden. Von 
der Entscheidung hângt in dieser Beziehung die Art der Thâtigkeit der Gesellschaften der freiwilligen 

Hülfe ab.
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Hierin liegt der Grund, warum wir einen besonderen Punît beantragen. Wir glauben namlich: 
dast sede Heeresverwaltung, wenn sie die Antiseptik durchführen will, die antiseptische Vorsorge ans dem 
Schlachtfelde in erster Linie als idre gröhte Aufgabe ins Auge sassen must. Sie must sich klar werden, 
wie sie die Rollen vertheilen werde. Und um eine Entwicklung der Praxis in dieser Hinsicht anzubahnen, 

stellen wir daher den Antrag:
Die Conferenz wolle beschliesten:
Unter Aufrechterhaltung der in der III. internationalen Conferenz zu Gens 1884 gefahten Resolution: 

„I.L (lonlsrsnos smst Is vosu, c^ns Iss panssmsnts antisspticlnss soient introduits, eornms 
rsZIs, llans Is ssrvies àss toutss les arinsss sn oampnANS, ainsi c^us clans estui <ls toutes 
Iss Loeistss cis la 6roix-Rou§s. Il sst à àssirsr, yu'sn temps <ls paix, Is personnel in- 

llrrnisr soit instruit clans es traitement."
werden gemast den in den letzten zehn Zcchren gemachten Erfahrungen bezüglich der durch die antiseptische 
Technik geânderten Verhâltuisse, die der Genfer Convention beigetretenen Staaten und Vereine ersucht, stu
die Durchführung der antiseptisch conservativen chirurgischen Praxis bei der Armee im Felde bereits von 
der Gefechtslinie ab zweckmâstige und entsprecheude Einrichtungen zu treffen.

III

Frage:

Die Stellung und Obliegenheiten des Internationalen Comités, und die Beziehungen 
der Central-Comites unter einander.

Bericht des Internationalen Comités vom rothen Kreuz.

Ueber diese zwei mit einander zusammenhangenden Fragen find schon Berichte in der Genfer Con
ferenz vom Iahre 1884 eingereicht worden; der eine durch Herrn von Oom im Namen des russischen 
Central-Comitss, der andere durch Herrn Ad or im Namen des Internationalen Comités.

Diese beiden Rapporte finden sich in der Berichterstattung der Genfer Couferenz S. 61 und 74 
abgedruckt.

Sie find auherdem an alle Central-Comitss gesandt worden, als Zusatz zu dem 58. Circulare des 
Jnternational-Comitss vom 16. Februar 1885.

In Folge dieser Mittheilung haben 13 Central-Vereine, gemast dem Wunsche der Genfer Conferenz, 
chiese Frage berathen und dem International-Comits das Résultat ihrer Besprechungen mitgetheilt.

Der Theil dieser Berathung, welcher sich auf den Antrag des Herrn von Oom bezieht, ist nachher 
an den Central-Verein von Petersburg geschickt worden, da es letzterem allein zukommt, darüber zu ent- 
scheiden, ob und in wie weit er seine Vorschlâge abâudern will.

Das International-Comits seinerseits Hat, mit Rücksicht auf die ihm vorgelegten Ansichten, welche 
demnâchst den Central-Vereinen mitgetheilt werden sollen, seine eignen Schluhfolgerungen vom Jahre 1884 
in mehreren Stricken abgeândert, und wird seine definitiven Antrâge der Conferenz zu Carlsruhe in der 
hierbeifolgenden Form unterbreiten:

1) Internationale Confereuzen find wünschenswerth als Mittel gemeinsame Besprechungen iiber 
Fragen von allgemeinem Interesse zu ermöglicheu, und die persönlichen Beziehungen der Mit- 
glieder der verschiedenen Central-Vereiue zu erleichtern.

3'-
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Ju gewvhnlichen Umstânden ist es erwnnscht, dah solche Conferenzen alle fünf Jahre 
stattfinden.

2) Die National-Vereine vom rothen Kreuz, obgleich von einander ganz unabhângig in Bezug 
ails ihre innere Einrichtung, betrachten sich, in Folge des von ihnen Allen gemeinschaftlich 

verfolgten Zweckes, als verpflichtet sich durch ein enges Band solidarisch zu verbinden.
3) Es ist wnnschenswerth, das in Gens bisber erscheinende Bulletin International als Organ 

aller Gesellschasten des rothen Kreuzes, beizubehalten.
Die betheiligten Gesellschasten sollem an der Redaction möglichst thâügen Antheil nehmen 

und sich bemühen fur dasselbe Abonnenten zu gewinnen.
4) Jm allgemeinen Interesse des rothen Kreuzes ist es rathsam- das in Gens residirende Jnter- 

national-Comite, wie es seit Beginn des Werkes bestanden Hat, auch sernerhin beizubehalten.
Diesem Comité liegt hauptsàchlich ob:
n. Dahin zu arbeiten, die Beziehungen der Central-Vereine uutereinander zu erhalten und aus- 

zubilden.
d. Denselben die Dildung neuer National-Vereine anzuzeigen, nachdem es sich der Grundlage 

vergewissert Hat, ans welcher diese Vereine gebildet worden sind.
e. Das unter Nr. 3 bezeichnete Bulletin International zu verôffentlichen. Jm Falle die Ein- 

nahmen der Abonnements des Bulletin die Druckkosten nicht decken würden, Hat das Jnter- 

national-Comito das Recht, sich dieserhalb an die Central-Gesellschaften zu wenden.
à. In Kriegszeiten eine vder mehrere Internationale Agenturen zu stiften, welche zu Erkundigungen 

dienen, und durch deren bereitwillige Vermittelung die National-Vereine Hülfsmittel an Geld 
oder in nàia, an die Verwundeten der kriegführenden Heere zukommen lassen können.

6. In Kriegszeiten, wenn es darum ersucht wird, entweder selbst oder durch seine Agenturen, den 
National-Vereinen der kriegführenden Machte zum Austausch des Briefwechsels behülflich 
zu sein.

Ilia
Frage:

Die Wirksamkeit der für die freiwillige Hülfeleistung im Kriege organisirten Vereine 
und Kôrperschaften in dem SerLisch-Bulgarischen Kriege und Antrâge, mn in zu- 
künftigen Fallen, die durch jene angebotene Unterstützung mehr einheitlich zu orga- 
nisiren und nrit gröherem Vortheil zu verwenden.

Bericht der Bundesleitung der Oefterreichischen Gesellschaft vom rothen Kreuz.

Die modernen Heeres-Einrichtungen in allen Staaten zeigen das Streben, sofort nach einer Kriegs- 
erklârung die eigenen Streitkrâfte in groffen Massen in Bewegung zu setzen und dem Feinde gegenüber zu 
stellen, damit derselbe möglichst nberrascht und durch die ergrifsene Offensive schon in seinem Aufmarsche 
und in seiner Entwickelung gehindert merde. Es werden daher dem Beginne der Feindseligkeiten schon in 
den ersten Wochen des Kriegszustandes bedeutende Gefechte, sa selbst grohe Schlachten solgen und erscheint 
eine Entfaltung des Sanitâtswesens in weitem Umfange gleich im Anfange des Feldzuges als ein drin- 

gendes Gebot der Nothwendigkeit.
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Wie ganz unzureichend sich selbst voraussichtige und in gröherem Mahstabe angelegte staatliche 
Sanitâts-Einrichtungen für Kriegszwecke schon im ersten Augenblicke des Bedarfes erwiesen haben , zeigen 
die Erfahrungen der Zahre 1866, 1870 und jene des russisch-türkischen Krieges 1877/7Z und diese Er

fahrungen waren es auch vorzüglich, welche die im letzten Dezennium rascher vorgeschrittene Ausbildung 
des freiwilligen Hülfswesens durch Vereine als Unterstützung und Ergânzung der staatlich eingerichteten 
Militair-Sanitats-Anstalten so wesentlich förderten und den unter dem Zeichen des rothen Kreuzes gegrün- 
deten Hülfsvereinen jene Stellung gegeben haben, welche sie heute — wir dürfen sagen zum Heile der 

Menschheit — einnehmen.
Das freiwiÜige Hülfswesen Hat derzeit fast in allen Staaten Europas — und auch in auher- 

europaischen Staaten — eine Organisation angenommen, welche es ermöglicht, nicht uur im Bedarfsfalle 
der Kriegsmacht des eigenen Staates durch die im Frieden für den Kriegsfall vorbereiteten Mittel die 
möglichst reiche Unterstützung zur Verfügung zu stellen, sondern durch den internationalen Charakter, 
welcher dem freiwilligen Hülfswesen durch die Genfer Convention vom 22. April 1864 und den officiellen 
Beitritt der Negierungen zu den Bestimmungen derselben gegeben wurde, kann und sotl diese Hülfe auch 

aus neutralen Staaten beiden kriegführenden Heeren, ja unter Umstünden sogar den Streitkrâften des 
Feindes gewâhrt und geleistet werden. Diese Organisation war zur Zeit der oben erwahnten grohen 
Kriege noch nicht so weit entwickelt, dah die internationale Hülfe sich in heroorragender Weise Hatte 

gekend machen können, so dah es erft den allerletzten Jahren vorbehalten war, in dem vergleichsweise mit 
den vorgenannten — allerdings weit weniger umfangreichen serbisch-bulgarischen Kriege Ende 1885 und 
Anfangs 1886 eine Gelegenheit zu schaffen, um die Wirksamkeit der organisirten Vereine und Gesell- 

schaften vom rothen Kreuze praktisch darzustellen und zu erproben.
Eine solche Gelegenheit muhte zu Beobachtungen und Erwâgungen Anlah bieten, welche von den 

Einrichtungen des internationalen Hülfswesens in der Feuerprobe, der sie nun unterzogen waren, sich 

bewâhrt haben, welche andere aber vielleicht als verbesserungsfahig und noch als lückenhaft erkannt werden 
müssen.

Als die Centralstelle einer der zunachst am Kriegsschauplatze gelegenen Organisation von Hülfs

vereinen, welche daher auch an der Hülfsaction eine der meistbetheiligten sein muhte, war die Bundes- 
leitung der österreichischen Gesellschaft vom rothen Kreuze gewih in der Lage, solche Wahrnehmnngen durch 

die von ihr in beiden kriegführenden Staaten entsendeten Vertreter in reichem Mahe zu sammeln. Auch 

der, der Bundesleitung durch das internationale Comité des rothen Kreuzes in Gens ertheilte Auftrag, als 
provisorische Sammelstelle zur Vermittlung von Seudungen der rothen Kreuz-Vereine neutraler Lânder- 
an die Kriegführenden wahrend der Dauer der kriegerischen Verhaltnisse zu fungiren, — eine Aufgabe, 
welche auch von den Neutralen zahlreich in Anspruch genommen wurde, veranlahte vielseitige Erfahrungen, 

welche es der österreichischen Gesellschaft vom rotheu Kreuze sofort nach Schluh der Feindseligkeiten ange- 
zeigt erscheinen lassen muhten, im-Hinblicke ans die Möglichkeit künftiger feindlichen Begegnung von 
Staaten einen Meinuugsaustausch der Vereiue vom rothen Kreuze anzuregen, welchen die im serbisch- 
bulgarischen Kriege gemachten Erfahrungen bezüglich der Wirksamkeit der freiwilligen Sanitâtshülfe zum 

Gegenstande halte.
Der von uns eingebrachte diesbezügliche Antrag, welcher bei der Wichtigkeit der Sache die Ein- 

berufung einer besouderen internationalen Conferenz uà doe befürwortete, fand jedoch nicht die allgemeine 

Zustimmung.
Es soll nun unsererseits gerne zugegeben werden, dah, nachdem das abgelaufene Jahr der Ruhe 

gewih reichlich ausgenützt worden ist und gerade mit Rücksicht aus die Hülfsaction von 1885/86 ein sehr 
reiches Material zur Diskussion wird gestellt werden können, die Beleuchtung der Frage von möglichst
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vielen Seiten und Gesichtspuncten ans die Erledigung des Gegenstandes zur grösieren Reife dringen wird, 

obgleich auch nicht zu leugnen sein dürfte, dasi unser — nur von einer gewissen Vorsicht eingegebener 
Antrag eine Verhandlung zu Tage gefördert Hatte, die unter dem noch frischen Eindrucke der Begebenheiten 
des serbisch-bulgarischen Conflictes durchgeführt, vielleicht schon ein Jahr früher zu den Beschlüssen gesührt 
H atte, die wir zur Ausfüllung von Lücken in der internationalen Organisation des rothen Kreuzes als 
dringend nothwendig erachten. Es wird nunmehr nicht zurnck zu kommen sein auf das Detail der 
Leistungen der einzelnen Vereine vom rothen Kreuze im serbisch-bulgarischen Kriege, da hierüber sowohl 
von den Vereinen der beiden kriegführeuden Balkanlander als auch von den meisten Vereinen der neutralen 
Staaten, die sich an der freiwilligen Hülfsaction zu Gunsten der Ersteren betheiligten, sehr eiugehende 
Berichte an das internationale Comité in Gens eingegangen uud durch dieses veröffeutlicht worden sind. 
Der Jnhalt dieser Berichte Hat sene Meldungen vollstandig bestatigt, welche uns durch unsere eigenen, in 
beiden Landern unsereu Anthcil an der Hulfsaction leitenden Funzionare in eingehenden Memoranden 

erstattet worden waren.
Wir haben uns demzufolge erlaubt, in der Behandlung des von uns seinerzeit aufgestellten Be- 

rathungsgegenstandes 2 welcher lautet:
„2) Die Wirksamkeit der für die freiwillige Hülfeleistung im Kriege organisirten Vereine und 

Körpcrschaften in dem serbisch-bulgarischen Kriege und Antrâge, um in zuküuftigen Fallen die 
durch sene augebotene Unterstützung mehr einheitlich zu organisiren, und mit grötzerem Vortheil 

zu verwenden" -
die Ausführung des er sten Theiles, welcher die Wirksamkeit der freiwilligen Hülfe überhaupt behandeln 
sollte, — als bereits von vielfachen Veröffentlichungen überholt, — zu unterlassen, und stellen nur beznglich 
des zweiten Theiles die nachfolgenden Antrâge, deren nâhere Begründung wir uns vorbehalten:

Die internationale Conferenz wolle beschliehen:
1) Im Falle eines Krieges wird das internationale Comite in Gens die Central-Stellen der 

Vereine vom rothen Kreuze in den kriegführeuden Landern sofort nach dem Bekanntwerden 
der Kriegserklârung ersuchen, die Leitung der gesammten, nach den betreffenden Landern diri- 
girten freiwilligen Hülfe der Vereine vom rothen Kreuze der neutralen Staaten zu übernehmen 
und dieselde mit Rücksicht auf die durch die Armee-Sanitatsleistung ihr zugehenden Wünsche 
und Directiven bezüglich der Art und des Ortes der zu leistenden Hülfe, wâhrend der Dauer 
des Krieges und so lange nach dessen Beendigung der Beistand der freiwilligen Hülfe noch 

fortgewâhrt wird, zu führen.
2) Die Vereine vom rothen Kreuze in den neutralen Staaten werden sodann eingeladen werden, 

die von ihnen auf die Kriegsschauplâtze zu entfendenden Hülfsabtheilungen zu beauftragen, sich 

dieser Mahregel unbedingt zu fügen.
3) Zur Unterstützung für die Leitungen der freiwilligen Sanitâtshülfe der Neutralen werden aus 

den Vertretern derselben kleine Comités oder Einzelpersonen vom Central-Comitü aufgestellt, 
welche nach den Local-Verhâltnissen und den Auftrâgen des Central-Comités im Einverstand- 
nisse mit den militairischen Autoritâten die ihnen zugewiesenen Aufgaben der freiwilligeniHülfe 

durchführen oder überwachen.
4) Dem internationalen Comitâ in Gens wird es unbenommen bleiben, wenn es dies für den

seweilig gegebenen Fall angezeigt halten sollte, provisorische oder definitive Sammelstellen für 
die Herbeischaffung von Sanitâts-Hülfsmitteln und die Disposition mit solcheu — wie es 

bisher wiederholt geschehen ist — einzurichten. - ^
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Hid
Frage:

Die Beziehungen der Central-Comités der kriegführenden Staaten unter sich wahrend 
der Kriegsdauer:

Bericht des Serbischen Central-Comites.

Die Frage über die Beziehungen der Central-Comités unter einander ist auf allen bisherigen Con- 

ferenzen Gegenstand der Berathungen gewesen.
Auf der Berliner Conferenz l869 angeregt, wurde fie für die folgende Conferenz, die allerdings 

erst im Jahrel884 in Gens abgehalten werden konnte, zurnckgestellt, um von letzterer wiedernm der Con

ferenz zu Carlsruhe überwiesen zu werden.
Bei der hohen Wichtigkeit, welche die zur Berathung stehende Frage fur die Entwickelung des 

rothen Kreuzes Hat, ist es leicht erklarlich, dah die Vertreter der verschiedenen Landesvereine auf der Ber
liner, wie auf der Genfer Conferenz sowohl ihrer Behandlung die eingehendste Aufmerksamkeit widmen 
zu mussen geglaubt haben, wie auch an ihre eudgültige Lösung mit einer gewissen Zurückhaltung heran- 

getreten wird.
In dem trefflichen Berichte, welchen Herr Ad or Namens des internationalen Comités auf der 

letzten Geufer Conferenz erstattet Hat, ist der Herr Berichterftatter, nachdem er die gegenwârtige Sachlage 
und deren Vorgeschichte eingehend erôrtert Hat, zu bestimmten Vorschlâgen gekommen, durch welche eine 
schârfer begrenzte Organisation des rothen Kreuzes bezweckt werden soll.

Diese Vorschlâge find nach dem Beschlusfe der Genfer Conferenz allen Central-Comitos mitgetheilt 
worden, um sich über fie, nach ihrer vorherigen gründlichen Prüfung auf der Carlsrnher Conferenz 
schlüssig zu machen, was sicherlich auch in der denkbar besten Weise erfolgen wird.

Ein Punît der Vorschlâge des Herrn Ad or scheint uns jedoch eine ganz besondere Aufmerksamkeit 
beanspruchen zu müsfen, weshalb wir ihn hier auch besonders hervorheben wollen, nâmlich die Frage über 

die Beziehungen der Central-Comités der kriegführenden Staaten untereinder, die bisheran gemeinlich 
durch die Vermittelung des internationalen Comités oder seiner in der Nâhe des Kriegstheaters errichteten 
AgenMren unterhalten worden find.

Wenn schon die Beziehungen der Central-Comités unter einander in Friedenszeiten die volle 

Aufmerksamkeit für diese ebenso interessante, wie für die Zukunft des rothen Krenzes hochwichtige Materie 
in Anspruch nehmen, um wie viel mehr steigert sich die Bedeutung, wenn es sich um die Beziehungen 
handelt, welche in Kriegszeiteu zwischen den Central-Comites der kriegführenden Staaten eintreten sollen.

Ohne Zweifel liegt es im Interesse der Verwundeten und Erkrankten, die in Feindesland gelagert 
find, dasi fie mit ihrem Heimathlande, ihren Verwandten u. s. w. in Briefwechsel treten, sowie über ihr 
Geschick Auskunft geben konnen und dah ihnen andererseits von dort ans Nachrichten und selbst materielle 
Hülse zugânglich gemacht werden können.

Wie aber die hierzu erforderlichen Verbindungen herstellen, wenn die Beziehungen zwischen den 

beiden feindlichen Staaten durch den Krieg vollstandig unterbrochen wird?
Von selbst taucht der Gedanke auf, dah dies am einfachsten durch die Gesellschaften vom rothen 

Kreuz zu bewirken sein dürfte, da es fa ihnen obliegt, das traurige Geschick der im Kriege Verwundeten 
und Erkrankten zu mildern. Ihre internationale Stellung berechtigt fie, wie uns scheinen will, in stân- 
diger Verbindung untereinander zu bleiben, selbst wenn von den Staaten, in welchen fie domicilirt find,
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Krieg gesührt wird. Je Haufiger und leichter diese Verbindungen sein werden, um so mehr werden sie den 
Verwundeten und Erkrankten in Feindesland zu statten kommen, und die Aufgaben des rothen Kreuzes 

fördern heksen.
Deshalb Hat auch der vorerwâhnte Herr Berichterstatter des internationalen Comités den Vor- 

schlag gemacht, dah in Kriegszeiten der Briefwechsel der Central-Comités untereinander dnrch das inter
nationale Comitó oder seine in der Nâhe der kriegführenden Staaten gelegenen Agenturen vermittelt 

werden soll.
Wie dankbar anch die grohen Dienste anerkannt werden mussen, welche das internationale Comité 

und seine Agenturen den Verwundeten und Erkrankten in den Kriegen 1870/7! und 1877/78 geleistet 

haben, indem sie die Verbindungen unter sich wie unter den Central-Comités der kriegfnhrenden Staaten 
erleickterten, so ist dennoch das Serbische Central-Comitó, gesticht ans die in dem letzten Serbisch-Bul- 
garischen Kriege gemachten Erfahrungen, der Ansicht, dah ein directer Verkehr zwischen den Central- 
Comitós der kriegführenden Staaten, wenn er überhaupt möglich ist, einem indirecten Verkehr durch die 
Vermittelung des internationalen Comités oder seine Agenturen erheblich vorgezogen werden muh.

Wir gestatten uns zur Begründung unserer Ansicht, nachsolgendes anzusühren:
Nachdem der Serbisch-Dulgarische Krieg am 2./14. November 1885 begonnen hatte und die ersten 

Verwundeten am 1 ! ./23. November in Belgrad eingetroffen waren, übersandte das Serbische Central-

Comité, indem es die Initiative ergriff, unter dem ^ Deceàr' Bulgarischen Central-Comitó ein Ver-

zeichnih der sich in den Lazarethen von Belgrad besindlichen Bulgarischen Verwundeten und ersuchte, ihnen 
die Namen derjenigen Serbischen Verwundeten mitzutheilen, welche sich in den Lazarethen in Sofia 

befanden.
Ein zweites Verzeichnih der Bulgarischen Verwundeten wurde dem Bulgarischen Central-Comitó 

am 1./13. Dezember und ein drittes Verzeichnih, die Namen der nicht Verwundeten Bulgarischen Gefan- 
genen enthaltend, am 4./16. Dezember aus ausdrücklichen Befehl Jhrer Majestât der Königin von Serbien 

übersandt. Das Bulgarische Central-Comitó beeilte sich, dem Wunsche des Serbischen Central-Comitós 
nachzukommen und übersandte dem Letzteren, indem es das Serbische Central-Comitó zu dem von ihm 
ausgegangenen glücklichen Gedanken beglückwünschte, unter dem 13./25. Dezember ein erstes Verzeichnih 
derjenigen Serbischen Verwundeten, die sich in den Hospitâlern zu Sofia befanden. Diesem Verzeichnih 
folgte 8 Tage spater ein zweites, die Namen der in sonstigen bulgarischen Stadten gclagerten Serbischen 
Verwundeten enthaltend, und weitere drei Tage daraus ein Verzeichnih der in den Handen der Bulgarischen 
Armee besindlichen Serbischen Gefangenen.

Durch den Austausch dieser Verzeichnisse waren beide Central-Comitós in der Lage, zahlreichen 
Familien bestimmte Auskunft geben zu können, die sich an sie wandten, um über das Geschick ihrer von 

dem Schlachtfelde nicht zurückgekehrten Verwandten Aufschluh zu erhalten; auch wurde es hierdurch beiden 
Central-Comitós ermöglicht, Sendungen, welche für die in Feindesland lagernden Verwundeten von deren 

Familien bestimmt waren, den ersteren zuzuführen. Es bildete sich alsdann eine regelmâhige Correspondenz 
zwischen den beiden Central-Comitós nnd zwar aus dem Wege durch Oesterreich-Ungarn, weil die directe 
Verbindung zwischen Serbien und Bulgarien unterbrochen war. Die beiderseitigen Regierungen legten 
dieser Correspondenz keine Schwierigkeiten in den Weg, die Briefe wurden sogar verschlossen befördert und 
unterlagen keinerlei Untersuchung durch die Postâmter. Der Stempel des rothen Kreuzes, welcher aus das 
Briefcouvert gedrückt war, galt als genügende Sicherheit für den Jnhalt des Briefes und verschaftte ihm 
nngehinderte Beförderung durch ein neutrales Land nach dem Feindesland. Jndeh beschrânkten sich die 
Verbindungen zwischen den beiden Central-Comitós nicht aus den alleinigen Austausch der Briefe, sie
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nahmen einen gröheren Umfang an und schufen einen Pracedenzfall der von höchster Bedeutung fnr die 

Zukunft des rothen Kreuzes ist.
Die Oesterreichische Gesellschaft vom rothen Kreuz, welche es übernommen hatte, die Beförderung 

der von den Central-Comitös der neutralen Staaten für die Central-Comitos der kriegführeuden Staaten 
bestimmten Gaben an ihre resp. Adrehstationen zu vermitteln, richtete unter dem 5./12. Januar 1886 durch 
seinen in Belgrad domicilirten Delegirten Herrn Baron von Buol an das Serbische Central-Comito die 

Ansrage, ob das Letztere, in Ausübung seiner internationalen Aufgabe sich damit befassen wolle, durch 
Serbien und durch die Serbischen Vorposten eine Sendung von 67 Colli, welche von den Central-Comitos 
in den neütralen Staaten für das Bulgarische Central-Comito bestimmt waren, an seine Adresse befördern 
zu lassen, da der Transport dieser Gegenstande in Folge der unterbrochenen Schifffahrt auf der Donau 

nicht ausführbar war.
Das Serbische Central-Comits, dem aus seine Bitte von Seiner Majestât dem Könige von Serbien, 

dem Höchstkommandirenden der Serbischen Armee, die nachgesuchte Erlaubnih zur Ueberführung der in 
Rede stehenden Sendung ertheilt wurde, beeilte sich, dem Wunsche der Oesterreichischen Gesellschaft vom 
rothen Kreuz nachzukommen, indem es sich die 67 Colli aushândigen und sie demnâchst auf seine Kosten 

durch die Serbischen Vorposten bis an die Bulgarische Greuze weiter befördern lieh, unter Begleitung

eines seiner Delegirten, welcher die Sendung am Delegirten des Bulgarischen Central-Comitös

aushândigte.
Diese Thatsache, welche, soweit uns bekannt, als eine Neuerung in den Beziehungen der Central- 

Comitos untereinander angesehen werden muh, dürfte allseitig die Ueberzeugung hervorrusen — wie dies 
bei uns bereits der Fall ist — dcch eine directe Vevbindung zwischen den Central-Comites der krieg- 
sührenden Staaten, wenn sie ermöglicht werden kann, erheblich einer indirecten Verbindung vorzuziehen 
ist, weil die erstere zwischen den beiden Central-Comitos einen von den nationalen Abneigungen unbe- 

rührten dauernden freundschaftlichen Verkehr vermittelt, der den Verwundeten und Erkrankten nur zum 
Vortheil gereichen kann.

Aus diesem Grunde beantragt das Serbische Central-Comitó wie es dies bereits direct bei dem 
internationalen Comité gethan Hat, dcch an Stelle des von Herr Ad or unter Nr. 5 gemachten Vorschlages 
solgende Bestimmuug tritt:

„In Kriegszeiten findet der Briefwechsel des Central-Comitós in den kriegführenden Staaten, wenn 
dies irgend möglich ist, auf directem Wege statt. Ist dies jedoch nicht ausführbar, so wird derselbe durch 
das internationale Comité oder durch dessen, den Central-Comités der kriegführenden Staaten beigegebene 
Delegirte oder aber durch die Agenturen vermittelt, welche von dem internationalen Comité in der Nahe 
der Kriegführenden errichtet find".

Belgrad, den 4./16. Mai 1887.

IV.

Frage.

In welcher Weise ist eine kostenfreie Beförderung der Natural-Sendungen zu ermög- 
lichen, welche im Interesse der Verwundetenpflege von den Gesellschaften des rothen 
Kreuzes in den nicht kriegführenden Staaten an die gleichartigen Gesellschaften in 
den kriegführenden Staaten abgelassen werden?

4
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Bericht des Jtatienischen Central-Comitös.

Bei dem Ausbruche des Serbisch-Bulgarischen Krieges im Jahre 1885 beschloh das Central-Comits 
des italienischen rothen Krenzes auf Aufforderung des internationalen Comités an die Central-Comitös in 
den beiden der Genfer Convention beigetretenen kriegführenden Staaten Gegenstande der Heilpflege abzu- 

senden. Zn diesem Zwecke hatte das Jtalienische Central-Comits 7 Kisten, mit Medicamenten, Bandagen, 
Lemen u. s. w. gefüttt, im Gesammtwerthe von 2000 Frcs. herstellen lassen, von denen 3 nach Sofia, 
4 nach Belgrad — sede Sendung einen Werth von 1000 Frcs. ausmachend — bestimmt waren. Nach 
Anweisung des internationalen Comités wurden sâmmtliche 7 Kisten nach Wien dirigirt und an die 
Oesterreichische Gesellschaft vom rothen Kreuz das Ansuchen gerichtet, die Sendungen an ihre respectiven 
Adrehstationen weiter zu befördern.

Für die Besördernng der 7 Kisten von Nom nach Wien find, ungeachtet das Königliche Kriegs- 
ministerium genehmigt halte, dah bei Berechnung der Transportkosten bis zur Grenze die wesentlich 
niedrigeren Militairtarife znr Anwendung kommen durften, ca. 450 Frcs. verausgabt, wâhrend die Oester
reichische Gesellschaft vom rothen Kreuz in einem Schreiden vom 22. Februar 1886 auf Ersatz der für 
die Weiterbefördernng von Wien nach Belgrad resp. Sofia entstandenen Transportkosten verzichtet Hat.

Wenn nun auch das Jtalienische Central-Comitè diesem letzteren Umstande eine erhebliche Ermahi- 
gung der gesammten Beförderungsgebühren zu verdanken Hat, so ist dies doch immerhin eine Znfalligkeit, 
und in Wirklichkeit würde, sofern die Oesterreichische Gesellschaft vom rothen Kreuz ein so dankenswerthes 
Entgegenkommen nicht gezeigt hatte, der Gesammtbetrag sur die Beförderung von der Abgangsstation bis 
an die resp. Adrehstationen unter Anwendung der bestehenden Tariffaste sich um ca. 1500 Frcs. erhöht, 
sonach den Werth der Sendung wenn nicht überstiegen haben, so doch ihm gleichgekommen sein.

In Anbetracht solcher Verhaltnisse Hat das Jtalienische Central-Comité in seiner Sitzung vom 
8. December 1885 beschlossen, das internationale Comité zu ersuchen, die der Genfer Convention bei
getretenen Negierungen zu einem Meinungsaustausch darnber veranlassen zu wollen, in welcher Weise für 
die zur Verwuudetenpflege bestimmten Gegenstande, welche von den Central-Comitss des rothen Kreuzes 

in den nicht kriegführenden Staaten an sene in den kriegführenden Staaten abgesandt werden, dauernd 
und endgültig eine Ermahigung der Transportkosten herbeizuführen ist.

Das Jtalienische Central-Comits verhehlt sich nicht, dah sich in der Praxis der Verwirklichung 

seiner Wünsche mannigfache Schwierigkeiten entgegenstellen werden, se nachdem die Eisenbahnen Eigenthum 
des Staates oder von Privatgesettschaften find. Dessennngeachtet halt das Jtalienische Central-Comits den 
angeregten Gegenstand für wichtig genug, um ihn weiter zu verfolgen.

Bei der jetzigen Lage der Dinge reicht es nicht ans, dah die Central-Comitüs Gegenstande für die 
Pflege der Verwundeten in den kriegführenden Staaten anschaffen und herstellen, sie müssen in vielen 
Fatten auch noch über einen baaren Geldbetrag verfügen können, welcher dem Werthe der zn versendenden 
Gegenstande gleichkommt; sonst könnte es sich leicht ereignen, dah das eine oder andere Central-Comitê 
wegen Mangels disponibler Baarmittel von der Absendung der bereits vottstândig fertiggestellten Hülfs- 
gcgenstande Abstand zu nehmen genöthigt sein würde. ungeachtet die Verhaltnisse die rascheste Beförderung 
solcher Gegenstande an die Bedarfsstette dringend erheischen. Erwagt man nun einerseits den erheblichen 
Nutzen, welcher durch die Sendungen geschaffen wird, die von den lediglich philantropischen Zwecken 
dienenden Gesettschaften vom rothen Kreuz zum Transport aufgegeben werden, und bringt man anderer- 
seits in Anschlag, dah die Kriege in neuerer Zeit im Vergleich zu früher, glücklicherweise seltener wie auch 
von kürzerer Dauer geworden find, so dürfte es nicht unbittig sein, an die Eisenbahn- wie Schifffahrts- 
gesettschaften, zumal sie dadurch einen erheblichen financietten Ausfatt nicht erleiden werden, das Ansuchen
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zu stellen, für die Sendungen der Central-Comit6s vom rothen Kreuz, die selbstverstândlich als Eilgut zu 
befördern find, eine Ermâhigung der Frachtsâtze, wenn nicht gânzliche Frachtfreiheit eintreten zu lassen.

Die hierdurch entstehenden Einnahmeausfalle werden sicherlich durch anderweitige in Folge des 

Krieges nothwendig bedingte Mehreinnahmen völlige Deckung finden.
Etwaigen Versuchen, die gewâhrten Frachterleichterungen in betrügerischer Weise bei anderen Sen

dungen auszunutzen, wird durch gemeinsam zu treffende Controlmahregeln leicht vorzubeugen, wie auch 
bereits gewachte Versuche durch gleiche Mahnahmen leicht zu entdecken sein.

Aus diesen Gründen glaubt das Jtalienische Central-Comito der 4. internationalen Conferenz vor- 

zuschlagen, dieselde wolle wie folgt beschliehen:
„Die Sendungen, welche in Kriegszeiten von den Central-Comités in den der Genfer Con
vention beigetretenen Staaten im Interesse der Verwundetenpflege ausgegeben werden, sollen 
als Eilgut befördert werden und geniehen Transportfreiheit aus den Eisenbahnen wie aus den 
Schiffen von der Aufgabe- bis zur Bestimmungsstation. Behufs Vermeidung mitzbrauchlicher 
Ausnutzung dieser Transporterleichterung werden gemeinsame Controlmahregeln vereinbart."

Das Jtalienische Central-Comitê nimmt Abstand, bestimmte Vorschlàge zu machen, in welcher Weise 

die Verwirklichung seiner, allen Central-Comitós zu grohem Vortheile gereichenden, Antrâge durchzu- 
sühren ist.

Das Jtalienische Central-Comits muh sich darauf beschrânken, der internationalen Conferenz seine 
Antrâge wit der Mahgabe zu unterbreiten, dah das internationale Comite ersucht wird, die zur Verwirk
lichung dieser Antrâge erforderlichen Maffnahmen bestmöglich einzuleiten und durchzufnhren.

Nom, den 24. Februar 1887.

V.

Frage:

Würde es sich nicht empfehlen, für die Mitglieder sammtlicher Gesellschaften vom rothen 
Kreuz, die sich ans den Kriegsschauplatz begeben müssen, eine gemeinsame Uniform 
einzuführen?

Bericht des Belgischen Central-Comités vom rothen Kreuz.

Die Genfer Convention Hat als eines ihrer Grundprincipien die Neutralitât der Feldlazarethe 

anerkannt.
Dementsprechend liegt allen Gesellschaften, welche es sich zur Aufgabe gestellt haben, den Verwun- 

deten Hülfe zu leisten, die Pslicht ob, dahin zu wirken, daff die zuerkannte Neutralitât auch thatsâchlich 
und bestmöglichst zur Geltung kommt und dah die Personen, welche sich der Verwundetenpflege unter- 

ziehen, bei Ausübung ihres mühevollen Liebeswerkes thunlichst vor seder Gefahr geschüht werden.
Wenn nun auch bereits der Artikel 7 der Genfer Convention zu diesem Zwecke die Bestimmung 

enthâlt, daff die mit der Verwundetenpflege betrauten, um allenchalben als solche erkannt zu werden, eine 
Armbinde mit dem rothen Kreuz im weihen Felde tragen sollen, so dürfte doch dieses Unterscheidungs- 
zeichen nicht genngen, um gefahrvolle Verwechselungen unmöglich zu machen. Abgesehen davon, das; die 
Armbinde sehr leicht nachgemacht werden kann, ist dieselbe auch vielfach mihbrâuchlich getragen und dadurch

4»
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Anlcch zu zahlreichen Deschwerden gegeben worden. Um derartige Mihstânde zu beseitigen, Hat man ge

sticht, der Armbinde durch Anfdrücken besonderer Stempel einen amtlichen Character zu geben. Aber wie 
nützlich eine derartige Matznahme auch immerhin sein mag. und wie sehr sie bereits dazn beigetragen Hat, 

ein unberechtigtes Tragen der Armbinde einzuschrânken, so reicht sie doch nicht ans, um die berechtigten 
Trager der Armbinde vollstândig oor Gefahr zu sichern.

Es wird Haufig vorkommen, dah die Armbinde nicht sofort, noch zur Genüge sichtbar ist; ein Ver- 
wundeter, der einen ihm Unbekannten nahen sieht, ohne gleichzeitig dessen Armbinde zu bemerken, wird 
leicht denjenigen, der ihm Hnlfe zu bringen beabsichtigt, sur einen Feind halten und den seiner Meinnng 
nach auf ihn beabsichtigten Angriff durch Verwundung oder Tötung des Nahenden abzuwenden versuchen. 
Menu aber das gesammte im Dienste der Feldlazarethe aller Armeen stehende Personal eine und dieselde 
Uniform tragen würde, so wüszte seder Verwundete sofort, mit wem er zu thun Hat und sich daher auch 
nicht von einer vermeintlichen Gefahr bedroht halten.

Fast allenthalben tragen denn auch bereits schon jetzt diejenigen, welchen die Verwundetenpflege im 
Felde obliegt, eine besondere Tracht und beschranken sich nicht lediglich auf das Tragen der Armbinde. 
Ist aber thatsâchlich die Nothwendigkeit, das Personal der Feldlazarethe in einer derartigen Weise kenntlich 
zu machen, in jedem einzelnen Lande anerkannt, so wird es sich empfehlen, eine gleiche Mahnahme auch 
für das gesammte rothe Kreuz und zwar dergestalt einzufnhren, dah seder Nothhelfer, der im Dienste des 
rothen Kreuzes im Felde thâtig ist, als solcher von Freund und Feind erkannt wird, und der Verwundete 
sofort weist datz er bei ihm Hülfe zu suchen und von ihm Hnlfe zu erwarten Hat. Andererseits wird 
aber auch der Nothhelfer, in dem Bewrchtsein, allenthalben als solcher erkannt und berücksichtigt zu werden, 
die ihm obliegenden Pflichten in umfangreicherem Mahe wie bisher erfnllen können, da alsdann sede ihn 
beengende Unsicherheit beseitigt sein wird. Ein Einverstândnih nber die Frage zu erzielen, kann keine 

Schwierigkeiten darbieten. Die Form und Farbe der gemeinsamen Tracht ist nebensachlich; von Bedeutung 
dagegen ihre völlige Gleichmâszigkeit, damit die Nothhelfer nicht allein von ihren eigenen Landslenten, 

sondern auch sofort von allen übrigen Nationen erkannt werden.
Die Barmherzigkeit Hat kein begrenztes Heimathland, sie ist in allen Lândern heimathberechtigt. 

Das Banner des rothen Kreuzes ist das gleiche in der ganzen civilisirten Welt und weil dem so ist, muh 
dringend gewnnscht werden, dcch auch derjenige, welcher unter diesem Banner dient, in dieser seiner Eigen
schaft durch seine Tracht an allen Orten, zu seder Zeit und in weiter Ferne erkannt und dadurch vor seder 

Gefahr geschnht wird.
Selbstverstândlich wird durch die Einführung einer gemeinsamen Tracht für die Nothhelfer aller 

Lânder die Verpflichtung zum Tragen der Armbinde nicht aufgehoben.

VI.

Frage:

Welche Mittel find anzuwenden, um nicht Lerechtigte Vereine zu verhinder», sich des 
Namens des rothen Kreuzes Lei Anruf der öffentlichen Wohlthâtigkeit zu bedienen?

Bericht des Belgischen Central-Comites vom rothen Kreuz.

Wenn das Sprichwort: „ohne Geld, kein Krieg" richtig ist, so kann man mit gleichem Recht auch 
behaupten, dah ohne Geld keine Wohlthâtigkeit ausgeübt werden kann, insbesondere nicht diejenige, die 

sich die Hülfeleistung der im Kriege Verwundeten zur Aufgabe gestellt Hat.
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Zweifellos können durch die Aufopferung und Entsagung der Mitglieder der freiwilligen Kranken- 

pflege grohe Resultate erzielt werden; dessenungeachtet aber ist eine nach seder Richtung hin wirksame 
Verwundetenpflege uur dann durchzuführen, wenn den Gesellschasten vom rothen Kreuz grohe Geldmittel 

zur Versngung stehen.
Wie können die Gesellschasten solche Geldmittel erhalten? Sie haben dazu nur ein Mittel: den 

Anruf der öffentlichen Wohlthâtigkeit.
Es ist daher von wesentlicher Bedeutung, dah diese einzige Quelle, ans welcher sie ihre Mittel 

schöpfen, nicht von anderen benutzt wird nnd sur sie versiegt.
Man mag vielleicht sagen, dah dies wenig verschlâgt, dah es jedem frei stehen muh, Gaben sur die 

Verwundeten zu sammeln und das; es völlig gleichgültig ist, zu wissen, durch wen die Hülssmittel zur 
Vertheilung kommen. Ohne Zweisel Hat diese Behauptung in der Theorie einen gewissen Schein von 
Wahrheit: aber in der Praxis kann Niemand leugnen, dah es einerseits von Wichtigkeit ist, die Be- 

schaffung der Hülssmittel zu centralisiren, sowie ihre Vertheilung nach einem bestimmten vorbereiteten 
Plane vorzunehmen und dah es andererseits entschieden mit Gesahr verdunden ist, den ersten besten Geld 
sammeln zu lassen unter dem Vorwande, es zum Zwecke der Pflege der Verwundeten verwenden zu wollen, 
wâhrend er es in Wirklichkeit zum eigenen Nutzen verausgabt. Letzteres würde allerdings geradezu ein 
Betrug sein, der bekanntlich in allen Lândern mit Strafe bedroht ist. Aber neben solchen strafbaren Hand- 
lungen kann es auch vorkommen, dah Personen, die der Sache aufrichtig ergeben find, zu Mitteln greisen, 

von denen sie Einnahmen erhoffen, beispielsweise Feste oder Collecten veranstalten, ohne dah die wirklich 
erzielten Einnahmen die Ausgaben decken. Es Hat dies zur Folge, dah das Publicum, welches ein wohl- 
thâtiges Werk zu unterstützen beabsichtigte, sich in seinen Erwartungen getauscht sieht und sein Geld nutzlos 

ausgegeben Hat.
Wenn nach solchen Vorgângen erneut die ossàliche Wohlthâtigkeit angerufen wird, mag es selbst 

im Interesse einer wirklich ernsten Sache geschehen, so ist das Publiknm mihtrauisch und schwankend ge
worden; jedenfalls ist die erste Gabe als verloren anzusehen, wie denn auch manchem die Mittel fehlen 
werden, noch einmal eine Geldspende zu gewâhren.

Daher ist es von hoher Wichtigkeit, dah in jedem Lande die Regierung die Gesellschaft, welche sich 
die Verwundetenpflege zur Ausgabe gestellt Hat, officiels anerkennt und dah die Thâtigkeit dieser einmal 

anerkannten Gesellschaft nicht durch unberechtigte Personen durchkreuzt und ihr durch Letztere die Hülfs- 
mittel geraubt werden, die sie zur Erfüllung ihrer Ausgabe nothwendig bedarf.

Welche Mittel giebt es nun, um einem derartigen Uebelstande vorzubeugen?
Unserer Ansicht nach find die Gesellschasten nicht im Stande, selbststândig hiergegen geeignete wirk

same Mittel anzuwenden. Zweifellos wird eine Gesellschaft, je mâchtiger sie ist, um so besser organisirt 
sein, nber aufopferungsfâhige intelligente thâtige Mitglieder zu verfügen haben und in weiteren Kreisen 
bekannt sein; um so schwieriger wird es alsdann einem Unberechtigten werden, ihren Namen mihbrauchlich 
auszunutzen, das Publicum zu tâuschen und Gaben, die sur die rechtmâhige Gesellschaft vom rothen Kreuz 
bestimmt find, einzusammeln.

Trotz alledem wird eine wirkliche Sicherheit gegen diesen Mihbrauch nur geschaffen werden können, 
wenn die Negierungen schützend eingreifen, da hierdurch allein die Gesellschasten, oder vielmehr die Un- 
glncklichen, sur deren Unterstützung sie zu sorgen verpflichtet find, vor Nachtheilen bewahrt werden können.

Es werden jedoch die Mahnahmen, welche von den Negierungen zu diesem Zwecke zu treffen find, 
je nach dem in den einzelnen Lândern geitenden Staatsgrundgesetz von gröherem oder geringerem Erfolg 
begleitet sein. In autokratischen Staaten werden sich solche Mahnahmen leichter, in sreiheitlichen Staaten 
schwieriger durchführen lassen. Ueberdies muh die Regierung den guten Willen haben, der Gesellschaft
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bestens Schirm und Schütz zu gewâhren, weshalb es denn auch wünschenswerth sein würde, wenn alle 

Regierungen, die der Genfer Convention beigetreten find, sich verpflichteten, die Bildung je einer Gesell- 
schaft in ihren resp. Lândern zu begunstigen und nur dieser Gesellschaft diejenigen Bevorzugungen zu- 
zuerkennen, welche nach Lage der gesetzlichen Bestimmungen einer Organisation gewâhrt werden dürfen, 
die lediglich philantropischen Zwecken ünd dem öffentlichen Nutzen dient.

Man wird vielleicht die Frage aufwerfen können, ob es, um ein derartiges Résultat zu erzielen, 
geboten erscheint, dah die internationale Conferenz sich mit diesem Gegenstand beschâftigen soll, da der- 
selbe besser in jedem einzelnen Lande durch directes Benehmen der Regierung und der Gesellschaft zu 
einem befriedigenden Abschluh gebracht werden wird und hierbei eine Unterstützung Seitens der auslân- 
dischen Gesellschaften völlig bedeutungslos sein dürfte.

Dessenungeachtet sind wir der Ansicht, dah eine Entscheidung der internationalen Conferenz immerhin 
von sehr grohem Nutzen sein wird, da sie die Regierungen zu einem Vorgehen in dieser Richtung anregen 
und sie darauf aufmerksam machen dürfte, dah es für sie ebensowohl unbedingte Nothwendigkeit ist, die 
Stellung der Gesellschaften vom rothen Kreuz in jedem einzelnen Lande genau zu fixiren, wie auch Ver- 
pflichtung, den Gesellschaften die Hülfsmittel ficher zu stellen, deren sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
bedürfen.

Es empsiehlt sich unserer Ansicht nach, dah in jedem Lande nur eine Gesellschaft besteht. Sobald 
mehrere Gesellschaften vorhanden find, sehlt die einheitliche Leitung. Zwistigkeiten werden die nothwendige 
Folge sein, ebenso werden nutzlose Mehrausgaben gemacht werden mussen, sofern nicht die Regierung 
selbst die Leitung in die Hand nimmt und jeder Gesellschaft das Feld ihrer Thâtigkeit vorschreibt.

Ein Beschluh der internationalen Conferenz würde den Regierungen die, wenn auch nur moralische, 
Pflicht auferlegeu, sich der Gesellschaften zur Pflege der Verwundeten ernstlich anzunehmen.

In vielen Lândern bestehen mit groher Machtvollkommenheit bekleidete Gesellschaften vom rothen 
Kreuz, in anderen dagegen ist in dieser Beziehung noch viel zu thun und ist daher hier eine Anregung der 

Regierung dringend nothwendig.
Ueberdies würde es schon um deswillen von grohem Nutzen sein, wenn die Regierungen sich auf 

diesen Punkt nâher einliehen, als hierdurch die Gesellschaften vom rothen Kreuz wesentlich an moralischer 
Bedeutung gewinnen dürften; sie würden sich leichter unter einander erkennen, ihre Abzeichen würden 
besser erkannt und geachtet werden, ihre Mitglieder würden weniger Gefahren ausgesetzt sein, selbst wenn 
sie in Ausübung ihrer Pflicht genöthigt waren, auf dem Kriegsschauplatze oder in der Fremde thâtig zu 
sein. Ebenso würden sie bei Gesuchen um freies Geleite u. s. w. leichter im Stande sein, sich den Mi- 
litairbehörden gegenüber zu legitimiren und die Oberbefehlshaber würden mit gröherer Sicherheit den 
dieserhalb an sie gerichteten Gesuchen Folge zu geben in der Lage sein.

Unseres Wissens nach haben nur Italien und Ruhland durch besondere Mahnahmen die Mihbrâuche, 
gegen die wir Mittel wünschen, zu verhinder» gesucht. Diese Mahnahmen bestehen einerseits in der An- 
erkennung der Gesellschaft durch die Regierung (was auch in vielen anderen Lândern geschehen ist), wie 
andererseits darm, dah es anderen Gesellschaften und Privaten verboten ist, unter dem Vorwande, die Ver

wundeten unterstützen zu wollen, die öffentliche Wohlthâtigkeit anzurufen.
In einzelnen Lândern ist die vorliegende Frage zwar angeregt, indeh noch nicht entschieden worden, 

da die Regierung den Beschluh der internationalen Conferenz abwartet, um danach ihre Mahnahmen zu 

treffen. Dies ist speciell in Dânemark der Fall.
Wiederum in verschiedenen Lândern haben die Regierungen selbst die Organisation der Gesellschaft 

tvom rothen Kreuz oder wenigstens deren Leitung indirect in die Hand genommen, wodurch immerhin eine 

nützliche Prâoentivmahregel geschaffen ist.
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Wir sassen unsere Aussührungen dahin zusammen: dah, wenn es auch unmöglich ist, alle Mih- 
brâuche zu verhinder», die von Unbesugten angewandt werden, um unter Benutzung der Firma des rothen 
Kreuzes die öffentliche Wohlihâtigkeit auszunutzen, es dennoch Mahregeln geben muh, nm den leider nun 

einmal vorhandenen Uebelstand thunlichst abzuschwâchen. Als hierzu geeignete Mahregeln schlagen wir 

folgende' oor:
„Diejenigen Regierungen, welche bisher in ihren Staatsgebieten eine Gesellschaft oom rothen Kreuz 

noch nicht anerkannt haben, werden von dem internationalen Comité ersucht, diese Anerkennung auszu- 
sprechen oder eine neue Gesellschaft in das Leben zu rusen, welche sie demnâchst anzuerkennen bereit find."

„Die internationale Conferenz wolle den Wnnsch aussprechen, dah in jedem Staate, welcher der 
Genser Convention beigetreten ist, eine Gesellschaft des rothen Kreuzes, von der Regierung als dem 
öfsentlichen Wohle dienend anerkannt wird, und dah alle Regierungen ersucht werden, soweit sie dies mit 
der Landesgesetzgebung sür vereinbar halten, Mahregeln zu treffen, um die von ihnen anerkannte Gesell

schaft vor Mihbrâuchen zu schützen, die zum Nachtheil der Gesellschaft ausgeübt werden könnten.

VII.
Frage:

Die Errichtung von internationalen Museen sür das Sanitâts-Material.

Bericht des Niederlândischen Central - Comités vom rothen Kreuz, erstattet von dessen 
Mitglied, Herrn Pompe van Meerdervoort.

Schon die Genser Conferenz von 1884 Hat nach reiflichen Erwagungen und eingehenden Verhand- 
lungen die Nothwendigkeit von Museen sür das Material der Ambulanze» oder, besser gesagt, sür die 
Ausrüstungsgegenstünde des Sanitâtsdienstes des rothen Kreuzes grundsâtzlich anerkannt. Die berufensten 
Manner haben ans dieser Conferenz darin übereingestimmt, dah die Comités vom rothen Kreuz guter 

Vorbilder bedürfen, um in wirksamer Weise ihr Material sür den Krieg herzurichten. Der im Jahre 1884 

angenommene Grundsatz Hat in der Conferenz Anlah zu einem Austausch der Ansichten über die Möglichkeit 
der Errichtung solcher Museen gegeben. In der That konnte eine Verstândigung damals nicht gefunden 
werden und ist deshalb diese so driugende Frage bis zur Carlsruher Conferenz vertagt worden.

Graf Sor uri er hatte übernommen, über diese Frage Bericht zu erstatten. Leider Hat der Tod 
dem rothen Kreuz diesen hervorrageuden Kampen entrissen. Mit ihm Hat unsere Nereinigung nicht nur 
eine ihrer Zierden verloren, sondern es entstand auch die Gefahr, dah die Frage der Museen. welche zu 

Gens in Serurier einen ihrer warmsten Vertheidiger gefunden hatte, noch weiter vertagt werde.
Unter diesen Umstânden habe ich mir gestattet, den Bericht über die Museen vorzulegen und die 

Frage in die Carlsruher Conferenz einzusühren.
In Gens ist die Frage erörtert worden, ob internationale oder nationale Museen zu errichten seien.
Mit Errichtung von Museen sür die einzelnen Lânder Hat die Conferenz sich nicht zu befassen, 

diese Frage wird von den verschiedenen Central-Comitâs eben der Lânder zu entscheiden sein, die daran ein 

Interesse haben. Uns Hat vielmehr die Frage zu beschâftigen, ob ein oder mehrere internationale Museen 
zu errichten seien. Ich will da mit anfangen, auszusprechen, dah nach meiner Meinung das schon wieder- 
holt empfundene Bedürfnih des rothen Kreuzes nicht dahin geht, ein vollstândiges Museum der 
Ausrüstungsgegenstânde sür den Sanitâtsdienst zu besitzen, in welchem sich Alles findet, was aus das Ge-
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biet unserer Thâtigkeit Bezug Hat, eine vollstândige Sammlung, welche Gelegeicheit zum Studium der 
guten und der schlechten Gegenstande, der mehr oder weniger brauchbaren, mehr oder weniger der Nach- 
ahmung würdigen Objekte bietet, mit eiuem Morte ein allgemeines und v ollstândiges Museum. 
Nein, meine Herren, das rothe Kreuz bedarf guter mustergültiger Typen fur das Material, welches es in 
Friedenszeit anfertigeu lassen kann; dann aber mussen dieselden als wirklich und wesentlich vorzügliche 

Muster anerkannt und bestâtigt sein, Muster, welche durch die praktische Anwendung bewcihrt und durch 
eine aus den berufensten Mânnern gebildete Kommission angenommen sind. Meine Herren, mein Wunsch 
ist bescheiden; ein kleines internationales Museum, in welchem vorzügliche, sehr praktische und wahrhaft 
nntzliche Ausrüstungsgegenstânde als mustergültige Typen ausgenommen und bewahrt werden, ein Museum, 
in welchem nur Gegenstande Ansnahme finden, welche zuvor von einer Kommission nach reiflicher Prüfnng 
als annehmbar und zur Empfehlung an die Comités verschiedener Lander geeignet befunden und 
erklârt worden sind. Jch betone hier das Mort Empfehlung. Es soll nicht in Frage kommen, die Comités 
zu verpflichten, diesen oder jenen Gegenstand für ihre Ausrüstung einzuführen; die Comités behalten 
in dieser Beziehung ihre volle Freiheit.

Die Erfahrung Hat aber erwiesen, dah das Bedürfnih groh ist, gute mustergültige Typen auszu- 
stellen; ohne dazu verpflichtet zu sein, werden die Comités, welche ihre Ausrüstung herstellen wollen, ohne 
Zweifel diese Muster zu Nathe ziehen, bevor sie grohe Kosten auswenden, sie werden sehr glücklich und 
dankbar sein, wenn sie in einem Waarenlager oder in einem Museum alle, und zwar die besten Vinster 
vereinigt finden, deren sie bedürfen. Gerade wenn man die Entschliehung der Comités völlig srei lâht, 
ohne sede Verpflichtung die ausgestellten Muster anzunehmen, werden wir, ich bin dessen überzeugt, in 
sehr kurzer Zeit dahin gelangen, in Beziehung ans manche Gegenstande ein gleichförmiges Material zu 
besitzen. Ohne eine Sammlung mustergültiger Typen wird man viel mehr Geld für ein weniger prak- 
tisches und weniger nützliches Material auswenden. Meine Herren, sragen Sie bei denjenigen Mânnern 
an, welche ans diesem Gebiete am meisten gearbeitet haben, sragen Sie die Herren von Langenbeck, 
Esmarch, Longmore, Furley, Mundi, Proth und so viele Andere, ob sie nicht hanfig das Bedürfnih nach 
guten Mustern empsnnden haben!

Jch stehe nicht an, die Ueberzeugung auszusprechen, dah wenn man ein Museum errichten will, in 
welchem nur sehr nützliche und sehr praktische Gegenstande aufgestellt find, Gegenstande, welche unbedenklich 
zum Vorbild für weitere Anfertigungen genommen werden können, alsdann ein solches Museum einem 
grohen Bedürfnih entsprechen, von sehr grohem Nutzen, ja durchaus nothwendig sein werde. Das Geld, 
welches man für dessen Errichtung aufwendet, wird die besten Früchte tragen und wir werden ohne Zweifel 
ans eigenem Willen und ohne dazu in irgend einer Weise gezwungen zu sein, zu einem sehr vorzüglichen 

und nahezu gleichförmigem Material gelangen.

Aber das Museum muh, nach meiner Ueberzeugung, besonders von Anfang an, ein beschrânktes 
sein, eine Sammlung von guten mustergültigen Typen, in keiner Weise ein allgemeines Museum, denn 
man würde sonst sehr bald gewahr werden, dah der Aufwand zu betrâchtlich ist und dah der Hauptzweck 

nicht erreicht wird.

Die Carlsruher Conferenz wird danach in erster Reihe zu entscheiden haben, ob fie ein rentrâtes 
internationales Museum oder mehrere getrennte Museen will. Was mich betrifft, meine Herren, so gebe 
ich einem centrale» Museum den Vorzug. Vergesse» wir nicht, dah Derjenige, welcher zu Vieles um- 
spannen will, das Umspannte oft nur schwach zusammenhalt. Wenn es mir gestattet ist, einige allgemeine 
Grundsatze sür die Einrichtung eines centralen Museums aufzustellen, so werde ich vorbehaltlich der Ver- 
besserung vorschlagen:
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1. Gin internationales Museum von mustergnltigen Typen fur das Sanitâtsmaterial des rothen 
Kreuzes in Gens oder Carlsruhe zu errichten; Gens scheint mir besser zu sein am Sitze des Comitö inter

national und nnter seiner unmittelbaren Verwaltung.
2. Eine Kommission ans der Zahl der bernfensten Manner zu ernennen, um die fnr das Museum 

angebotenen Objekte zu prnfen und ihr Urtheil darnber abzugeben; es versteht sich von selbst, dah in 
dieser Kommission die Koryphâen der Wissenschaft vertreten sein mussen.

3. Ieder, welcher einen Sanitatsausrnstungsgegenstand zur Aufstellnng im Museum dringen will, 
kann denselben der Kommission znsenden, soviel thunlich in natnrlicher Gröhe; von gröheren Objekten 
(z. B. Zelten, Baracken, Wagen w.) können Modelle in vermindertem Mahstab eingesendet werden.

4. Nachdem die eingesandten Gegenstande von der internationalen Kommission geprnft und als 
mustergültig erklârt worden find, werden dieselden in natnrlicher Gröhe in die Sammlung anfgenommen 
und nnter Obsorge einer besonderen Kommission in das Verzeichnih eingetragen und in Stand gehalten.

5. Besondere sur den Dienst des Museums anszustellende Satzungen werden die Art der Beitrags- 
leistung der betheiligten Comités festsetzen und nber die Einrichtung, Verwaltung und Benutzung des 
Museums Bestimmung treffen.

6. Die Betheilignng der Central-Comitós wird eine freiwitlige sein; die Comitss, welche sich 

betheiligen, geniehen stets den Vorrang bei Entleihnng von Gegenstanden ans dem Museum.
Die Regierungen, welche die Genfer Convention unterzeichnet haben, werden eingeladen werden, 

fnr die Unterhaltung des Museums Beitrâge zu leisten.
Es versteht sich von selbst, dah ich hier nur einige Grundsâtze in allgemeiner Fassnng aufstelle;' die 

Frage ist ohne Zweifel schwer zu lösen, ader das rothe Krenz Hat manche andere von weit gröherer Be- 
deutung gelost, mit gutem Willen und Entschlossenheit wird man wohl auch diese zu lösen im Stande sein.

Ich glande nicht, dah die Carlsruher Conferenz sich schon mit den Einzelheiten zu beschaftigen 

hade. Wenn man dahin gelangen könnte, zu beschliehen:

dah ein internationales Museum zu ? (Geus) destehen soll, 
die internationale Kommission zur Prüfung der anfzunehmenden Objekte und 
eine weitere Kommission zur Ausarbeitung der Satzungen des Museums zn ernennen, 

dann, meine Herren, ware der erste Schritt gethan und die Ausführung würde nicht lange ans sich 
warten lassen, weil, ich wiederhole es, das Bednrfnih einer guten Sammlung mustergnltiger Typen allge- 
mein anerkannt ist.

Der Ehrgeiz der Erfinder wird angestachelt werden. Wenn die Carlsruher Conferenz sich end- 
gnltig fnr die Errichtnng des Museums ausspricht, so wird sie einen Beschluh sassen, welcher nicht allein 
sur die Thâtigkeit des rothen Kreuzes, sondern anch, gestatten Sie mir dies ausznsprechen, zugleich fnr die 

verschiedenen Heerverwaltungen von gröhter Wichtigkeit ist. Wenn das internationale Museum nur erft 
in Wirksamkeit tritt, so wird in nicht serner Zeit an dem Sanitâtsmaterial vielfach jene Gleichförmigkeit 
wahrgenommen werden können, deren grohen praktischen Nntzen Niemand leugnen kann.

5
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Vili.

Froge:

Welche Mahnahmen find bereits getroffen, oder sur die Folge durch die Gesellschaften
vom rothen Kreuz zu treffen, um die Kenntnih der Genfer Convention sowohl in
der Armee, wie in den sich für ihre Anwendung Lesonders interefsirenden Vereinen 
und in dem grosien Publikum zu verbreiten?

Antrâge des Schweizer Central-Comites vom rothen Kreuz.

1) Es ist Aufgabe der Regierungen und nicht der Gesellschaften vom rothen Kreuz, die Kenntnih
der Genfer Convention in der Armee zu verbreiten. Die Regierungen müssen streng darauf sehen, dah
die Genfer Convention ebenso zur genanen Kenntnih aller Soldaten gebracht wird, mie dies mit den
Militair-Gesetzen und Dienst-Vorschriften geschieht.

2) Als eines der wirksamsten Mittel, die Genfer Convention zur Kenntnih der Armee zu dringen, 
empfiehlt es sich, einen Abdrnck der Convention dem Dienst- oder Soldbuch jedes Soldaten einznfügen, 
wie dies in der Schweizer Armee eingeführt ist.

3) Da die Gesellschaften vom rothen Kreuz vor allem anderen an der Anwendung der Genfer 
Convention das lebhafteste Interesse nehmen müssen, so ist es ihre nachste Aufgabe die Kenntnisse der Con
vention in dem Kreise ihrer Mitglieder dadurch zu verbreiten, dah jedem Mitgliede und im Dienste des 
rothen Krenzes stehenden ein Exemplar der Convention eingehândigt, und dah in besonders zu diesem 
Zwecke anberaumten Versammlungen die einzelnen Bestimmungen der Convention genan erlautert werden.

4) Nm ans das grosie Publikuin nach dieser Richtung einzuwirken, dnrften die gleichen Mittel, 
wie sie sul) Nr. 3 erwahnt find, anzuwenden sein (Versammlungen und Vertheilung von Druckexemplaren 

der Convention).

IX

Froge:

Durch welche Mahnahmen können die Bevölkerungen zu wirksamer Unterstützung der 
ans dem Kriegstheater thâtigen Gesellschaften vom rothen Kreuz angeregt werden?

Bericht des Schweizer Central-Comitós vom rothen Kreuz.

Die Frage, welche das internationale Comité aufgestellt Hat und die folgendermahen lautet: „Durch 
welche Mahnahmen können die Bevölkerungen zu wirksamer Unterstützung der ans dem Kriegstheater 
thâtigen Gesellschaften vom rothen Kreuz angeregt werden?" entbehrt unserer Ansicht nach einer genügend 
scharfen Pracisirnng. Soll es sich bei derselben lediglich um die Bevölkerungen der kriegführenden 
Staaten handeln oder gleichzeitig um alle Staaten, welche überhaupt eine Thâtigkeit der Gesellschaften vom 
rothen Kreuz zulassen? Jndesi, wie dem auch sein mag, wir wollen versuchen, die gestellte Frage bestens 
zu lösen, indem wir die Gesichtspunkte nâher skizziren, von denen ausgehend das Interesse der Bevölke

rungen der neutralen Staaten für die Aufgaben des rothen Krenzes angeregt werden musi.
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An erster Stelle schlagen wir vor, in umfangreicherer Weise, wie dies bisher geschehen, und, sagen 

wir es offen, auch in populârer Weise, wie bisher, den Zweck und die Bedeutung der Genfer Convention 
im Allgemeinen, sowie des rothen Kreuzes insbesondere zur Kenntnih des grohen Publikums zu bringen. 
Es ist unleugbar — wir in der Schweiz haben wenigstens die traurige Erfahrung gewacht — dcch die 
Wichtigkeit, sa selbst die Bedeutung des rothen Kreuzes viel zu wenig, sowohl bei den stadtischen wie lând- 
lichen Bevölkerungen, bekannt sind; es mussen deshalb, uw wit Sicherheit auf eine erspriehliche Wirk- 
samkeit des rothen Kreuzes rechnen zu können, vor allem dessen Ziele allenthalben bekannt werden.

Durch welche Mittel wird man aber dasjenige, was wir zu erzielen beabsichtigen, wirklich erzielen 

können?
Als eins der wirksamsten Mittel nach dieser Richtung hin glauben wir empfehlen zu sollen, in 

möglichst kurzen und sachlichen Abhandlungen fortgesetzt zu verbreiten, was das rothe Kreuz thatsâchlich ift 
und was es bezweckt. Wir sind uns wohl bewuht, dah, uw gleichze^tig kurz und erschöpfend zu sein, es 

einer ganz besonders angelegten schriftstellers ch en Kraft bedarf. Wir halten sedoch eine derartige Ver- 
einigung der ermâhnten Eigenschaften für unbedingt nothwendig, wenn die schriftstellerischen Erzeugnisse 

wirklich gelesen werden sollen. Es mussen die letzteren vor allem in kurzen Zügen die Eiktstehungsgeschichte
der Genfer Convention enthalten; sie mussen mittheilen, was der Gründer der Convention, Dunant,
mit eigenen Augen, sowohl auf den Schlachtfeldern, wie in den Lazarethen, wahrgenommen Hat, wie die 

Verwundeten und Erkrankten damals behandelt wurden und was von ihm geschehen ist, um das harte 
Geschick dieser Nnglücklichen zu mildern. Der Gegensatz zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart
musz hervorgehoben und der durch Thatsachen unterstützte Nachweis gesührt werden, dah es dem rothen
Kreuz gelungen ist, in den Kriegen der letzten Jahrzehnte, im Vergleiche zu früher, die erspriehlickstew 
Verbesserungen in der Verwundetenpflege herbeizufnhren. Auch wird anzugeben sein, was zu geschehen 
Hat, um bei Beginn eines Krieges sofort in Action treten zu können.

Wir wollen, ohne in eine eingehende Besprechung einzutreten, noch hervorheben, dah unseres Er- 
achtens in den populâren Abhandlungen vorzugsweise nachfolgende Themata behandelt werden mussen: 

die Grnndung von Local-Comites, 
die Errichtung von Lazareth-Depots,
die Mittel, personelle und ausopserungsfâhige Hülsskrafte zu gewinnen,

die Einrichtung von Erfrischungs-, Verband- und Lagerungs-Stationen auf den Hauptbahnhöfen.
Zweifelsohne wird fur unsere Aufgabe ein Organ gewonnen werden mussen, welches in der ganzen 

civilisirten Welt von dem gröhten Einflusse ist, die Presse, die namentlich auch durch bestimmte Ver- 

öffentlichungen treffliche Dienste leisten kann, wobei sowohl auf eine Verösfentlichung durch die Tagespresse 
als wie durch Flugblâtter hingewiesen werden soil.

Diese Anregung möge insbesondere bei den Local- und Bezirks-Vereinen erfolgreiche Nutzanwendung 

finden. Die besonderen Verhâltnisse der einzelnen Lânder werden die geeigneten Wege für die Durch- 
führung anzeigen mussen.

Vergesse» wir ferner nicht, dah die Grundlage unserer Organisation aufgebaut ist auf eineni vor
zugsweise christlichen Princip, der Liebe zum Nâchsten, das wir anerkennen bei jedem einzelnen, welcher 
Nation er auch angehören mag. Die Barmherzigkeit, welche der Gründer unserer Religion über alles 
gesetzt und welche er als den Schluhstein des Gebâudes betrachtet Hat, das er auf Erden errichtete, ist ohne 

Widerrede der hervorragendste Beweggrund für alle Humanitaren Bestrebungen, die auch in den Zielen, 
welche das rothe Kreuz verfolgt, zum Ausdruck gelangen. Dementsprechend haben wir die berufenen Ver- 
treter dieser erhabenen Principien für unser Werk zu gewinnen, indem wir Sie bitten, ihren ganzen Ein- 
fluh auszuüben, um eine Sache zu fördern, die von vornherein ihre volle Sympathie in Anspruch zu

5*
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nehmen berechti'gt ist. Nicht nur von der Kanzel herab verlangen wir die Mitarbeit der Geistlichkeit; wir 
wissen nur zu wohl, daff man diese Aufgabe scharfer angreifen muff und daff Schule nnd Religionsunter- 
richt gleichzeitig mit thatig sein mussen, wie sie denn auch hier ein Arbeitsfeld vorfinden, dessen Frnchte 
nicht vergeblich ans sich warten lassen werden. Wenn das Sprnchwort richtig ist, daff man den Baum an 
seinen Früchten erkennt, so dars man znversichtlich erwarten, daff die letzteren zu voller Befriedignug 

gereichen werden. Man versnche, ans die Jugend einzuwirken, indem man des stets richtigen Grnndsatzes 
gedenkt: „demjenigen, der die Jugend sur sich Hat, gehort die Zukunft." Die Schulen, denen vor allem 
die Aufgabe obliegt, in den Kindern die Gesnhle fnr Sittlichkeit und Barmherzigkeit anzufachen, mogen 
sich gleichzeitig der Aufgabe widmen, in den Herzen der Kinder und des heranwachsenden Jnnglings vor 
allem das allgemeine Nationalitatsprincip zu kraftigen. Die Lehrer der Jugend mogen diejenigen, deren 
Erziehung ihnen anvertraut, fortgesetzt darauf hinweisen, daff, wenn schon seder Unglnckliche ihrer Hülfe 
bedarf, diejenigen, welche in Ansiibung ihres geheiligten Bernfes in dem Kampfe fur das Baterland ver- 
wundet werden, vor allen anderen ihre Fürsorge zu beanspruchen berechtigt find. Ans diese Weise wird 
bereits die Jugend durch die Schule dazu angeregt, den ersten Schritt auf dem Wege zu dem Höhepunkte 
einzuschlagen, dessen unterste Staffel wir zu erreichen bestrebt find. Bei dem Geschichtsunterricht wird der 
Lehrer, wenn er auf die Kriege der Neuzeit zu sprechen kommt, die Gegensâtze scharf hervorzuheben haben 
zwischen der Hülflosigkeit der Verwundeten und Erkrankten in den frnheren Kriegen und der Hnlfe- 
leistung, welche ihnen setzt dnrch die Vermittelring des rothen Kreuzes zu Theil wird, dessen Mitarbeiter 
vor keiner Selbstverleugnung bei Lösung ihrer mühevollen Aufgaben zurückschrecken.

Nachdem die vorliegende Frage bisher so zu sagen theoretisch behandelt worden ist — was wir 
geglaubt, nicht unterlassen zu dürfen — wollen wir uns nunmehr ihrer practischen Seite znwenden und 
dasjenige hervorheben, was vorzugsweise von den Bevölkerungen im Interesse der Pflege der Verwundeten 
und Erkrankten geschehen muff. In dieser Beziehung handelt es sick an erster Stelle, um die Bildung 
von Local-Comitss, die bereits schon vorher kurz berührt worden find und denen es obliegt, erstens die 
nöthigen Geldmittel zu sammeln, zweitens das erforderliche Pflegepersonal bereit zu stellen, drittens das 

sür die Verwundeten- w. Pflege erforderliche Verbandniaterial zu beschaffen, viertens Lebens-, Erfrischungs- 
und Arzneimittel anzukaufen, fünftens in nâhere Verbindung zn treten mit den Frauen-Vereinen, die es 
sich zur Aufgabe gestellt haben, die sur die Verwundeten n. erforderlichen Lemen- und Bekleidungsgegen- 
stande auzusertigen. Bei der Bildung von Loeal-Comitös wird mehr oder weniger seder einzelne, jeden- 
salls aber diejenigen, die den hnmanitaren Fragen ihre Aufmerksamkeit widmen, heranzuziehen sein. Diese 
Local-Comitês werden zweifellos die intelligentesten und aufopserungsfahigsten Einwohner zu ihren Mit- 
gliedern zahlen, diese werden hinwiedernm dnrch ihren moralischen wie geistigen Einfluh darauf hiinvirken, 
daff dem rothen Kreuze als Mitglieder Personen zugeführt werden, die sonst derartigen Dingen ziemlich 

gleichgültig gegennberstehen, setzt aber entweder durch Gewàhrung von pecnniaren Unterstntzrìngen oder 
durch personelle Hnlfeleistung mitthâtig zu sein, sich bereit finden lassen.

Nm das sur die Pflege der Verwundeten erforderliche mânnliche und weibliche Personal, das sowohl 
auf dem Schlachtfelde, wie auch in den Lazarethen zur Verwendung kommen soll, in ausreichender Anzahl 
zu beschaffen, wird man vor allem auf die Bevölkerung in den Stâdten zurnckgreifen müssen, da diese 
besonders leicht und auf practische Weise, soweit dies fnr einen Laien überhaupt möglich ist, in dem Pflege- 
dienst ansgebildet werden kann. Die Ausbildung selbst wird unter der Mitwirkung von Militair- und 
Civilârzten zu ersolgen haben, welche Letztere in abzuhaltenden Cursen so vollstândig wie möglich alles 
das, was sich auf die Medicinalpflege, wie auch speciell auf die erste Fürsorge sür die Verwundeten bezieht, 
behandeln müssen. Ans dem Lande wird sich eine derartige Ausbildung schwieriger bewerkstelligen lassen; 

einerseits wird der Landmann dnrch seine tagliche anstrengende Arbeit zu sehr in Anspruch genommen, um
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nach deren Fertigstellung noch Zeit und Frische genug zu besitzen, um sich dieser ungewohnten geistigen 

Arbeit, für die er überdies ein nicht allzugrohes Verstândnih mitbringen dürfte, mit Erfolg widmen zu 
können. Dagegen wird die Bedeutung der lândlichen Beoölkerung bei Anschaffung von Lebensmitteln, 
von Transportmitteln, von Leinwand, von Stroh in keiner Weise unterschâtzt werden dürfen. Um eine 

derartige Unterstützung zu ermöglichen, wird man die Ortsvorstânde oder die Ortsgeistlichen auffordern 
mussen, sich an die Spitze von Sub-Comitüs zu stellen, welche sich mit der Anlegung von Sammelstellen 
besassen, in denen seder seine Gabe niederlegen und dadurch gleichzeitig seine Theilnahme fnr das gemein- 
same Liebeswerk beknnden kann. Bei zweckmâhiger Ausführung dürften sehr erhebliche Mengen von 
Naturalgaben aller Art ans diese Weise gesammelt werden können und wie sehr hierdurch, namentlich wenn 
die Sammelstellen in der Nâhe der Schlachtfelder gelegen find, wirksame Hülfe geleistet werden kann, 

bedarf wohl keiner Ausführung.
Da die Local-Comites, insbesondere die in. den Stâdten und Centralstellen gelegenen, sich noth- 

wendiger Weise rechtzeitig mit allen sur die Verwundetenpflege erforderlichen Gegenstanden versehen müssen, 
um im Falle des Bedarses nicht unvorbereitet zu sein, so werden die lândlichen Sammelstellen sich an die 
ersteren anzuschliehen und mit ihnen gemeinschaftlich gewissermahen einen District mit dem stâdtischen 
Local-Comitö als Centralpunkt zu bilden haben, wâhrend das letztere wiederum mit dem Central-Comits 
in directe Verbindung zu treten haben wird. Durch Special-Delegirte wird der Bestand der einzelnen 
Depots und deren Verwendung zu controliren sein, weshalb deun auch Requisitions an diese Delegirte 
zu richten sein dürften. Jedes Local-Comité ist verpflichtet, ein Depot von Verbandmitteln anzulegen. 
Da mit Einführung der antiseptische» Verbandmethode endgültig Charpie und alle diejenigen Verband- 
mittel beseitigt worden find, die man sich früher in sedem Hause beschaffen konnte, so kann man jetzt bei 
Beschaffung der Verbandmittel nicht mehr an die Haushaltungen recurriren. Man ist vielmehr genöthigt, 
sich an Fabriken zu wenden, die, rechtzeitig benachrichtigt, den Bedarf werden besriedigen können; hierzu 

wird beispielsweise ein Theil der vorhandenen Gelder unbediugt verwendet werden müssen. Der Bestand 
dieser Verbandmittel-Depots wird natürlich nach den Schlachtfeldern überführt, sowie den Lazarethen aus- 
geantwortet werden müssen, so lange, bis der Bedarf gedeckt ist, auf eine fortgesetzte Complettirung wird 
Bedacht genommen werden müssen, soweit die Geldmittel nur irgend reichen, und damit letztere nicht 

erschöpft iverden, ist stets darauf hinzuweisen, öffentlich bekannt zu machen, dah die Forderungen, welche 
der Krieg erheischt, überaus groh find, dah sie jedoch unbedingt befriedigt werden müssen, da diejenigen, 
welche für das Waterland gekampft haben und verwundet worden sind, nicht hülflos bleiben dürfen. Es 

ist deshalb dringend geboten, dah, um in Kriegszeiten über die für die Verwundetenpflege erforderlichen 
Mittel verfügen zu können, bereits in Friedenszeiten ausreicheude Fonds angesammelt werden. Zu diesem 
Behufe müssen die Comités, welchen Namen sie auch führen mögen, energisch in einer oder der anderen 
Weise mit Sammlungen vorgehen. An allen Orten, in den Stâdten wie auf dem Lande, müssen der 
Sache des rothen Kreuzes ergebene Personen von Hans zu Hans gehen und ihre Mitbürger zn bewegen 
versuchen, sür das gemeinsame Liebeswerk Geldopfer zu dringen. Unserer Erfahrung nach sind derartige 
Besuche in den Hâusern unbedingt erforderlich. Die Unkenntnih davon, welche Aufgaben das rothe Kreuz 
in Kriegszeiten zu erfüllen Hat einerseits, die Gleichgültigkeit des grohen Publikums gegen alles dasjenige, 
was nicht unbedingt handgreiflich ist andererseits, macht es nothwendig, persönlich diese Hinderungsgründe 
zu bekâmpsen und die Unkundigen aufzuklâren, wie auch die bisher Gleichgültigen für die Zwecke des 
rothen Kreuzes zu gewinnen.

Wenn die gesammelten Geldmittel, wie wir dies bereits angeführt haben, zur Beschaffung von 
Lebensmitteln, Verbandmitteln rc. verwendet werden sollen, so wird hierdurch gleichzeitig bedingt, dah die 
Gesellschaften vom rothen Kreuz mit denjenigen Frauen-Vereinen in directe Verbindung treten, welche sich
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die Anfertigung von Verband- und Lazarethmaterial jeglicher Art zur Aufgabe gestellt haben, zumai ein 
Theil dieser Gegenstande kaum den staatlichen, wie den Depots der freiwilligen Krankenpflege nberwiesen 
werden wird, diese vielmehr nur durch die private Initiative zu beschaffen find.

Die Frauen-Vereine, die durch diese Mitarbeit auf das wesentlichste dazu beitragen, die Leiden des 
Krieges mildern zu helfen und deren Thâtigkeit nicht hoch genug angeschlagen werden kann, werden des- 
halb auch von den Central-Comitos in möglichst ausgiebiger Weise zu subventioniren sein.

Ihrer Unterstntzung haben sich die Central-Comitos unbedingt zu versichern. Welch hohen Nutzen 

die Mitarbeit der Frauen-Vereine geschaffen, davon liefern die letzten Kriege die glânzendsten Beispiele.
Mit diesen Ausführungen glauben wir die Eingangs erwâhnte Frage, die auf die Tagesordnung 

der Carlsruher Conferenz gebracht ist, annâhernd beantwortet zu haben. Es bedarf keiner besonderen 
Erwâhnung, dasi die Art und Weise, in welcher auf diesem Gebiete vorgegangen werden musi, je nach den 
verschiedenen Lândern zu modifieiren ist und dah allgemein anwendbare Grundsâtze festzustellen, viele 
Schwierigkeiten darbietet.

Zweifellos werden sich unseren Ausfnhrungen Bedenken entgegenstellen, die in der Theorie nicht 
genügend gewürdigt werden konnten und gerne überlassen wir es den Debatten auf der Conferenz, zn 

einem Resultate zu gelangen, das sich der allgemeinen Zustimmung erfreuen und zn welchem unser Bericht, 
hoffentlich den Weg geebnet haben wird.

Aarau, Juni 1887.

X

Frage:

Sollen die Eurosiaischen Gesellschaften vom rothen Kreuz den Verwundeten und er- 
krankten Soldaten Hülfe spenden in solchen Kriegen, welche in auhereuropaischen 
Lândern geführt werden?

Bericht des hollandischen Central-Comite's vom rothen Kreuz.

Das hollândische Central-Comits vom rothen Kreuz nimmt keinen Anstand, diese Frage bejahend 
zu beantworten, aus nachfolgenden Grnnden:

1) Umfasit das rothe Kreuz die ganze Welt. Das Gebiet seiner Thâtigkeit kennt keine Grenzen. 
Die Entfernung des Kampfplatzes ist sür das rothe Kreuz bedeutungslos. Aufgebaut auf philantropischer 
Grundlage, verfolgt es nur den einen Zweck, die Leiden des Nâchsten zu lindern. Seine Aufgabe ist, 
helfend einzutreten, vorausgesetzt, dah die Bestimmungen der Genfer Convention beobachtet werden. In 
vielen Fallen wird es den Europaischen Gesellschaften leichter sein, auherhalb Europas, wie in manchen 
Gegenden Europas, Hülfe zu leisten; beispielsweise trifft dies zu bei der spanischen Gesellschaft in Marocco, 

der türkischen in Kleinasien, der russischen im Kaukasus u. s. w.
2) Die Gesellschaften, welche ihren Sitz in solchen europaischen Staaten haben, die Eolonien be- 

sitzen, können sich der Wicht nicht entziehen, den in ihren auhereuropaischen Eolonien Verwundeten und 
Erkrankteu Hülfe zu spenden. Diese nationale Hülfeleistnng ist für die Comits's vom rothen Kreuz 
Verpflichtung. Die Colonie» bilden einen Theil des Mutterlandes. Die Mutter kann ihren Kindern die 
Hülfe nicht verweigern, die sie Fremden angedeihen lasit. Ferner giebt es Eolonien (beispielsweise die 
hollandischen Eolonien in Westindien), in welchen die Zweigvereine des hollandischen Central-Comite's in
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hervorragender Weise thâtig sind. Wâhrend des Feldzuges in Atchin, ans der Jnsel Sumatra, war der 
batavische Zweigverein, der reichlich von dem hollândischen Central-Comité unterstützt wurde, im Stande, 
sowohl den verwundeten enropâischen wie eingeborenen Soldaten wirksamste Hülfe zu leisten. In gleicher 

Weise Hat auch die französische Gesellschaft vom rothen Kreuz die in Tonkin und Tunis Verwundeten 

unterstützt.
3) Die Hülfeleistung der enropâischen Gesellschaften vom rothen Kreuz in auhereuropâischen Lândern 

ist in vielen Fâllen unbedingt geboten.
Beispielsweise wird in den Kriegen Nordamerika's, in welchen hâufig grohe Armeen in Action 

treten, die Hülfe der enropâischen Gesellschaften vom rothen Kreuz zur Nothwendigkeit, da in Amerika, 

mit Ausschluh der Vereinigten Staaten, Gesellschaften vom rothen Kreuz nicht bestehen. Wollte man un
bedingt von einer Unterstützung der auherhalb Curopa's domicilirten Gesellschaften durch die enropâischen 
Gesellschaften absehen, selbst in dringenden Nothfâllen, so würden die ersteren hâufig die Wohlthaten des 
rothen Kreuzes entbehren müssen und dies eine vollige Verkennung eines der Grnndprincipien des rothen 

Kreuzes zur Folge haben.
Glücklicherweise ist dem nicht so und wir haben Beispiele, datz anch nach Einführung der Genfer 

Convention die Gesellschaften vom rothen Kreuz in Kriegen, welche in weitentlegenen Lândern geführt 
wurden, internationale Hülfe geleistet haben.

Wâhrend des russisch-türkischen Krieges find die enropâischen Gesellschaften vom rothen Kreuz in 
den nicht kriegführenden Staaten hülfeleistend im Kaukasus eingetreten.

In dem in Transvaal geführten Kriege Hat die hollândische Gesellschaft sowohl Personen wie Ma

terial für die dortige Verwundetenpflege zur Verfügung gestellt.
Die Central-Comite's werden von diesem Wege nicht abzuweichen haben, wenn fie der dem rothen 

Kreuze obliegenden Aufgabe gerecht werden wollen.
Die Art und Weise der Hülfeleistung wird indessen je nach den verschiedenen Lândern eine ver- 

schiedene sein müssen. Die richtige Form zu finden, wird dem Ermessen der Central-Comite's überlassen sein.

XI

Froge:

Sollen im Falle einer Insurrection die Gesellschaften vom rothen Kreuz verwundeten 
und erkrankten Jnsnrgenten Hülfe spenden, bevor dieselden als Kriegführende an- 
erkannt find?

Bericht des Hollândischen Central-Comitê's vom rothen Kreuz.

Bei Prüfung vorstehender Frage ist es rathsam, eine Unterscheidung zwischen nationaler und inter
nationale Hülfeleistung zu machen.

Was die nationale Hülfeleistung anlangt, so können wir uns nur bejahend âutzern. Es soll indetz 
hiermit nicht ausgesprochen sein, dah das rothe Kreuz unter allen Umstânden helfend eintreten muh; es 
versteht sich von selbst, datz die Hülfeleistung immer nnr facultativ ist. Sache des Central-Comitê's ist es, 
darüber je nach den Umstânden Entscheidung zu treffen. Wir dürfen nicht auher Augen lassen, daff das 

rothe Kreuz es mit den Leiden des Krieges und daff die Genfer Convention nur von Kriegführenden
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spricht. Daraus folgt von selbst, datz die Hülfeleistung an erster Stelle den Opfern des wirklichen Krieges 
zu Theil werden soll. Jndessen verbieten die Statuten nicht, eine Hülfeleistung bei inneren Kriegen ein- 
treten zu lassen. Es handelt sich in solchen Fatten darum, den Verwundeten, die seder Unterstützung ent- 
behren, Beistand zu gewâhren, soweit es die Verhâltnisse gestalten. Autzerdem besitzt datz rothe Kreuz die 
geeigneten Mittel, rasche und wohlorganisirte Hülfe zu schaffen. Es ist sozusagen berufen, die Initiative zu 
ergreifen, wenigstens solange, als hierdurch nicht eine Gefahr für die Gesellschaft hervorgerufen wird. Auch 
können die den Verwundeten und Erkrankten im nicht eigentlichen Kriege gewâhrten Hnlfeleistungen als 
Vorbereitnng und Uebung sur den wirklichen Krieg angesehen werden, sodah die Intervention des rothen 
Kreuzes schon durch diesen Umstand gerechtfertigt wird.

Die Geschichte des rothen Kreuzes lehrt uns, datz bereits in diesem Sinne verfahren worden ist.
Wâhrend des Garibaldischen Kampfes gegen die pàpstliche Armee Hat das italienische Central- 

Comito die Verwundeten unterstützt.
In dem Carlisten-Aufstande haben die dem Schlachtfelde nâchsten Spanischen Comits's vom rothen 

Kreuz die Verwundeten gepflegt u. s. w.
Was die internationale Hülfeleistung ans Anlatz einer Insurrection anlangt, so ist diese nur unter 

bestimmten Vorbehalten möglich. Das rothe Kreuz kann nur unter dem Schutze der Genfer Convention 
thâtig sein. Die Geselschaften mussen deshalb von vorne herein die Gewitzheit haben, datz die in der 

Genfer Convention dem rothen Kreuz garantirle Neutralità aufrecht erhalten werden wird.
Wir wissen, datz in Bosnien und der Herzegowina den Aufstandischen internationale Hnlfe durch 

Serbien zu Theil geworden ist. In dem Carlisten-Aufstande Hat sich aus Anregung des Spanischen 
Central-Comitó's vom rothen Kreuz in Paris eine internationale Commission gebildet, um den Ver
wundeten zu Hülfe zu kommen; jedoch ist uns nicht bekannt, ob oorher bezüglich der Neutralità des 

Hülfspersonals bestimmte Abmachungen getroffen worden find.
Bei dieser Sachlage schlâgt das Hollândische Central-Comite folgendes vor:
Die internationale Hülfeleistung kann nur unter nachfolgenden Bedingungen eintreten:

1) Die Verwundeten und Erkrankten müssen dem Soldatenstande angehören.
2) Unter allen Bedingungen musi im Sinne der Genfer Convention die Neutralità des rothen 

Kreuzes von beiden Theilen anerkannt werden.
Im Uebrigen steht den Central-Comity's in allen Fallen die alleinige Entscheidung über die Hülfe

leistung zu, wie sie denn auch se nach den Umstanden darüber zu befinden haben, ob die Neutralità des § 

rothen Kreuzes genügend gesichert ist.
In dem Kampfe der Boers in Transvaal gegen die Englander Hat das hollândische Central-Comitó

erft dann den ersteren Hülfe gesandt, nachdem es sich aus diplomatischem Wege darüber vergewissert hatte,
datz die englische Regierung die Verpflichtung eingegangen war, die Boers als Kriegführende (ohne sie 

als solche anzuerkennen) zu behandeln und die Neutralità des rothen Kreuzes in Transvaal zu wahren.
Es versteht sich von selbst, datz in denjenigen Lândern, in welchen Gesellschaften vom rothen

Kreuz bestehen, die internationale Hülfe in allen Fallen durch Vermittelung dieser Gesellschaften geleistet 

werden kann. -
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XII

Frage:

Die Hülfeleistung der Vereine vom rothen Kreuz im Seekriege.

Bericht des Central-Comite's der deutschen Vereine vom rothen Kreuz.

Der vom 22. bis 27. April 1869 zu Berlin tagenden internationalen Conferenz von Vertretern der 
der Genfer Convention vom 22. August 1864 beigetretenen Regierungen und der Vereine und Genossen

schaften zur Pflege verwundeter und Erkrankter Krieger wurden:
Seitens des Preusiischen Central-Comitss unter Vorlegung einer Denkschrift über die 

freiwillige Hülfe im Seekriege, insonderheit bezüglich der Ausführung des Artikels 13 der Additional-Acte 
vom 20. October 1868 zu der Genfer Convention vom 22. August 1864 die solgenden Vorschlâge zur 
Berathung unterbreitet:

1. Die Hülfsvereine haben sich mit den „Gesellschaften zur Nettung S chiffbrüchiger" 
darüber zu vereinigen, dah diese ihre Rettungsbote beziehungsweise deren Bemannung gegen 
erhöhte Prâmien oder Remunerationen siir den Fall eines Krieges zur Verfügung stellen und 

auherdem noch eine genügende Anzcchl von Booten engagiren.
2. Vor Ermiethung von Hülfsschiffen zur Rettung Schiffbrüchiger ist die Frage zu erledigen: „wer 

die Kosten fur die Beschâdigung oder den Verlust dieser Schiffe trâgt?
Es ist zu diesem Zwecke bei den Versicherungsgesellschaften anzufragen, ob sie gegen eine 

erhöhte Pramie.die Versicherung der Hülfsschiffe übernehmen?
3. Die Hülfsschiffe mussen wâh rend und nach der Sch lacht Hülfe leisten. Aus diesem Grunde 

folgen sie der zu kriegerischen Zwecken auslaufenden Flotte und unterstellen sich den Anvrdnungen 

des commandirenden Admirals.
4. Sie mussen wâhreud der Sch lacht allen Schiffen, ohne Unterschied der Nation, aus das gehihte 

Noth sign al zu Hülfe eilen.
5. Es find daher die der Genfer Convention beigetretenen Staaten um Vereinbarung einer Flagge 

zu bitten, welche als Nothsignal für ein sinkendes oder brennendes Schisi in Anwendung kommt 

(gelbe Flagge).
6. Die Hülfsschiffe haben unmittelbar nach der Sck> lacht durch ein Signal zu erkennen zu geben, 

dasi sie den Wunsch und den Naum zur Aufnahme von Verwnndeten und Kranken haben.
7. Es ist deshalb eine Vereinbarung der oben genannten Staaten über das sub. 6 vorgeschlagene 

Signal wünschenswerth. (Gelbe Flagge mit rothem Kreuz?)

8. Die Ausmahl der Hülfsschiffe ist auf Damp fs chiffe zu richten, welche, bei hinreichender See- 
tüchtigkeit und Geschwindigkeit, die genügende Manövrirfahigkeit besitzen und gleichzeitig auch ein 
gerâumiges und hohes Zwischendeck haben.

9. Die Bemannung, Ausrüstung und Einrichtung dieser Schiffe ist schon im Frieden 
v o rz ubere it en und nach Analogie der militairischen Verhaltmsse der betreffenden Staaten zu 
organisiren.

10. Als Führer dieser Schiffe find ehemalige Offiziere und geeignete Deckoffiziere (Steuerleute) der 
Kriegsmarine zu bevorzugen und es ist ihnen von den Hülfsvereinen event, eine Pension und die 
Fürsorge für die Familie zu sichern.

6
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11. Die Hülfsvereine stationiren Delegirte an Bord, deren Anorduungen die Schiffsführer in Bezug 

auf Zweck und Ziel der Fahrt auszuführen haben.
12. Das übrige Personal der Hülssschiffe brancht nicht schon wâhrend des Friedens, sondern erst 

kurz vor Beginn des Krieges designirt zu werden.
13. Das für die Hülssschiffe erforderliche Material ist in besonderen Special-Etats festzustelleu, 

jedoch sind wâhrend des Friedens nur Modelle zu beschaffen und die Bezugsquellen zu registriren.
14. Das Material ist, soweit der Zweck übereinstimmt, nach den für die Kriegsmarine erlassenen 

Vors christen und Modellen zu beschaffen.
L. Den obigen Vorschlâgen schloff sich von Seiten des k. k. Oesterreichischen Re i ch s-Krieg s- 

Mi ni ster in ms und der Oesterreichischen Hülfsvereine und Genossenschaften die Frage:
„Auf welche Weise soil die wirkliche Ausführung des Artikels 13 der Zusâtze vom 20. October 
1868 zu der Genfer Convention einer practischen Lösung zugeführt werden?

0. Seitens des Jtalienischen Central-Comités zu Mailand die Frage:

Ob nicht zu bestimmen sei, daff das Personal für die Hülfe im Seekriege vornâmlich dnrch 
die Bercine in den Seestâdten auszuwàhlen sei? 

an.
O. Ferner wurde wahrend der Conferenz vom Herrn Crafen Ssrurier der Antrag gestellt:

„das die nâchste internationale Conferenz, welche auf die Berliner folgt, in derjenigen Stadt, 
wo sie abgehalten werden wird, eine internationale und allgemeine Ansstellnng von Modellen 
für die Krankenpflege im Seekriege vereinigt sehen moge."

Bon den Seitens des Preuffischen Central-Comites gemachten Vorschlâgen wurden die Positioner: 

4., 5., 6. und 7. einer Commission bestehend ans:
1. dem Königlich Niederlândischen Vice-Admiral Herrn van Karnebeck (als Vorsitzender),
2. dem Kaiserlich 9kussischen General-Jnspekteur Herrn Geheimen Nath von Hanrowitz,
3. dem Kaiserlich Nussischen Eontre-Admiral Herrn von Lichatschoff,

4. dem Königlich Jtalienischen Fregatten-Capitain Herrn Cottrarr,
5. dem Kaiserlich Oesterreichischen Corvetten-Capitain Herrn Grafen von Wimpfen,
6. dem Prasidenten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Herrn Consul Mei cr

ans Bremen,
7. dem Königlich Prerchischen Corvetten-Capitain Herrn Batsch,

8. dem Herrn I)r. Appi a ans Gens,
9. dem Generalarzt der Marine Herrn Or. Steinberg, als Referent und Schriftführer 

zur Prüfung resp. Motivirung überwiesen.
An der Discussion bezüglich der obigen Vorschlage betheiligten sich anher den ncì. I., 2., 6. 

und 9. anfgeführten Herren, die Herren Professor Or. Virchow, Or. Ritter, von Arneth, 
Or. Castiglioni, Vice-Prâsident Moynier, Professor von Held und Graf Ssrurier. 
Das Gesammtergebniff der Berathungen bezüglich der freiwilligen Hülfe im Seekriege 

war folgendes:
nà 1—12. „Die obigen, vom Preuhischen Central-Comitô nà 1 — 12 gemachten Vorschlâge wurden, nnter 

Weglasfung der Morte nà 10 „von den Hülfsvereinen " pure angenommen, sodaun aber 
noch folgende Sâtze hinzugefügt und zwar zwischen Nr. 12 und 13 als nunmehr 

13. „Das Personal (aà 10 und 12) ist vornâmlich durch die Vereine in den Seestâdten aus- 

zuwâhlen."
eingeschoben und neu hinzugefügt:
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16. „Die Vereine werden ihre Hnlfsleistung im Seekriege, insofern sie in der Lage und Willens 
find, solcke zu gewâhren, nach den vorstehenden Bestimmungen einrichten, ans welchen ihnen 

jedoch eine bindende Verpflichtnng nicht erwachst."
17. „Es ist zu wünschen, dah bei Gelegenheit der nachsten internationalen Conferenz an dem Orte

derselben eine Ausstellung von Gegenstanden für die Pflege der im Seekriege Verwnndeten 

stattfinde." ^
L. Ebenso wurde wâhrend der oben genannten internationalen Conferenz, in welcher die Genfer 

Convention mehrfach berührt wurde, beschlossen:
Zn Erwâgung, dasi es dem allgemeinen Interesse aller Völker entspricht, sich die grosien Gedanken 

anzueignen, deren fruchtbarer Keim in der Genfer Convention nnd deren Additional-Artikeln liegt, ersucht 
die Conferenz das internationale Comité die wirksamsten Schritte zu thun, um allmâhlig den Beitritt aller 

Machte, welche sich der Genfer Convention von 1864 nicht angeschlossen haben, zu derselben herbei- 
zuführen.

1?. Im Interesse des Additional-Artikels 13 wurde Seitens des Preusiischen Central-Comites eine 
Preisausgabe, die Wirksamkeit der Hülfsvereine im Seekrieg betreffend, gestellt, indefi durch die mit dem 

Preise gekrönte Schrift wesentlich beachtungswerthe Anregungen nicht gegeben.
Verhandlungen, die von dem Schweizer Bundesrath mit den Negierungen behufs Anerkennung der 

Additional-Artikel eingeleitet wurden, haben zwar zur Folge gehabt, dasi eine grösiere Anzahl von Ne- 
gierungen sich dieser Anerkennung nicht abgeneigt gezeigt haben, wie deun auch bei Ausbruch des deutsch- 
französischen Krieges durch ein zwischen Frankreich und Preuffeu ucl doe getroffenes Uebereinkommen die 
Additional-Artikel für die Dauer dieses Krieges als gültig anerkannt wurden, wâhrend die Ztalienische Re- 
gierung dadurch, daff sie wâhrend des genannten Krieges ein neutrales Hospitalschiff in den Dienst stellte, 
diese Anerkennung thatsâchlich aussprach.

Jndesi ist eine bindende Anerkennung der Additional-Artikel Seitens aller Negierungen nicht erfolgt.
Bei dieser Sachlage, die seit der internationalen Conferenz zu Gens von 1864 sich, soweit uns 

bekannt geworden, nicht verandert Hat und in Anbetracht, dasi auf der internationalen Conferenz zu Carls- 
ruhe daran festgehalten werden soli, die Genfer Convention und deren Additional-Artikel nicht zu discutiren, 
ist es der Conferenz vorgezeichnet, in gleicher Weise, wie dies auf der letzten internationalen Conferenz im 
Jahre 1884 geschehen ist, die angeregte Frage nicht weiter zu verfolgen.

Es wird deshalb beantragt, diese Angelegenheit solauge zu vertagen, bis Seitens der Negierungen 
definitive Beschlusse wegen der Additional-Artikel gefasit worden find.

xm
Fragc:

Crrichtung eines Denkmals zur Erinnerung an die Entstehung des rothen Kreuzes. 

Bericht des internationalen Comités.

Die im Jahre 1884 in Gens stattgehabte Conferenz der Vereine des rothen Kreuzes Hat in ihrer 
sechsten Sitzung, Sonnabend den 6. September, folgenden Antrag angenommen:

„Die dritte internationale, bei Gelegenheit des zweiten Jahrzehnts der Genfer Convention in Gens 

abgehaltene Conferenz billigt lebhaft den Gedanken, diesem Werke in Gens, in der Stadt, woselbst das 
Werk des rothen Kreuzes seinen Anfang genommen und durch das internationale Necht sanctionirt worden

6^
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ift, ein Denkmal zu errichten. Sie hegt dabei den Wunsch, die Central-Comites aller Nationen mochten 

zu diesem Denkmal, das nach dem Modell von Richard Killing, Mitglied der Conferenz, ausgeführt 
werden soll, beitragen."

(Siehe Bericht der Conferenz S. 202 u. v.)

Jm Laufe der Verhandlung Hat es sich herausgestellt, dah es nothwendig sei, eine Commission von 
Sachverstandigen zu ernennen, nnd sie zu beauftragen, den Entwurf R. Ki hl in gs zu prüfen und, wenn 
erforderlich, ihn abzuandern.

Dieser Vorschlag ist in der dritten Sitzung der Commission der Delegirten der Central-Vereine 

von Neuem geprnft worden. (Bericht S. 231.)
Hinsichtlich des Kostenpunktes hatte Herr Kihling angegeben, dah die Ausführung seiner Grnppe 

leicht 200—300 000 Frcs. kosten werde. Einige der Delegirten fanden diese Summe gar zn groh, wohin- 
gegen andere sie nicht sur übertrieben erklarten. Nachdem die verschiedenen Ansichten ausgetauscht worden, 
wurde beschlossen: Die genaue Cinsicht des Entwurfs des Denkmals und aller einschlâgigen Fragen solle 
dem internationalen Gomita nberlassen bleiben, das alsdann seinen Bericht darüber den Central-Comitss 
abzustatten habe.

Mit dieser Vollmacht ansgernstet Hat das internationale Comitó die Untersuchung des ganzen tech
nischer: Theiles des Entwurfs einer Commission von Sachverstandigen nbertragen, und nach den Angaben 
jener Commission ist gegenwârtiger Bericht abgefaht worden.

Dem internationalen Comité lagen mehrere Fragen vor:
1) Welches ist in der Stadt Geus der beste Platz sur das beabsichtigte Denkmal?
2) Wie hoch würde sich die nothwendige Ausgabe sur die Aufrichtnng des Denkmals Kihling oder

eines anderen âhnlichen Denkmals ans dem gewàhlten Platze belanfen?
3) In wie weit ist der Entwurf R. Kihling s annehmbar?
4) Dnrch welche Mittel liehen sich die Kosten des Denkmals decken?

1. Welches ift in der Stadt Gens der beste Platz für das beabsichtigte Denkmal?

Die Wahl des Platzes hangt mit der sinanciellen Frage des Unternehmens eng zusammen. Auch 

sah die Commission gleich anfangs ein, wie schwierig es sei, die richtige Wahl zu treffen. Konnte man 
sich doch das geplante Denkmal als eine einfache Eruppe der Bildhauerknnst ohne alles monumentale Ge- 

prage und ans einem bescheidener: Platze stehend, vorstellen. Aber das Werk konnte auch ganz anders 
gedacht werden. Die Grnppe, als Theil eines bedeutenden Ganzen genommen, konnte sich wohl dazu 
eigner: in die Auger: zu fallen und Aller Dlicke airs sich zu ziehen.

Die Commission Hat sich mit Beistimmung des internationalen Comités für die zweite Hypothese 
entschieden nnd zwar ans drei Grimden:

Vorerst Hat die Commission geglanbt; der: Vereinen des rothen Kreuzes eine vollstandige Beleuch- 
tung der Frage schuldig zu sein. Nnd es wird ja auch, sofern die Conferenz es nothwendig sindet, keine 

Schwierigkeiter: haben, engere Grenzen zu ziehen und einfachere Plane zu entwerfen.
Alsdann Hat die Commission aber auch gedacht, dah ein zur Erinnerung an die Stiftung des rothen 

Kreuzes unter der Beihülfe aller Vereine dieses Namens oder unter der Betheiligung der Machte errich- 
tetes Denkmal jedenfalls ein monumentales Aeuhere haben muffe.

Endlich, nachdem die verschiedenen verfügbaren Platze in Augenschein genommen worden, Hat sich 
herausgestellt, dah der einzige Platz, der den Beifall der Conferenz erlangte, sich ganz besonders dazu 
eignet, dem Unternehmen den gewnnschten monumentale» Charakter zu verleihen.

Es versteht sich von selbst, dah unsere Studie als eine ganz provisorische und einigermahen
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theoretische betrachtet werden muh, und dah wir dieselde, wenn die Conferenz finden sollte, dah wir zu 

weit gezangen find, gerne ândern werden.
Ans obigen Grimden ist unsere Wahl auf die „Promenade du Pin" gefallen, eine hohe von den 

alten Festungswerken Genfs herrührende Terrasse. Diese von Boulevards umgebene Terrasse Hat die Ge
stalt eines Nechtecks von 82 m Lange und 66 va Breite. Das Denkmal würde hier, seine Hauptseite 
nach Enden hinkehrend, am âuhersten Ende eines in das Rechteck eingelegten Kreuzes aufgestellt und von 
einem mehr oder weniger grohen architektonischen Motiv umgeben werden. Dies Motiv ist nothwendig 
durch die Grohartigkeit der Anlage und auch — gestehen wir es — aus ökonomischen Rücksichten, denn 

.es würde geslatten den Umfang der Statue etwas zu vermindern. Letztere, deren Umfang ein Viertel oder 
die Halste der natürlichen Gröhe betragen soll, wird einen Hintergrund von Buschwerk haben. Unter 
solchen Bedingungen würde vorzuziehen sein statt Bronze Marmor anzuwenden, wenn derselbe auch relativ 

kostspieliger ist. Wenn die Statue sehr hoch, muh das architektonische Motiv niedrig gehalten werden, soll 
sie aber von geringer Höhe sein, dann darf das Motiv mehr erhöht werden.

Um ihr die terrassenförmige Gestalt zu geben, die das Projekt erfordert, würde die gegenwârtige 
Anlage der „Promenade" zum gröhten Theil ihrer Baume beraubt werden müssen. Das Terrain mühte 
geebnet werden, um es nach Süden zu in Stufen heruntersteigen zu lassen. Letztere freilich höchst kost- 
spielige Operation ist unumgânglich, indem gerade der südliche Theil eine Erhöhung bildet, die ver- 
schwinden mühte. — So ist nun der Plan, welchen die Zeichnungen, die wir den Central-Comitös zuzu- 

schicken gedenken, darstellen sollen. —
Fügen wir noch hinzu, dah der Verwaltungsrath der Stadi Gens im Grunde genommen nicht 

abgeneigt ist, jenen Platz sür das Denkmal herzugeben. Jedenfalls jedoch behalt diese Behörde sich vor, 

die definitiven Plane vorher einer sorgfaltigen Prüfung zu unterwerfen. Auherdem würde auch die Ge- 
nehmigung des Stadtraths sowie die des Staatsraths nachgesucht werden müssen.

2. Wie hoch würde sich die nothwendige Ausgabe für die Errichtung eines Denkmals auf dem
gewahlten PlaHe belaufen?

Um diese Frage zu beantworten, haben wir einen vorlausigen Anschlag machen lassen, bei welchem, 
unserer Ansicht nach, die Ausgaben ziemlich hoch berechnet find. Dennoch empfiehlt die Vorsicht bei diesem 
Anschlag noch einigen durch die Natur der Arbeiten bedingten Vorbehalt.

Erdarbeiten....................................................................................................
Niederreihen und Wiederherstellung des Mailerwerks........................

Treppen..........................................................................................................
Einfriedigung „der Promenade." Eisernes, zum Theil bestehendes

Gelânder..............................................................................................
Herstellung der Mauern der südlichen Terrasse aus hartem Stein

mit Gelânder..................................................................................
Ausschmückung des freien Vorplatzes resp. Perron mit Stufen, 

Einfassung, Sockel, Banken und Steinplatten ..... 
Hauptmotiv, bestehend aus Stufen, Sockel, Ringmauer von Gestein 

mit Fachwerk und Inschriften, Mauerköpfen, Verzierungen,

Steinboden und Sockel der Statue.........................................
Dasselbe etwas höher mit Sâulen macht einen Mehrbetrag von .

Summa Frcs.

Frcs. 3l.000

„ 9.000
„ ll.000

„ 7.000

„ 37.000

„ 25.000

„ 20.000 
„ 10.000 

140—150.000
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Diese Summe giebt die Kosten der Umânderung und der Ausschmückung der „Promenade" sowie 
des architektonischen Motivs und des Sockets des Denkmals an. Wasser und Gas find dabei nicht 
berechnet. Vergleicht man nun diesen Anschlag mit der Gesammtansicht, so wird man einsehen, dah die 
Anordnungen ganz einsach find und dah die Ausschmückung sich nur ans das Nothwendige beschrünkt. 
Dennoch aber würde sie sich, sollte es unerlâhlich sein, noch vereinfachen lassen.

Was nun den zweiten Theil der Ausgabe, die Kosten fur die Statue anbetrifft, so folgen hier die 
Ziffern, die uns N. Kihlin g sur die Ausführung seiner Gruppe angegeben Hat. Sie können bei der 
Kostenberechnung als Basis dienen.

n. Gruppe in Marmor IV2 mal natürlicher Gröhe Frcs. 130.000; Transport und
Ausstellung Frcs. 5.000.
Desgleichen in Bronze Frcs. 110.000; Transport und Ausstellung Frcs. 2.500.

d. Gruppe in Marmor N/4 mal natürlicher Gröhe Frcs. 110.000.
Desgleichen in Bronze Frcs. 90.000.

Transportkosten und Ausstellung würde weniger betragen, als bei den gröheren Gruppen.
Nach den Angaben R. Kihlings würde also der Preis der Gruppe zwischen Frcs. 96.000 und 

135.000 schwanken, je nachdem sie kleiner oder gröher, von Bronze oder von Marmor sein würde.
Hierbei ist zu bemerken, dah eine niedrigere Gruppe als die von R. Kihling, auf deren Porder- 

seite nur zwei Figuren augebracht waren, weit weniger kosten würde. Fügen wir noch hinzu, dah nach 
den voir uns eingezogenen Erkundigungen der ganz weihe italienische Marmor und auch der französische 
Marmor von Saint-Beal weit wohlfeiler ist, als der eigentliche Bildhauermarmor (mormo statuario). 
Nach allem würde indeh die Ausführung des Projects aus der „Promenade du Pin" die Summe von 
Frcs. 235.000 bis 285.000 und zwar in runder Zahl Frcs. 250.000—300.000 erfordern.

Jm Fall diese Summe der Couferenz zu hoch erschiene, liehen sich an der Statue noch Ersparnisse 
machen und vielleicht auch einige wenig in Betracht kommende in der Anordnung der „Promenade".

Endlich würde man auch, wie schon weiter oben angedeutet, einen bescheideneren Platz sinden 
können und dadurch die Kosten der Anordnung bedeutend vermindert sehen.

3. Zn wie weit ift die Gruppe von Richard Kifiling annehmbar?

Als der Vorschlag zur Errichtung eines Denkmals in Gens laut wurde, hatte R. Kihling einen 
Gedanken, der verdiente beachtet zu werden. Auch Hat die Conferenz von 1884 ihm ihre Anerkennuug 
bewiesen, indem sie seinen Plan ohne jede Concurrenz einer Prüfung unterzog. Nnstreitig Hat R. Kih
ling durch seine Studie eiue gröhe Geschicklichkeit und eine ganz besondere Crfindungsgabe an den Tag 

gelegt.
Dennoch Hat seine Makette gleich anfanglich in künstlerischer Hinsicht einige Cinwendungen hervor- 

gerufen, dieselden sind im Protokoll der Genfer Conferenz angegeben. Ebenso erschien es in finanzieller 
Hinsicht gar zu kostspielig, allein für die Statue Frcs. 2—300.000 zu verwenden, ohne noch der Kosten 
zu gedenken, welche die Anordnung des zu wâhlenden Platzes nach sich ziehen muh.

Die Commission Hat sich dieserhalb bemüht, von R. Kihling die als nothweudig erkannten Aende- 
rungen und vor allen Dingen die Berkleinerung des Mahstabs der Statue zu erlangen. Der Künstler ist 
auch gern bereit gewesen, von der Makette selbst etwas hinwegzunehmen und einige Verbesserungen anzu- 
bringen. Die Commission Hat jedoch diese Aenderungen nicht als ausreichend betrachten können und Hat 
zu ihrem grohen Bedauern auf eine Verstândigung mit N. Kihling verzichten müssen. Kihling meinte 
nâmlich: sein Plan könne nicht anders modifiât werden als in den Einzelheiten der Ausführung, wcihrend 
dagegen die Commission der Ansicht war. die Makette müsse gründlich geândert werden, um die erwünschte
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Verbesserung und den gehofften monumentalen Eindruck zu erzielen. In Uebereinstimmung mit den Be- 
schlüssen der Commission kann das internationale Comité die Annahme des Planes von R. Kihling, so 
wie er jetzt ist, nicht empfehlen. Es meint aber, da dieser erste Versuch nicht geglnckt sei, so könne man 

auf eine Idee zurückkommen, die im Jahre 1884 in der Commission der Delegirten ausgesprochen worden 
und einen Concurs eröffnen zur Ausführung der Bildhanerarbeit. R. Kihling könnte bei diesem Concurs 
seine verânderte Makette vorlegen und wnrde dabei seinen Concurrenten gegenüber den Vortheil haben, 

schon einige Erfahrung in der Sache zu besitzen.
Nach beendigtem Concurs könnte man den Central-Comites einen Bericht über das erlangte Résultat 

zusenden und ihnen definitive Vorschlâge machen.

4. Durch melche Mittel lieffen sich die Kosten des Denkmals bestreiten?

Dieser Punkt ist bereits wahrend der Genfer Conferenz durch die Commission der Delegirten 
besprochen worden. Mît Recht Hat man darauf hingewiesen, dasi es sur die Central-Comites nicht gut 
angehe, ihren, dvch grösitentheils sur die Pflege der Verwundeten bestimmten Kapitalien eine Summe zur 
Errichtnng eines Denkmals zu entnehmen, so grosien Werth dieses Denkmal auch sur die Geschichte des 
rothen Krenzes haben musi.

Es scheint also nothwendig, dasi die der Genfer Convention beigetretenen hohen Machte sich an 
dem Gelingen des Unternehmens betheiligen, und sede derselben eine gewisse Snmme sur das Denkmal 
unterzeichne. Am besten ware, die betreffende» Machte über diesen Punkt zu befragen und sich ihrer wohl- 
wollenden Mitwirknng zu versichern, bevor man weiter geht.

Da es nicht Sache des internationalen Comités ist, diese Schritte zu thnn, so wnrde es unserer 
Ansicht nach ganz gerathen sein, die Central-Comites der verschiedenen der Genfer Convention ange- 
hörenden Staaten stichten die Stimmung ihrer Negiernng hinsichtlich dieser Angelegenheit zu erforschen. 
Nichts wnrde auch sene Comités verhinder», sofern es ihnen nöthig erscheint und sie es nicht unpassend 
finden, ausierhalb der amtlichen Kreise bei Privatpersonen Subscribenten zu sammeln.

Schiusi.

Als Resume geben wir hier die Fragen, die wir der Conferenz vorzulegen uns die Freiheit nehmen
wollen.

1) Bestâtigt die Conferenz von Karlsruhe den durch die Conferenz von 1884 ausgedrnckten Wunsch,
dasi in Gens ein Denkmal zur Erinnerung an die Stiftung des rothen Krenzes errichtet werde?

2) Welche Snmme würde zu diesem Zwecke verwendet werden können?
3) Sind die Central-Comites geneigt, in ihren resp. Landern Schritte zu thnn, um die ersorderliche

Summe zusammen zu dringen?
4) Ist die Conferenz geneigt, fur die Ausfnhrung einer Bildhanerarbeit einen Concurs zu eröffnen?

Nachtrag.

Allen Central-Comites sollen die Entwürfe des projectirten Denkmals auf der „.Promenade du Pin" 

zugesandt werden.
Diese Entwürfe find vom Banmeister Gustav Brocher, der an die Stelle des wahrend dieser 

Arbeit verstorbenen und ties betrauerten Frane! getreten ist.
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Die Entwürse umsassen:
1) Eine Ansicht der umgestalteten „Promenade du Pin".

2) u. 3) Einen Plan und einen Durchschnitt.

4) u. 5) Zwei Entwürse, die zwei verschiedene architektonische Motive darstellen. Wie ersichtlich, wnrde sich 
das höchste dieser Motive besser zu einer Statue passen, die weniger hoch als die von R. Kihling.
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Argentinische Repub lik.
Herr Eduardo Caamano, General-Secretair des Central-Comités.

Baden.
Herr Sachs, Otto, Geheimer Rath, z. Z. I. Vorsitzender.

- Frhr. von Reck, Carl, Kammerherr und Geheimer Referendar, Mitglied
- Kerler, Adalbert, Baurath -
- Krumel, Hermann, Kriegsrath a. D. -
- von Seysried, vr. Hermann, Hosarzt -
- Bartning, Otto, Rentner -
- Hoffmann, vr. Adolf, Generalati a. D. -
- Frhr. von Schilling, Leopold, Major a. D. -
- Stir ber, Alfred, Premier-Lieutenant der Landwehr -
- Ziegler, Albert, Medicinal-Assessor, Schriftfnhrer -

- Gutsch, vr. Ludwig, Specialarzt der Chirurgie -
- vr. Har deck, Friedrich, Geheimer Rath, Vertreter der Grotzherzoglichen

des
Gesammt-Vor- 

standes des 
Badischen 

Landes-Hülfs- 

Vereins.

Regierung.

Bayern.
Herr Ritter von Lotzbeck, vr. General - Stabsarzt der Armee und Chef der Medizinal-Abtheilung im 

Kriegsministerium, Vertreter der Königl. Bayerischen Regierung.
- Graf Arco-Valley, Königl. Kâmmerer.

- L. G umbel, Professor.

Belgien.
Herr Tasson, Joseph, Vice-Prâsident des Belgischen Central-Comitös. 

- van Di est, Stabsarzt I. Classe, Regierunasoertreter.

Bremen.
Herr Meier, H. H., Consul.

Bulgarien.
Herr Chichmanoff, vr. A., Mitglied des Ober-Medicinal-Collegiums zu Sofia.

Danemark.
Herr von Thomsen, General, Président des Central-Comites, Regierungs-Vertreter.

Frankreich.
Herr Marquis de Vogüe, Vice-Prâsident der franzôsischen Gesellschaft, Mitglied der Central-Leitung.

- Albert Ellissen, Secretar, Mitglied der Central-Leitung.
- Doctor Pozzi, Mitglied der Central-Leitung.
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Regierungs-Vertreter.
Herr Dr. Brouardel, Dekan der medicinischen Fakultât der Università von Paris.

- Dr. B rissa ud, Professor an der Università von Paris.
- Dr. Charnbê, Stabsarzt, Vorstand der technischen Abtheilung des Medicinalwesens im Kriegs-

ministerium.
- Dr. Hyad es, Stabsarzt in der Marine, Vertreter des Marineministeriums.

Griechenland.
Herr Doctor Jules Galvani, Arzt in Athen.

Grost-Brittannien.
Sir Thomas Longmore, General-Arzt, Professor, Regierungs-Vertreter.

Hessen.
Herr Weber, Pràsident des Finanz-Ministeriums, Wirklicher Geheimer Rath, Prâsident des Landesvereins.

- Buchner, Geheimer Ober-Konsistorialrath.
- Micheli, Hauptstaatskasse-Director.

Japan.
Herr Tad an ori Jshiguro, Generalarzt s

- K- T ani gouti, Ober-Stabsarzt s
- N. Mat sud eira, Vicomte
- Dr. Rintaro Mori, Ober-Stabsarzt

Regierungs-Vertreter.

Mitglieder des Central-Comites.

Italien.
Herr Graf della Somaglia, Prâsident.

- Commendatore Luigi Galassi, Professor, Rector der Università von Rom.

- Cav. Raffaele di Fede.
Regierun gs-Vertreter.

Herr Commendatore Felice Barassi o.
- Cav. Guelfo von Sommer, Arzt erster Classe der Marine.

Luxemburg.
Herr Dr. G. Fonck, Mitglied des Konigl. Groffherzogl. Medicinal-Collegiums, Regierungs-Vertreter.

Mecklenburg-Schwerin.
Herr von B lâcher, Ministerialrath.

Montenegro.
Herr Dr. Pierre Millanitch, Secretair des Comités, Regierungs-Vertreter.

Niederlande.
Herr Baron C. I. G. van Hard en b roek van Bergambacht, Vice-Prâsident.

- Jonkheer I. L. C. Pompe van Meer der voort, Mitglied des Central-Comites.

Regi eru ngs-Vertreter.
Herr M. R. T immermann, Generalmajor, Jnspekteur des Sanitàsdienstes bei der Landarmee.

- C. I. Schouten, Oberstabsarzt.

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.
Miff Clara Barton, Prâsidentin der Amerikanischen National-GeseÜschaft vom rothen Kreuz.
Herr Dr. I. B. Hub bel, Secretair der Gesellschaft. (Beide mit der Vertretung der Regierung der Ver- 

einigten Staaten von Nord-Amerika betraut.)
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Herr vr. L. M. Hall, Professor. t Delegirte des
- vr. Thomas W. Evans, President des Amerikanischen Gesundheits-Comites zu Paris. > Central-
- Kruger, Amerikanischer Vice-Consul in Kehl. ) Comités.

Oesterreich.
Herr Franz, Graf Falkenhayn, K. K. Wirklicher Geheimer Rath, Bundes-Prâsident.

- vr. Carl Ritter von Cessner, K. K. Hofrath, II. Bundes-Vice-Prâsident.
- vr. Eduard Albert, K. K. Professor.
- vr. Franz Ritter von Arneth, Bundesausschuh.
- Ernst Graf Hoyos-Sprinzenstein, K. K. Wirklicher Geheimer Rath.
- Fritz Schlecht, K. K. Hofbandagist.
- Perikles von Melingo, Schriftsteller, Vereinsmitglied und Berichterstatter.
- vr. Wenzel Hoor, Generalarzt, Chef des militairârztlichen Osfizciercorps, Ver-

treter der osterreichischen Regierung und des K. K. Kriegs-Ministeriums.

î Bundesleitung.

ì

/ Oester- 
' reichischer

/ patriotischer 
^ Hülfsverein.

/

Nieder-Oesterreich.
Herr vr. Anton Loew, Director und Eigenthümer des Wiener Sanatoriums, Prâ- ' 

sident-Stellvertreter des Landes-Hilfsvereins.

Tirol.
Herr 9iobert, Ritter von Malser-Auerheim, Président des Zweigvereins Auer. )

Peru.
Herr Villegas, General-Consul, Regierungs-Vertreter.

Portugal.
Herr vr. A. M. de Cunha-Be^lem, Oberstabsarzt.

- vr. G. I. Ennes, Ober-Stabsarzt, Abtheilungschef der Medicinal-Abtheilung des Kriegsministeriums.

- I. Carlos Vicente Barros da Fonseca, Oberstabsarzt, Regierungs-Vertreter.

PreuHen.
Herr vr. von Coler, Generalarzt erster Klasse und Abtheilungschef bei der Militair-Medicinal-Abtheilung, 

Vertreter des Kriegsministeriums.
- vr. Metzel, Geheimer Regierungsrath, Vertreter des Kaiserl. Commissars und Militair-Jnspecteurs.
- Otto regierender Graf zu Stolberg. Vorsitzender des Deutschen und Preuhischen Central-Comites,

Oberst-Kâmmerer.
- Hah, 1. stellvertretender Vorsitzender des Deutschen und Preuhischen Central-Comites.
- vr. Gurlt, Geheimer Medicinalrath und Professor.
- Diersch, Fabrikbesitzer und Stadtverordneter.
- vr. R. Hepke, Geheimer Legationsrath z. D.
- vondemKnesebeck, Kabinetsrath.
- vr. Schutte, Sanitâtsrath.
- vr. zur Nieden, Regierungs- und Baurath.
- Süh, Hauptmann.

Provinzialverein Stettin.
Herr Schmid, vr. meà., Mitglied des Vorstandes des Provinzial-Vereins Pommern, dirigirender Arzt 

des Krankenhauses Bethanien.

Mitglieder des Central-Comites.

Landes-
Hiilfs-

Vereine
fur:
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Bezirksverein Minden.
Herr von Pilgrim, Regierungs-Prâsident, Vorsitzender des Bezirks-Vereins.

Zweigverein Frankfurt a. M.
Herr Mappes, Heinrich, Vice-Consul.

Zweigverein Wiesbaden.
Herr Graf Matuschka, Kammerherr und Landrath.

Localverein Crefeld.
Herr vr. Busch.

Ruhland.
Herr von Oom, Geheimrath, Cabinets-Secretair Jhrer Majestât der Kaiserin.

- vonIusefowitsch, Wirklicher Staatsrath, Kammerherr Seiner Majestât des Kaisers.
- von Martens, Professor, Wirklicher Staatsrath, Regierungs-Vertreter.

Sachsen (Königreich).
Herr von Criegern-Thumitz, Geheimer Regierungsrath, Vorsitzender des Landesvereins.

- Hehler, Universitâtsrichter, Hofrath, Mitglied des Landesvereins-Directoriums.

Sachsen (GroHherzogthum).
Herr Pabst, Ober-Bürgermeister der Residenzstadt Weimar.

- von Ward en burg, Wirklicher Geheimer Rath, Vertreter des Frauenvereins im Grotzherzogthum.

Schweden und Norwegen.
Herr A. von Lagerheim, Königl. Gesandter bei dem Deutschen Reiche, Vertreter der Schwedischen

und Norwegischen Regierung, sowie der Schwedischen und Norwegischen Gesellschaft vom

rothen Kreuz.
Schweiz.

a. Internationales Comité.
Herr G. Moynier, Prâsident. l

- Micheli de la Rive, Vice-Prasident des internationalen Comités.
- G. Ador, Staatsrath, Secretar. -
- vr. Appia.
- E. Odi er, Artillerie-Officier.
- vr. Adolphe D'Es pine, Professor an der Universitât von Gens.

- Favre, Oberstlieutenant.
- Ferrière, voet. meà.

d. Schweizerische Gesellschaft.
Herr vr. Stâhelin, Prâsident.

- Wernly, Pfarrer, Secretair der Gesellschaft.

Mitglieder des 
internationalen 

Comités.

Regierungs-Vertreter.
Herr Ce rósole, Oberst-Divisionâr.

- Ziegler, Oberst und Oberfeldarzt.

Serbien.
Herr G. S. Simitch, Prâsident des Central-Comités.

- Milan St. Marcovitch, Mitglied des Central-Comités.
- vr. Michael Marcovitch, Sanitâts-Oberstlieutenant, Regierungs-Vertreter.
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Ungarn.
Herr Graf Julius Kârolyi, K. K. Wirklicher Geheimer Rath, President der Ungarischen Gesellschast vom 

rothen Kreuz, Vertreter der Königlichen Regierung.
- Lintner von Lendva, Emerich, Ausschuhmitglied und Director der Frauen-Abtheilung.
- vr. Ladislaus von Farkas, Sanitâtsrath und Abtheilungschef des Elisabeth-Spitals.

Württemberg.
Herr>vr. L andenb erger, Ober-Medicinalrath.

- von Clan snizer, Regierungsrath.

Die aus perjonliche Kinladung des Deutschen LenIral-KomMs erschienenen Kerren:
Herr vr. Socin aus Basel Professor.

- vr. Czerny aus Heidelberg, Geheimer Nath und Professor.
- vr. Schulze aus Heidelberg, Geheimer Rath und Professor.
- vr. Kraske aus Freiburg, Professor.
-- Freiherr von Degenfeld aus Karlsruhe, General-Lieutenant a. D.
- I. Furley aus London, Vice-Prasident der <Lt. John Ambulance-Association.

Als Vertreter des Johanniter-Ordens.
Herr von Levetzow, Ordens-Kanzler, Landesdirector.

8
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Geschâftsordnung
für die

Sitzungen der internationalen Konserenz der Hercine nom rothen Krenz.

(Vorgeschlagen von dem Deutsche» Central-Comité.)

I. Oeffentliche Sitzungen.

§ 1.
Mitglieder der internationalen Conferenz und berechtigt zur Theilnahme an den ôffentlichen 

Sitzungen find:
а. die Mitglieder der Vereine vom rothen Krenz;
d. die Vertreter der der Genfer Convention beigetretenen hohen Regierungen;
б. die von dem Deutsche» Central-Comité besonders eingeladenen Korporationen und Personen.

§ 2.
Alle Mitglieder der Conferenz find berechtigt, sich an deren Berathungen zu betheiligen.
Die Beschlnsfe der Conferenz werden durch Abstimmungen in der Weise gefatzt, dah jedem Landes- 

verein, seder Regierung, sowie seder von dem Deutsche» Central-Comité namentlich eingeladenen Corpo
ration und Person eine Stimme zustehk Die Majoritât der abgegebenen Stimmen entscheidet.

§ 3-
Der Prâsident der internationalen Conferenz wird die jedesmalige Tagesordnung für die nâchste 

Sitzung festsetzen.
Antrâge, welche sich ans Gegenstânde beziehen, welche nicht in das Programm fur die internatio

nale Conferenz aufgenommen find, dürfen von letzterer nur dann berathen werden, wenn fie, von den 

Vertretern von fünf Landesvereinen unterzeichnet, spâtestens am Tage vor ihrer Berathung dem Prâsidenten 
der Conferenz eingehândigt und von der Majoritât der Conferenz beschlossen worden ist, in die Berathung 
einzutreten.

Die Berathung von Antrâgen, die sich ans den Wortlaut der Genfer Convention beziehen, ist 
ausgeschlossen.

§4.
Die Anmeldung zum Morte in den Sitzungen erfolgt bei den Herren Schriftführern. Das Wort 

wird von dem Prâsidenten nach der Reihenfolge der Anmeldungen ertheilt. Bei der Beschrânktheit der 
Zeit fur die Berathungen ist zu wünschen, dah kein Redner das Wort lânger als eine Viertelstunde behâlt.

Zum Anfang und am Schluh der Diskussion jedes auf der Tagesordnung stehenden Berathungs- 
gegenstandes erhâlt der Referent das Wort.
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Die Diskussion über jeden Berathungsgegenstand wird geschlossen, sobald die zum Morte Angemel- 
deten gesprochen haben oder die Conferenz auf den von zehn Mitgliedern unterstntzten Antrag den Schiusi 
ausspricht.

§6.
Die Redner können sich der Sprache ihres Heimathlandes bedienen. Es wird hierbei jedoch der 

Wunsch ausgesprochen, dah die Reden möglichst in deutscher oder in französischer Sprache gehalten werden.
Die in französischer, englischer und italienischer Sprache gehaltenen Reden werden in deutscher 

Sprache, die in deutscher Sprache gehaltenen Reden in französischer Sprache sofort mündlich wieder- 

gegeben.

§ 7.
Das Protokoll seder Sitzung wird bei Beginn der nachstfolgenden Sitzung zur Kenntnih und Ge- 

nehmigung der Conferenz gebracht. Die Verhandlungen der Conferenz werden überdies wörtlich genau 
wiedergegeben, und seiner Zeit den Central-Comites mitgetheilt werden.

II. Delegirten-Versammlungen der Central-Comités.

§ 8.
Die Delegirten-Versammlung besteht ans den von den Landesvereinen besonders namhaft gemachten 

Personen; seder Landes-Verein kann sich jedoch in der Delegirten-Versammlung durch nicht mehr als 

3 Personen vertreten lassen.
Die Abstimmungen erfolgen nach Landesvereinen, und steht sedem derselben hierbei, unabhangig von 

der Anzahl seiner Delegirten, eine Stimme zu.

§ 9.
Die Befngnisse der Delegirten-Versammlung find folgende:

a. Vor Eröffnung der Conferenz den Vorstand derselben festzustellen. Zu diesem Zwecke wird 
die Delegirten-Versammlung den Prâsidenten, die Vice-Prasidenten und die Schriftfichrer 
wâhlen. Die Wahl der Delegirten-Versammlung unterliegt der Zustimmung der internatio

nalen Conferenz.
d. Die Geschàftsordnung für die Sitznngen der internationalen Conferenz sowie die Reihenfolge 

festzustellen, in welcher die verschiedenen Berathungsgegenstande an den öffentlichen Sitznngen 
erledigt werden sollen.

e. Beschlutz zu fassen nber die von der internationalen Conferenz der Delegirten-Versammlung 
überwiesenen Angelegenheiten.

§ ^0.
Die protokollarischen Verhandlungen der Delegirten-Versammlung werden in dem Generalbericht 

über die vierte internationale Conferenz veröffentlicht werden.
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Protokoüe
der

Sitzungen der vierten internationalen Conferenz . 

vom 22. bis 27. September 1887.





Erste Sitzullg
Donnerstag, dei» 22. September

Nachmittags 3 21hr.

Eröffmmg der vierten internationalen Conferenz. — Reden des regierenden Grafen Otto zn Stolberg, des 
Geheimraths Sachs, des Staatsministers Turban, des Ober-Bürgermeisters Lanter, des Prâsidenten 
des internationalen Comités Moynier, des Generalstabsarztes Ritter Or. von Lotzbeck, des General- 
arztes Or. von Coler. — Geschâftsordnung.— Wahl des Prâsidenten, der Ehrenprâsidenten, der Vice- 
Prâsidenten und der Schriftführer. — Antrag des Grafen von Falkenhayn. — Ansprache jdes 
Marquis de Vogüs. — Telegramm der Serbischen Gesellschaft vom rothen Kreuz. — Wahl von zwei 
Commissioner

Nachdem I. I. K. K. H. H. der Grosiherzog von Baden und die Frau Grohherzogin 
von Baden ans der grohherzoglichen Tribüne Platz genommen hatten, nahm der Vorsitzende des Dent' 
schen Central-Comites vom rothen Kreuz, der regierende Gras Otto zu Stolberg, das Wort und eröffnete 
die Conferenz mit folgenden Worten:

Meine Herren!

Als Prâsident des Deutschen Central-Comites habe ich die Ehre, die vierte internationale Conferenz 
der Vereine vom rothen Kreuz zu erôffnen.

Die dritte internationale Conferenz in Gens hatte in ihrer Schluhsitzung vom 6. September 1884 
den Beschluh gefaht, dah die folgende innerhalb dreier Jahre in Carlsruhe zufammentreten folle.

Der Gesammtvorstand des Badischen Landes-Hülfsvereins, dem nach Mahgabe des zwischen den 

Deutschen Landes-Vereinen bestehenden Uebereinkommens die Vorbereitung und Veranstaltung oblag, hatte 
an das Deutsche Central-Comité das Ersuchen gerichtet, diese Anordnungen an seiner Stelle zu treffen. 
Das Deutsche Central-Comite Hat sich gern bereit erklârt, diesem für ihn so ehrenvollem Wunsche nach- 
zukommen, und hat zur Verwirklichung desselben. bereits im December o. I. die geehrten Central-Comites 
in allen betheiligten Staaten davon in Kenntnih gesetzt, dah die vierte internationale Conferenz im 

September 1887 einberufen merde.
Diese Absicht ist heute zur Thatsache geworden, und dankend darf ich constatiren, dah der Ein- 

ladung zur Theilnahme gefolgt find die Vertreter zahlreicher hoher Regierungen, welche der Genfer Con
vention beigetreten find, die Vertreter hochansehnlicher Genossenschaften zur Pflege der Verwundeten und 
Kranken, hervorragende Manner der Wissenschaft, welche den hier vertretenen Bestrebungen ein warmes
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Herz entgegenbringen, und die Delegirten aller Landes-Comitês vom rothen Kreuz, um in ernster gemein- 
samer Arbeit weiter ausbauen zu helfen ein Liebeswerk, dem es nach der kurzen Lebensdauer noch nicht 
eines Vierteljahrhunderts gelungen ist, allenthalben das Banner des rothen Kreuzes im weihen Felde auf- 
zupflanzen und nnter diesem Banner die Theilnahme der ganzen civilisirten Welt zu gewinnen. Besondere 
Freude darf ich noch darüber aussprechen, dah wir in unserer Mitte die Delegirten des erst oor einigen 
Monaten neugebildeten Portugiesischen Central-Comites zu sehen die Ehre haben, sowie Vertreter der 
Kaiserlich Japanischen Regieruug, die lediglich zu dem Zwecke nach Europa entsandt find, die Einrichtungen 
der Vereine vom rothen Kreuz kennen zu lernen, insbesondere dieser Conferenz beizuwohnen und von 
denen bereits zwei der in den jüngsten Tagen gebildeten Japanischen Gesellschaft vom rotheir Kreuz an- 

gehören.
Jndem ich Sie Alle, meine verehrten Herren, an dieser Stelle auf das herzlichste willkommen 

heihe, darf ich der berechtigten Hoffnuug Ausdruck geben, dah auch die vierte internationale Conferenz, 
gleich ihren Vorgaugern, dazu beitragen wird, die so wichtigen persönlichen Beziehungen nnter den Theil- 
nehmern zu befestigen und neue Einigungspunkte auf dem friedlichen Arbeitsfelde zu gewinnen, auf welchem 

die Vereine vom rothen Kreuz ihre segensreiche Thâtigkeit auszuüben haben.
Das den Verhandlungen der Conferenz unterbreitete Programm bietet nach dieser Richtung hin 

reichhaltiges Material, und die den Central-Comités bereits seit Monaten vorliegeuden Berichterstattungen 
über die einzelnen Berathungsgegenstande höchst beachtenswerthe Fingerzeige für die bevorstehenden münd- 
lichen Discussionen.

Die huldreiche Anregung Jhrer Majestât der Deutschen K ai serin, Allerhöchstwelche auch bei dieser 
Gelegenheit Ihre warmsten fortgesetzt bethâtigten Sympathien für die Arbeiten des rothen Kreuzes bekundet, 
und der Conferenz namhafte Mittel zur Verfügung gestellt haben, wird Gelegenheit gegeben, ein für die 
Interesten uuseres internationalen Werks, insbesondere der Verwundetenpflege nützliches Unternehmen in 
das Leben zu rufen. Moge die Beschluhfastung dieser Conferenz eine so glückliche sein, wie diejenige der 
dritten Conferenz, die bei gleichem Anlah auf einem der wichtigsten Gebiete der Heilpflege geradezu bahn- 

brechend wirkte.
Die Erfolge der antiseptische» Wundbehandlung und Verbandmethode, wèlche nach übereinstimmen- 

dem Urtheile aller Sachverstandigen auf dem Serbisch-Bulgarischen Kriegsschauplatze erzielt worden, bieten 
der Conferenz Anlah, Antrâgen zur Förderung der allgemeinen Einfügung dieser Methode in die Feld- 
Sanitâtseinrichtungen der Armeen nâher zu treten, nachdem die dritte Conferenz bereits diese Frage als 
eine spruchreife und der practischen Erledigung bedürftige erklârt hatte.

Die Stellung des internationalen Comités und die Beziehungen der Central-Comitüs untereinander 
werden die Conferenz nâher beschâftigen; die Gutachten zahlreicher Central-Comitüs bezeugen zur Genüge, 
welche hohe Bedeutung die Vereine diesem Gegenstande beilegen. Bieten auch die Ansichten über die 
Entscheidung dieser Frage manche Gegensâtze, so darf doch gehofft werden, dah auch dieser Gegenstand des 
Programmé, bei der allseitigen Geneigtheit der Central-Comités, etwa vorhandene Meinungsdifferenzen 
auszugleichen, eine befriedigende Löfung finden werde. Dies um so mehr als alle Landes-Vereine darm 
einig find, dah die bisherige Leitung der Geschafte durch das internationale Comité in Gens eine vortreff- 
liche gewesen ist, und dah dieses dafür mit Fug und Recht den vollsten Dank sâmmtlicher Central-Comitüs 

beanspruchen darf.
Auher den vorstehend erwâhnten Berathungsgegenstanden wird eine nicht unerhebliche Anzahl 

anderer, die verschiedenen Zweige der freiwilligen Hülfsthâtigkeit berührender Fragen die Arbeitsthâtigkeit 
der Conferenz vollauf in Anspruch nehmen, wâhrend dankenswerthe Vorsorge getroffen ist, dah die Mit- 
glieder der Conferenz in ihren Muheftunden Erholung und Anregung finden werden.
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Vèreint in der Hauptstadt eines Landes, dessen Herrscherpaar, wie zahlreiche Thatsachen erweisen, 
der Sache des rothen Kreuzes warm ergeben ist, dessen erlauchte Fürstin, gleich Jhrer Kaiserlichen Mutter 
das Samariterthum ans dem Fürstenthrone mit Hingebnng übt, umgeben von den Schöpfungen der 
Menschenliebe, der Kunst und Wissenschaft, inmitten einer durch Naturschönheiten besonders bevorzugten 
Gegend, Herzlich begrüht von der einheimischen Bevölkerung, sehen wir alle Vorbedingungen vorhanden, 
um die Tage, welche die Mitglieder der Conferenz hier verleken werden, zu befriedigenden und lohnenden 

zu machen.
Auf unseren der Nâchstenliebe gewidmeten Arbeiten aber moge Gottes 'des Allmâchtigen Segen 

ruheu und durch Seine gnâdige Fngung es auch fernerhin der weisen Vorsicht der Lenker der Staaten 
gelingen, allen Lândern, die hier vertreten find, die Segnungen des Friedens zu erhalten.

(Lebhaster Beifall.)

Herr Geheim-Rath Sachs, Vorsitzender des Gesammt-Vorstandes des Badischen Landes-Vereins:

Hochgeehrte Versammlung!
Jndem ich mich anschicke, Sie im Namen des Gesammt-Vorstandes des Badischen Landes-Hülss- 

vereins hier zu begrnhen, bin ich Jhnen oor allem Rechenschaft schuldig über die Art, wie wir den ehren- 
vollen Auftrag, mit dem die dritte internationale Conferenz uns betraut Hat, zu vollziehen in der Lage waren.

Diejenigen der geehrten Anwesenden, welche der Genfer Conferenz beiwohnten, werden sich erin- 
nern, dah die Vertreter unseres Vereines damals nicht geringe Bedenken trugen, die Aufgabe der Berufung 
der vierten internationalen Conferenz, die uns auf die sreundliche Anregung eines edeln, von uns Allen 
Hochgeschatzten, leider inzwischen ans dem Leben abgerufenen Mannes, des Grafen Sêrurier, angeboten 
wurde, für unsern Verein zu übernehmen.

Wir haben damals daranf hingewiesen, wie es uns, einem kleinen Landes-Vereine, der nur über 
bescheidene, nach vielen Richtungen in Anspruch genommene Kraste verfügt, schwer sein werde, nach den 

glanzenden Versammlungen zu Paris, zu Berlin und zu Gens, die uns angesonnene Aufgabe in würdiger 
Weise zu lösen.

Wir haben uns endlich in der Voraussetzung und auf die uns von allen Seiten gewcihrte Zusiche- 
rung bereitwilliger Unterstützung entschlossen, die Wahl der Stadt Carlsruhe zum nâchsten Conserenzort 
anzunehmen.

Als die Zeit herannahte, wo es galt, die Vorbereitungen sur die nene Conferenz in die Hand zu 
nehmen, wenn der in Geus bestimmte Zeitpunkt eingehalten werden follie, traten in unserm hiesigen Ver- 
einsleben an die lekenden Organe unerwartet neue grohe Aufgaben heran, deren Lösung neben der sonstigen 
weit verzweigten Thâtigkeit ihre volle Krast in Anspruch nahm.

Wir waren dehhalb in der Lage, an eine Theilung der Arbeit durch Jnansprucknahme der uns 
zugesagten Mithilfe zu denken und wendeten uns demzufolge an das ans der freien Vereinbarung der 
selbstândigen Deutschen Landes-Vereine gebildete gemeinsame Organ, an das Central-Comits der Dentschen 
Vereine vom rothen Kreuz, in dem unser Verein selbst seine Vertretung Hat, und gingen dasselbe darum 
an, sich der Einladung der Vereine und der Staatsregieruugen und der Vorbereitung der Verhandlungs- 
gegenstânde zu unterziehen.

Wie Jhnen bekannt, Hat das Deutsche Central-Comité die Güte gehabt, diesem unserm Ansuchen 
bereitwilligst zu entsprechen.

Wir find demselben dafür zum aufrichtigsten Dank verpflichtet; sein Entgegenkommen Hat es er- 
möglicht, dah wir heute diese vierte Conferenz zu dem von der vorhergehenden bestimmlen Zeitpunkte 
hier in den Mauern dieser Stadt znsammentreten sehen.
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Meme hochverehrten Damen und Herren! Sie find ans verschiedenen Lândern und Welttheilen 

hierher geeilt, um in freundlichen, Verkehre über das, was die Völker und Nationen in oft leidenschaft- 
licher Erregung trennt, hinweg, nur dem wahrhaft. versöhnendem, erhabenem Ziele der Genfer Convention 

irn Auge, nber Mittel nnd Wege zu berathen, wie der grosien Bestimmnng des rothen Kreuzes in immer 
weiteren Kreisen Verstândnih nnd Gingang verschafft und ihre praktische Dnrchfnhrung gesichert werden kann-

Sie haben sich hier in diesem Lande und in dieser Stadt ans einem Boden zusammengefnnden, 
ans welchem das rothe Krenz unter der aufopfernden Leitnng der erhabenen Fran, deren Initiative das 
Land die weitgehendste Entfaltung einer gesegneten freiwilligen Thâtigkeit verdankt, in schwerer Zeit eine 
umfassende, treue Pflege gefunden Hat.

Werfen Sie einen Blick ans den Plan unserer Stadt, der Ihnen mit dem „Führer durch Carls- 
ruhe" als Gabe der stâdtischen Behörden zugestellt worden ist und Sie werden das Gesagte bestâtigt finden. 
Sie werden ans diesem Plane die Oertlichkeiten verzeichnet sehen, wo in den Iahren l870 und 1871 
tausende von verwundeten und erkrankten Soldaten eine sorgsame, liebreiche Pflege gefunden haben. Sie 
werden daraus weiter ersehen, wie derselbe Geist der Nâchstenliebe, dem der Grundgedanke des rothen 
Kreuzes entsprossen ist, durch freiwillige Vereinsthâtigkeit unter derselben leitenden Hand eine Reihe von 
Unternehmungen in's Leben gerufen Hat, welche dazu bestimmt find, leiblicher nnd geistiger Noth in allen 
Gestalten in einem wohlgesngten Zusammenwirken verschiedener Einrichtungen abznhelfen. Es wird den 
Vorstanden der Vereine eine Freude sein, Ihnen einen Ginblick in das vielgestaltige Leben und Weben 

der bestehenden Anstalten zu gewâhren.
Es bleibt mir noch ein knrzes Wort beizufngen über die Ausstellung verschiedener ans das Sani- 

tâtswesen beznglicher Gegenstânde, welche Jhrer Besichtigung unterstellt werden sollen.
Dieselde verdankt Ihre Entstehung dem Wunsche, Ihnen die transportable Baracke vorznführen, 

welche mit dem der Genfer Conferenz oon Jhrer Masestat der Deutsche» Kaiserin nnd Königin von 
Preuffen zur Verfügung gestellten Preise gekrönt wurde, und Ihnen weiter etiliche Einrichtungen vor Ange 
zu stellen, welche im Umfange des Deutschen Neiches seitens der Vereinsfürsorge sur die Pflege verwundeter 
und erkrankter Krieger getroffen worden find. Diese ursprnngliche Absicht Hat eine wesentliche Erweiternng 
ersahren durch das Entgegenkommen der Königlich Preuhischen und der Königlich Bayerischen Militairbe- 
horden und einzelner Vereine und es haben sich aufferdem noch eine Anzahl weiterer Ausstetlnngsgegen- 
stànde angereiht, sei es von den Erfindern, sei es von den Anfertigern eingereicht und ans die Empseh- 
lung von Vereinen aufgenommen worden find. Eine öffentliche Aufforderung zur Betheiligung bei der 
Ausstellung unterblieb, weil von vorn herein der Gedanke an die Vcranstaltnng einer industriellen Wett- 

bewerbnng ansgeschlossen war.
Den Königlichen Militairverwaltungen, den Vereinen nnd Privaten, welche die Ausstellung beschickt 

haben, sprechen wir auch hier an dieser Stelle unsern verbindlichsten Dank ans.
Meine hochgeehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich nun nach diesen knrzen Voransschickungen 

Sie Namens der Badischen Vereine vom rothen Krenz von Herzen Sie willkommen heihen. Moge die 
Tagnng der Conferenz in hiesiger Stadt sich ihren Vorgângerinnen wnrdig anschliehen, moge sie sich als 
eine segensreiche erweisen, indem sie das gemeinsame Band, das die Vereine vom rothen Krenz umschlingt, 
noch enger knüpst, mit Gottes Hülfe aber der Tag fern sein, wo das, was wir hier berathen, zur prakti

sche» Verwerthung gelangen möchte.
Mit, diesem Wunsche ruse ich Ihnen nochmals ein herzliches „Willkommen" zu.
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Herr Staatsminister Turban:

Erlauchter Herr Prâsident!
Hochansehnliche Versammlung!

Seine Königliche Hoheit der Grotzherzog haben mir den ehrenvollen gnâdigsten Auftrag ertheilt, 
Jhnen beim Beginne dieser grohen internationalen Conferenz Seine und der durchlauchtigsten Groh- 
herzogin frenndliche Grühe zu entbieten.

Es gereicht Ihren Königlichen Hoheiten zu besonderer Freude nnd Genugthuung, dah die Vereine 
vom rothen Kreuz und die Delegirten der in die Genfer Convention eingetretenen hohen Regierungen 
ans nah und fern in der Hauptstadt Badens sich zusammengefnnden haben, und hier von Nenem der 
Befestigung und Vervollkommnnng eines Werkes ihre Thâtigkeit widmen wollen, welches den reinsten 
Absichten und den edelsten Empfindungen der menschlichen Seele entsprossen die besten Kraste der gebil- 
deten Völker zu einmüthiger hingebungsvoller Arbeit verbindet, zu einer Arbeit, welche mitten im Unheil 
der Kriege Segnungen der Liebe und des Friedens zu verbreiten bestimmt ist.

Ihre Königlichen Hoheiten der Grotzherzog und die Groszherzogin haben dem rothen Kreuz von 
Anbeginn und bevor es seine heutige Machtstellung erlangt hatte, Ihre volle Sympathie, seiner fort- 
schreitenden Entwickelung und Ansdehnung Ihre frendige Theilnahme zugewendet. Auch der heute be- 
ginnenden internationalen Tagung sehen Höchstdieselben mit dem lebhaftesten Interesse und mit der 
gleichen Gesinnnng, von welcher Sie Alle erfnllt find, entgegen.

Mogen Ihre Verhandlungen, hochgeehrte Anwesende, den besten Fortgang nehmen! Mogen sie zu 

fruchtbaren Erfolgen fnhren und moge damit auch der Carlsruher Conferenz der Vereine vom rothen 
Kreuz ein Anrecht auf dauernde und dankbare Erinnerung gesichert sein!

(Lebhafter Beifall.)

Herr Oberbürgermeister Lauter (Carlsruhe):

Mir ist die grosze Ehre beschieden worden, hochansehnliche Versammlung, Sie Namens der Stadt 
Carlsruhe begri'chen zu dürfen. Es Hat noch nie eine Versammlung in den Mauern unserer Stadt getagt, 
welche sowohl bezüglich der Ziele als auch bezüglich der Beschickung von der Dedeutung gewesen ware, 

wie die Jhrige ist. Der Glanz dieser Versammlung übertrâgt sich auf den Versammlungsort, und dies
wird bei uns um so dankbarer empfunden als wir uns wohl bewutzt find, dah es nicht die Vorznge
unserer Stadt an sich waren, welche Sie bestimmt haben, dieselbe zu Ihrem Tagungsort zu wâhlen. Sie 
wollten — ich darf dieses ja nach dem Vorausgegangenen aussprechen — eine Huldiguug darbringen 
Ihrer Königlichen Hoheit unserer gnâdigsten Landesfürstin der Grohherzogin Luise, welche auf allen Ge- 
bieten menschenfreundlichen Strebens auf den Gebieten der Nâchstenliebe und Barmherzigkeit unermüdlich 

und erfolgreich wirkt.
Wir in unserer Stadt haben es dem Walten dieser hohen Frau vornehmlich zu danken, dasz der

Sinn fur das Sittlichgute in allen Schichten der Bevölkerung weite Verbreitung gefunden Hat. Und
darum ist auch unsere Einwohnerschaft mit ihrem ganzen Herzen bei Ihren Berathungen und wüuscht, dah 

sie besten Erfolg haben mögen.
Wir wiìnschen, dah die Tage, welche Sie bei uns verleken, zur angenehmen und befriedigenden 

Rückerinnerung werden mögen, und bitten Sie, dah Sie unserer Stadt ein freundliches Wohlwollen ent- 

gegenbringen.

9*
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Herr G. Moynier, Président des internationalen Comités:

Gestatten Sie mir, daff ich nach den warmen und sympathische» Reden, die wir gehort haben, 
das Wort ergreife im Namen aller auslândischen Mitglieder dieser Conferenz, die meinen Ausführungen, 
davon bin ich fest überzeugt, beipflichten werden.

Ich habe ausrichtigen Dank auszusprechen den Veranstaltern dieser Conferenz, wie den Behôrden, 
die gemeinsam dahin gewirkt haben, uns einen ebenso glânzenden wie herzlichen Empfang zu bereiten.

Wirft man den Blick ans das uns mitgetheilte Programm, so erstaunt man über seine Reich- 

haltigkeit; neben einer Fülle ernster Arbeit ist der Geselligkeit ein gleich weites Feld eingerâumt. Ohne 
die verschiedenen uns bevorstehenden Genüsse unterschâtzen zu wollen, lege ich vor allem anderen Werth 
darauf, daff ein solches Programm unserem gemeinsamen Werke, dem rothen Kreuz, zu grohem Vortheile 
gereichen wird, und ich rnfe ihm vollen Beifall zu.

Der Erfolg unseres Werkes, man kann es nicht zu oft wiederholen, hângt von seiner Friedens- 
arbeit ab. Diese Friedensarbeit besteht aber nicht allein darin, gut organisirte reiche und machtige Vereine 
zu schaffen oder das Material sür die Pflege zu verbessern — Dingo, die schliefflich sede Nation fur sich 
selbststândig ausführen kann — sondern sie Hat auch fur die Herstellung freundlicher und dauerhafter Be- 
ziehungen unter den Leitungen der verschiedenen Landes-Vereine Sorge zu tragen. Wenn der Krieg mit 
roher Gewalt die Völker trennt, sollen dennoch die freundschaftlichen Beziehungen der Gesellschaften vom 
rothen Kreuz dadnrch nicht geândert werden; über den Pillverdampf der Schlachten hinans sollen sie sich 
die Hand reichen, wie wir dies beispielsweise in dem letzten Serbisch-Bulgarischen Kriege beobachten konnten.

Wahrlich Conferenzen, wie diese, find das beste, oder vielmehr das einzige Mittel, ein solches Ziel 
zu erreichen. Fast alle bestehenden Gesellschaften vom rothen Kreuz find hier in der Person hervorragender 
Delegirter vertreten, nnd gern werden sie diesen sich darbietenden Anlah benutzen, um die naheren Be
ziehungen, die bereits zwischen Zhnen bestehen, noch fester zu knüpfen. Ist die Gelegenheit hierzu günstig, 
so ist die Statte, wo die Conferenz tagt, es noch in erhöhtem Maffe. Wie sollte man vergesse» können, 
daff wir uns in einem derjenigen Lânder besinden, in welchem die Hülfeleistung der Verwundeten schon 
praktisch gehandhabt wurde, bevor das rothe Kreuz gegrnndet worden war, wie sollte man vergessen können, 
daff Jhre Königlichen Hoheiten der Groffherzog und die Groffherzogin von Baden von jeher die, 

eifrigsten Förderer unseres Werkes find?
Nnter solchen Auspiciën kann die Conferenz, die wir jetzt eröffnen, nur eine fruchtbringende werden 

und ihre Mitglieder werden sicherlich erfreut darüber sein, an ihr theilnehmen zu können.
Möge der Dank, den ich sowohl an die richte, welche uns hier zusammenberufen, wie an die-

jenigen, die uns so Herzlich anfgenommen haben, sie davon nberzeugen, in wie hohem Maffe dies an-
erkannt wird von allen, die den Vorzug haben in diesem Kreise Platz nehmen zu dürfen.

Herr 9îitter von Lotzbeck, Königlick Bayrischer General-Stabsarzt:

Von Seiten der Bayrischen Militairverwaltung beauftragt, den Sitzungen dieser illustren Versamm- 
lung beizuwohnen, Hat mich Seine Excellenz der Königlich Bayrische Kriegsminister beauftragt seine leb- 
haftesten und ausrichtigsten Sympathien der hochansehnlichen Versammlung auszudrücken und dem Wnnsche
Ausdrnck zu geben, auch die Arbeiten dieses Kongresses mögen den Vorgângern âhnlich sein an Ersprieh-
lichkeit des Erfolges, würde er doch in erster Linie der Armee zu gute kommen.

Wenn es der Bayrischen Armeeverwaltung gelungen sein sollte, Jhren Bestrebungen zu nützen, 
durch den kleinen Beitrag, welchen sie durch Uebersendung des bayrischen Sanitâtszuges geliefert Hat, so 
würde sie sich sehr befriedigt finden. Jch möchte nur noch darauf ausmerksam machen, dah dieser Sani- 
tâtszug weniger durch Komfort und Eleganz sich auszeichnet als durch die Besriedigung praktischer Be-
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dürfnisse, welche wir im Laufe der Zeit kennen gelernt haben. Mögen sie freundlich davon Einsicht nehmen 

und ihn Jhrer wohlwollenden Prüfung unterstellen.
(Bravo!)

Herr vr. von Coler, Königlich Preuhischer Generalarzt:

Hochansehnliche Bersammlung!

Es ist mir eine besondere Ehre, in dieser hohen Bersammlung wieder, wie im Jahre 1884, er- 
scheinen und an Jhren Berathungen, sowie an Jhren Arbeiten theilnehmen zu dürfen. Die Erinnerung 
an die damalige gemeinsame Thâtigkeit legt mir die Bitte nahe, Jhnen Mittheilung machen zu dürfen 
über die seitdem erfolgte Entwickelung einiger Fragen, welchen sie in der letzten Conferenz ein eingehendes 
Interesse gewidmet hatten und Jhnen damit einen Beweis zu geben, mit welch' lebhaftem Interesse die 
diesseitige Militairverwaltung an Jhren Berathungen und Bestrebungen Antheil nimmt. Es wird Sie 

sicherlich erfreuen zu horen, welch' schiusile und gunstige Entwicklung die betrefsenden Verhaltnisse gehabt 
haben, dies danken wir an erster Stelle Jhrer Majestat der Deutschen Kaiserin, welche ihre Fürsorge ebenso 
den civilen wie militairischen sanitâren Beziehungen zur wechselseitigen Förderung angedeihen lasit.

Die Frage der so auherordentlich wichtigen Beschaffung hygiënischer Unterkunftsraume im unver- 
muthet schnellen Bedarfsfalle, welche bis zum vorigen Kongreh niemals eine dauernde Berücksichtigung 
gefunden hatte, ist durch den in Gens zur Geltung gebrachten Gedanken und in der Antwerpener Baracken- 
ausstellung vorgeführten Ausfnhrung zu ciner glücklichen Lösung gebracht worden. Die seitdem in Deutsch
land vielfach und dauernd angewandten transportablen Baracken haben sich im Sommer wie im harten 
Winter, bei Negen und Sturm, belegt mit Kranten jedweder Art bewâhrt. Der ganze Werth dieser 
hygienischen Unterkunftsraume wird namentlich dann voll gewürdigt werden, wenn Nothlagen wie im 
Kriege und bei grohen fortschreitenden Epidemieën sie unentbehrlich und unersetzlich machen.

Meine Herren! Die spâteren Generationen werden immer wieder ans der reichen Quelle der Er- 
fahrung durch die Antwerpener Barackenausstellung Belehrung schöpfen und dabei dankbar des von der 

letzten Conferenz ausgegangenen und zugleich verwirklichten Gedankens sich erinnern müssen.
Ein anderer Punkt, der uns in Gens lebhaft beschastigte, war die Einführung der antiseptische» 

Verbandmittel. Dieselbe ist in Deutschland durchweg erfolgt. Was ich hier besonders hervorheben möchte, 
ist, dasi die Durchführung dieser Mahregel infolge von Eigenschaften der Arzneistoffe, wie z. B. der Flüch- 
tigkeit und der leichten Zersetzbarkeit, die gröhten Schwierigkeiten zu nberwinden gehabt Hat.

Die in dieser Beziehung mit Aufwand vieler Sorgfalt und Miche gemachten Erfahrungen der 
Oeffentlichkeit nicht vorzuenthalten, zum Nutzen der internationalen Krankenpslege, ist die ausdrückliche Be- 
stimmung der Spitze der Deutschen Militairverwaltung.

Ferner gestatte ich mir zu erwâhnen, wie diese Verwaltung bereit gewesen ist, die freiwillige Kran- 
kenpflege in der Ausbildung von Pflegern zu uuterstützen und sie zu fördern. Es wird hierdurch nicht 
nur die Krankenpslege selber gefördert, sondern auch das Gefühl der Humanitât in immer weiteren Kreisen 
der Bevölkerung geweckt.

Dah also seit der letzten Conferenz in Gens die bezüglichen Verhaltnisse sich sehr gunstig entwickelt 
haben, möchte nicht zu verkennen sein.

Die ausgestellten Baracken, meine Herren, find solche, wie sie für das Deutsche Heer allgemein ein- 
gesührt find. Aber auch auf die ausgestellten Eisenbahntransport-Betten gestatte ich mir Ihre hohe Auf- 
merksamkeit zu richten. Es war als ein besonders lebhaftes Bednrfnih empfunden worden, sowohl im 
Kriege wie im Frieden Schwerkranke in geeigneter Weise transportiren zu können; wenn auch die mit 
dem Wasser- und dem Luftbett angesteNten Versuche noch nicht zum Abschluh gelangt find, so glaubte die
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Militairverwaltung doch, dah es Zhren Wünschen entsprechen möchte, von diesen Objekten Kenntnih zu 
erhalten. Gern merde ich bereit sein, überall die gewnnschten Aufklârungen Zhnen persönlich zu geben.

Jch schliehe mit der Mittheilung, dah das von mir im Auftrage Seiner Excellenz des Herrn 

Kriegsministers Bronsart von Schellen dor ff den Herren in Genf zum Theile nberreichte grohe 
streng wissenschaftliche Werk, der Kriegs-Sanitâts-Bericht von 1870/71, in wenigen Monaten beendet sein 
und dann auch die letzten Bande in Jhre Hânde gelangen werden.

Moge es dieser, wie der vorigen Conferenz beschieden sein, in hervorragender Weise dazu beizu- 
tragen, dah die edelsten humanitâren Gedanken, welche das klassische Alterthum nicht kannte, und welche 
das Mittelalter nur vereinzelt und vornbergehend zur Geltung zu dringen wuhte, in wirksamer und nutz- 
bringender Weise zu einem dauernden Gemeingut aller Völker werden.

Prâsident:
Wir kommen zu einigen geschâftlichen Mittheilungen.
Die heute -Vormittag abgehaltene Delegirten-Commission Hat die Geschafts-Ordnung, welche sich in 

Jhren Handen befindet, und welche vom Deutschen Central-Comits vorgeschlagen worden, unverândert an- 
genommen. Diese Geschafts-Ordnung wird also unsern Verhandlungen zu Grunde gelegt werden.

Ferner Hat die Delegirten-Versammlung auf Grund des § 9 der Geschafts-Ordnung vorgeschlagen,

als Prâsidenten mich, als den Vorsitzenden des einladenden Central-Comites;
zu Vice-Prâsidenten die Herren:

Marquis de Vogüs (Frankreich),
Graf della Somaglia (Italien),
Graf von Falkenhayn (Oesterreich), 
von Oom (Ruhland),
vr. Hub bel (Vereini gte Staaten Nordamerikas).
Hah (Preuhen),

Sachs (Baden).
Ferner zu Ehren-Prâsi denten die Herren:

Moynier (internationales Comité),
Longmore (England);

und zu Schriftführern die Herren:

A dor (internationales Comité), 
von Criegern (Königreich Sachsen),
Ellissen (Frankreich),
Furley (England).

Wenn keine Einwendung erhoben wird, so nehme ich an, dah die Conferenz diese Vorschlage billigt.

(Zustimmung.)

Das Bureau der Conferenz ist hiermit konstituirt.

Herr Graf von Falkenhayn (Oesterreich):

Erlauchter Graf! Die österreichische Gesellschaft vom rothen Kreuz, deren Prâsident zu sein ich die 
Ehre habe, und welche hier zu vertreten mir obliegt, Hat das grohe Glück, unter seinen Ehrenmitgliedern 
zu zâhlen Jhre Majestat die Deutsche Kaiserin, Königin von Preuhen. In der Eigenschaft als Prâsident 
der österreichischen Gesellschaft glaube ich eine Pflicht der Dankbarkeit zu erfüllen, welche unsere Gesellschaft 
gegen Jhre Majestât abzutragen Hat, wenn ich mir nachfolgenden Antrag zu stellen erlauben merde, indem 
ich überzeugt bin, dah auch die sâmmtlichen anwesenden Mitglieder des Congresses diesem Antrag zustim-
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men werden. Jch richte nâmlich die Bitte an Seine Erlaucht den Herrn Prâsidenten, zur Abstimmung 
zu dringen den Antrag, der dahin geht:

an Ihre Majestât die Deutsche Kaiserin, Königin von Preuhen, im Namen der vierten inter
nationalen Conferenz der Vereine vom rothen Kreuz ein Beglückwünschungs-Telegramm zu richten.

Jch empfehle diesen Antrag der Annahme der verehrten Versammlung.
(Allgemeine Zustimmung.)

Prâsident:
Jch constatire die allgemeine Zustimmung der Versammlung und merde mir erlauben hierin den 

Auftrag zu sehen, das Weitere zu veranlassen.

Herr Marquis de Vogü6, Vice-Prâsident der französischen Gesellschaft:

Meine Herren!
Jch dante der Conferenz aufrichtig sur die Ehre, die sie meinem Lande erwiesen Hat, indem sie 

mich zum Mitglied des Vorstandes gewâhlt Hat.
Ebenso dante ich dem Prâsidenten des Badischen Gesammt-Vorstandes für die wohlwollenden 

Morte, mit deuen er uuseres verewigten Collegen des Grasen Ser uri er gedacht Hat und ich spreche diesen 
Dank nicht allein sur mich sondern im Namen aller meiner Collegen aus.

Sicherlich Hat Graf S^rurier ein hervorragendes Beispiel aufopfernder Hingabe für das rothe 
Kreuz gegeben, und wir alle empsinden es ties, dah dies auch nach seinem Tode allseitig anerkaunt wird. 
Aber ich darf nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, dah die Aufopferuug und die trefflichen Eigenschaften, 
welche unserem leider zu frul) verstorbenen Collegen eigen waren, nicht ganz ausschliehlich für ihn in 
Anspruch genommen werden dürfen. In allen Landern findet man gleiche hervorragende Manner! An 
der Spitze des rothen Kreuzes stehen Personen, die sich auszeichnen durch ihre aufopfernde Thâtigkeit, die 

sie den Arbeiten für das rothe Kreuz widmeu. Der einzige Grund, welcher uns verhindert, seiner heute 
hier rühmend Erwâhnung zu thun. Sie ahneu ihn, glücklich sind sie und für uns! Sie find noch unter 
den Lebenden und viele vou ihnen uehmen Theil an dieser Versammlung.

Deshalb dürfen wir Ihre Bescheidenheit nicht verletzen. Aber wir kennen genau die Dienste, die 
Sie dem rothen Kreuze leisten, und wir geben uns der Hoffuung hin, dah die internationale Conferenz so 
spât als irgeud möglich in die Lage versetzt wird, Jhrer Thâtigkeit den gleichen Tribut und die gleiche An- 
erkennung zu zollen, wie dies in berechtigter Weise unserem verewigten Collegen zu Theil geworden ist.

Prâsident: Jch habe noch zur Kenntnis der Versammlung ein Telegramm zu dringen, welches 
aus Belgrad eiugegaugeu ist und lautet:

„Das Serbische Central-Comitê oom rothen Kreuz begrüszt die Conferenz, und wünscht Glück und 
Crfolg zu ihren Humanitaren Bestreben. Für das Central-Comité, der Prâsident der inter
nationalen Verwaltungs-Abtheilung General L echi a nine."

Prâsident: Jch komme nun noch zu einigen geschâftlichen Mittheilungeu.
. Die Commission der Delegirten, welche Jhre Arbeiten nach der Geschâftsordnung vorzubereiten Hat, 

schlâgt Jhnen vor, nach dem Programm, welches Ihnen gedruckt vorliegt, die Nr. 1 und 3 besonderen 
Commissione» zur Vorberathung zu überweisen. Die Berichte der Commissioner: würden dann hier im 
Plenum erstattet, und auf Grund derselben hâtte die weitere Berathung über Nr. 1 und 3 stattzufinden.

(Zustimmung.)
Prâsident: Im Hinblick auf Jhre Zustimmung habe ich vorzuschlagen, diese Commission 

folgendermahen zusammenzusetzen: für Nr. 1 Verwendung der Gabe Jhrer Majestât der Deutschen Kaiserin 
die Herren:
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von Thomsen, (Danemark).
Ell is sen, (Frankreich).
Tasson, (Belgien).
Or. G urli, (Preuhen).
vr. von Cunh a - B ellem, (Portugal).
vr. von Cessner, (Oesterreich).
Baron von Hardenbroek, (Niederlande). 
vr. von Farkas, (Ungarn).
von dem Knesebeck, Kabinetsrath Z. M. der Kaiserin.

(Zustimmung).
In die Commission zur Vorberathung von Nr. 3 des Programmé, betreffend die Stellung des 

internationalen Comités und die Beziehungen der Comités unter einander, wird vorgeschlagen, folgende 

Herren zu wâhlen:
Moynier, (Gens).
von Oom, (Ruhland).
Marquis de Vogüs, (Frankreich).
Gras F alkenhayn, (Oesterreich).
von Criegern, (Sachsen).
Graf della Som a glia, (Italien).
von Martens, (Ruhland).
Dr. Hepke, (Preuhen).

Dr. Schulze, Professor zu Heidelberg.
Herr Moynier:
Der Herr Président Hat die Güte gehabt, mich als Mitglied für die Commission in Vorschlag zu 

bringen; ich bitte jedoch an meiner Stelle in die Commission Herrn Ad or, Schriftführer des internatio
nalen Comitss zu wâhlen, da er Berichterstatter über die der Commission unterbreitete Frage gewesen ist 

und seine Kenntnih derselben weiter geht, wie die meinige.

Prâsident:
Wir schlagen nunmehr an Stelle des Herrn Moynier den Herrn Ad or vor.

(Zustimmung).
Prâsident:
Ich bitte dann, dah die Herren, welche in die beiden Commissione» gewâhlt find, sich sofort nach 

Schiusi dieser Sitzung versammeln, constituiren und môglichst bald an die Arbeit herangehen. Es wird 
gewünscht, dah die Frage Nr. 3 des Programmé schon am Sonnabend hier im Plenum zur Berathung komme.

Ferner schlâgt Jhnen die Delegirtencommission vor, die Gegenstânde in der Reihenfolge in der sie 

ans dem Programm stehen, zu berathen, jedoch mit der Maahgabe, dah die Nr. 3a, 3d, 3e ersi dann 
zur Discussion gelangen, wenn Nr. 3 auf Grund des Comiteberichts hier berathen werden wird. Ich 

glaube, dies wird zur Vereinfachung beitragen.
Endlich schlage ich vor, die Sitzungen immer prâzis um l0 Uhr Vormittags zu beginnen, also die 

nâchste Sitzung Morgen Vormittags lO Uhr abzuhalten. Es würde mit der Frage Nr. 2 des Programmé 

begonnen werden.

Prâsident: Weitere Gegenstânde liegen nicht vor, wenn Niemand weiter das Wort erbittet.

Ich schliesie die Sitzung.

(Schlusi der Sitzung um 4 Uhr 20 Minuten.)



Zweite Sitzung
-freitag, k»en 23. September

Vormittags 10 Ah,.'.

Mittheilungen des Prâsidenten.
Berathung über No. 2 des Pro gr a mms: No. II. — Die Erfolge der antiseptische» Wundbehandlung und 

Verbandmethode im Serbisch-Bulgarischen Kriege und Antrâge zur Förderung der allgemeiuen Einfügung 
dieser Methode in die Feldsanitatseinrichtungen der Armeen. — No. Ila. — Jndem die Bulgarische 
Gesellschaft vom rothen Kreuz in dem letzten Feldzuge die ausgezeichneten Resultate der antiseptischen 
Behandlung bekundet, proponirt sie die Verallgemeinernng derselben unter strenger Beachtung der conser- 
vativ-chirurgischen Methode.

Berichterstatter Professor Or. Albert (Wien).
Redner: Die Herren Or. Chichmanoff, Raffaele di Fede, Or. RintaroMori, Or. Socin, von Thomsen, 

Or. Schmid, Or. Loew, Or. Gnrlt, Or. Chambó, Or. Hyades, Or. Ennes, Or. Hoor, 
Graf della Somaglia, Or. Galvani, Sir Thomas Longmore.

Telegramm Jhrer Majestât der Deutschen Kaiserin.
Antrag des Grafen Knrolyi.
Berathung über No. 4 des Programmé: No. IV. — In welcher Weise ist eine kostenfreie Beforderung 

sammtlicher Sendungen zn erreichen, welche in Kriegszeiten von den an dem Kriege unbetheiligten Gesell- 
schaften des rothen Kreuzes an die gleichartigen Gesellschaften der kriegführenden Lânder abgelassen werden?

Berichterstatter: Herr Professor Luigi Galassi (Rom)
Redner: Die Herren Graf Falkenhayn, von Jusefowitch, von Criegern, Pompe van Meerdervoordt, 

Simitch, Ellissen, von Wardenburg.

Prâsident:
Jch bitte zunâchst das Protokoll der vorigen Sitzung zu verlesen.
Schriftführer von Criegern verliest dasselbe.
Prâsident: Einwendungen werden nicht erhoben; das Protokoll ift genehmigt und wird fran- 

zösisch übersetzt werden.
Jch erlaube mir, die Herren Ehrenprasidenten und Viceprâsidenten einzuladen, auf der Estrade 

Platz zu nehmeu, ebenso die Herren Schriftführer.
Es haben mehrere der Herren Mitglieder der Conferenz sich bereit erklârt, die Uebersetzung der 

gehaltenen Reden in das Französische zu übernehmen, nâmlich die Herren Ellissen, vr. Staehelin, 

Graf Arco und vr. Appia.
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Jch habe sodann mitzutheilen, dasi der Stadtrath der Haupt- und Residenzstadt Carlsruhe an die 
Mitglieder der Conferenz die Einladung gerichtet Hat, heute Abend zwischen 5 und 9 Uhr an einein 
Gartenkonzert im Stadtgarten theilzunehmen.

Die Jtalienische Gesellschaft vom rothen Kreuz Hat eine Broschüre vertheilen lassen, welche einen 
Bericht über ihre Thâtigkeit enthâlt.

Jch schlage Jhnen vor, die Sitzung heute nur bis gegen 12'/2 Uhr fortzusetzen, weil nachher eine 
der ernannten Commissione» ihre Sitzung abhalten muh. Für die folgenden Tage möchte ich vorschlagen, 
die Sitzungen immer bis zwischen 12 und I Uhr zu halten, dann eine Pause von einer halben Stnnde, 
eintreten zn lassen und alsdann die Sitzung wieder aufzunehmen und bis zu einer Nachmittagsstnnde 

sortzusetzen.

Wir kommen nnn zn Nr. 2 unseres Programms.
II. Die Erfolge der antiseptische» Wundbehandlung und Verbandmethode im Serbisch- 

Bulgarischen Kriege und Antrage zur Förderung der allgemeinen Einfügung dieser 
Methode in die Feld-Sanitütseinrichtungen der Armeen.

Jch ertheile das Wort dem Herrn Berichterstatter Professor vr. Albert.

Herr Berichterstatter Professarvi'. Albert (Oesterreich):

Im Jahre 1884 ist bei der dritten Conferenz der rothen Kreuze in Gens der Antrag gestellt 
worden: Die antiseptische Wundbehandlung in den Dienst der Armeen und der rothen Kreuze reglements- 
mâhig einzuführen. Dieser Antrag sand teine besonders glanzende Erledigung. Bei der Abstimmung 
zeigte sich, dasi ein Theil der Anwesenden sich des Dotums enthielt, ein anderer Theil dagegen war, und 
wenn der Antrag die Majoritât in der Versammlung erlangt hatte, so war doch für ihn nicht die Majoritât 
der Congretzmitglieder.

Die Opposition gegen den Antrag ging von verschiedenen Voraussetzungen ans. Sie beruhte zum 
Theil auf Zrrthnm, zum Theil ans Zweifeln. Im Jrrthum waren einzelne, welche behaupteten, die anti
septische Wundbehandlung sei bereits eingeführt. Die Zweifel waren doppelter Art. Einige vermeinten, 
die Methode der Antiseptik sei noch nicht so festgestellt, dasi man an ihre allgemeine Einführung denken 
könne. Die anderen vermeinten, sie sei zwar sur die Civilpraxis von besonderem Erfolge. jedoch im 
Kriege undurchführbar. Als nnn der Serbisch-Bulgarische Krieg im Winter 1885/86 ausgebrochen war, 
da erschienen die Missionen der rothen Kreuze ans dem Kriegsschanplatze sâmmtlich antiseptisch ausgerüstet, 
und die glanzenden Resultate find Jhnen bekannt. Sie waren ganz konform den Erwartungen, welche 
die Civilchirurgen von der antiseptischen Wundbehandlung erwarten musiten. Im Vergleich zu den Resul
taten der früheren Kriege war das Résultat diesmal ein sehr glânzendes, indem die Mortalitât beilanfig 
1 Vg Procent betrug, wâhrend sie in den frnheren Kriegen nm 20 Procent herumschwankte. Cs war also 
durch die Erfahrnngen der Beweis erbracht, dasi die Anwendung der antiseptischen Methode im Kriege 
durchführbar sei. Da aber die verschiedenen Missionen auch nach verschiedenen Methoden gearbeitet hatten, 
war auch der zweite Beweis erbracht, dasi es nicht darauf ankomme, eine Methode anzuwenden, sondern 
überhaupt das Princip zu verfolgen, und dasi man bei diesen verschiedenen Methoden gleiche Resultate 
erzielen könne. Um diese Zeit war aber die antiseptische Wundbehandlung in keinem einzigen Staate 
reglementsmahig eingeführt. Nur von Deutschland wuhte man, dasi es am Beginn der Durchführung 

sich befinde.
Gestützt auf die wahrgenommenen Crfahrungen hatte das Oesterreichische rothe Kreuz den Antrag 

gestellt, eine ausierordentliche Conferenz einzuberusen, auf welcher der Antrag vom Jahre 1884 von neuem 
eingebracht und diskutirt werden sollte. Dem Wunsche des Oesterreichischen rothen Kreuzes wurde nicht
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gewitlfahrt aus scichlichen Gründen. Der Antrag erscheint daher erft heute vor den Herren. Es ift aller- 
dings — es find ja nahezu zwei Jahre seitdem vorübergegangen - manches geschehen. Wir horten 
gestern ans- officiellem Munde, daff die Durchführung der antiseptische» Methode in Deutschland bereits 
vollzogen sei. Wir wissen, dah auch in anderen Staaten die Dnrchführnng ihrem Ende entgegengeht oder 
beendet ist. Allein das Eine können wir behaupten, dah eine allgemeine reglementsmatzige Einführung 
der antiseptischen Wundbehandlung in allen Staaten heute noch nicht zur That geworden ist. Deshalb 
erlauben wir uns, den Antrag von 1884 zur nochmaligen Berathung vorzulegen. Es kann, wenn auch 
an der Durchfnhrung des Antrages bereits an vielen Trten gearbeitet wird, nicht unnütz sein zur Beschleu- 
nigung der Durchfnhrung dort beizutragen, wo diese in etwas langsamerem Tempo vor sich geht.

Wichtiger noch erscheint uns die Erweiterung des Antrages, die wir hiermit vorbringen. Sie ist 
in den Worten enthalten, daff die der Genser Convention beigetretenen Vereine und Staaten ersucht 
werden, für die Durchführung der antiseptischen conservative» Praxis bei der Armee im Felde bereits von 
der Gefechtsliuie ab zweckmahige und entsprechende Einrichtungen zu treffen. Der Schwerpunkt dieser 
Formulirung liegt in dem Morte „Einrichtung". Es wird ncimlich nicht gemeint, daff man die antiseptische 
Ausrüstung in einem solchen Umfange ausführe, datz auch für die erste Linie Material vorhanden sei. 

Das ware ja selbstverstandlich. Es ist somit etwas anderes gemeint, und zwar etwas, was ich in wenigen 
Worten klar machen möchte. Man dente sich in einem künftigen Kriege, wo rasch nach einander grötzere 
Schlachten geschlagen werden und die antiseptische Ausrüstung vorhanden ist, uur das Eine, datz da die 
Erfolge wesentlich abhângen von dem ersten Verbande der Schwerverwundeten. Im lekten Serbisch-Bul- 
garischen Kriege Hat sich diese These gerade nicht evident gezeigt, deun trotz der mangelhaften primaren 
Antisepsis waren die Resultate doch glanzende. Aber der Krieg war kurz und es war ein Winterfeldzug. 
Denkt man sich einen langen Feldzug, so wird sich diese These evident herausstellen. Es hangt also alles 

davon ab, datz man sofort auf dem Schlachtfelde alle Aratznahmen tresse, welche die Antisepsis der Ver
bande garantire. Dazu gehort die Sterilisirung und Blutstillung, dann die Zmmobilisirung und die Ver- 
anlassung der Transportmodus. Ware das in einer idealen Weise durchgeführt, so kann man sich von 
jener Zeit- und Raumersparnitz, welche die Folge davon sein wird, nur die glânzendsten Begriffe machen. 
Man erwâge z. B., datz die Weichtheilswunden, die Schuffwunden an den oberen Extremitâten auf Tage 
lang transportabel sein werden, so datz man eine groffe Anzahl von Verwandelen selbst in die Anstalten 
der dritten Linie wird zurücktransportiren können und somit die hinter dem Rücken der Armee aufgestellten 
Sanitâtsanstalten immer aufnahmefahig bleiben werden. Zweitens: wâhrend früher in manchen Feld^ 
spitâlern die Chirurgen an den ersten Tagen vor einer unbewâltigbaren Maffe von Verwundeten standen, 
wird heutzutage bei der Annahme von Dauerverbanden eine grosse Anzahl der Verwundete Tage lang 
warten können ohne Gefahr für Leben und Gesuudheit. Es wird also das früher Ueberwaltigbare heut
zutage in viel leichterer Weise zu erledigen sein.

Damit aber dies in der angedeuteten Weise auch ins Werk geseht werden könne, wird es wohl 
nothwendig sein, daff von den Feldchirurgen, von den Armeechirurgen eine weit gröffere Anzahl direkt im 
Rücken der operirenden Armee wirke, als in den bisherige» Kriegen der Fall war. Es zeigt sich also, daff 
für die Zukunft in diesen Anstalten eine grötzere Betheiligung der civilen Hülfe und zwar der freiwilligen 
Anstalten wird Platz greifen müssen.

Das ware die Bedeutung, welche wir dem Antrage geben. Das ist der Sinn der Morte, dass die 
Regierungen jene zweckmassigen und entsprechenden Einrichtungen treffen mögen, damit die Durchführung 

der antiseptischen Behandlung bereits auf dem Schlachtfelde ermöglicht werde.
Es ist mit einem Morte eine neue Arbeitstheilung, welche hier Platz greifen wird. Die Quote, 

mit welcher die civilen Kraste an der Pflege der Verwundeten theilnehmen, muff in der Zukunft grötzer
10"-
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werden, weil die Arbeit hinter der Schlachtlinie eine gröhere sein wird. Das ist der Sinn des Antrages, 
welchen ich Jhnen zur Annahme empfehle.

President:
Ich betrachte es als selbstverstcindlich, dah mit der Mr. II. die Nr. Ila. vereinigt wird.
Nr. Ila. lantet wie folgt:

Nr. Ila. — Zndem die Bulgarische Gesellschaft vom rothen Kreuz in dem letzten Feld- 
zuge die ausgezeichneten Resultate der antifeptischen Behandlung bekundet, proponirt 
sie die Verallgemeinerung derselben unter strenger Beachtung der konservativ-chirur- 
gischen Methode.

Herr Dr. Ch ich man o ff (Bulgarien):
Als Vertreter von Bulgarien begrühe ich mit Freuden den Antrag, der hier gestellt worden ist. 

Nach all' dem, was der hochverehrte Vorredner, Herr Professor Albert, mitgetheilt Hat, erübrigt mir 
nichts anderes, als mitzutheilen, dah ich vollkommen einverstanden bin mit den Auseinandersetzungen und 
und Propositionen des Herrn Vorredners.

Herr Berichterstatter Or. Albert:
Nach diesen Mittheilungen darf ich annehmen, dah der Bulgarische Herr Delegirte den Bulgarischen 

Antrag, der nur zum Theil von dem unsrigen abweicht, zu Gunsten unseres Antrages zurückzieht?
(Wird bejaht von dem Delegirten Bulgariens, desgleichen bejaht von dem Serbischen Delegirten.)

Herr vr. Ch ich man off (Bulgarien):
Ich möchte nur bitten, ein Wort in den Schluhantrag, da, wo esheiht „Durchführung", das Wort 

„exakt" einzuschalten.

Herr Raffaele di Fede (Italien):
Ich habe die Ehre, die Conferenz davon in Kenntnih zu setzen, dah die Jtalienische Gesellschaft vom 

rothen Kreuz bereits seit zwei Jahren die antiseptische Wundbehandlung eingeführt Hat. Alles Verband- 
material, welches von dem Jtalienischen Lokal-Comite verwendet worden ist, wurde genau nach den Grund- 
sâtzen hergestellt, welche der Herr Berichterstatter naher bezeichnet Hat. Jch glaube, dah nach den durch- 
schlagenden Erfolgen, welche die antiseptische Wundbehandlung im Serbisch-Bulgarischen Kriege aufweist, 
sich niemand mehr ihrer Bedeutung wird verschliehen können, das Jtalienische Central-Comité nimmt die 
Antrâge des Berichterstatters an und empfiehlt dieselden, weil es directe Erfahrungen bezüglich dieser 
Verbandmethode bei seinen Sendungen nach Afrika gemacht Hat, wohin antiseptische Mittel an die Truppen 
geschickt worden find; es haben nur gute Resultate konstatirt werden können, die damit erreicht wurden.

Herr Dr. Rintaro Mori (Japan):
In Vertretung der Kaiserlichen Japanischen lllegierung glauben wir dem von der Bundesleitung 

der Oesterreichischen Gesellschaft vom rothen Kreuz erstatteten Berichte uns anschliehend, bemerken zu 
müssen, dah auch Japan bereits vor drei Jahren die Antiseptik nach dem damals als zweckmàhig allgemein 
anerkannten Système reglementarisch bei der Landesarmee eingefiîhrt Hat und dah Letztere gegenwârtig mit 
dem zur Durchführung der neueren Antiseptik erforderlichen Material vollstândig ausgeriistet ist.

Herr Or. Socin (Basel):
Als Mitunterzeichner des Antrags der dritten internationalen Conferenz in Gens, halte ich es fur 

meine Pflicht, Jhre Aufmerksamkeit für ein kurzes Wort in Anspruch zu nehmen.
Die Wohlthaten der antiseptische» Wundbehandlung find der Art, dah sie unter Fachmcinnern nicht 

mehr diskntirt werden. Jch werde mich also durchaus nicht mit dieser Seite der Frage beschâftigen. Die
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Nothwendigkeit der Einführung dieser Methode sür sümmtliche Militairverwaltungen scheint mir auher 
allem Zweifel zu sein. Dah die Nichtanwendung der Regeln dieser Methode zur Bestrafung führen kann, 
dafiir liegen, wenn ich nicht irre, Entscheidungen des Deutschen Reichsgerichts vor. Es liegt also auf der 
Hand, dah in erhöhtem Mahe sür die Militairverwaltungen die Pflicht vorliegt, diese Methode officiell und 
reglementarisch einzuführen. Wenn damals in Gens unser Antrag auf theilweise Nichtbeachtung stieh, lag 
der Grund hiervon weit eher in den Schwierigkeiten, welche mit einer solchen officiellen Einfnhrung ver

dunden find, als in einem Zweifel an der Richtigkeit des Antrages selbst.
Nun, meine Herren, Hat sich die Frage seither abgeklârt und ich freue mich, heute ans dem Munde 

der officiellen Vertreter vieler Regierungen zu hören, dah diese Fortschritte an vielen Qrten deceits kon- 
statirt werden können. Die Schwierigkeiten der practischen Ausführung find nicht mehr der Art, dah 
letztere daran scheitern sollte. Darüber Hat auch die chirurgische Erfahrung der letzten Jahre völlige Klar- 

heit gebracht. Es ist nâmlich gelungen, die Methode in ihrer Technik soweit zu vereinfachen, dah es nach 
meiner vollen Ueberzeugung nur des guten Willens und auch der Ueberzengung der leitenden Organe bedarf, 
um derselben eine allgemeine Einführung zu verschaffen, nicht nur theoretisch, sondern auch practisch.

Nun möchte ich nur noch Eins bemerken, es genügt nicht, dah die Militairverwaltung sich das 
Material verschafft. Die Durchführung der Methode hangt wesentlich von den Personen ad; es mich also 
das Personal der Militairverwaltung, nicht nur das àrztliche, sondern auch das andere Sanitâtspersonal 
vollstündig in der Handhabung dieser Methode instruirt werden. Erft dann wird im Ernstfàll die Methode 
wirklich das leisten, was sie auf dem Schlachtfeld leisten soll.

Ich gehe nicht ein in weitere Details über die Technik der Einführung. Herr Professor Albert 
Hat Jhnen bereits an einigen Beispielen gezeigt, wie wir uns diese Einführung denken. Er Hat auch die 
Hauptpunkte, welche an den bisherigen Einrichtungen zu ândern waren, angedeutet. Ich schliehe mich seinen 
Worten und ebenso auch dem Antrag der heut vorliegt, vollstündig an. Wenn wir heut mit einer grohen 
Einstimmigkeit diesen Antrag annehmen, so kann unser Beschlrch nicht ohne gröhere Tragweite bleiben. Ich 
glaube aber doch, dah die staatlichen Militair-Verwaltnngen mit gutem Beispiel vorangehen sollen und 
dah erft dann die freiwilligen Vereine folgen müssen. Es versteht sich von selbst, dah, wenn einmal die 
Armeeverwaltungen die antiseptische Wundbehandlung eingeführt haben, fie nur mit solchen freiwilligen 
Hülfsgesellschaften in Verbindung treten werden, welche ebenfalls diese Methode voll beherrschen und dah 
der Zutritt zu den Schlachtfeldern und überhaupt die Mithülfe im Kriege allen freiwilligen Hülfsgesell
schaften mühten verboten werden, welche nicht antiseptische Wundbehandlung auf ihre Fahne geschrieben 

haben.

Herr von Thomsen (Danemark):

Die Frage, die jetzt auf der Tagesordnung steht, ist schon früher erörtert worden. Der Conferenz 
zu Gens schlug man es im Jahre 1884, wie heute uns, vor, den Wunsch mittelst einer Resolution auszu- 
sprechen, dah die antiseptische Behandlungsweise reglementsmâhig in den Sanitatsdienst der Feldarmeen 
und der Geselschaften des rothen Kreuzes eingeführt werden sollte. Ausgezeichnete Aerzte empfahlen den 
Vorschlag, wàhrend andere, nicht weniger ausgezeichnete Aerzte gegen ihn sprachen. Für mich, so wie für 
die anderen Mitglieder der Conferenz, die keine besondere àrztliche Ausbildung hatten, blieb unter diesen 
Umstanden nichts Anderes übrig als uns ganz von der Abstimmung über diese Frage zu enthalten.

Spüter haben aber die Einwendungen, die man gegen den Vorschlag hervorgesetzt hatte, sich gezeigt 
mehr von formeller als von reeller. Natur zu sein; und jetzt scheint es, dah Alle darm übereinstimmen, 
dah die Anwendung der antiseptische» Verbandmittel in dem Dienste der Armeen von der gröhten Wichtig- 
keit für die Genesung der Verwundeten ist. Es ist mir denn sehr angenehm, jetzt meiner Sympathie folgen
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zu können und mich in der heutigen Abstimmung an den Vorschlag des Herrn österreichischen Berichter- 
statters zu schliehen.

Erlauben Sie mir, meine Herren, gefâlligst noch ein paar Morte über den Bericht, den uns das 
Oesterreichische Central-Comité vorgelegt Hat, hinzuzufügen. Sie werden darm Seite I die Behauptung 
finden, dah im Jahre 1886 „die antiseptische Wundbehandlung in keiner einzigen Armee reglementsmâhig 
eingeführt war", und spâter Seite 5 die Bemerkung, dah nur Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Ruhland 

und Serbien sie spâter für den militârischen Dienst angenommen haben. Hier ist aber ein Irrthum, der sich 
übrigens ganz natürlich durch die Schwierigkeit erklârt, die der geehrte Herr Berichterstatter gehakt haben 
muh, um der Entwickelung dieser speciellen Frage in allen Heeren und besonders in denen der kleinen 
Machte zu folgen. Jch glaube, dah die antiseptische Behandlungsweise schon in mehreren Iahren in an
deren Heeren als in den obengenannten gebraucht worden ist, und ich weih, dah sie schon vor sechs Iahren 
in die Armee, der ich die Ehre habe anzugehören, reglementsmâhig eingeführt ist. Das ganze Sanitâts- 
Material des Königlich Dânischen Heeres, auch das für den Dienst in der âuhersten Linie bestimmte 

Material ist antiseptisch eingerichtet, und selbst das untergeordnete Personal des Gesundheitsdienstes ist zu 
dessen Gebrauch völlig ausgebildet. Auch Hat der Dânische Verein vom rothen Kreuze schon in 10 Iahren 
immer seinen Krankenwarterinnen eine Ausbildung nach der autiseptischen Verbandweise gegeben. Die 
Erfahrung, die man in dieser Rücksicht in meinem Vaterlande gewonnen Hat, ist mir dann ein weiterer 
Grund, um den Vorschlag des Herrn Berichterstatters der Conferenz bestens zu empfehlen.

Herr vr. Schmid (Preuhen):

Gestatten Sie, dah ich in aller Kürze die Schlüsse über das auseinandersetze, welche wir aus den 
Serbisch-Bulgarischen Erfahrungen nach meiner Ansicht in Bezug ans die Antisepsis machen können.

Alle Aerzte, welche im Serbisch-Bulgarischen Kriege Hülfe von auhen her den Verwundeten bringen 
durften, arbeiteten unter gleichen Verhâltnissen: keiner von uns kam auch nur in die Nahe der Schlacht- 
linien, keiner von uns Hat eine frische Verletzung gesehen; wir arbeiteten Alle in Belgrad an Wunden, 
die 5—14 Tage vorher geschlagen waren, und an Leuten, welchen die Art ihrer Verletzuug noch einen 
mehr oder minder schweren Transport gestattete.

Es geht daraus hervor, dah erstlich eine grohe Zahl von Schwerverwnndeten — ich nenne nur die 
Abdomiualverlehungen — überhaupt nicht in unsero Behandlung kamen; es muh das doch hervorgehoben 
werden, um für den Fall eines spâteren Krieges von der Antisepsis im Hinblick auf die in dem Bericht 
des Herrn vr. Maydl geschriebenen 1,6 Procent nicht zu viel zu erwarten. Anderseits muh hervorge
hoben werden, dah wir demnach auch eigentlich nicht in der Lage find, zu behaupten, die Antisepsis Hatte 
unter unsern Augen und Handen die Probe ihrer Anwendbarkeit auf dem Schlachtfelde abgelegt. Da wir 
Alle in einer Stadi im Besitz von grohen Hâusern, Zimmern, Betten, Wasser, Pflegepersonal, anttsepti- 
schem Verbandmaterial arbeiteten, können wir nur behaupten, dah wir, wenn auch unter sehr schwierigen, 
so doch unter klinischen Verhâltnissen gearbeitet haben, und dah dadurch der Beweis geliefert wurde air 
einem kleinen Material, was die Friedensthâtigkeit der Chirurgen langst gezeigt, dah unter den schlechtesten 
Verhâltnissen auch so spât noch mit der Antisepsis enorm Segensreiches geleistet werden kann.

Aber, meine Herren, damit, dah für mich die Schlüsse, die man aus unserer Thâtigkeit ziehen kann, 
etwas andere find, als die meines Collegen Maydl, soll wahrlich nichts gesagt sein gegen den Antrag 
des Oesterreichischen rothen Kreuzes. Kommt ein solcher Antrag zur allgemeinen Einführung der Anti
sepsis auch insofern etwas spât, als die meisten Staaten mit der That unsern Wünschen schon vorausge- 
kommen find, so mag doch hervorgehoben werden, dah es gradezu als ein Glück zu bezeichnen ist, dah dies 
nicht früher geschehen ist. Wer als Fachchirurg der Entwickelung der Antisepsis gefolgt ist, der wird zu-
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geben, datz zu der Zeit, wo man die Hauptsicherheit des antiseptischen Arbeitens im Spray sah; wo das 

Verband- und Operations - Verfahren ein ungemein complicirtes war; wo man sich nicht getraute, einen 
antiseptischen Verband langer als 24 Stnnden liegen zu lassen, und wo man nur ein Antisepticum, die 

Carbolsaure, als verwendbar betrachtete, mit welchem man in matzloser Weise verschwendete, — wer, sage 
ich, dem gefolgt ist, der wird nicht verlangen, datz damals an eine ausgedehnte Verwendung dieser Methode 

ans dem Schlachtfelde gedacht werden konnte.
Begleiten Sie mich aber in grotzen Sprüngen auf dem Wege der Entwicklung der Antisepsis. 

Immer einfacher und einfacher wurde dieselbe, der Spray fiel weg, der Verband blieb langer liegen, 
neben der Carbolsaure tauchten Publications über so viele Antiseptica auf, das Sublimât trat an Stelle 

der Carbolsaure, eine Menge anderer Antiseptica wurden als gerade so wirksam gefunden; wir haben den 
grotzen Schritt der Erkenntnitz gethan, datz se trockener der Verband, um so sicherer seine Wirkung, um 
so grötzer die Möglichkeit ihn langer liegen zu lassen. Wir haben als bestes, sich langsam lösendes Anti

septicum das Iodoform in unseren Wnndarzneischatz ausgenommen, haben sur zerrissene Wunden den 
Werth der Pulververbânde kennen gelernt, und haben endlich in erster Linie erkannt, datz die natürliche 
Reinlichkeit bei Wunden der beste Schütz gegen die Infection ist.

Es ist gar nicht zu verkennen, datz in diesen Puncten gerade seit langerer Zeit ein gewisser Ab- 
schlutz eingetreten ist, und datz, wenn in den letzten 1—2 Jahren nun die Antisepsis in den verschiedenen 
Armeen eingesührt ist, wir nicht zu fürchten brauchen, datz Dinge angekauft find, denen der Werth über 

kurz oder lang wieder abgesprochen wird, oder datz Dinge sehlen, welche zum antiseptischen Arbeiten unbe- 
dingt nöthig find: Sublimât, Carbolsaure als flüssiges Antisepticum, Iodoform in Pulverform, antisep
tische Verbandstosfe aller Art, in erster Linie Iodoform-Gaze, gestàrkte Gazebinden, die Schiene», vor 
Allem diesen die Seise und die Bnrste: das find die wenigen Dinge, mit welchen wir auch in den schwer- 
sten Verhaltnissen ungemein Segensreiches leisten können, vorausgesetzt, datz wir auch die chirur

gisch geschulten Manner haben, die damit umzugehen wissen.
Meine Herren, die conservative Chirurgie isi mit den Fortschritten der Antisepsis so in den Vor- 

dergrund getreten, datz wohl die Verbandplàtze und Feldlazarethe in einem Kriege nicht viel von Opera
tions sehen werden. — Antiseptische Occlusion, je eher nach der Verletzung um so sicherer. 
und Schienung, das ist es, worauf hin gearbeitet werden mutz. Je mehr fachgeschulte und mit der 
Antisepsis wohl vertraute Chirurgen möglichst nah der Schlachtlinie find, um so mehr werden die Massen 

der Verletzten schnetl nach allen Seiten hin zerstreut werden können, weil wir eben in der jetzigen Form 
der antiseptischen Verbande und der zu dieser benutzten Stosse eine schützende Decke haben, die auf Wunden 
Lage liegen kann, ihre Wirkung nicht verliert und den Transport des Kranken mit Schienen gestattet, 
umsomehr wird durch Verhütung von Anhanfung zu vieler Wunden an einem Ort der Gefahr der gegen- 
seitigen Infection entgegen gearbeitet werden. — Wenn man an Hülfe im Kriege denkt, ist der erste Ge- 
danke auf die Antisepsis gerichtet und als ein glückliches und gutes Omen möchte ich es betrachten dürsen, 
datz diese hohe Versammlung gerade in die Berathung dieses Antrages zuerst eintritt.

Herr vr. Anton Loew (Oesterreich):

Hochansehnliche Versammlung!

Es scheiut eigentlich nach alle dem, was wir gestern und heute sowohl von den Vertretern der 
hohen Negierungen als auch von einzelnen Mitgliedern der Conferenz über die in Verhandlung stehende 
Frage gehort haben, nicht mehr nothwendig, noch vieles zu dieser Frage zu sprechen. Es dürfte auch 
kaum mehr nothwendig sein, nnseren Antrag, den mein engerer College, Herr Professor Albert, Jhnen 
vorgetragen Hat, noch weiter zu unterstützen, nachdem alle Stimmen, die bisher laut geworden find, dem
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Wesen nach doch nur zu Gunsten desselben gelautet haben, so dafi, obzwar ein àhnìicher Antrag, der ans 
der letzten Conferenz in Gens gestellt wurde, damais nicht durchdringen könnte, dennoch heute mir die 

Annahme unseres Antrages gesichert scheint, was uns auch eigentlich nicht überraschen kann, da es eden die 
Macht der Thatsachen ist, die fundamentals, ich möchte sagen mathematische Wahrheit, welche für die An
nahme unseres Antrages in zwingender Weise Anlafi geben.

Wenn ich mir trotzdem das Wort erbeten habe, so geschah dieses namentlich ans dem Grunde, weil 
ich vor allem einige Thatsachen constatiren möchte, über die Verhâltnisse, in welchen sich die in Verhand- 
lung stehende Angelegenheit in unserem Vaterlande — in Oesterreich — befindet.

Wir haben gestern von dem Vertreter der Kaiserlich Deutschen Regierung offiziell gehört, das Deutsch- 
lands Heer vollstândig antiseptisch ausgerüstet ist.

Nun, meine Herren, kann ich Jhnen, wenn auch nicht offiziell, doch mit aller Bestimmtheit mit- 
theilen, dah auch wir in Oesterreich aus dem ganzen Gebiete der Militair - Sanitâtspflege vollstandig in 
allen Details mit dem gesammten antiseptischen Materiale ausgerüstet find. Wir find bereit, fix und fertig.

Gestatten Sie mir bei diesem Anlasse aus eine Bemerkung zu reflectiren, welche ein sehr geehrter 
Herr Vorredner gemacht Hat.

Herr Professor Socin Hat erklârt, dah er zwar sur den vorliegenden Antrag stimmen werde, sedoch 
erklâren müsse, dah es nicht genüge, wenn die Armeen mit dem antiseptischen Materiale ausgerüstet seien, 
sondern dafi auch ein Hauptaugenmerk daraus zu richten sei, dafi das Personal, und zwar nicht blos die 
Aerzte, sondern auch das untergeordnete Hülfspersonal, mit dem Wesen der Antisepsis und der antisepti
schen Technik vertraut sein müssen.

Ich kann selbstverstandlich dieser Aeuherung nur vollkommen beipflichten und den hohen Werth und 
die Tragweite derselben nur unbedingt anerkennen. Es sreut mich daher umsomehr, nun auch hierüber 
constatiren zu können, dah die Kriegsverwaltung, resp. die obersten Militair-Sanitatsbehörden in unserem 
Vaterlande bereits vorsorglich zu dieser Frage Stellung genommen haben, und dafi daher in unserem 
Vaterlande der hier von Herrn Professor Socin geâuherte Wunsch bereits eine Thatsache geworden ist.

Dafi unsere Aerzte die antiseptische Technik vollstandig in allen Details beherrschen, ist an und sür 
sich selbstverstandlich, aber auch bezüglich des untergeordneten Personales ist vollauf Vorsorge getroffen.

In dem offiziellen Lehrbuch sür den Unterricht des Sanitats-Hülfspersonales, dem „Leitfaden für 
den sachtechnischen Unterricht des k. k. Sanitats-Hülfspersonales" ist ein besonderes Capite! enthalten, 
welches das Wesen der antiseptischen Technik erschöpfevd auseinandersetzt. Hiernach nun wird das Hülfs
personal theoretisch und praktisch ausgebildet, so dafi auch den strengsten Anforderungen hiermit Genüge 

geleistet ist.
Wichtig scheint es mir nun, für den zweiten Theil unseres Antrages zu sprechen, da doch die Be- 

sürchtung nicht ganz unbegründet sein könnte, dafi dieser Antrag Jhnen für die allgemeine Durchführung 
nicht absolut geeignet scheinen könnte. Und da bitte ich um Erlaubnih, Jhnen wieder aus Grund unserer 
heimatlichen Verhâltnisse den Nachweis führen zu dürfen, dafi unser Antrag nicht ein idealer und phan- 
tastischer, sondern den wirklichen Verhâltnissen vollkommen praktisch entsprechend ist. Der Wunsch, den 
wir in unserem Antrage aussprechen, dafi die Militairârzte in der ersten Linie wirken mögen, und dafi 
von der ersten Linie ab die freiwillige Sanitatspflege mit den Civilârzten einzuspringen habe, ist in 

unserem Vaterlande bereits practisch durchgeführt.
Ich glaube nicht indiscret zu sein, wenn ich constatire, was aus dem gedruckten officiels» Schema 

für Jedermann ersichtlich ist, dafi nach unserem Vertheiler nahezu die gesammten militairârztlichen Funzio
nare zur Armee in die erste Linie abgehen. Jm Hinterlande bleibt nur in jedem Corpsbezirke, der immer 
sehr ausgedehnte Lânderstrecken umfaht, ein Oberstabsarzt zurück, welcher -die administrative Oberleitung
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sâmmtlicher ârztlicher und hyienischer Agenden dieses Corpsbezirkes zu führen Hat, und in sedem grohen 
Militairspital nur ein Regimentsarzt als Leiter. Dieser Letztere ist aber in der Regel, wo es nur immer 
thunlich ist, nicht ans dem Activstande des Heeres entnommen, sondern ans dem Ruhestande. Den ge- 

sammten anderen ârztlichen Dienst von der Armee ab im ganzen Hinterlande besorgen Aerzte des Civil- 

stand es.
Dah diese Eintheilung in so grohem Umfange durchführbar war, hangt wieder mit den innigen 

Beziehungen zusammen, welche bei uns zwischen der Kriegsverwaltung und dem rothen Kreuze bestehen.
Dadurch, dah bei uns das rothe Krenz in dem Nahmen der Militair-Sanitâtsverwaltung organisch 

eingefügt ist, und das dasselbe eine Reihe von Dienstesverpflichtnngen obligatorisch nbernommen Hat, sind 
wir dem Jdial der richtigen Diensteseintheilung wesentlich nâher gernckt. Unsere Colonnen fahren in die 
erste Linie, übernehmen eventuell schon am Hülfs- und Verbandplatz die von den Militairârzten antiseptisch 
verbundenen Verletzten, uni dieselben nach rückwârts zu bringen.

Vom Etappenbereich der Armee im Felde ab sind unsere Krankeu-Haltstationen ausgerüstet, die 
abgeschobenen Kranten zn laben, zu bekostigen, ihnen Nachtlager, ârztliche Hülfe, Pflege, den Schwerst- 
verletzten sogar spitalsmâhige Unterknnft zu bieten und dieselben an die zahlreichen Heilanstalten abzugeben, 
welche wieder ihrerseits — sowohl die staatlichen, aïs anch die Neserve-Spitâler des rothen Kreuzes — 
nach allen Fortschritten der ârztlichen Wissenschaft bestens ausgerüstet sind. Nur durch dieses harmonische 
Znsammenwirken der offiziellen Militair-SanitâtSverwaltnng mit der freiwilligen, aber nach ganz bestimmten 
Vorschriften arbeitenden Sanitâtspflege des rothen Kreuzes ist es môglich, sene vollen Leistnngen zu erzielen, 
welche heute von der Sanitâtspflege mit Recht beansprucht werden. Nur so kann es vorkommen, wie es sich 
bei uns wahrend der Occupation in Bosnien ereignet Hat, dah Verwundete, welche im Gefechte bei Breska 
verletzt wurden, nachdem sie am Hnlfsplatze von den Aerzten antiseptisch verbanden waren, mit einer Schiffs- 
ambulanz die Narenta stromabwârts und mit dem grohen Schiste nach Triest befördert werden konnten, dort 
noch immer ans derselben Tragbahre, mit demselben Verbande, den sie in Breska erhalten hatten, in den 
Sanitâtszug eingeladen wurden und so nach Wien kamen, nm im Spitale Ruhe und Heilnng zn finden.

Jch hoste, dah Sie, meine Herren, nunmehr alle die Ueberzeugung gewonnen haben, dah das, was 
in einem grohen, machtigen Reiche dnrchfnhrbar ist, nnter anderen, eventuell kleineren Verhâltnissen um so 
eher dnrchfnhrbar sein kann, es bleibt mir also nur mehr übrig, Ihnen die Annahme unseres Antrages 
wârmstens zu empfehlen.

Herr vr. Gu rit (Preuhen):
Meine Herren, als Mitunterzeichner des Genfer Antrages werde ich natürlich fur den heutigen 

Antrag sprechen. Jch erlaube mir nur, noch an einige historische Thatsachen zu erinuern. So viel ich 
weih, ist der antiseptische Verband in Kriegszeiten in gröherem Mahstabe zuerst im Nussisch-Türkischen 
Kriege znr Anwendung gekommen, und zwar von Seiten der preuhischen Militairârzte, die nach Numanien 
gesckickt waren, und auch von russischer Seite durch Chirurgen, die Hauptsachlich der Universitat angehörten. 
Die preuhischen Aerzte hatten mit einem Material zu thun, wie es spâter im Serbisch-Bulgarischen Kriege 
vorhanden war, das heiht sie bekamen die Verwundeten erst spâter znr Behandlung, so dah nur secundâr- 

antiseptisch vorgegangen werden konnte. Die Nussischen Chirurgen, die mitten im Felde standen, hatten 
allerdings Gelegenheit, auch frische Verwundete zu behandeln, allein die damals übliche Methode der 
Antiseptik, wie dies schon vom Kollegen Schmid hervorgehoben wurde, also die feuchte Behandlung der 
Wunden, stieh dort auf auherordentlich grohe Schwierigkeiten, wenigstens in den Niederungen der Donau, 
wo es an gutem und brauchbarem Wasser in hohem Grade mangelte. Die Apparate verstopften sich sehr 
bald, und es konnten die Verbânde nicht als durchaus antiseptisch bezeichnet werden. Heutzutage sind wir 
ja, wie gleichfatls Herr Kollege Schmid hervorgehoben Hat, in der glücklichen Lage, dah wir auch ohne
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Wasser, ohne seuchte Verbande auskommen können. Es sind gerade die Trockenvrrbande, die in der nenesten 

Zeit non den meisten Chirurgen bevorzugt werden. Es sind sehr einfache Stoffe, die dabei vielfach in 

Anwendung kommen. Torfmnll, Moos, Sand u. s. w. können gleich gnt zu antiseptischen Verbanden 
verwendet werden unter der Voraussetznng, dah die Stoffe aseptisch sind, d. h. dah sie durch das, was 
man Sterilisiren nennt, von allen Kennen befreit sind, die zn bösen Jnfektionen Anlah geben können. 
Dieses Sterilisiren der Stoffe wird heutzutage auch ans eine sehr einfache Weise herbeigefnhrt, indem man 
sie stark erhitzt. Es sind bekanntlich Desinfektionsapparate nicht nur fnr Verbandstoffe, sondern auch fnr 
Kleidungsstncke nnd Lagernngsvorrichtungen vorhanden, die in hohem Grade bequem sind, die sogar trans
portabel gemacht worden sind nnd mit deren Hülfe znverlassige Verbande hergestellt werden können. Ich 
will noch daran erinnern, dah man die eigentlichen antiseptischen Mediamente auch weglassen kann, vor- 
ausgesetzt dah man Stoffe znm Verbande benntzt, die vollkommen aseptisch sind. Das ist beispielsweise 
in einer Berliner Klinik in der Art dnrchgefnhrt, dah man in einem machtig grohen Apparat die Verband
stoffe, gewöhnlich Mull, sterilisirt, d. h. dnrch überhitzten Damps, mittelst Erhitzung bis nber hnndert Grad 

etwa, die Keime zerstört, nnd dah dann ohne weitere Imprâgnirnng mit medikamentösen Stoffen die Ver
bande angewendet werden.

In der Civilchirnrgie wird selbstverstandlich die Antisepsis beinahe überall zur Anwendung gebracht. 
Ich kann aber nicht verschweigen, dah in dem Lande, in welchem znerst die antiseptische Methode Anwen- 
dnng sand, in England, dnrch die grohartige Erfindnng Lister's, es gewichtige Manner gllbt, welche 
durchaus nicht die Antisepsis anwenden. Das erklàrt sich znm Theil allerdings durch die besonders günstigen 
hygienischen Verhaltnisse der englischen Hospitaler. Aber da sa selbstverstandlich Kriegshospitaler niemals 
in einem solchen Zustande sein werden, wie gut eingerichtete Civilhospitaler, so mnh natnrlich für die 
Kriegshospitaler eine viel gröhere Garantie verlangt werden, dah die Wnnden in gunstiger Weise heilen, 

nnd da ist die Antisepsis durchaus nothwendig, nnd zwar, wenn sie irgend erreicht werden kann, die pri- 
,'nâre Antisepsis, — was allerdings, so viel ich weih, noch niemals in irgend einem erheblichen Mahe statt- 

gefnnden Hat. In der Civilchirnrgie sind ja reichliche Ersahrungen mit der primâren antiseptischen Be- 
handlung von Schnhwnnden gemacht worden. Nevolverschuhwunden werden ja heutzutage keineswegs als 
erhebliche Verletznngen betrachtet, wenn nicht vitale Organe getroffen worden find. Man laht die Kngel 
eiuheilen, man knmmert sich nicht nm dieselbe, macht keinen Ausziehungsversnch, nnd wenn die Wnnde, 

wie es meistens der Fall ist, ans antiseptischen, Wege heilt, so geht Alles gut.
Da nun aber das Material, welches wir zu den Trockenverbânden gebrauchen, ein verhâltnitzmâffig 

voluminöses ist, nnd selbstverstandlich die Kriegsverwaltnngen den Train nicht übermaffig vermehren kann, 
um ein verhâltniffmâffig groffes Verbandmaterial mitzuschleppen, so ist es Sache nnd Aufgabe der srei- 

willigen Hnlfsvereine, fnr dieses antiseptische Material in möglichst groffem Umfange Sorge zn tragen, 
nnd es wird sich wohl die Kriegsverwaltung ans diesem Grnnde entschlieffen mussen, gegen die ivenigstens 
in Deutschland bestehenden Vorschriften, die sreiwilligen Hülfsgesellschasten etwas naher an die Verband- 

plâtze nnd an das Schlachtfeld herankommen zu lassen, damit kein Mangel an diesem Material eintrete.
Ich kann also auch nur ans das dringendste empfehlen, den gestellten Antrag in vollem Umfange 

anzunehmen.
Herr Dr. Chambo (Frankreich):
Meine Herren! Ich will Ihre Zeit nicht lange in Anspruch nehmen, nnd mich darauf beschrânken, 

zu erklâren, dah die französische Regierung dem vorliegenden Antrage zustimmt, nnd dah in der französischen 
Armee die antiseptische Wnndbehandlnngsmethode von der ersten bis zur drillen Linie eingefnhrt ist. Die 
Verbandplatze, die Ambulanze,: nnd die Lazarethe sind sâmmtlich mit antiseptischen: Verbandmaterial aus- 

gerüstet. Die Behandlung selbst erfolgt mit der allergröhten Sorgfalt.
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Herr Or. Hyades (Frankreich):

Wir alle find einig bezüglich der antiseptischen Wnndbehandlnng, die einen der gröhten Fortschritte 

in der Chirurgie darstellt, indem sie die rasche Heilung auf das wesentlichste begunstigt.
Als Vertreter des französischen Marine-Ministeriums habe ich die Ehre mitzutheilen, dasi die Ma

rine bereits seit langer Zeit diese Methode sowohl in den Lazarethen, wie auf den Schiffen des Staates 
znr Anwendung dringen lâsit, und dasi sie damit die glncklichsten Erfolge erzielt hat.

Die Marineverwaltung kann deshalb nur der Verallgemeinernng dieser Methode ans das Lebhafteste 

znstimmen.

Herr Or. En nes (Portugal):

Ich habe die Ehre mitzutheilen, dah die Frage, mit welcher wir uns in diesem Angenblicke beschâf- 
tigen in Portugal auf das beste gelost ist.

Vor 3 Jahren Hat unser Kriegsministerium eine Commission eingesetzt, um eine vollstândige Um- 
wandlung des Sanitâtsmaterials in der Weise anzubahnen, dasi dasselbe den Fortschritten der Wissenschaft 

entsprechend sei.
Ich habe die Ehre gehabt, dieser Commission anzugehoren, ebenso wie Herr Or. von Bellem. 

Als Grnndlage fur unsero Arbeiten haben wir die antiseptische Wundbehandlnngsmethode aufgestellt und 
nach Beendigung die 9tesultate dem Herrn Kriegsminister Seiner Excellenz dem General Fontes vorgelegt, 
der amtlich die antiseptische Wundbehandlnngsmethode anerkannt Hat; unser Sanitatsmaterial ist dement- 
sprechend hergestellt. Wir haben alles dasjenige angenommen, was uns den nenesten wissenschaftlichen 

Fortschritten zu entsprechen schien. Wir werden bestrebt sein unser Material, soweit dies irgend môglich 
ist, auf das beste herznstellen. Früher hatten solche Bestrebungen nur einen theoretischer: und platonischen 
Chàrakter, jetzt find die Verhâltnisse aber ganz andere. Die antiseptische Wnndbehandlnng kann unter 
strengster Beachtnng ans dem Schlachtfelde znr Anwendnng gebracht werden, und die Folgen davon werden 

ganz bedentende sein. Wir werden deshalb mit Freuden fur die Antrage stinnnen. Ich kann nicht 
schliesien, ohne Ihnen, meine Herren, die herzlichsten Wnnsche des Portugiesischen Central-Comitvs sur das 
Gelingen unserer Arbeiten anszusprechen, an welchen wir alle das lebhafteste Interesse haben.

Herr Or. Hoor (Oesterreich):

Ich wollte mir erlauben, darzulegen, dasi von Seite der Oesterreichischen Heeresverwaltung bereits 
Alles geschehen ist, nm die antiseptisch-eonservative Wnndbehandlnng sowohl in den Friedensspitalern als 
in den Feld-Sanitâtsanstalten vollstândig durchzusühren, indem nicht nur sur reichlichen Vorrath antisep
tischen Verbandmaterials, sondern anch sur den entsprechenden Unterricht des arztlichen Hülfspersonals vor- 
gesorgt und durch die organische Einfngung der Anstalten des Oestereichisch-Nngarischen rothen Krenzes in 
die Sanitatsformationen der K. K. Armee ein harmonisches Znsammenrvirken, sowie die verlcisiliche Ver- 
bindung der ersten mit der zweiten Linie vollkommen gesichert wird.

Nachdem sedoch Herr vr. Löv diese Verhâltnisse bereits detaillirt besprochen Hat, so kann ich die 
von ihm gemachten Angaben, sowohl bezüglich des Materials nnd Personals, als anch rücksichtlich des ein- 
heitlichen Zusammenwirkens der Feld-Sanitâtsanstalten mit der freiwilligen Hnlfe des rothen Krenzes i:ur 
vollinhaltlich officietl eonstatiren.

Herr Graf della Somaglia (Italien):

In der Königlich Jtalienischen Lnndarmee ist die antiseptische Methode schon seit Jahren ein- 
geführt nnd Hat dort sehr gunstige Erfolge gehabt. Ebenso ist dies bezüglich der Marine geschehen. Auf 

der Artitlerieschule und auf der Kriegsmarineschnle in Spezia wird in der antiseptischen Methode unter-
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richtet, so dah sich an Bord der Schiffe eine genügende Anzahl von Personen befinden, um die ersten 

Hülfeleistnngen gemâh den Vorschriften der genannten Methode zu gewâhren. i

Herr Or. Galvani (Griechenland):
Alle Sachverstândigen sind darin einig, anzuerkennen, das, die antiseptische Wundbehandlung bei ihrer 

Anwendung Schwierigkeiten darbietet. Einer der Herren Vorredner Hat mitgetheilt, dah es, um solchen 
Schwierigkeiten zu begegneu, ausreicht, auf die Wunde einen trockenen Stop zu legen. In Wirklichkeit 
beruht die antiseptische Wundbehandlung ans unbedingter Neinlichkeit, und deshalb muh man vor Anwen
dung irgend welchen Mittels einen trockenen Stoff auf die Wunde legen. Herr General Thomsen hat 
gesagt, dah es nothwendig sei, das Sanitâtspersonal dergestalt auszubilden, dah dasselbe die antiseptische 
Wundbehandlung bereits auf dem Schlachtfelde in Anwendung bringen könne. Wir theilen diese Ansicht, 
aber die Thâtigkeit des Sanitâtspersonals anf dem Schlachtfelde dnrfte kaum weiter gehen, als in der 
Aufsammlung der Verwundeten und deren Entfernung. Man wird gut thun, alles für den Verband 
erforderliche Material in der zweiten Gefechtslinie vorrâthig zu haben; denn bei aller Thâtigkeit und 
persönlicher Aufopfernng der Aerzte und ihrer Beistande kanu man ein antiseptisches Verfahren in der 
ersten Gefechtslinie nicht zur Anwendung bringen. Es ist nöthig, dah die Ambulancen vollauf mit Wasser 
und Seise versehen sind. Unter solchen Bedingungen wird die Anwendung der antiseptischen Methode 
wesentlich erleichtert werden.

Sir Thomas Longmore (England):
Als Mitunterzeichner des auf der Genfer Eouferenz im Jahre 1884 eingebrachten, die antiseptische 

Wundbehandlung betreffenden Antrages, habe ich darauf aufmerksam zu machen, dah die inzwischen und 
speziett in Egypten gemachten Ersahrungen die Ansichten der Unterzeichner des erwahnten Antrages 

wesentlich befestigt haben.
Ich bedaure lebhaft die Abwesenheit des Herrn Baron von Mundy, da er dadurch der Freude 

beraubt wird, sich persönlich überzeugen zu können, wie hier alle Meinungen darin übereinstimmen, die 

antiseptische Wundbehandlungsmethode zu fördern.

Prasident:
Da niemand mehr das Wort verlangt, so schliehe ich die Diskussion und gebe das Schluhwort dem 

Herrn Berichterstatter.

Berichterstatter Herr Or. Albert:
Die Discussion hat vielfach reichliches Detail gestreift localen und historischen Jnhalts und auch 

technischen Jnhalts. Ich fnhle mich nicht berufen, darauf einzugehen, um so weniger als von allen Seiten 
eine Besürwortung unserer Propositionen stattgefunden hat. Ich glaube, wenn in dem heutigen Beschluh 
auch nicht mehr liegen würde, als dah man eine Satzung internationaler Humanitât hier ausspricht und 
formulirt, so ware der Antrag schon genügend motivirt. Ich dante für die Unterstützung des Antrages 
von allen Seiten. Besonders aber danke ich und beglückwünsche ich die Herren, welche schon im Iahre 
1884 einen analogen Antrag eingebracht haben, die Herren Longmore, Gurlt und Socin, und welche 
es für zeitgemâh gehalten haben, auch heute noch dem Antrag ihre werthvolle Unterstützung zu weihen.

Was den Antrag des Herrn Bulgarischen Delegirten betrifft, das Wort „exakte" hinzuzufügen, so 
möchte ich ihn bitten, diesen Antrag zurückzuziehen. Ich glaube, schon in dem Morte „Durchführnng" 

liegt der Wunjch, dah dies in erakter Weise geschehen moge.
Herr Or. Chick)manoff (Bulgarie»):
Nach dem, was Herr Professor Albert eben gesagt Hat über das, was man unter dem Wort 

„Durchführnng" zu verstehen Hat, bin ich bereit, den Zusatzantrag zurückzuziehen.



85

Prâsident:
Es liegt nunmehr nur der Antrag vor, den der Herr Berichterstatter begründet Hat, und den ich 

hiermit zur Abstimmnng bringe.

(Der Antrag wird hierauf einstimmig angenommen.)

Prâsident:
Ehe wir in unseren Geschafte» weiter gehen, habe ich Jhnen die Mittheilung zu machen, datz ich 

wâhrend der Sitzung ein Telegramm von Jhrer Majestât der Deutsche» Kaiserin als Antwort auf das 
gestern von der Conferenz an Allerhöchstdieselbe gerichtete Telegramm erhalten habe. Es lautet:

(die Versammlung erhebt sich)

Ich danke der Conferenz Herzlich für die Mir gewidmete Begrühung. Als 
Christin preise Ich Gottes Gnade an diesem Werke der Nachstenliebe, als Frau ge- 
denke Ich dabei der Frauen und Mütter, als Mitglied des rothen Kreuzes erhoffe 
Ich von Ihren Berathungen gefegneten Erfolg und vereinende Krast für Krieg und 
Frieden.

Herr Graf Kârolyi (Ungarn):
Nach Vorlesung des Telegramms Jhrer Majestât der Deutschen Kaiserin erlanbe ich mir, die Pro

position zn machen, dah die Versammlung Jhrer Majestât den tiefgesühltesten unterthânigsten Dank aus- 
spreche, und dah dieser Dankesausdruck in das heutige Protokoll ausdrücklich aufgenommen wird.

(Lebhafte allgemeine Zustimmung.)

Prâsident:
Wir kommen nun zu Nr. IV des Programmé:

IV. — In welcher Weise ist eine kostenfreie Beförderung sammtlicher Sendungen zu er- 
reichen, welche in Kriegszeiten von den an dem Kriege unbetheiligten Gesellschaften 
des rothen Kreuzes an die gleichartigen Gesellschaften der kriegführenden Lünder ab- 
gelassen werden?

Ich ertheile das Wort dem Herrn Berichterstatter des Jtalienischen Comités.

Herr Galassi (Italien):
Meine Herren! Es bedarf nicht vieler Morte, um den Antrag zu begründen, der Jhnen vorliegt.
Die Veranlassung zu demselben ist für das Jtalienische Central-Comité hergenommen aus dem 

Serbisch-Bulgarischen Kriege. Es ist damais von uns eine grotze Sendung von Naturalgaben an die 
Central-Comitós der kriegführenden Staaten abgeführt worden; hierbei haben sich die Transportkosten so 
hoch belaufen, datz sie dem Werthe der Sendung fast gleichgekommen find. Ich habe hier dem Oesterrei- 
chischen Comité den besten Dank dafnr auszusprechen, dah es abgelehnt Hat, von dem Jtalienischen Cen- 
tral-Comite irgend welchen Ersatz für diejenigen Betrâge anzunehmen, welche es bei der Durchführung 
dieser Senduilg durch dortseitiges Gebiet verausgabt Hat. Wir haben dadurch eine wesentliche Ersparnitz 
erhalten. Die Thatsache, für die Lieferungskosten einer Sendung eine ihrem Werthe sast gleiche Summe 

zahlen zu müssen, erscheint uns weder gerecht noch vernünftig zu sein.
Wir haben deshalb geglaubt, die Aufmerksamkeit des internationalen Comités auf diesen Punkt 

lenken zu sollen. Es dürfte Sache des internationalen Comités sein, eine gunstige Entscheidung dieser 
Angelegenheit hervorzurufen, da deren Negelung nicht den einzelnen Landes-Comites obliegen kann.

Jm Prineip ist der vorliegende Antrag gerecht und vollstândig begründet.
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Da es sowohl Eisenbahnen und Schiffe giebt, welche Eigenthum des Staates find, wie solche, 
welche Privat-Verwaltnngen gehören, so mag es vielleicht den Anschein gewinnen, als ob die Ausführung 
des Antrages ans Schwierigkeiten stolen könnte. Aber wenn wir uns im Sinne des Antrages aussprechen, 
so wird sicherlich dadurch ein Weg zu einer gnnstigeren Regelung angebahnt werden. Die Regierungen 
werden alsdann die Transportkosten herabsetzen und die Privatgesellschaften werden es ihrem Ansehen ent- 
sprechend halten, anch ihrerseits diese Kosten herabzusetzen oder sie ganzlich fallen zu lassen.

Wir haben uns deshalb gestattet, Ihnen nachfolgenden Antrag zur Annahme vorzuschlagen:
,,Die Sendnngen, welche in Kriegszeiten von den Central-Comitss der der Genfer Con- 

vention beigetretenen Staaten im Interesse der Berwundetenpflege abgeschickt werden, sollen 
als Eilgut befördert werden und geniehen Transportfreiheit ans Eisenbahnen wie ans Schiften 
von der Abgangs- bis zur Bestimmungsstation. Znr Bermeidung von Mihbràuchen bei diesen 
Sendnngen werden gemeinsame Controlmahregeln vereinbart."

Herr Gras von Falkenhain (Oefterreich):
Hohe Bersammlung! Jch habe nicht die Absicht den Gegenstand meritorisch zu behandeln, welchen 

soeben der Herr Berichterstatter behandelt Hat. Nnr einige Morte, mit denen er in sehr freundlicher und 
verbindlicher Weise der Oesterreichischen Gesellschaft vom rothen Kreuz und der Vermittlung gedachte, 
welche diese in der Lage war, im Serbisch-Bulgarischen Kriege den Sendnngen des Italienischen Central- 
Comitós zu gewâhren, veranlassen mich, den Dank für diese anerkennenden Morte auszusprechen. Jch 
kann den Dank für unsere Gesellschaft aber nicht in vollem Mahe acceptiren, deun dieselde war sa als die 
eines der Nachbarstaaten der kriegführenden Machte von dem internationalen Comitó zu Geus als provi
sorische Agentur aufgestellt und diese Funktionen auszunben ersucht worden. Jch glande dader, unsere 
Gesellschaft Hat nur ihre Pflicht erfnllt, wenn sie den Sendnngen der neutralen Machte, welche nach dem 
Kriegsschauplatze gingen, die möglichste Erleichtâung zu Statten kommen lieh.

Herr von Jusefovitch (Ruhland):
Meine Herren! Jch Miche mich ans vollem Herzen im Namen des Comités, welches ich auf 

dieser Conferenz zu vertreten die Ebre habe, dem Antrage des Italienischen Comités an.
Wir unsererseits find niemals Schwierigkeiten bezüglich unserer Sendnngen auf den Eisenbahnen 

begegnet. Alle Eisenbahn-Verwaltungen haben uns wâhrend des Serbisch-Bulgarischen Krieges die gröht- 
möglichsten Crleichterungen gewâhrt. Aber ich halte es fur nothwendig, den Sendnngen des rothen Kreuzes 
Transport-Freiheit zu gewâhren. Ferner mache ich darauf aufmerksam, dcch die Colli, welche Gegenstande 
für die Berwundetenpflege enthalten, bei der Zollrevision sehr erheblich geschâdigt, und überdies in ihrer 
Befördernng verzögert werden können. Anderseits müssen aber auch die Gesellschaften vom rothen Kreuz 

alle erforderlichen Maatznahmen tressen, nm Defraudationen vorzubeugen. Zu diesem Zwecke müssen die 
Sendungen von einem Bevollmachtigten der Gesellschaft vom rothen Kreuz begleitet sein, der für die 
Sendung verantwortlich ist und dafür einsteht, dah dieselbe nichts anderes, wie Gegenstande für die Ver- 

wnndetenpflege enthâlt.

Herr von Criegern-Thumitz (Sachsen):
Dem materiellen Jnhalt des Antrages des Italienischen Central-Comites kann man ja mit Frenden 

zustimmen. Jch möchte mir aber erlauben, in Bezug auf die Form einen Wunsch auszusprechen und be- 
ziehungsweise einen Antrag zu stellen. Mir ist dieser Beschlutz, welcher doch nur den betheiligten Regie
rungen als Wunsch unterbreitet werden kann, etwas zu kategorisch gefaht. Jch glaube, dasz die Conferenz 
nicht in der Lage ist, zu beschliehen, dah Sendungen als Eilgut befördert werden sollen und Trans
portfreiheit geniehen sollen. Das zu beschliehen würde Sache der Regierungen sein. Wir können nur
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einen Bescblrch dahin sassen, den betheiligten hohen Regierungen den Wnnsch zu unterbreiten, dah 
Sendnngenw. — und das Ferriere dem Wortlaut des Jtalienischen Comités entsprechend. Jch glande, es 
wnrde von Vortheil sein, wenn man eine andere Nedaktion eintreten liehe.

Herr Pompe van Meerder voort (Niederlande):
Die vorliegende Frage ist von grccher Wichtigkeit; sie bietet aber auch grohe Schwierigkeiten dar. 

Transportfreiheit und Beförderung als Eilgut sur die Sendnngen der Gesellschaften vom rothen Kreuz 
bewilligt zn erhalten, wird sehr schwer sein. In Kriegszeiten sind die Eisenbahn-Verwaltnngen sehr durch 
die Trnppen-Transporte in Anspruch genommen. Anck Hat man es mit Privat-Gesellsckaften zu thun nnd 
mit Eisenbahnen verschiedener Staaten, so dah ein einheitlicher Dienst âuherst schwierig ist. Dessenun- 
geachtet ist die Beförderung als Eilgut unbedingt erforderlich. Ferner bietet die Douane Hindernisse. 

Jch lege grohen Werth daranf, dasi die zollamtliche Behandlung bei derartigen Sendnngen vermieden 
merde. Besonders bei antiseptischen Verbandstoffen ist es sehr wichtig, dah dieselden nicht geössnet werden 
und nicht ans den Douanen in Folge ihrer Untersuchung Schaden leiden. Jch wünschte deshalb haupt- 
sachlich, das; diese Sendnngen freibleiben von der zollamtlichen Behandlung. Dagegen halte ich es nicht 
sur nothwendig, das; solche Sendnngen immer von einem Vertreter eines Comités begleitet werden, fon
derli ich glande, dasi es genngen wird, wenn ihnen ein Frachtbrief beigegeben wird, der mit der Nnter- 
schrist einer amtlichen Stelle des rothen Krenzes versehen ist. Jch theile die Anschannng des Herrn 
von Criegern, dah die Versammlung nicht kompetent ist, in der Weise einen Beschlnh zn sassen, wie 
er von dem Jtalienischen Central-Comité vorgeschlagen worden ist, sondern glaube gleichfalls, das; die 

. Conferenz uur den Wnnsch anssprechen kann, und das Ersuchen an die Regiernng richten, die Transport
freiheit und die Beförderung als Eilgut eintreten zu lassen. Die einzelnen Central-Comités werden sich 
an ihre respective:: Landes-Regierungen mit der Bitte um eine zollamtliche Negelung in dem ausge- 
sprochenen Sinne zu wenden haben, und die Erlediglmg dieser Angelegenheit wird ans diplomatischem 
Wege zu erfolgen haben.

Herr G. S. Sim itch (Serbien):
Meine Herren, als Delegirter der Serbischen Gesellschaft vom rothen Krenz erlaube ich mir Ihnen 

einige im letzten Kriege gewonnene Erfahrungen mitzutheilen, welche znr Lösung dieser Frage beitragen 
können. Unsere Gesellschaft Hat wahrend des letzten Krieges ans allen Serbischen Eisenbahnen die voll- 
kommene Transportfreiheit für ihre Sendnngen gehabt. Sie genieht diese Freiheit anch sur Friedenszeiten 
sur Post- und Telegramm-Sendnngen. Aber nicht allein, dcch die Eisenbahnen im eigenen Lande rins 
diese Erleichterung gewahrt haben; wir haben im lekten Kriege auch Transport-Erleichterungen Seitens 
der Oesterreichischen und Nngarischen Bahnen gehabt. Wir haben unsere Sanitâtswagen von Wien ge- 

holt, und sur den Transport dieser Wagen haben uns sowvhl die Oesterreichischen wie die Nngarischen 
Bahnverwaltungen eine Preisermâszignng von 50 Procent gewahrt. Also die Frage ist schon soznsagen ein 
wenig dnrch die Praxis gelöst.

Im Namen des Serbischen Comitós schliehe ich mich durchaus dem Antrage von Italien an. Jch 
möchte mir uur erlauben, noch einen Zusatz zu machen, und zwar in dem Sinne, dcch die Freiheit des 
Transports nickt allein ans Natnral-Sendungen beschrânkt werden soll, sondern sich auch ans das Sanitâts- 
Personal erstrecke, welches die neutralen Staaten schicken. Wir haben Missionen von fremden Gesellschaften 
gehabt, Aerzte mit Wartepersonal, die zu uns gekommen sind. Jch wech nicht, ob sie Ermâssigungen ans 
den eigenen Bahnen genossen haben. Jch möchte aber vorschlagen, das; die Ermcchigung oder Gratisbe- 
sördernng auch ans das ârztliche Personal ausgedehnt werden sollte, welches die neutralen Staaten den 
kriegfnhrenden schicken.



88

Herr Ell is sen (Frankreich):
Meine Herren! Bei der vorgerückten Zeit werde ich mich ans einige Morte beschrânken.
Die Froge mit welch er wir uns beschâftigen, ist bereits in vielen Lândern gelost. In Frankreich 

find sâmmtliche Sendungen des rothen Kreuzes kostenfrei. Ich beantrage, dah dem Wunsche, der den Re- 

gierungen gegenüber ausgesprochen werden soll, hinzugefügt wird, dah in vielen Lândern die Transport- 
freiheit bereits thatsâchlich gewâhrt ist. Wir mussen den Wunsch aussprechen, diese Mahregel in sâmmtlichen 
Staaten eingeführt zu sehen, die der Genfer Convention beigetreten find, und wir müssen gleichzeitig 
wünschen, dah die Froge der Zollabfertigung von den Regierungen ouf diplomatischem Wege geregelt wird.

Jch glande, dah ans diese Weise der Antrag des Jtolienischen Centrol-Comito's eine befriedigende 
Lösung finden dnrfte.

Herr von Word en burg (Grohherzogthnm Sachsen):
Ich mochte dorons oufmertsam machen, dah es mir nothwendig erscheint, dah wir die Bitte ouch 

an die Privotgesellschaften richten. Jch gloube, dah dies von gutem Erfolge sein dürfte.

Pros id eut:
Jch konstatire, dah die Herren sich jetzt über einen gemeinsamen Antrag geeinigt hoben, dessen 

Text noch nicht festgestellt ist, der ober nachher gleich verlesen werden wird. Da ja ober die Intention 
bekonnt ist, so glande ich, das) wir schon jetzt dem Herrn Berichterstatter das Schlnhwort geben können, 
da sich sonst niemand mehr zum Morte gemeldet Hat.

Herr G a lassi:
Ungeachtet der Ablehnnng des verehrten Oesterreichischen Herrn Vertreters, muh ich den Dank, 

welchen ich ihm ausgedrückt habe, vollstândig aufrecht halten.
Meine Herren! Wir treten einer Abânderung des von uns gestetlten Antrages nicht entgegen, 

vorausgesetzt, dah sie geeignet ist, die Froge in dem von uns beabsichtigten Sinne zu losen. Die Benier- 
kungen des Herrn Russischen Delegirten bezüglich der zollamtlichen Behandlung find sehr interessant. Wir 
müssen bestrebt sein, die Zustimmnng nicht allein der Eigenthnmer der Eisenbahnen und der Schiffe, 

sondern auch die der verschiedenen Regierungen zu erhalten.

Prâsident:
Jch ersuche Herrn Ellis s en, den Antrag vorzulesen, welchen er eden angemeldet Hat.

Herr Ellis sen:
Wir schlagen in Uebereinstimmung mit dem Herrn Berichterstatter vor den Wnnsch auszusprechen, 

wie folgt:
Der Congretz in Carlsruhe, indem er den Regierungen und den Transportgesellschasten sur- 

sur die bisher den Sendungen des rothen Kreuzes bewilligte Kostensreiheit seinen Dank 

ausspricht, verbindet hiermit den Wunsch, dah diese Kostensreiheit in allen der Genfer 
Convention beigetretenen Staaten allgemein eingeführt werde, und datz die Regierungen 

sich über die Annahme von Mahregeln verstândigen, ans Grund deren die genannten 

Sendungen von den Zollformalitâten befreit werden.

Herr Galassi:
Jch kann mich dem eben gehôrten Vorschlage vollstândig anschliehen und hoffe, dah die geehrte 

Versammlnng denselben annehmen wird.
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Prâsident:
Einwendungen gegen den Antrag sind keine erhoben worden, ich glande also constatiren zu durfen, 

datz die Conferenz dem verlesenen Antrage zustimmt.
(Allgemeine Zustimmung.)

Prâsident:
Damit waren wir, nach meinem Vorschlag zu Anfang der Sitzung, mit unserer heutigen Verhand- 

lung zu Ende, und ich bitte Sie also, sich morgen um lO UHr wieder hier zu versammeln, um in unserer 
Tagesordnung fortzufahren.

Ich schliehe die Sitzung.

(Schluh der Sitzung Nachmittags 12^ Uhr.)

12





Dritte Sitzung
Soimànü, de» 24. September

Uormittags lO Ahr.

Telegramm Jhrer Majestât der Kônigin von Serbi en.
No. III. des Programmé: Die Stellaag des Lnternationalin Comités und die Beziehungen der 

Central-Comités untereinander.
Bericht des Herrn Marqnis de Vogüs.
Redner: die Herren von Criegern, von Oom, Ador, Vo. Schulze, von Martens, Graf von Falken- 

hayn, Simitch, Dr. Chichmanoff, von Jusefowitch, Dr. Hepke, Ceresole, von La ger- 
heim.

No. V. des Programmé: Würde es nicht angezeigt sein, eine gemeinsame Uniform fiîr die Mit- 
glieder sammtlicher Gcsellschaften vom rothen Krenz einznführen, sofern fie fich ans den 
Kriegsschauplatz begeben müssen?

Antrag des Herrn Tasson.
Vortrag des Herrn Professors Di'. Kraske über die Wirkungsweise moderner Geschosse.
Redner: Herr vr. Socin.
Mittheilungen des Pràsidenten.

Pràsident:
Jch erosine die Sitzung.
Ich bitte zunâchst bas Protokoll der letzten Sitzung zu verlesen.

(Geschieht.)
(Das Protokoll wird genehmigt.)
Das heutige Protokoll wird Herr Ad or führen.
Jch habe Mittheilung davon zu machen, dasi Herr Thomas St. George Armstrong, Dele- 

girter von Argentinien sich entschuldigt Hat, wegen Krankheit nicht in die Conferenz eintreten zu konnen.
Sodann habe ich Mittheilung zu machen von einem Telegramm, welches gestern Nachmittag von 

Jhrer Majestât der Kônigin von Serbien eingegangen ist und welches folgendermahen lautet:
(Die Versammlung erhebt sich.)

An den Pràsidenten der internationalen Conferenz vom rothen Krenz.

„Jndem ich den lebhaftesten Antheil an allem nehme, welches sich ans die 
humanitaren Bestràngen des rothen Kreuzes bezieht, bitte ich Sie, der internatio-

12*
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nalen Conferenz meine Glückwünsche und meine aufrichtige Theilnahme auszudrücken, 
dah ihre Arbeiten neue Erfolge dem Werke gewahren, welchem wir unsere gemein- 
same Thcitigkeit widrnen.

Nathalie."
Jch schlage vor dieses Telegramm teleg'raphisch zu beantworten, und Ihrer Majestât den Ausdruck 

unseres aufrichtigen Dankes zu übermitteln-
Jch habe darm noch die Mittheilung zu machen, dah Herr Thomas Evans, Mitglied des 

amerikanischen rothen Kreuzes, angemcldet ist als amerikanischer Delegirter und in die Conferenz ein- 

getreten ist.

Président:
Wir treten in die Tagesordnung ein, und zwar in Nr. III. des Programmé:

Die Stellung des internationalen Comités und die Beziehungen der Central-Comités 
unter einander.

Diese Frage ist vorlaufig abgesetzt worden, weil fie an eine Commission überwiesen worden war. 
— In Verbindung damit stehen die Nummern lila, 111b und Ille des Programmé:

Nr. lila. — Die Wirksamkeit der für die freiwillige Hülfeleiftnng im Kriege organisirten 
Bercine und Körperschaften in dem Serbisch-Bulgarischen Kriege und Antrage, um 
in zukünftigen Füllen die durch jene angebotene Unterstützuug mehr einheitlich zn 
organisiren und mit grösierem Vortheil zu verwenden.

Nr. Ili I». — Die Beziehungen der Central-Comités der kriegführenden Staaten unter 
einander wührend der Kriegsdauer.

Nr. Ulo. — Auf Grund -er in dcm Bulgarischcn Kriege in Bulgarie» gcmachten Er- 
fahrung und zur Erreichung einer einheitlichen und erspriesilichen Hülfeleistung, pro- 
ponirt die Bulgarische Gesellschaft vom rothen Kreuz, dosi sümmtliche zur Hülfe
leistung entsandten Colonne» der p. 1. Gesellschaften vom rothen Kreuz unbedingt 
dem Central-Comité der cinheimischen Gesellschaft vom rothen Kreuz unterstellt 
werden sollen.

Jch gebe das Wort dem Herrn Marquis de Vogüê, der als Berichterstatter in dieser Frage 
bestellt ist.

Herr Marquis de Vogüs (Frankreich):

Meine Herren! Sie haben in Ihrer ersten Sitzung Nr. 3 des Programms an eine Commission 
gewiesen. Diese Commission Hat mir die Ehre erzeigt, mich zu ihrem Prâsidenten zu wâhlen und auch 
gleichzeitig beauftragt, Jhnen das Ergebnisi ihrer Berathungen mitzutheilen. Jch habe die letzteren in 
einem Berichte zusammengestellt, den ich die Ehre haben werde Jhnen vorzulesen.

Die Commission, welcher die Conferenz die Vorprüfung der Nr. 3 des Programms überwiesen 
hatte, stand zwei Antrâgen gegenüber. Der erste enthielt die Erklârungen des Genfer Comités, denen die 
internationale Enquete zu Grunde lag, welche in Gemahheit der Beschlüsse der Genfer Conferenz angestellt 
worden war. Der zweite bezog sich auf die Zusammensetzung des internationalen Comités auf Grund 
der Vorschlâge des Russische» Central-Comités.

Beide Antrâge find in dem in Jhren Handen befindlichen Berichte des internationalen Comités 
abgedruckt. Der Verfasser dieses Berichtes, Herr Ador, Hat in seiner interessanten Arbeit mit aner-
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kennenswerther Klarheit die Ansichten aller Landes-Comitós zusammengestellt; wenn man den Bericht 

gelesen Hat, so kann sich seder ein klares Bild davon verschaffen, wie der von dem Russischen Comité 
gewachte Vorschlag in allen Theilen Europas aufgenommen worden ist.

Es ist jedoch zunâchst darauf aufmerksam zu machen, dasi der Russische Vorschlag nachdem der 
Bericht bereits gedruckt war, eine wesentliche Modification erfahren Hat, da der Russische Delegirte, Herr 
von Oom, in der Sitzung der Commission erklârt Hat, dasi er die Positionen 6 und 6 des Artikels 7 
zurnckzieht. Hieran anschliesiend Hat Herr von Oom hinzugefügt, dasi dnrch Ausmerzung dieser beiden 
Positionen, die dem knnftigen internationalen Comitó eine Art von Recht zum Eingreifen in die Funk- 
tionen der Regierungen zu geben scheinen könnten, seiner Ansicht nach die Haupteinwendungen gegen die 
Russischen Vorschlâge fortfallen dürften, und dcch die Attribute, welche die so abgeânderten Russischen Vor
schlâge, dem internationalen Comité beigelegt wissen wollen, nicht wesentlich vvn denjenigen abwichen, 
welche das Genfer Comite in seinen Vorschlâgen ausgestellt habe. Von diesem Gesichtspunkte aus erscheinen 
deun auch Herrn von Oom diese beiderseitigen Gegensâtze, da sie lediglich in èiner redaktionellen Fassung 
liegen, leicht zu beseitigen. Was dagegen die Formation der Comités anlange, so sei ein tiefer Gegensatz 
oorhanden, da seiner Ansicht nach das Genfer Comite nur Privat-Comitó sei, sich dnrch sich selbst ergân- 

zend, ohne sede rechtliche Existenz noch anerkannte Autoritât; es verdanke seinen moralischen Einflusi ledig
lich den ehrenwerthen Personen, die ihm angehören, deren Charakter allseitiges Vertrauen erwecke, deren 
Ergebenheit und grosie Thâtigkeit, die sie dem Dienste der Humaniteit geleistet, überall bekannt sei. Das 
Russische Comité glaube im Interesse des internationalen Comités und des rothen Kreuzes zu handeln, 
wenn es verlange, dah das internationale Comitó eine wahrhaft internationale Einrichtung werde, das 

seine Krast nicht ans der Bedeutung von Personen, sondern aus den Grundlagen hernehme, aus welchen 
es aufgebaut sei. Der Russische Delegirte beharrte deshalb darauf, dasi die Commission die Vorschlâge 
annehme, welche das Russische Comité an Stelle des setzt thatsâchlich vorhandenen Zustandes gesetzt 
wissen wollte.

Diese Ausführungen, wenn gleich in geistreicher Form und mit grosier Warme vorgetragen, ver
mochten dennoch nicht die Commission zu überzeugen. Alle Mitglieder der Commission, mit Ausschlusi 
der beiden Russischen Delegirten, sprachen sich im entgegengesetzten Sinne aus. Alle haben voll anerkannt 
die Absicht, die den Russischen Vorschlâgen zu Grunde liegen; sie find entsprossen aus einem edlen Gefnhle; 
unmöglich ist es, hier jcnen gewaltigen Grundgedanken zu verkennen, welcher sich in allen Thaten des 
Russischen Comités kenuzeichnet, der vollen Hingebung sur die gute Sache. Wahrlich gesegnet wâre der 
Tag, welcher eine Institution in das Leben zu rufen vermochte, die erhaben über die Leidenschaften der 
Nationen, lediglich dnrch ihre moralische Macht, die Ruhe der Maffen zu bewirken im Stande wâre. Aber 
dieser Tag ist noch nicht angebrochen. Und wenn edle Persönlichkeiten ihn bereits am fernen Horizont 
anbrechen zu sehen vermeinen, so dürfen dessenungeachtet die Mânner des praktischen Lebens, hierauf ihre 
Arbeiten nicht aufbauen. Deshalb Hat denn auch die Commission sich aus den Boden der Thatsachen 
stellen zu mussen geglaubt.

In der Geschichte der Gründung und der Entwicklung des rothen Kreuzes tritt als hervorragendes 
Moment hervor: das Genfer Comitó, das lediglich uns Dienste leistete, das sich Achtung und Ansehen 
erworben Hat bei allen, durch seine Selbstlosigkeit, seine Thâtigkeit und sein Eingreifen in Zeiten des Krieges 
wie des Friedens, um die Beziehungen zwischen den Landes-Vereinen fester zu knüpfen, um die Hingebung 
sur das rothe Kreuz zu erwecken, und die grosien Principien zu verbreiten aus die unser Werk aufgebaut 
ist. Es fâllt noch ein anderer Umstand schwer in das Gewicht: das ist die Tendenz, welcher die Landes- 
Vereine huldigen, und die darin zum Ausdruck gelangt, dah sie mehr und mehr lediglich in der Hülfe- 
leistung fur ihr eigenes Vaterland thâtig find. Es ist dies nur zu natürlich. Der Krieg regt das
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Nationalgefnhl in so hohem Mahe an, das; selbst das Opfer, das Leden zu lassen, keine Scheu erregt. 
Diejenigen, welche sich am Kriege betheiligen, indem sie wâhrend desselben im Dienste des rothen Kreuzes 
thâtig sind, werden sich ebensowenig den Empfindungen entziehen können, welche durch den Krieg hervor- 
gerufen werden, wie sie die Pflichten zu verlengnen im Stande sind, welche er dem Patriotismus und der 
Ehre auferlegt. Die Landes-Vereine stehen im Dienste der Landes-Armeen; sie sind von jenen unzer- 
trennbar. Aber neben den Wichten, welche das Nationalgefnhl den Landes-Vereinen auferlegt, verkennen 
sie die Pflichten nicht, welche sie gegen die leidende Menschheit im allgemeinen haben, und welche sowohl 
die christliche Civilisation verlangt, wie anch die Prinzipien der Genser Convention sie bedingen. Sie ver- 

folgen sâmmtlich einen gleichen höheren Zweck, welcher unter ihnen allen eine Briiderlichkeit, eine mora- 
lische Solidarity hervorruft, die mit den glncklichsten Folgen begleitet ist. Es ist dies die Solidarity, 
welche die Hiilfeleistung der Neutralen hervorruft. Sie konnte der Welt das trostbringende Bild zeigen, 
das in unserem Jahrhundert zum erstenmale sichtbar geworden ist: an dem Kriege unbetheiligte Nationen 
Kraste, Geld und Ausopferung darbringen zu sehen, um die Leiden des Krieges lindern zu helfen. Und 
dies Verdienst, dah so etwas geschehen konnte, es gebührt dem internationalen Comité zu Gens, dessen 
erfolgreichem Eingreifen eine Autoritât zu Grunde lag, die um so höher anzuschlagen ist, als sie lediglich 
ans einer moralischen Unterlage bernhte und sreiwillig befolgt wurde. Jhre Commission Hat geglaubt, dah 
der vorhandene Zustand, wie er sich ans thatsâchlichen Verhâltnissen und gemachten Erfahrungen heraus- 
gebildet Hat, völlig ausreichend erscheint. Die Commission Hat geglaubt, dah das internationale Comité 
das richtige tras, wenil es keine Aenderung des bestehenden in Vorschlag brachte; es genngt ihm, wenn 
die Conferenz bestâtigt, dah es bisher erfolgreich thâtig gewesen, und den Wunsch ausdrückt, dah diese 
Thâtigkeit fortgesetzt wird. Die Commission nimmt keinen Anstand, Jhnen meine Herren vorzuschlagen, 
dem internationalen Comité diese volle Anerkennung auszusprechen. Dagegen glaubt die Commission im 
Interesse unseres gemeinsamen Werkes nicht weiter gehen zu sollen, da eine formelle Anerkennung und 
Ueberweisung bestimmter Rechte an das Comitó nothwendigerweise nâhere Bestimmungen über dessen Zu- 
sammensetzung, Neubildung nnd Thâtigkeit im Gefolge haben, und hierdurch eine Menge von delicate» 
Fragen aufgeworfen werden würde, deren nâhere Berathung die Existenz des Comités gefâhrden könnte. 
Wenn die Conferenz die Antrâge des internationalen Comitós annimmt, bleibt alles, wie es ist. Das 
internationale Comité mit seinen gröheren Pflichten wie Rechten, erhâlt keine besondere Berechtigung sur 
eine bevorzugte Thâtigkeit ans dem Gebiete des rothen Kreuzes, es gilt nur nach wie vor als die leitende 

Spitze der internationalen Hülfsthâtigkeit.
In Folge dessen beehrt sich die Commission der Conferenz vorzuschagen nachfolgenden Beschluh 

zu sassen:
1. Internationale Conferenzen sind wnnschenswerth als Mittel gemeinsame Besprechungen über 

Fragen von allgemeinem Interesse zu ermöglichen und die persönlichen Beziehungen der Mit- 
glieder der verschiedenen Central-Vereine zu erleichtern.

In gewöhnlichen Umstânden ist es erwünscht, dah solche Conferenzen alle füns Jahre statt- 

finden.
2. Obgleich die Landes-Vereine vom rothen Kreuze ihre vollkommene Selbstândigkeit und Unab- 

hângigkeit in Bezug ans ihre innere Organisation und ihre Thâtigkeit wahren, erkennen sie 
jedoch gleichzeitig an, dah sie alle ein und denselben Zweck verfolgen. Aus dieser Gemeinsam- 
keit des Zieles und der Arbeit folgt sur dieselden eine moralische Solidarity, welche sur die 
Erreichung ihrer humanitâren Mission unentbehrlich erscheint.

3. Es ist wünschenswerth, das in Gens bisher erscheinende Bulletin International als Organ aller 
Gesellschaften des rothen Kreuzes beizubehalten,
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Die betheiliglen Geftllschasten sollen an der Redaction möglichst thâtigen Antheil nehmen 

und sich bemühen, für dasselbe Abonnenten zu gewinnen.
4. Im allgemeinen Interesse des rothen Kreuzes ist es rathsam, das in Gens residirende inter

nationale Comité, wie es seit Beginn des Werkes bestanden Hat, auch fernerhin beizubehalten.

Das Comité wird auch in Zukunft:
a. dahin arbeiten, die Beziehungen der Central-Vereine untereinander zu erhalten und auszubilden,
b. denselben die Bildung neuer National-Vereine anzuzeigen, nachdem es sich der Grundlage ver- 

gewissert Hat, ans welcher die Vereine gebildet worden find,
6. das unter No. 3 bezeichnete Bulletin International veröffentlichen. Im Falle die Einnahmen 

der Abonnements des Bulletin die Druckkosten nicht decken würden, hat das internationale 
Comitó das Recht, sich dieserhalb an die Central-Gesellschaften zu wenden, 

cl. in Kriegszeiten eine oder mehrere internationale Agenturen stiften, welche zu Erkundigungen 
dienen und durch deren bereitwillige Vermittelung die National-Vereine Hülfsmittel an Geld 
oder in Natura an die Verwundeten der kriegführenden Heere zukommen lassen können, 

e. in Kriegszeiten, wenn es darum ersucht wird, entweder selbst oder durch seine Agenturen, den 
National-Vereinen der kriegfnhrenden Machte zum Austausch des Briefwechsels behülflich sein.

Jm Uebrigen ist es selbstverstândlich, dah die Landes-Vereine der kriegführenden Staaten nach wie 
vor berechtigt bleiben, mit Genehmigung der Armeeleitung und den von dieser festzustellenden Bedingungen 
einen directen Verkehr unter sich einzuleiten.

Ebenso erscheint es selbstverstândlich, dah die Vereine der neutralen (d. h. nicht kriegführenden 
Staaten, welche in Kriegszeiten eine oder der anderen der kriegführenden Armeen ihre werkthâtige Hülse, 
sei es in Bezug ans Sanitâts-Personal oder Material darzubringen beabsichtigen, unbedingt als verpflichtet 
anzusehen find, sich ohne jeden Vorbehalt der von den militairischen und staatlichen Autoritâten erlassenen 
Anordnung zu unterwerfen. Namentlich werden sich in denjenigen Staaten und Lândern, in denen die 
Thâtigkeit der neutralen Entsendungen durch gesetzlicheil Boden an die Leitung des einheimischen Landes- 
Vereins gebunden ist, diese Entsendungen sich der Leitung dieser Central-Comitós willig unterwerfen.

Die Annahme dieser Beschlüsse würde zu gleicher Zeit den von den österreichischen, serbischen und 
bulgarischen Gesellschaften untzer No. lila., lllb. und Ille. ausgesprocheneir Wünschen eiîtsprechen.

Herr von Criegern-Thumitz (Königreich Sachsen):

Beauftragt von der Commission, Jhnen dasjenige, was der Herr Referent in ausführlichem Vortrag 
in französischer Sprache mitgetheilt Hat, in kurzen Zügen auch meinerseits zu wiederholen, gestatte ich mir, 
Jhnen den Gedankengang zu entwickeln, von welchem die Commission bei der Berathung dieses hochwichtigen 
Gegenstandes ausgegangen ist.

Cs lagen zwei Antrâge vor: erstens der Antrag, wie ihn das internationale Genser Comité auf 
Grund der Beschlüsse der dritten internationalen Conferenz gestellt hatte, und zweitens die vom Nussischen 
Central-Comité gemachten Gegenvorschlâge. Beide Gegenvorschlâge befinden sich gedruckt in Jhren Handen 
Nach dieser Drucklegung ist aber eine ganz wesentliche Verânderung in dem Sachverhalt dadurch einge- 
treten, dah das Russische Central-Comito in dem § 7 seines Vorschlages die Punkte e und 6 zurückgezogen 
Hat, und zwar namentlich in der Erwagung, dah nach dem Jnhalt dieser Punkte es den Anschein gewinnen 
könnte, als ob dem internationalen Comitó ein Recht eingerâumt werden sollte, mahgebende Vorschriften 
an die betheiligten Regierungen zn machen. Da das durchaus nicht in der Absicht lag, so find die beiden 
Punkte zurückgezogen worden und dadurch allerdings ein Hauptgrund der Einwendungen beseitigt worden, 
welcher in den Worten der verschiedenen Central-Comités gegen die Nussischen Vorschlâge besonders in
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den Vordergrund getreten waren. Es konnte also scheinen, als ob ein wesentlicher Unterschied zwischen den 
beiden Vorschlâgen nicht mehr vorlâge, nnd dah die Unterscheidungen, welche thatsâchlich noch zu erledigen 
sein würden, sich hauptsâchlich bezögen ans redaktionelle Abânderungen. Allein bei der Konstituirnng nnd 
bei den Verhandlungen der Commission trai klar hervor, dah die Meinungsverschiedenheiten doch viel weiter- 
gehender Art waren. Die Grimde, welche das Russische Central-Comit6 nnd dessen Vertreter bewogen 

hatten, diese Antrâge zu stellen, basirà hauptsachlich ans hnmanitâre Erwâgnngen und darauf, dah ein 
internationales Comité ein bestimmtes Mandat haben musse, und dah die Wahl seiner Mitglieder nach 
bestimmten Normen ersolgen musse. Alle diese Vorschlâge konnten, so geistvoll und eingehend sie motivirt 
wurden, doch nicht die Beistimmung der nbrigen Commissionsmitglieder finden, und einstimmig war man der 
Ansicht, dah man noch nicht so weit gelangt sei, wenn man sich auf den Boden der vorhandenen That- 
sachen stellte, zu so weitgehenden Vorschlâgen zu kommen, wie sie in den Russischen Antrâgen enthalten 
waren. Die Commission stelli sich ganz aus den Boden der Thatsachen. Sie erkannte drei Thatsachen 

als vorhanden an: erstens das Vorhandensein eines internationalen Comités, welches sich seine Stellung 
und das grohe Vertranen, welches es bei allen Comités besitzt, durch seine eigene Thatigkeit erworben Hat; 
serner, dah in den nationale» Gesellschaften oder Landes-Vereinen das nationale Prinzip mehr uud mehr 
im Laufe der Zeit in den Vordergrund getreten ist, und dah die Landes-Vereine anerkanntermahen sich 
darstellen als Hülssanstalten der vaterlândischen Armee. Der dritte Gesichtspunkt aber und die dritte That- 
sache, welche anzuerkennen war, war die, dah trotzdem ein allgemeiner Zweck existât, welcher alle Gesell
schaften des rothen Kreuzes unter sich vereinigt und der gegründet ist auf den christlich Humanitaren Zielen 
derselben und auf die Bestimmungen der Genfer Convention.

Von diesem Standpunkt ausgehend, gelangte die Commission zu der bestimmten Ueberzeugung, dah 
es vorzuziehen sei , aus den gegebenen Thatsachen basirend den gegenwârtigen Zustand der Dinge nach 
Möglichkeit aufrecht zu erhalten. Man gelangte dazu, dah man, davon abgesehen, dem Genfer Comité 
bestimmte Weisungen über die Art und Weise seiner Thatigkeit und der Zwecke zu geben, auf welche dieselde 
sich zu erstrecken habe, dah man nicht, wie der Russische Vorschlag wünscht, eine Reglementirung der 
Thatigkeit dieses Comités eintreten lassen will, sondern dah man unter der Form von Wünschen ausspreche, 
das internationale Comité moge fortfahren, in derselben Weise wie bisher seine segensreiche Thatigkeit zu 
entwickeln; denn es ist nicht zu bezweifeln, dah die Thatigkeit und die Aufgabe des internationalen Comités 

in Gens mehr Pflichten als Rechte enthâlt, dah die Aufopferung, mit welcher diese Manner diese Aufgabe 
lösen, allen Dank verdient und keine bessere Anerkennung wohl finden kann, als dah der gegenwârtige 
Zustand aufrecht erhalten wird. Und dieses Vertrauen beruht auch wesentlich, wie in dem Bericht hervor- 
gehoben ist, auf dem Vertrauen, welches man für die Manner selbst Hat, die das setzige Comité bilden. 
Auf Grund dieser Erwagungen gelangte man zu den Vorschlâgen, welche sich gedruckt in Zhren Hânden 

befinden.
Es find noch nachtrâglich ein paar kleine Nedaktionsânderungen eingetreten, und zwar in dem 

Punkt 2. Die Morte „moralische Solidarity" find gestrichen worden, und dafür ist gesetzt: „ein enger 
geistiger Zusammenhang", weil dies besser ausdrnckt, was gemeint ist. Ferner ist im Schluhsatz ein sinn- 
entstellender Druckfehler zu verbessern. Es muh heihen stati „Boden": „gesetzliche Bestimmungen".

Herr von Oom (Ruhland):

Auf der Conferenz von l884 halte ich die Ehre, einen Vortrag im Namen des Russischen Central- 
Comites des rothen Kreuzes über die Nummern 8, 16 und 17 des Programms zu hallen. Damals wurde 
entschieden, dah die Central-Comites sich mit einer Ausarbeitung einer Organisation einer internationalen 
Jnstikltion beschâftigen sollten, und dah diese Projette den respektiven Regierungen unterbreitet werden



97

sollten. Infolge dessen beeilte sich das Russische Central-Comitó, so bald wie möglich ein solches Projekt 
auszuarbeiten, welches .dem Genfer-Comitê zugeschickt wnrde, um es an die sâmmtlichen Central-Comites 
zu nbersenden. Leider ist aber dies sehr spat an die Comités gelangt, sodah die Erklarung der ver- 
schiedenen Central-Comites schon erfolgt war, als sie unser Projekt erhielten. Es sind verschiedene Ein- 

wendungen gemacht worden; ich möchte aber, um mich so kurz als möglich zn sassen, mir nnr erlauben, 
ans einige Einwendnngen die Aufmerksamkeit der Conferenz zu leuken. Iedenfalls beruhen diese Ein- 
wendnngen znm gröhten Theil ans Mitzverstândnissen, und ich wiederhole, wenn die Central-Comites unser 
Projekt srnher erhalten batteri, so waren die Einwendnngen vielleicht weggefallen. Unter anderm war 
in Berlin l869 entschieden worden, dah man stillschweigend dem internationalen Comité das Mandat 
ertheile, darauf zu achten, dah die Genfer. Convention stets berncksichtigt werde, und eventuell, dap das 
Comité alles thue, um die Genfer Convention zu vervollkommnen. Ich erlaube mir die Bemerkung, 

dah eine stillschweigende Anerkennung eine höchst gefahrliche Sache ist; deun, wenn man es in gewissen 
Fallen vorzieht, etwas stillschweigend anzuerkennen, so könnte auch der Fall eintreten, dah man still
schweigend etwas gar nicht anerkennt, und dies ist es, worauf ich die Aufmerksamkeit der Conferenz leiten 
möchte. Die ganze Frage gipfelt in der Form, wie das internationale Comité überhaupt organisirt 
werden kann. Wenn es ans Representanten der verschiedenen Central-Comites bestehen wnrde, und wenn 
diese Deligirten gewisse Rechte hatten, so bin ich nberzeugt, dah der Wirknngskreis des internationalen 
Comités dnrchans nicht geschmalert, sondern im Gegentheil in mancher Hinsicht erweitert wnrde. Die 

Parteigânger des stàs quo haben es sur nöthig gefunden, den Wunsch ausznsprechen, dah das Genfer 
Comité seine Ansicht archere, oder ein Projekt vorlege über die Art der Nekrutirung seiner Mitglieder. 
Leider sehen wir in dem Projekt des Genfer-Comites einen solchen Antrag nicht. Wir bleiben aber nber- 
zeugt, dah wenn auch in diesem Augenblick rinsere Ansichten nicht von der Majoritât getheilt werden, so 
doch frnh oder spat der Augenblick eintreten wird, wo man die Nothwendigkeit der Durchführnng rrnserer 
Ansichten anerkennen und sie zur Geltung bringeir wird; und ich glaube dieser Tag wird derjenige sein, 
wo wir nicht mehr Herrn Moynier an der Spitze des Genfer - Comitüs sehen werden und auch seine 

Mitarbeiter vielleicht dnrch Andere ersetzt werden könnten.

Herr von Criegern-Thumitz (Königreich Sachsen):
Ich habe meinen Bericht noch in einem Punkte zu ergcrnzen. Dnrch die Vorschlage, welche die 

Commission gemacht Hat, sinden gleichzeitig die Pnnkte III n, d und e ihre thatsachliche Erledignng, wie 
der Herr Referent schon hervorgehoben Hat, der materielle Inhalt dieser drei Punkte ist in die Antrage der 
Commission aufgenomrnen. Der Nnterschied ist ein formeller, und zwar der Art, dah die Form der Weisungen 
an das internationale Comité wegfallt.

Ich beschrânke mich ans diese wenige Morte, weil ich die Erwartung habe, dah die Herren Antrag- 
steller sich darnber erklâren werden, ob sie dnrch die Vorschlage der Commission ihre Antrâge thatsachlich 
fnr erledigt erachten.

Herr Ador (Internationales Comité):
Meine Herren! Das internationale Comité erklcirt sich vollstândig bereit, den Abânderungen bei- 

zntreten , welche Ihre Commission vorgeschlagen Hat.
Seit die Enquête ans Grund der Beschlutzfassung der Genfer Conferenz angestellt worden ist, find 

dem internationalen Comitü von Seiten der Central-Comitos zahlreiche und werthvolle Zeichen der Aner
kennung und des Vertrauens zugegangen, für die dasselbe hier seinen verbindlichsten Dank ausspricht. 
Diese Anerkennung ist soeben erneut von Herrn Marquis von Vogüü und Herrn von Oom bestâtigt 
worden. Das internationale Comité wird bestrebt sein, das ihm geschenkte Vertrauen zu rechtsertigen.

13
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Die Aeuherungen der Anerkennung uiid des Vertrauens, die ihm geworden, find die einzigen Belohnungen 
nach denen es jemals gestrebt Hat. Das internationale Comité Hat niemals eine Erweiterung seiner 
Befugnisse verlangt, ebensowenig Hat es jemals die Initiative ergriffen, nm seine Rechte genauer prâcisirt 
zu sehen. Das Comité erkennt in gleicher Weise, wie dies eben Herr Marquis von Vogü6 gethan Hat, 
an, dah die Thâtigkeit ans dem Arbeitsfelde des rothen Kreuzes lediglich und allein Pflichten im Gefolge 
Hat, die ihm, dem Comité, wie allen übrigen Mitarbeitern auf diesem Gebiete anferlegt werden. Meine 

Herren! In Gens stand die Wiege des rothen Kreuzes, in Gens wnrde die gleichnamige Convention ab- 
geschlossen, und die Existenzberechtigung des internationalen Comités wurde sanctionirt durch die Confe- 
renzen zu Paris und Berlin.

Das internationale Comité ist stets bestrebt gewesen, den Wünschen gerecht zu werden, die auf der 
Berliner Conferenz ausgesprochen wurden, und ist es in diesen Bestrebungen durch das Vertrauen und die 
Hülfe der Landes-Vereine ermuthigt worden. Wir wissen, meine Herren, dah unsere Krast, wenn wir 
überhaupt eine Krast haben, einzig und allein ans dem Vertrauen resultirt, welches die Landes - Vereine 
vom rothen Kreuz in das internationale Comité setzen.

Wir find stolz darauf, dieses Vertrauen zu besitzen, wir find glücklich und dankbar sur die zahl- 
reichen Beweise, die uns nach dieser Nichtung hin zu Theil geworden find. Alle unsere Kraste werden 
angestrengt werden, dem in uns gesetzten Vertrauen gerecht zu werden, wir werden fortfahren im Dienste 
und im Interesse des rothen Kreuzes in gleicher Weise thatig zu sein, wie wir dies seit 25 Zahren 
gethan haben.

(Sehr gut.)
Herr I)r. Schulze (Heidelberg):
Als Mitglied der Commission erlaube ich mir einige Morte zu dem Antrage der Herren Delegirten 

es rothen Kreuzes von Nuhland zu sprechen. Dieser Punkt ist vielleicht der wichtigste, den wir auf 
dieser Conferenz überhaupt zu besprechen haben, denn es handelt sich hier um die ganze Grundlage unserer 
internationalen Existenz. Ich habe den Antrag der Nussischen Herren Delegirten mit Freuden begrühk, 

weil ich in ihm einen bedeutsamen Fortschritt der völkerrechtlichen Entwicklung Europas erkenne. Das 
Völkerrecht ist ja eine menschliche Ordnung, die mit unseren Bestrebungen auf's engste zusammenhângt. 
Unsere ganze Genfer Convention beruht auf dem Fortschritt des Völkerrechts, ja ich möchte sie die schönste 
Blüthe des modernen Völkerrechts nennen. Aber das Völkerrecht ist eine Rechtsordnung, die unendlich 
langsam vorwàrts schreitet, gerade weil fie mit den partikularistischen Interessen der einzelnen Staaten, 
auch mit deren berechtigten Souverânitàtsgefühlen oft in Widerspruch gerâth und nur langsam, von Etappe 
zu Etappe, schreitet diese Ordnung in Theorie wie in Praxis fort. Aber wir können wohl sagen: in diesem 
Jahrhundert find Fortschritte gemacht worden, wie noch niemals, Fortschritte, die zum höchsten Segen der 

Menschheit gereichen.
Unter den Mannern, die für die Entwicklung des Völkerrechts am meisten gethan haben, unter den 

höchstgestellten Herrschern Europas, können wir vor allen Se. Majestât dett Kaiser Alexander II. nennen, 
der auf diesem Gebiete grohe Versuche gemacht Hat, wie die Petersburger Convention von 1868, die ein 
Verbot der Explosivgeschosse aus Handfeuerwaffen enthielt, und vor allem sein grohartiger Versuch das 
Kriegsrecht in seinen wichtigsten Grundlagen zu kodifiziren. Es ist dieses Projekt der Brüsseler Confe
renz von 1874 auch mehrfach in den Berichten erwâhnt worden. Es ist zwar nicht zum vertrags- 
mahigen Recht Europas geworden, aber es ist eine holle Autoritât auch für die einzelnen Staaten; es ist 
vieles aus jenen Conferenzbeschlüsseu von Brüssel in die Kriegsartikel der einzelnen Staaten übergegangen, 

und im Grohen und Ganzen können wir sagen, dah dieses Werk des Kaisers Alexander II. eine beden
kende Nesonanz in der ganzen civilisirten Welt gefunden Hat. Aehnlich wird es vielleicht auch diesen Vor-
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schlâgen gehen, welche von Seiten der Delegirten des rothen Kreuzes von Ruhland uns unterbreitet 

worden find. Es ware gewist ein hoch bedeutsamer Fortschritt, wenn es môglich ware, diesen Gedanken 
auszuführen. Jch must sagen, nachdem mehrfach nâhere Erlâuterungen gegeben worden find, ist anch 
manches undurchführbare wohl hinweggefallen. In den Bemerkungen, die wir in der Note der Russischen 
Herren Delegirten finden, find bereits viele Punkte so gestaltet, dast sie die Annahme erleichtern würden. 
Es ist durchaus wichtig, dast wir zu den materiellen Rechtsgrundsâtzen ein Organ, welches dieselden zu 
vertreten und zu vertheidigen Hat, erhalten. Ader darin liegt gerade immer die allergrôstte Schwierigkeit 
ans dem vôlkerrechtlichen Gebiet. Wir haben vor einigen Wochen in Heidelberg eine Versammlung gehabt, 
welche eine âhnliche Tendenz verfolgt wie unsere hiesige Conferenz. Es ist das das làitut cke étroit 
international. Anch dort handelt es sich um die Herstellung einer internationalen Institution. Ein inter
nationales Prisengericht in hôherer Jnstanz war vorgeschlagen und wurde von der Majoritât dieses 
„Instituts" angenommen. Jch selbst hade dafür gestimmt und hielt anch einen solchen Fortschritt für 
höchst wichtig in der Entwicklung des Vôlkerrechts. Allein wir find hier nicht in einer vôlkerrechtlichen 
Akademie. Eine völkerrechtliche Akademie wie sie jenes bedeutsame „Institut" ist, Hat es meiner Ansicht 

nach nicht nur mit dem Recht der Gegenwart zu thun, sondern sie Hat auch fur die Entwicklung des 
Rechts, fiir das Recht der Zukunft zu sorgen, — und standen wir hier auf einem solchen Boden, so würde 
ich entschieden den hoch bedeutsamen Antrâgen der Russischen Herren Delegirten mit Freuden zustimmen. 
Unsere Conferenzen haben meiner Ansicht nach aber eine ganz andere Stellung als die einer vôlkerrechtlichen 
Akademie. Wir haben rein praktische Zwecke zu versolgen und kônuen nur da eintreten, wo wir den 
engsten Zusammenhang, das vollste Einverstândnist mit den Negierungen und den leitenden Central-Comites 

uns zur Seite haben. Nur da kônnen wir praktisch wirken. Alle Vorschlâge, die wir machen, wenn sie 
auch noch so schôn, noch so ideal find, wenn sie aber nicht im Zusammenhang stehen mit den Anschauungen 
der Negierungen und besonders der Grostmâchte, würden wirkungslos bleiben. In unserer Coinmission 
waren Vertreter verschiedener Grostmâchte ersten Ranges auwesend. Abgesehen von den Herren Delegirten 
Nuhlands waren grostmâchtliche Vertreter von Deutschland, Fraukreich und von Oesterreich da, und diese 
haben sich so entschieden gegen die Möglichkeit ausgesprochen, eine solche Institution einzuführen, dast 

wir jedenfalls damit einen Schritt thun würden, der unsere Conferenzen in den Augen der Negierungen 
vielleicht herabsetzen, ihnen den Einflust nehmen würde, den sie für die Zukunft behaupten müstten? Der 
vortressliche Bericht des Genfer Comité international Hat alle die Ansichten zusammengestellt, welche sich 
gegen den Vorschlag der Russischen Herren Delegirten erklâren. Mit Ansnahme Serbiens haben sich alle 
Zentral-Comitós gegen den Russischen Vorschlag ausgesprochen. Ich kann nicht alle Grimde adoptiren, 

aber es ist wenigstens ein wichtiges Symptom für die in Europa noch geltende Stimmung; demr wir 
kônnen wohl annehmen, dast die betreffenden Central-Comitos mit den Kriegsministerien und überhaupt 
mit den Negierungen ihrer Staaten in engster Fühlung gestanden haben. Auch stud diejenigen Gesell- 
schaften, welche den Antrâgen der Russischen Herren Delegirten in der neuen Redaktion beigegeben siild, 

wohl nicht ohne Bedeutung, aber ich glaube, dast auch mit diesen Verânderungen die Negierungen der 
Grostmâchte durchaus nicht in der Lage waren, derartige Verânderungen in der Zusammensetzung der 
internationalen Comités zu genehmigen. Gerade in der bisherigen rein privaten Stellung des Genfer 
Comitos ruht seine hohe Bedeutung. Es ist durchaus nur eine moralische Autoritât, der sich auch der 
Mâchtige gern fügen kann. Der Mâchtige kann auf den Rath bedentender Mânner hóren, aber er wird 
sich selten irgend etwas befehlen lassen. Konstituiren wir jetzt ein internationales Comité, welches zu- 
sammengesetzt ist ans Delegirten der verschiedenen Staaten, welches einen officielle» Charakter Hat, dann 
werden die kriegführenden Mâchte, dann werden die hohen Kommandirenden viel weniger geneigt sein, 
auf irgend etwas zu horen, was einen autoritativen, gewissermcchen einen befehlenden Charakter haben
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könnte, — wâhrend gerade diese ganz private, rein moralische Stellung des jetzigen internationalen Comités 
es erleichtert, seinem Nache Rechnung zu tragen. Es ist allerdings ein Uebelstand, der aber erscheint 
schlimmer, als er in Wirklichkeit ist, dasi wir garnichts weiter darnber wissen, wie sich dieses Comité zu- 
sammensetzt, dasi wir es ihm ganz überlassen mussen, sich zu kooptiren. Aber die Praxis Hat bewiesen, 
dah diese Kooptation immer eine vortreffliche gewesen ist, dasi man diesem Comité in den langen Zeiten 
seines Bestehens ein nnbedingtes Vertranen gescheukt Hat. Und ich glande, so lange der edle Name des 
jetzigen Prâsidenten, des Herrn Moynier, den Geist dieses Comités beseelt, wird ihm dieses Vertranen, 
diese hohe Autoritat nie entgehen, und wir können von alten Mitgliedern erwarten, dah sie in masivoller 
und vorsichtiger Weise die Erganzung vornehmen werden. Sollte einmal eine Zeit kommen, wo dies nicht 
der Fall ware, dann würde eben diesem Comité, als einem rein privaten Comité, die ihm jesit zukommende 
Autoritat auch uicht mehr gewahrt werden. Ich glaube, dah es im hohen Interesse der gegenwârtigen 
Verhaltnisse liegt, bei dem bestehenden Necht zu bleiben, nicht daran zu rütteln. Wir haben in unseren 
Vorschlagen in der Commission dem noch dadnrch besonders Rechnung getragen, dasi wir diesem Comité 
nicht bestimmte Rechte beilegten. Es Hat ja wesentlich nur Psiichlen. Wir haben sogar noch den Aus- 
druck geandert ,,11 appartiont à es Oomitó", weil darin schon gewissermasien eine rechtliche Anweisung 
liegt, und wir haben den Ansdruck gebraucht „il continuera". Wie es bisher gewesen ist, so soll es auch 
fortbestehen, und darnm, glaube ich, liegt es im Interesse dieser Conferenz, liegt es im Interesse des rothen 
Kreuzes überhaupt, unter voller Anerkennung der hochherzigen Bestrebungen der Nussischen Herren Dele- 
girten und zugleich in der Hosfnung, dasi diese eines schonen Tages sich einmal in der Zukunft erfnllen 
werden, bei dem Bestehenden zu bleiben und über das Wünschenswerthe das Erreichbare nie zu vergesse».

(Bravo!)
Schliesilich möchte ich noch eine kleine Berichtigung machen. Ich habe in meinem Vortrage aus- 

gesprochen, dasi in unserer Commission Vertreter der Machte gewesen waren. Das war allerdings nicht 
ganz richtig; es waren Bertreter der Gesellschasten des rothen Kreuzes der verschiedenen Grohmachte da. 
Aber thatsachlich war es wohl dasselbe, denn ich konnte annehmen, dasi diese verehrten Herren mit den 
Jntentionen ihrer hohen Staatsregierung in engster Fühlung standen und auch in diesem Sinnne sich 
aussprachen.

Dann berichtige ich noch einen zweiten Punkt. Ich habe die Vertreter der Gesellschasten des rothen 
Kreuzes von Deutschland, Frankreich und Oesterreich genannt. Auch der Vertreter Italiens Hat in dem- 
selben Sinne wie die anderen Mitglieder der Commission gestimmt, so dah also mit Ausnahme der beiden 
Herren Delegirten des rothen Kreuzes von Nuhland das Votum einstimmig abgegeben wurde.

Herr von Martens (Nuhland):

Ich habe zunâchst hervorzuheben, dasi ich von meiner Regierung kein Mandat in dieser Sache habe, 
ich bin aber überzeugt, dasi der Antrag, welcher von dem Nussischen Central-Comite eingebracht worden ist, 

in den Jntentionen meiner Regierung liegt, und deren Sympathie» findet.
Das internationale Comité ist eine Vereinigung, für welche sich im internationalen Recht zur Zeit 

kein Platz findet. Es besteht nur eine Meinung darüber, dasi alle Vereine vom rothen Kreuz dem inter
nationalen Comité zum höchsten Dank verpflichtet find. Aber trotz dieses thatsachlichen Zustandes ist die 
rechtliche Stellung des Comités eine exzeptionelle, sur welche es eine Analogie gar nicht giebt. Es ist dieses 
Comité nur stillschweigend anerkannt; aber man fragt sich vergebens: wer ist dieses Comité? wie ist es 
zusammengesetzt, wie wird es ergânzt? Wir find alle sterblich, auch die Mitglieder des internationalen 

Comités; es ist nicht abzusehen, wie dieses Comité sich wieder ergânzen werde. Es übt nach dem gegen
wârtigen Zustande nur eine moralische Autoritat aus, ist aber nicht eine anerkannte Vereinigung. Im
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Iahre 1864 erblickte zu Gens ein uns allen theures Kind das Licht der Welt. Dieses Kind Hat den 
Namen „Internationales Comité" erhalten, es ist so getauft worden; aber es ist nirgends eingetragen, 
niemals Hat man es dem Civilstandsbeamten prâsentirt. Man will gerne die Existenz dieses Kindes zu- 

lassen, aber man will es nicht anerkennen. Wie Hat nun diese Institution internationale Agenturen ein- 
richten, und alle Rechte ans das Vertranen und die Achtung aller Gesellschaften des rothen Kreuzes und 

der Negiernngen erwerben können?
Bis zum Jahre 1864 haben die Militairverwaltungen allein sur die im Kriege Verwundeten und 

Erkrankten Sorge getragen unter der Devise: Helse dir selbst und Gott wird dir helfen. Aber der Krieg 
zwischen Oesterreich und Italien 1859 Hat gezeigt, dcch die Militairverwaltungen nicht ihrer Aufgaben 
vollstândig gerecht werden konnten. Man sah ein, dah die kriegführenden Staaten nicht mehr sagen konnten: 
„Helse dir selbst und Gott wird dir helfen", sondern vielmehr: „Helfen wir uns gegenseitig und Gott 
wird uns helfen".

Es musi ein gemeinschaftliches Band zwischen den verschiedenen Landesvereinen vom rothen Kreuz 
bestehen und das Russische Comité Hat keineswegs die Absicht diesen Fundamentalgrundsatze anzugreifen. 
Zm Gegentheil es hegt die vollsten Sympathien fnr das internationale Comité, dessen Mitglieder mit der 
grösiten Aufopferung thatig sind.

Vom praktischen Gesichtspunkte ans vermag ich die Einwendnngen, welche gegen die Rnssischen Vor- 
schlâge gemacht worden sind, nicht anzuerkennen.

Die verschiedenen Einwendnngen, welche in den Berichten von 13 Central-Comitos enthalten sind, 
haben nicht überzeugen können. Die Berichte sind lediglich vom theoretischen Standpunkte ausgegangen 
und sind nnvollstândig, ans dem Grunde, well die betreffenden Central-Comites das eigentliche Projekt 
des Rnssischen Comités noch nicht gekannt haben. Die Rnssischen Vorschlâge wollen nur das internationale 
Comitö als Mandatar der einzelnen Comités anfgestellt wissen, und wollen dasselbe, was immer bestanden 
Hat nur mit dem Unterschiede, dasi man nicht mehr zum internationalen Comité sagen kann: Mische dich 
nicht in diese und diese Angelegenheit, da man deine Berechtigung dazu nicht anerkennt. Ist aber das 
internationale Comité anerkannt, so wird man auch seine Berechtigung nnd den Kreis seiner Thâtigkeit 
anerkennen. Was das Russische Comité vorschlâgt, ist nicht etwas Neues, sondern âhnliche Einrichtungen 
bestehen bereits. Ich erinnere an die internationalen Vertrâge die Post und Télégraphié betreffend, sowie 
bezüglich des Schutzes des geistigen Eigenthums; ich erinnere daran, dah anf dem Congreh von Stockholm 
ini Iahre 1878 die Direktoren der Strafanstalten sich für die Nothwendigkeit aussprachen, ein Erkundigungs- 
bureau für die gesammten Strafanstalten zu errichten. Dieses Bureau wurde eingerichtet, und das Statut, 
welches das Russische Comité fnr das internationale Comité vorgeschlagen Hat, entspricht im wesentlichen 
dein Statute dieses zu Neufchatel bestehenden Instituts.

Die Anschanungen anf dem Rechtsgebiete gehen in den einzelnen Staaten sehr auseinander, und 
wenn es der Criminalgesetzgebnng möglich war, eine derartige Institution in das Leben zu rufen, wie 
solite es für das rothe Kreuz, dem eine 24 jâhrige Erfahrung zur Seite steht, nnmvglich sein eine gleiche 
Institution unter gleichen Bedingungen und anf ebenso fester Unterlage hervorzurufen.

Ich spreche jetzt nicht als Vertreter der Kaiserlich Rnssischen Regierung, sondern lediglich als 
wahrer Freund des rothen Kreuzes, nnd getragen von den aufrichtigsten Sympathien für dieses wahrhaft 
humanitare Werk, und von diesem Standpunkt ans empfehle ich Jhnen die Grundidee der Rnssischen 
Antrâge. Die Einrichtnng nm die es sich handelt, ich wiederhole es, musi unbedingt bestimmt begrenzt 
nnd ihre Machtbefugnisse müssen genau festgesetzt sein.
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Herr Graf von Falkenhayn (Oesterreich):
Hohe Conferenz: 9îur eine ganz kurze Erklârung habe ich die Ehre abzugeben, und zwar ausge- 

fordert durch die letzten Morte des Herrn vonCriegern-Thumitz, in der dentschen Wiedergabe des 

Berichtes der Commission, dasi diejenigen Central-Comites, welche die Antrâge III a., b und e dem Congreh 
unterbreiteten, in der Lage sein würden, selbst zu erklâren, ob und warum sie den Ausfnhrungen des 
Comités und seinen Antrâgen beizustimmen sich bereit erklârt haben.

Als Stimmführer fur die Oesterreichische Gesellschaft vom Rothen Kreuz, welche den Antrag III a 
einzubringen die Ehre gehabt hat, und als Mitglied der Commission, welcher die Berathung aller Gegen- 

stânde, die mit der No. Ill verdunden find, zugewiesen wurde, habe ich die Ehre zu erklâren, dasi ich im 
Namen der Oesterreichischen Gesellschaft vom rothen Kreuz den Antrâgen der Commission vollstandig bei- 
gepflichtet habe. Ans dem gedruckten Bericht, welcher der hohen Conferenz unterbreitet ist und sich in 
den Hânden aller Mitglieder befindet, find die Motive zu entnehmen, warum die Oesterreichische Gesell
schaft sich veranlaht gesehen hat, der hohen Conferenz die Antrâge zu unterbreiten. Cs war das haupt- 
sâchlich der: die Anregung zu geben, dasi für die freiwillige Hiilfe in Kriegsfâllen zwei wichtige Principien stets 
im Auge behalten werden sollen: das Prinzip einerseits, der Einheit, der Zusammenziehung der sâmmtlichen 
Krafte unter einen Oberbefehl, unter eine Leitung, und zwar hauptsâchlich nicht nur wegen der Ordnung, 
sondern wegen der möglichst ökonomischen Verwaltung der persönlichen und materiellen Mittel. Der zweite 
Grund war: die möglichste Aufrechterhaltung der Autonomie der Gesellschaften vom rothen Kreuz als frei
willige Hülfsleistungsgesellschaften insoweit, als es mit den Kriegszwecken und den Zntentionen und 
Weisungen der kriegführenden Generâle nur immer vertrâglich sein könnte. Diese beiden Grnndsâtze, die 
Anregung, diese GrundsüHe sich immer vor Augen zu erhalten, glanbten wir in Form einer Znstruktion, 
einer Aufforderung an das Domite interna-tionnl in Gens formuliren zu sollen.

Die Commission, welche die sâmmtlichen unter III bezeichneten Gegenstande in einen Bericht zu- 
sammengefasit Hat, Hat geglaubt, vor allem die prinzipielle Frage erledigen zu sollen, welche ja den Haupt- 
gegenstand unserer jetzigen Berathung bildet. Die jetzige Frage wurde in der Kommission mit grosier 
Majoritât dahin entschieden, dasi an der Stellung des internationalen Comités zu Gens nichts verândert 
merde solle, dasi es in derselben Weise mie bisher aufrecht erhalten und thcitig bleiben moge. Boil diesem 

Standpunkt ans Hat man es nicht als opportun betrachtet und davon absehen zn sollen geglaubt, dem 
Comité irgendwelche Weisungen für seine Thâtigkeit vorzuzeichnen, oder auch nur Andeutungen darüber zu 
geben. Von diesem Standpunkt ans glaubte auch ich beitreten zu dürfen und die Zustimmung geben zu 
sollen, dasi von einer Diskussion der von uns gestellten Antrâge ans der Conferenz abzusehen ware. Die 
Anregung, welche wir zu geben beabsichtigten, findet die Conferenz in dem Schlusi der Antrâge, welche 
die Herren Berichterstatter vorgelesen haben, enthalten; und ich glaube, dasi damit demjenigen, was wir 
im Dienst der Sache vom rothen Kreuz anregen wollten, vollkommen Genüge geschehen sei. Das ist der 
Grund, weshalb ich wiederhole, dasi ich mich mit voller Ueberzeugung den Antrâgen der Commission 

angeschlosfen habe.

Herr Simitch (Serbien):
Als Delegirter des Serbischen Central-Vereins möchte ich bemerken, dasi eine solche Correspondenz, 

die durch das Genfer Comité zwischen den beiden Central-Comites der kriegfnhrenden Mâchte vermittelt 
würde, für die Entwicklung des rothen Kreuzes von grosiem Vortheil sein würde. Da wir nun ans dem 
Bericht der Commission ersehen haben, dasi man diesem Antrâge des Serbischen Central-Comitss Rechnung 
getragen Hat und dasi unser Antrag in einer Fassung, die uns genügt, Aufnahme in dem Bericht gefunden 
Hat, so erklâre ich im Namen des Serbischen Central-Comités mich einverstanden und ziehe unsern speziellen 

Antrag zurnck.
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Herr Dr. Chichmanoff (Bulgarie»):
Nachdem der von dem Bulgarischen Central-Comite gestellte Antrag sud Ilio, im Prinzip die 

Billigung der Commission gefunden Hat, erklâre ich, dah ich damit vollkommen einverstanden bin und somit 

von unserm Vorschlage sud Ille. Umgang nehme.

Herr von Jusefowitch (Rutland):
Die Conferenz steht vor einer sehr schweren Entscheidung. Das internationale Comité ist bis jetzt 

nur stillschweigend anerkannt, wâhrend, wenn die Vorschlage der Commission angenommen werden, dadurch 
eine formelle Anerkennnng ausgesprochen wird. Aber sede Organisation, die formell anerkannt ist, kann 
nicht auf schwankenden Grundlagen beruhen, sich lediglich auf das Ansehen stntzend, das seine wechselnden 
Mitglieder geniehen. Was wird aus dieser Organisation entstehen, wenn eines Tages diese Mitglieder ihr 
fehlen werden? Ist es nicht unsere Psiicht, dem internationalen Comité eine legale Grundlage zu geben, 

wenigstens was die Art der Ergânzung seiner Mitglieder anlangt?
Diese Frage erlaube ich mir der Conferenz ernstlich zu unterbreiten, indem ich der Ansicht bin, dah, 

wenn fie ablehnend entschieden werden sollte, dadurch grohe Schwierigkeiten in der Zukunft entstehen werden.

Herr Marquis de Vogue (Frankreich) :
Meine Herren! Zn meiner Eigenschaft als Berichterstatter der Commission wünsche ich einige Morte 

dem Herrn Russischen Delegirten zu antworten, um die thatsâchlichen Verhaltnisse klar zu stellen. Die 
Commission Hat (das ist aus den Worten meines Berichtes zu ersehen) nicht die Absicht gehabt, Jhnen 
eine formelle Anerkennung vorzuschlagen; sie hat lediglich den vorhandenen Zustand feststellen und hierüber 
hinaus nicht gehen wollen. Dah diese Absicht wohl begründet ist, davon liefern die in der heutigeu 

Sitzung gehaltenen Reden genügenden Beweis. Die Nedner haben Namen genannt, deren Trager auf 
diesem Gebiete von Bedeutung find. Die Erörterungen, welche hier gemacht find, zeigen zu welchen erheb- 
lichen Schwierigkeiten es fnhren winde, wenn man iiber die Grenzen hinausgehen wollte, welche die Com
mission gezogen hat. Wir haben die Bestimmungen über die Ergânzung, die Machtvollkommenheit 
vermeiden wollen, welche wir nicht in der Lage find, festzustellen, zumal das nur dazu führen würde, die 
Existenz des internationalen Comités, das wir alle aufrecht halten wollen, ernstlich zu gefâhrden. Aber es 
ist unumgânglich nöthig, dah das Comité innerhalb des hochangesehenen und begrenzten Kreises verbleibt, 
welchen die thatsâchlichen Verhâltnisse geschaffen haben. Begnügen wir uns mit seinen bisherigen vortrefflichen 
Leistungen, und wünschen wir, dah es auf diesem Wege weiter fortschreite. Ich bitte die Conferenz, den 
Ausführungen des Herrn Vorredners nicht zu entsprechen, und einfach die Antrâge anzuuehmen, die ich 
der Conferenz im Namen der Commission zu unterbreiten die Ehre gehabt habe.

Herr vr. Hepke (Preuhen):

Jch habe die Ehre gehabt, zum Mitgliede der Commission ernannt zu werden, war aber leider 
nicht in der Lage zur rechten Zeit hier am Ort erscheinen zu können, um an ihren Berathungen theilzu- 
nehmen. Jch erklâre hiermit, dah, wenn icb gegenwârtig gewesen wâre, ich vollstândig den Beschlüssen der 
Commission beigetreten sein würde. Dieselden alteriren die Grundlage und die Stellung des internationalen 
Comités durchaus nicht, sondern interpretiren sie nur in einer Weise, gegen die nichts einzuwenden ist. 
Wir haben aus dem Munde des Herrn Marquis de Vogü6 gehort, dah mit der Resolution, die hier 
vorgeschlagen wird, nicht etwa eine Anerkennung des internationalen Comités von uns ausgesprochen werden 
soll, — deren es sa nicht bedarf — sondern dah damit nur das weitere Fortbestehen desselben unter den 
bisherigen Bedingungen faktisch constatirt wird. Jch hâtte, wenn ich in der Commission anwesend gewesen 
wâre, allerdings die Grundlage, auf der das internationale Comité besteht, nâher erörtert, und ich wâre 
dann nicht zu einem Plaidoyer gekommen, wie das hochgeehrte Mitglied aus St. Petersburg, welches die
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Sache nicht nur völkerrechtlich mid staatsrechtlich behandelt Hat, sondern anch zum Zivilstandsregister über- 
gegangen ist. M. H., das Kind, welches von uns und von den Regierungen stillschweigend anerkanntwird, 
ist allerdings nickt in das Zivilstandsregister eingetragen; aber es ist getauft und es ist in einer sehr schónen 
Weise getauft: „Oomitó international ào Ia. 6roix-RouA6'ff d. h. ein Comitó der internationalen Barm- 
herzigkeit.

Meine Herren, das internationale Comité Hat von niemand ein Mandat erhalten, es Hat sich seine 
Aufgabe selbst gestellt. Die Idee, die es sozusagen nur wiedergeboren Hat — deun sie existirte ja schon in 
vorchristlicher Zeit — bestand darm, dah der Verwundete gerettet werden, dah unsere Kultnrwelt sich 
erheben muffe zur Abhnlfe des Schlachtenelends und dah diese zivilisatorische Bewegung sich nicht ans eine 
Nation beschrânken dürfe, sondern dah eine Solidaritât der Barmherzigkeit sur den verwundeten Krieger 
unter den Nationen gegründet werden muffe. Diese Idee Hat die gemeinnützige Gesellschaft in Gens ver- 
anlaht, ein Comité zu ernennen, welches die Conferenz des rothen Kreuzes von 1863 beries. Am Schlusse 
derselben constituirte sich dies Comité als internationales Comité selbststândig, und, nachdem es sich durch 
Cooptation ergâuzt, ging es daran, die Vereine vom rothen Kreuz in allen Lândern zu grimden. Die 

Regierungen standen ihm hierin bei. So find die Landes-Vereine grohen Theils ins Leben gerufen 
worden, und wenn sie sich zu einer internationalen Conferenz vereinigten, haben sie dem Comitó keine 
Rechte zu übertragen gehabt, sondern sie find immer nur in der Lage gewesen, Wnnsche und Anforderungen 
zu stellen, die ihm Pflichten auferlegten. Auf Wunsch der Pariser Conferenz von 1867 legte das inter
nationale Comitó einen Vertrags-Entwurf vor, aus welchem die Additioual-Artikel von 1868 hervorgingen. 
Auf Wunsch der Berliner Conferenz von 1869 gab das Comitó das Bulletin international heraus, und
unterzog sich der Grnndung von Agenturen des rothen Kreuzes in den Kriegen von 1870, 1877 w. Und
was thut die jetzige Conferenz? Sehen sie sich doch die vorliegeuden Resolutionen an, meine Herren, was 
steht denn darm? Wir wnnschen dies und das vom internationalen Comité, und wir wünschen es, in 
einer ziemlich trockenen und wenig verbindlichen Sprache.

Meine Herren! Das internationale Comitó iff in seinem selbstgeschaffenen Mandate: das rothe 
Kreuz unter den Nationen weit und breit der Entwicklung zuzuführen, von den Regierungen in ihrem
eigenen Interesse unterstützt worden. Diese erkannten sehr wohl, dah unsere Zivilisation fortsahren muffe
im Vereinswege, im freiwilligen Wege, durch moralischen Impuls, das zu leisten, was auf dem Vertrags- 
wege zwischen den Nationen gar nicht geleistet werden kann. Wozu wiirde es nun fnhren, wenn wir heute 
beschlössen, unser internationales Comitó — wir nennen es „unser", weil die Herren unser sein wollen — 
umzugestalten und ihm die völkerrechtliche Anerkennung durch die Regierungen zu verschaffen? Mühten 
diese sich nicht im Vertragswege über die Competenz und die Zusammensetzung des neuen völkerrechtlichen 
Organes vereinigen? Und können wir hoffen, dah dies möglich sein wird, wenn wir wissen, welchen unüber- 
steiglichen Hindernissen schon die Revision einzelner Artikel der Genfer Convention begegnet? Und wenn 
es gelânge, wenn die Regierungen zur Bildung des Organs durch Delegirte mitwirkten, was würde dieses 
Delegirten-Comitó in den betreffenden Lândern anders thun können, als die freiwilligen Leistungen vermitteln, 
die freiwillige Sanitâtsreserve schaffen und zwar dadurch, dah es sich an die Vereine wendete? Weiter 
könnten die Regierungen anch nicht gehen, als dah sie die Delegirten mit ihrer Antoritât bekleideten. 
Diese Autoritât aber wnrde in der That nicht das sein, was wir in dem bisherige» internationalen Comitó 
wirken sehen. Das Compelle von innen heraus, welches ans den Landes-Vereinen unserem internationalen 
Comitó entgegenkommt, wird fehlen. Dafür etwas durch einen völkerrechtlichen Vertrag sormuliren wollen, 
ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Herren, die jetzt das internationale Comitó bilden, haben stillschwei
gend das Recht der Cooptation. Wir würden anch gar nichts besseres an die Stelle der Cooptation setzen 
können. Der Versuch, durch Delegirte der Landes-Vereine das Comitó zu bilden, scheiterte ja schon einmal
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in den sechziger Jahren. Die Schwierigkeit, Delegirte zu finden und Mittel aufzubringen, um sie an einem 
fernen Ort zu unterhalten, war zu groh. Ueber die Wahl des Letzteren entstanden gleich Differenzen. Geeigneter 
als die neutrale Schweiz und als Gens, von wo das rothe Krenz seinen Ausgang nahm, war und ist wohl 
kein Ort für das internationale Organ. Die Macht der Idee war dort eine sehr tiefe, und das; in einem 

Gemeinwesen, welches sür humanitcire Zwecke so vorzüglich organisirt ist, wie das in Gens, eine solche 
Institution gedeihen würde, war vorauszusehen. Sie Hat 24 Jahre mit Erfolg im gemeinsamen Interesse 
gewirkt. Es ist aber erfahrungsmâtzig anch dort nicht leicht, neue Mitglieder zu cooptiren, wenn die 
alten scheiden; Manner zu gewinuen, welche eine bedeutende Thatigkeit ausüben, ohne irgend welche Er- 
kenntlichkeit von unserer Seite — auszer wenn einmal eine internationale Conserenz znsammenkommt und 
ihnen ein „Dankvotum" widmet. Wir haben ja nicht einmal zu den Archiv- und Baukosten etwas beige- 
tragen. Alles, was das internationale Comitó in diesen 24 Jahren geleistet Hat, an Correspondenzen 
nach allen Welttheilen, an Denkschriften, an Missione», an Druckwerken u. s. w., alles dies ist von diesen 
Manner», mit Selbstaufopferung geleistet, und sie haben nicht nur ihre Arbeitskraft, sondern anch ihre 
Mittel darauf verwendet.

(Ihre Majestât die Deutsche Kaiserin erscheint in der Hofloge und wird von der ganzen 
Versammlung durch Erheben von den Sitzen begrützt.)

Wie sollten wir eine Institution, die aus einer Idee emporgewachsen ist, in dieser Idee fortlebt, 
und sür dieselbe mit Erfolg functionirt — wie sollten wir sie dadurch in Frage stellen, das; wir sie zu 
einem vertragsmatzigen Organ der Negierungen zu machen versuchen? Jch glaube auch nicht, datz es 
möglich sein würde, ein solches Organ sur uns - und die Negierungen aus dem Wege des Vertrages zu 
koustituiren. Deshalb bin ich der Ansicht, datz diese Conserenz nichts besseres thun kann, als den Weg 
der Genfer Conserenz von 1884 weiter zu wandeln. Ich theile die Ansichten höchster Anerkennung, die 
bisher hier ausgesprochen worden find, sür die Bemühungen der Russische» Regierung zur Humauisirnng 
des Völkerrechts. Die hervorragenden Verdienste der Russische» Staatsmânner aus dem Gebiete des 
Völkerrechts uild des Staatsrechts find unbestreitbar; iusbesoudere auch der Manner, die in unserer Mitte 
die Vertretuug des Autrags des Russische» Central-Comitös aus sich genommen haben- Die Verdienste 
derselben erkenne ich in vollem Matze an, ohne jedoch den Forderungen des Antrags beitreten zu können.

Wir wollen den Manner» des internationalen Comitós, die sich selbst aus opferwilligen Gesinnungs- 
genossen ergauzen und freiwillig einander mit einer bewundernswürdigen Kollegialitât in ihrem Wirken 
unterstützen, kein Hindernitz in den Weg legen bei der Art, wie sie sich organisiren. Der Vorwurf, das; 
sie damit ein Recht usurpirt hatten, ist, wie die Gründung des Comités lehrt, unwahr und ungerecht. 
Es unterliegt überdies keinem Zweifel, das; das internationale Comité es gern sehen würde, wenn wir ihm 
diese oder sene Kapazitàt, diesen oder jeuen eifrigen Mitarbeiter zuführten. Bisher Hat dies indessen noch 
kein Lauder-Verein gethan. Das „Bulletin international" zeigt leider nur zu deutlich, wie es mit dem 
Beistand der National-Comitüs, wie es init dem geistigen Zusammenhang unter den Vereinen überhaupt 
steht. Denn wie wenig wird jenes Blatt von den Vereinen unterstützt! Das „Bulletin international" 
könnte ein sehr bedeutendes Werk werden, wenn es von den Central-Comitss aller Nationen ununterbrochen 
zu Mittheilungen benntzt würde. Es könnte dann die Arbeiten des internationalen Comités, eben so wie 
die Aufgaben der Lânder-Vereine ganz anders fördern. Hier im „Bulletin" können wir den geistigen Zu
sammenhang der Nationen fortgesetzt erhalten, hier beweisen, datz das rothe Krenz selbst nationale Anti
pathie» überwindet und dah die Gemeinsamkeit des Zieles und der Arbeit in den Vereinen eine moralische 
Solidaritât erweckt und erhâlt. Jch würde diese Solidarity niemals ersetzen wollen durch einen blohen 
„geistigen Zusammenhang"; ich würde sie aber ebensoweuig ersetzen wollen durch etwas, was nur anscheinend
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noch krâftiger ware, — durch eine vertragsmâhige internationale Institution, von welcher internationale 
Differenze» doch nicht fern zu halten wâren. Iene moralische Solidaritât muh eine solche sein, dah die 
Nationalitâten sich darin nebeneinander erhalten und bewegen können. Wir wissen ja sehr wohl aus der 
Praxis, dah selbst bei den freiwilligen Unterstntzungen die Sympathien der Nationen auch noch eine Nolle 
spielen. Wir wollen aber alle diese Punkte hier nur bernhren, um daran zn erinnern, dah, wenn wir das 
rothe Kreuz ansehen, wir uns bewuht sein müssen, dah seine Idee nber den Nationen steht. Auch haben 
wir es ja zur Ehre der Menschheit schon erlebt, in welcher Weise die Nationen unter dem rothen Kreuz 
in furchtbaren Kriegen helfend zusammengewirkt haben.

Nun, meine Herren, indem ich das Verdienst der Manner des Genfer Comités in ihrem Wirken 
fur uns, und insbesondere sur die internationale Solidaritât des rothen Kreuzes aus Anlah des Russischen 
Antrages ganz besonders hervorgehoben habe, bin ich von der Ueberzengung durchdrnngen, dah wir diesen 
Mânnern als einzige Genugthuung, die wir ihnen überhaupt gewâhren können, heut wie vor drei Jahren, 
1884 in Gens den Ausdruck unserer Anerkennung in einer Resolution aussprechen. Beilâufig ist ja 
von einzelnen Nednern ihnen eine solche Anerkennung schon zu Theil geworden, auch Hat sie ein Mitglied 
des Comités, wenn auch in einer sehr bescheidenen Weise, schon dankbar entgegengenommen.

Allein ich meine, dah dies nicht die Form ist, nnd dah, wenn wir heut als Konferenz, bis zur 
nâchsten Konferenz, dem internationalen Comité Auftrâge ertheilen, wir auch bei diesem Anlah nicht ver- 
sâumen dürfen, demselben fur seine Leistnngen in der abgelaufenen Periode unsere Dankespflicht abzutragen. 

Ich schlage Ihnen deshalb vor, am Schluh der Kommissionsantrâge hinzuzufngen:

„Die Konferenz wiederholt ans Anlah dieser Resolution, mit Bezng ans den, von der 
dritten internationalen Conferenz zu Gens am 5. September 1884 gefahten Beschluh, dem 
internationalen Comité den Ausdruck ihrer Anerkennung und ihres Dankes fur dessen ununter- 
brochene Hingebung an die Aufgaben des rothen Kreuzes nnd sie hegt die Zuversicht, dah auch 
die nachfolgenden Conferenze» Anlah haben werden, ein Gleiches zu thun."

Herr Cêrssole (Schweiz):

Meine Herren! Sie gestalten mir, als einem der Vertreter der Schweiz Ihnen die Anschauungen 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft bezüglich dieser Frage mitzutheilen, die sie nahe angeht, da die 
Schweiz die Ehre Hat, in ihrem Lande eine Anzahl von Organen domizilirt zu sehen, die verschiedenen 
Lândern dauernde Dienste ans verschiedenen Gebieten erweisen. Wie man heute bereits erwâhnt Hat, ist 
die Schweiz gegenwârtig der Sitz mehrerer internationaler Vereinigungen, welche die Verwaltung der 
Telegraphen, des Weltpostverkehrs, des knnstlerischen und litterarischen Eigenthums zum Gegenstand haben. 
Auch Hat man darauf hingewiesen, dah in unserem Lande die permanente Vertretung der Gesellschaft ihren 
Sitz Hat, welche sich mit der Verbesserung des Gefângnihwesens beschâstigt und periodisch zusammentritt.

Die Schweiz war und ist aufrichtig dankbar fur die vielen Anerkennungen, die ihr bei den ver- 
schiedensten Gelegenheiten zu Theil geworden find. Die Schweizerische Eidgenossenschaft hat ebenso wie 
die anderen der Genfer Convention beigetretenen Regierungen mit lebhaftem Interesse die Arbeiten ver- 
solgt, welche das internationale Comité zu Gens freiwillig mit groher Hingebung und Ausdauer im 

Dienste des rothen Kreuzes ausgeführt hat.
Wâhrend die verschiedenen internationalen Organe ans gesetzlicher Basis beruhen, besteht das inter

nationale Comité lediglich durch den Willen seiner Mitglieder, die dem Werke des rothen Kreuzes so grohe 
Dienste geleistet haben, und die das volle und berechtigte Vertrauen der Gesellschaften vom rothen Kreuz 
und der Regierungen geniehen, ohne dah ihm dafiir ein bestimmtes Mandat übertragen ist. Liegt eine 
Veranlassung vor, den thatsâchlichen Sachverhalt abzuândern, wie dies die Russischen Herren Delegirten



I

— 107 -

wünschen? Soil man die Gesellschaft vom rothen Kreuz ebenso gestalten, wie dies bei den anderen vor- 

ermâhnten Instituten der Fall ist?
Man Hat gearbeitet im Hinblick ans den Frieden, im Hinblick ans normale Verhâltnisse, indem man 

Beziehungen zwischen den civilisirten Staaten voraussetzte, die von friedlichen Verhâltnissen und von 

gegenseitigem Vertrauen ausgehen.
Die Aufgabe des rothen Kreuzes geht dahin, die persönliche Wohlthâtigkeit und die Nâchstenliebe 

thâtig werden zu lassen zu Kriegszwecken, wenn die Beziehungen zwischen den Staaten abgebrochen find- 
Das, was von dem litterarischen Eigenthum gilt, sowie von dem Post und Telegraphendienst, wie von der 
Verwaltung des Gefangnihwesens, kann nicht zur Geltung kommen, wenn es sich um einen Krieg handelt, 
das hecht, wenn die Staaten sich feindlich gegenüberstehen. Kann man das rothe Kreuz mit gleichem 
Masse messen, wie die nbrigen Jnstitutionen, mit welchen man es heute verglichen Hat. Die Schweize- 

rische Regierung glaubt das nicht, sie ist vielmehr der Ansicht der meisten Herren Redner, dasi man den- 
jenigen, welche die ebenso ehrenvolle, wie schwierige Aufgabe auf sich genommen haben, die verschiedenen 
Landes-Vereine zu vereiuen, es überlassen musi diese Arbeit fortzusetzen. Man musi ihnen Gelegenheit 
geben, erneut Opfer zu bringen, und erneut ihre Kenntnisi zu zeigen. Vor einigen Jahren trat, Dank 
einer hochherzigen Anregung in Brussel ein Congresi hervorragender Manner aller Nationen zusammen, 
um im Wege der Gesetzgebung die Frage zu löseu, die uns heute beschaftigt. Man Hat damals alle An- 
strengungen gewacht, um den beabsichtigten Zweck zu erreichen, und die edelsten Anschauungen sind bei 
dieser Gelegenheit zum Ausdruck gelangt.

Unglücklicherweise musite man anerkennen, dasi auch nicht eine annâhernde Einigung erzielt werden 
konnte. Fürchten Sie nicht, dasi, wenn man den Weg einschlâgt, den die verehrten Herren Russischen 
Delegirten eben bezeichnet haben, man auf gleiche Schwierigkeiten stosien wird? Die Ansicht des verehrten 
Herrn von Martens, die vom gesetzlichen und juristischen Standpnnkt aus die Existenz eines inter
nationalen Comités als widersinnig bezeichnet, ist vollstândig begrnndet; es würden sich nicht allein formelle, 
sondern auch materielle Bedenken geltend machen lassen. Wollte man ein internationales Gomito aus 
diplomatischer Grundlage errichten, so würde man anstatt zu einer praktische» Lösung zu kommen, auf 
zahlreiche Schwierigkeiten stosien; Uneinigkeiten würden die Folge sein. Jch erlaube mir deshalb, meine 
Herren, im Namen der Regierung, die ich hier mitzuvertreten die Ehre habe. und in Aussührung der 
bestimmten Justruktionen, die uns ertheilt sind, zu erklâren, dasi wir den Antragen der Majoritât der 
Kommission beitreten, und, um den Gesichtspunkt klar zu stellen, von welchem die Schweizerische Eid- 
genossenschast ausgegangen ist, werde ich die sehr kurzen Anweisungen vorzulesen mir gestalten, die uns 

bezüglich dieses Gegenstandes des Programmé gegeben worden sind.
Dieselden lauten wie folgt:

„ucl III, lila, 1III), Ulo". Diese Berathuugsgegenstcinde beziehen sich auf innere Vereins-Ange- 
legenheiten, über die schon mehrfach verhandelt wurde, vhne einen allseitig zufriedenstellenden Ausweg zu 
finden. Ie weniger bindende Vorschriften aufgestellt werden, desto cher wird sich die freiwillige Hülfe als 
solche bewâhren. Jnsbesondere dürfen nicht Masinahmen Platz greifen, die Unterstellungen involviren, 
welche sich mit den Administrationen der verschiedenen Lânder schwer vertragen, oder in denselben keinen 

Eingang finden können.

Herr von Lagerheim (Delegirter der schwedischen und norwegischen Regierungen und der Ge- 

sellschaften vom rothen Kreuz):

Meine Herren! Jch habe damn zu erinnern, dasi Nr. 3 des Programmé, welche in diesem Augen- 
blicke die Conferenz beschaftigt, sich in Wirklichkeit in mehrere verschiedene Fragen theilt, von denen man
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bis jetzt nur die letzte und schwierigste diskutirt Hat. Was mich anlangt, so will ich mir erlauben gleich- 
zeitig auch die anderen Fragen zu bernhren.

Nr. 1 der Commissionsantràge behandelt die regelmàsiige Wiederkehr der nationale» Conferenze». 
Was mich anlangt, so wiìrde ich geneigt sein einen Abànderungsantrag einzubringen, wonach sede Con- 
serenz den Zeitpunkt nnd den Ort der nachstfolgenden anberaumen soll, eine Anordnung die derjenigen 

entspricht, welche bereits andere internationale Organisationen, wie beispielsweise die zum Schutze des 
litterarischen Eigenthnms angenommen habe. Da es aber alsdann noch einer Festsetzung sur die in auher- 
ordentlichen Fallen zusammen zu bernfenden Conferenzen bedürfen wiìrde, und mit Rücksicht darauf, dasi 
die Machtbefngnisse des internationalen Comités, dem selbstredend das Recht und die Pflicht der Zusammen- 
berufung solcher Conferenzen obliegen wird, gerade Gegenstand der Meinungsoerschiedenheit find, so glande 
ich auf meine ursprüngliche Absicht verzichten zu sollen.

Nr. 2 der Commissionsvorschlâge scheint mir völlig überflüssig, die Genfer Convention spricht 
bereits die Nnabhangigkeit der Landesvereine und ihre moralische Zusammengehörigkeit ans. Jedenfalls 

kann man diese Bestimmung noch einmal wiederholen, wenn dies der Conferenz nützlich erscheint.
Nr. 3 giebt mir zu keinen Bemerkungen Anlasi.
Jndem ich nunmehr zu Nr. 4 nbergehe, mit welcher man sich bis jetzt fast ausschliehlich beschaftigt 

Hat, so musi ich darauf aufmerksam machen, dasi der Antrag der Commission ebenso wie derjenige, welcher 
von Herrn A dor in dem gedruckten Berichte vorgeschlagen wird, dem internationalen Comitó Machtbefug- 
nisse beilegt, weshalb ich denn auch die Ausführungeu, welche Herr von Jusefowitch in dieser Beziehung 
gemacht Hat, als berechtigt anerkennen musi. Aber ich sehe darm kein Nnglnck, vielmehr das Gegentheil. 
Ich glaube, dasz ungeachtet der grosien Meinungsoerschiedenheit, die sich bezüglich des internationalen 
Comités geltend gemacht Hat, dennoch allseitige Nebereinstimmung darm vorhanden ist, dasi diesem Comité 
Befugnisse beigelegt werden mussen. Die Herren Nussischen Delegirten haben darm noch weiter gehen 
wollen, wie die Commission. Hierin liegt die einzige Verschiedenheit. Freilich ist es richtig, dasi der 
Herr Berichterstatter der Commission sich gegen diese Anschauung ausgesprochen Hat, indem er erklârte, 
dasi es nicht in der Absicht der Commission gelegen habe, die Befugnisse des internationalen Comitós 
festzusetzen. Jedoch ist die Fassung der Vorschlâge der Commission so klar, dasi kein Zweifel darnber 
bestehen kann. Ferner scheint der wahre Streitpunkt in der Vaterschaft zu liegen, welche dem internatio
nalen Comité gegeben werden soll. Das Comité ist von der Conferenz anerkannt, aber sein Vater bleibt 
nach wie vor unbekannt. Diesen Widerspruch haben die Nussischen Vorschlâge beseitigen wollen. Ich 
erkenne meinerseits, dasi die Grundidee der Nussischen Vorschlâge berechtigt ist, aber ich glaube, dasi die 
Frage der Opportunist hierbei wohl beachtet werden musi. Man wird deshalb gut thun sich sur jetzt 
mit der Aunahme der Vorschlâge der Kommission zu begnügen. Was das Amendement des Herrn Hepke 
betrifft, dem internationalen Comité ein Vertrauensvotum auszusprechen, so glaube ich, das; dies wohl 
berechtigt sein würde, aber gleichzeitig glaube ich auch, dasi die Geschâstsordnung dies nicht zulâsit. Sollte 
die Annahme der Antrâge der Commission nicht gleichbedeutend mit einem Vertrauensvotum sein? In 
diesem Sinne werde ich unbedingt für die Antrâge der Commission stimmen.

Herr vr. Hepke (Preuhen):
Nackdem ich durch den geehrten Herrn Vorredner darauf aufmerksam gemacht worden bin, dah 

nach dem beschlossenen Reglement, von dem ich allerdings keine Kenntnis hatte, dieser mein Antrag heute 
nicht zulàssig sei, und da ich auch von anderer Seite darauf aufmerksam gemacht worden bin, dah im 
Protokoll der Kommission bereits ausdrücklich die Anerkennung und der Dank für das internationale Comité 
ausgesprochen worden ist, so ziehe ich meinen Zusatzantrag zu der Resolution der Commission mit Vor- 
behalt zurnck.
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Herr von Martens (Ruhland):
Jch mache darauf aufmerksam, dah viete Redner den Sinn des russischen Antrages nicht richtig 

verstanden haben. Es ist nicht beantragt worden, durch einen staatsrechtlichen oder diplomatischen Akt 
ein Statut fnr das internationale Comité feststellen zu lassen; es ist vielmehr nur beantragt worden, dah 
das internationale Comité der Mandatar der Vereine vom rothen Kreuz sei. Jch lege Werth darauf 
diesen wichtigen Pnnkt besonders festzustellen, denn das Russische Central - Comité Hat nicht die Absicht 
gehabt einen Vorschlag, wie ich ihn eben erwahnt, zu machen, der einen diplomatischen Akt zum Ge- 

genstande Hat.
Wie der Herr Staatsrath Jusefovitch bin auch ich der Ansicht, dah es ein Widerspruch sei, in 

der No. 4 der Heschlüsse der Kommission die Besugnisse und Aufgaben des internationalen Comités sest- 

zustellen; wâhrend andererseits die formelle Anerkennung versagt wird.
(Die Diskussion wird geschlossen.)

Herr Marquis de Vogüô (Frankreich):
Die Diskussion ist vollstândig erschopft uud im Hinblick ans die vorgerückte Zeit werde ich mich 

darauf beschrânken, nur einige Morte zu sagen.
Wir haben nur eins zu thun, nâmlich die Vorschlâge der Commission anzunehmen. Ueberdies ist 

allseitig diesen Vorschlâgen zugestimmt worden, und die Berichterstattung wird den wenigen Einwendungen 
völlig gerecht, die zum Ausdruck gelangt find. Die Berichterstattung nimmt Akt von den wohlwollenden 
Absichten, welche den Russischen Antrâgen zu Grunde liegen, und von den Grenzen, welche die Russische 
Gesellschaft Hat ziehen wollen, gleichzeitig giebt sie in warmen Worten den Gefiihlen der Anerkennung Aus

druck, die wir alle fur das internationale Comité hegen.
Es erübrigt noch diese Gefühle dadurch zu bekunden, dah die Conferenz den Antrâgen der Commission, 

die ich Namens der letzteren zu unterbreiten die Ehre habe, ihre Zustimmung ertheilt.

Prâsident:

Wir kommen zur Abstimmung.
Sie wissen, dah nach dem Reglement eine formelle Abstimmung in der Weise stattfiuden mühte, 

dah jedes Central-Comité, sede Regierung und die nbrigen eingeladenen Personen eine Stimine abzugeben 
haben würden. Es dürfte dies jedoch ein etwas weitlâusiges Versahren sein, weil alsdann die einzelnen 

Central-Comites und Regierungen aufgerufen werden mnhten. Jch glaube, dah bei der Theiluug der 
Ansichten, wie sie sich gezeigt Hat, ein solches Versahren nicht nothwendig sein würde, wenn die Herren 
Vertreter des Russischen Comités auf einen solchen Namensaufruf verzichteten, indem sie sich vollstândig 
das Recht wahren, ausdrücklich constatiren zu lassen, dah sie ihre Autrâge aufrecht erhalten. Es würde 

dann nur eine Abstimmung durch Aufstehen und Sitzenbleiben nothig sein.

Herr von Oom (Ruhland):
Wir ziehen unsere Antrâge nicht zurnck, wir halten sie vielmehr völlig aufrecht. Es handelt sich 

nur darum, zu erfahren, ob in der Conferenz auch andere Mitglieder fur unsere Vorschlâge stimmen.

Prâsi dent:
Jch würde bitten, dah die Herren, welche dem Vorschlag der Commission beitreten wollen, sich erheben.

(Geschieht.)
Das ist die grohe Majoritât.
(Bei der Gegenprobe erheben sich die Delegirten von Ruhland, Portugal, Serbien und Bulgarie».)
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Herr Mo y nier (Internationales Comitô):
Jch erlaube mir mit einigen Worten dasjenige zu wiederholen, was Herr A dor bereits gesagt Hat: 

nâmlich dah bas internationale Comité ohne jeden Rückhalt und mit groher Anerkennung dem Be- 
schlusse beitritt, welcher soeben gefaht ist, und der zum Zweck Hat, wie der geehrte Herr Berichterstatter sich 
ausdrückt, sein Bestehen zu sichern, indem der thatsâchlich vorhandene Zustand aufrecht gehalten wird.

Wir finden darin einen neuen Grund, den eingeschlagenen Weg zu vèrfolgen, indem wir mit ge- 
steigerter Energie die Interessen des rothen Kreuzes zu wahren bestrebt sein werden.

Dieses Verhalten Hat uns bisher zahlreiche Beweise der Achtung und des Vertrauens verschafft.

Prâsident: Jch schlage vor, die Sitzung bis 2 Uhr Nachmittags zu vertagen.
(Zustimmung )

(Die Sitzung wird um 12^ Uhr vertagt und um 2 Uhr wieder eröffnet.)

(Die Sitzung wird um 2 Uhr Nachmittags wiedererôffnet.)

Prâsident:
Wir. sahren in unserer Tagesordnung sort und kommen zu No. V des Programmé.
Jch habe indessen mitzutheilen, dah mir der Herr Delegirte des belgischen Comités eine Erklârung 

übergeben Hat, welche ich verlesen werde. Sie lautet:

„Aus der internationalen Conferenz zu Gens, der ich als Vertreter des Belgischen rotheu 
Kreuzes beizuwohnen die Ehre gehabt habe, Hat die Frage 5 des Programmé nicht zur Be- 
rathung gelangen tonnen. Seit dieser Zeit und in Folge mehrfacher Schritte, die bei unserer 
Regierung gemacht worden sind, ist es mehr als wahrscheinlich, dah das Ministerium bei 
Eröffnung der Kammern, spâtestens im Monat November, einen Gesetzentwurf, die gesetzliche 
Anerkennung des rothen Kreuzes in Belgien betreffend, einbringen wird. Bei dieser Sachlage 
liegt kein Grund vor, wenigstens was mein Vaterland anlangt, die vorliegende Frage gegen- 
wârtig zu discutiren, weshalb ich vorschlage, sie zu vertagen.

I. Tasson, Vice-Prâsident des Belgischen rothen Kreuzes."

(die Conferenz beschlieht entsprechend dem Antrage des Belgischen Herrn Delegirten den Gegenstand von

der Tagesordnnng abzusetzen.)

Jch schlage Jhnen vor, in der Tagesordnung nicht weiter fortzufahren, sondern jetzt den Vortrag 
des Herrn Professor Dr. Kraske anzuhôren, der die Besichtigung der Lorenz'schen Geschohfabrik, die Jhnen 

vorgeschlagen worden ist, einleiten wird.

Vortrag des Herrn Professors Dr. Kraske (Freiburg i./B.):
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Ileber die Wirkungsweise moderner Geschosse
Meine Herren!

Der Gesammtvorstand der Badischen Landes-Hülfsvereine hat geglaubt, den Mitgliedern der vierten 
internationalen Conferenz der Vereine vom rothen Kreuz Gelegenheit geben zu sollen, sich über die Wir- 
kung eines neuen, hier in Carlsruhe gefertigten Geschosses ans eigener Anschauung ein Urtheil zu bilden. 
Dieses Geschoh, das Lorenz'sche „verschmolzene Panzergeschoh" oder „Compoundgeschoh" darf man als 
das jüngste Kind einer Reihe von Bestrebungen betrachten, die alle darauf hinauslaufen, ein Geschoh zu 
construire», welches, ohne die rein militairischen Zwecke zu schâdigen, einen weniger ungünstigen und ver- 
derblichen Einfluh ans die Gestaltung der Wundverhâltnisse ausüben solle, als das zur Zeit allgemein 

gebrâuchliche Bleigeschoh. Herr Generalarzt von Beck, welcher die Wirkung dieses Geschosses ans den 
thierischen Körper eingehend geprüft und die Resultate seiner Untersuchung bereits in einem gröheren vor 
2 Zahren erschienenen Werke niedergelegt Hat, hatte es übernommen, heute vor Jhnen über diesen Gegen- 

stand zu sprechen. Herr von Beck ist leider verhindert worden, zu erscheinen, und wenn ich, einer Auf- 
fordernng des Gesammtvorstandes der Badischen Landes-Hülfsvereine solgend, als sein Stellvertreter vor 
Sie trete, so thue ich es nicht ohne ernste Bedenken. Ein Mann wie Herr von Beck, wnrde nach seiner 
wissenschastlichen Thâtigkeit und seiner praktischen Erfahrung auf diesem Gebiete so sehr viel geeigneter 
und competenter gewesen sein, als ich. Nur der Umstand, dah mir die in der pathologisch-anatomischen 
Sammlung der Universitât Freiburg ausbewahrten Prâparate des Herrn von Beck zuganglich waren und 
dah ich in der Lage bin, Jhnen diese Prâparate zu demonstriren, haben mich bestimmt, der an mich ge
richteter? Anfforderung Folge zu leisten.

Ich sasse meine Aufgabe dahin ans, dah ich diejenigen unter Jhnen, die dem Gegenstande bisher 
ferner gestanden haben, über die Wirkungsweise der Geschosse im Allgemeinen zu orientiren habe, um Jhnen 
zu zeigen, wie man überhaupt daraus gekommen ist, nach einem neuen Geschosse zu suchen, und was man 
für einen Einfluh auf die Gestaltung der Wundverhâltnisse von einem verânderten Geschosse überhaupt 

erwarten darf.
Wenn wir auch schon aus den srüheren Kriegen werthvolle Beobachtungen und Mittheilungen über 

die Wirkungsweise der Kleingewehrprojectile besitzen; so hat die sogenannte „Geschohfrage" ein allge- 
meineres Interesse doch erst in der neueren Zeit erregt. Man kann wohl sagen, dah es die Erfahrungen 

des Feldzuges 1870/71 waren, welche die Veranlassung gaben, die Frage nach der Wirkungsweise der Ge
schosse eingehender zu studiren. Zum ersten Male sah man in diesem Kriege Verwundungen, die so bei- 
spiellos gewaltige waren, dah es nicht an Stimine» gefehlt hat, welche dieselben ans die Anwendung von 
Sprenggeschossen zurückführten. Es stellte sich aber herans, dah eine solche „explosive" Geschohwirkung 
allemal dann besorrders beobachtet wnrde, wenn in der Schlacht auf sehr nahe Distarrzen gefeuert worden 

war; und so sprachen rnhig und leidenschaftslos urtheilende Mânner, denen die Erfahrungen aus srüheren 
Feldzügen zu Gebote standen, sehr bald die Ansicht aus, dah von einer wirklichen Explosion bei diesen Verletznngen 
nicht die Rede sein könne, sondern dah die gröhere Schwere der Verwundnng eine natürliche Folge der gewaltigen 
Kraft und Schnelligkeit sei, mit der aus den modernen Gewehren die Projectile dem Ziele entgegengeschleudert 

würden. Eingehende Versuche, welche nach Beendigung des Feldzuges von den verschiedensten Seiten an- 
gestellt und bis in die allerneueste Zeit sortgesetzt wurden, haben nun in der That ergeben, dah mit den 
modernen Schuhwaffen und Geschossen Verwundungen gesetzt werden können, ja unter Umstânden gesetzt 
werden müssen, die an Grohartigkeit denjenigen nicht nachstehen, welche durch eine wirkliche Sprengung 
mittelst Zündmasse zu Stande kommen. Auch über die Bedingungen, unter welchen die modernen Gewehr- 
projectile eine „explosive" Wirkung entfalten müssen, haben jene Versuche wichtige Ausschlüsse gegeven,
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mid wenn auch die.Ansichten über einzelne Punite noch auseinandergehen, so stehen wir in der Frage 
doch angenblicklich ans einem Boden, der sicher genug ist, um ans ihm Vorschlâge zur Beseitignng der- 
jenigen Momente zu gründen, welche die Einwirkung der Geschosse ans den menschlichen Körper in einer 
unnöthig schweren Weise compliciren.

Meine Herren! Es würde nber die Ausgabe, die mir heute gestellt ist, weit hinausgehen, wenn 
ich Sie mit allen den verschiedenen Ansichten nâher bekannt machen wollte, welche zur Erklarung der 
explosiven Wirkung moderner Geschosse zu Tage gefördert worden sind. Manche dieser Ansichten, so z. B 
die von dem Eindringen von Lust oder Pulvergasen oor und nach dem Geschosse und von der Expension 
dieser Gase in der Wunde sind ohnehin als abgethan zu betrachten. Auch der Notation des Geschosses, 

die eine grosie Nolle spielen solite, wird heutzutage nur noch eine sehr untergeordnete Bedentnng für die 
Gestaltung der Wundverhaltnisse zuerkannt.

Von Wichtigkeit für die Frage ist es aber, die Thatsache ins Auge zu sassen, dasi das Projectil, 
wenn es in seinem Lanfe durch das Ziel anfgehalten wird, eine Gestaltoerânderung erleidet, sich stanchi 
und deformirt. Es erhalt durch den Stosi die mannigfachsten Formen, im Allgemeinen wird es breit 
geschlagen, abgeplattet, so dasi es mit breiterer Flache in die Gewebe des menschlichen Körpers ein- und 
durch dieselden hindurchdringen musî. Es ist klar, dasi unter sonst gleichen Bedingnngen ein Geschosi eine 
um so gröhere Zerreisiung und Zerschmetterung der Körpertheile machen musi, mit je breiterer Flache es 
einwirkt.

Die Geschohdeformirung ist von verschiedenen Factoren abhângig; einmal von der Grösie des 
Widerstandes, den das Geschosi am Ziele sindet, zweitens von der Krast und Schnelligkeit, mit welcher es 
auf's Ziel trifft, drittens von der Consistenz des Geschohmaterials.

Der Widerstand, den ein ans den menschlichen Körper treffendes Geschosi sindet, ist natürlich nach 
der Consistenz, der Form und dem Ban der getroffenen Theile ein sehr verschiedener. Die hartesten Ge
bilde im Körper, die Knochen, bieten auch den grösiten Widerstand und werden im Allgemeinen das Ge
schosi auch am stârksten desormiren. Allein auch an den weichsten Theilen des Körpers sindet das Geschosi 
einen Widerstand, der groh genug ist, an einem mit der entsprechenden Krast auftreffenden Projectile eine 
gewaltige Gestaltveranderung hervorzubringen. Ist doch selbst, wie zahlreiche Versuche es bewiesen haben, 
blohes Wasser im Stande, ein mit genügender Geschwindigkeit anfschlagendes Geschosi vollstandig platt zu 
drncken und pilzförmig umzustülpen. — Ich gehe ans den Einflusi, den der Widerstand der Gewebe des 
Körpers ans die Desormirnng der Projectile ausnbt, nicht ausführlicher ein. Es ist das ein Factor, der 
heute insofern weniger Interesse sur uns Hat, als er ein constanter, unabanderlicher ist. Betrachten wir 
deshalb die andern beiden Factoren etwas nâher, Krast und Schnelligkeit des Projectils und Consistenz des 
Geschosimaterials. Hier handelt es sich um menschliche Einrichtungen und menschliche Willkür, und hier 
ist darum eine Nèöglichkeit vorhanden, mit Bestrebungen ans Aenderungen und Verbesserungen einznsetzen.

Was die Geschwindigkeit betrifft, mit der ein Geschoh dem Ziele zugeworfen wird, so ist bekannt, 
dasi sie bei unseren modernen Gewehren inl Vergleich zu den alteren Handfeuerwaffen eine auherordentlich 

grohe ist. Der Kriegszweck verlangt eine Schiehwaffe, die nicht nur ans möglichst weite Entsernungen 
trâgt, sondern die dem Projectil eine möglichst rasante Flugbahn giebt, d. h. dasselbe in möglichst gerader 
Linie zum Ziele treibt. Diesen beiden Anforderungen, die man oom rein militairischen Standpunkte ans 
an ein gutes Gewehr stellen mnh, kann im Wesentlichen nur dadurch entsprochen werden, dasi eine mög
lichst grosie treibende Krast durch Verstârkung der Pulverladnng oder bessere Ausnutzung derselben ge- 
schaffen wird. Je grösier aber die treibende Kraft ist, mit desto grösierer Gewalt und Geschwindigkeit wird 
das Geschosi ans dem Laufe geschleudert. Die meisten unserer modernen Gewehre ertheilen dem Projectil 

eine Anfangsgeschwindigkeit von nahezu 500 Meter. Je weiter das Geschosi sich von der Mündung des
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Gewehres entfernt, desto mehr vermindert sich die Geschwindigkeit, nm schlietzlich — O zu werden. Wird 
das Projectil aber in seinem Fluge durch ein Ziel aufgehalten, so verliert es je nach der Natur dieses 

Zieles plötzlich einen Theil seiner Geschwindigkeit. Die damit verbundene Einbusze an lebendiger Krast 
muh nach dem Gesetze von der Erhalturrg der Kraft in anderer Form wieder zuni Vorschein kommen. 
Zum Theil âutzert sich die verloren gegangene Kraft nun als mechanische Einwirkung auf's Geschotz selbst, 
als Desormirung desselben. Sie musi unter sonst gleicheu Verhaltnissen um so starker sein, je grösier die 
Geschwindigkeit in dem Augenblicke war, als das Geschosi aufgehalten wurde und es ist klar, dah einmal 

die Desormirung bei unseren modernen Projcctilen, weil sie eben mit ungleich grvsierer Schnelligkeit fliegen, 
im Allgemeinen viel starker sein musi als srüher, und dasi sie ferner um so betrâchtlicher ist, je naher an 
der Gewehrmündung das Geschosi durchs Ziel in seinem Fluge gehemmt wird. So sehen wir denn in 
der That bei Schüssen ans groher Nühe dine sehr starke Desormirung des Projectils. Nicht nur, dasi es 
vollstaudig abgeplattet, oder pilz- und glockenförmig umgestülpt ist — es ist manchmal in mehrere Theile 
zerrisseu, und oft find unzâhlige kleinere Partikelchen ab- und in die verwandelen Gewebe hineingesprengt. 

Aber auch bei Schüssen aus derjenigen Entfernung, aus welcher in der Schlacht am hausigsten gefeuert 
wird (300—400 Meter), ist die Gestaltvercinderung, welche das anfschlagende Projectil erleidet, immer noch 

eine sehr betrâchtliche.
Es bedarf wohl nur eiues kurzeu Hinweises darauf, dasi für den Grad der Desormirung eines Ge- 

schvsses das Material, ans welchem dasselbe gefertigt, von der grösiten Bedeutung ist. Ie geringer die 

Consistenz des Geschosimetalls, desto leichter wird die Desormirung erfolgen und desto hehere Grade wird 
sie erreichen. Nun ist in dieser Beziehung das Blei, welches zur Zeit sast allgemein zur Herstellung der 
Projectile verwendet wird, wegen seiner Weichheit eins der geeignetsten Metalle. Iedermann weisi, wie 

geringe Gewalt dazu gehort, um ein Dleistück in seiner Form zu vercindern, und wird es nicht wunderbar 
finden, dasi bei den gewaltigen Krasten, mit denen man bei der Geschosiwirkung zu rechnen Hat, eiue 
grosiartige Gestaltvercinderung die Folge ist. Man branchi, um die starke Desorinirung erklârlich zu finden, 
nicht einmal aus die Ansicht zurückzugreifen, dasi beim Auftreffen des Geschosses eine Erhitzung, ja eine 
Schmelzung desselben zu Stande konnnt. Mau Hat srüher geradezu einmal angenommen, dasi die „explo
sive" Wirkung der Geschosse dadurch hervorgerufeu würde, dasi es zu einer Erhitzung bis zur Schmelzung 
und in Folge dessen zur Loslösung von zahlreichen Bleitheilchen kâme, welche durch die Centrisugalkraft 
vom rotirenden Geschosi nach allen Seiten zermalnrend in die Gewebe hineindrüngen. Es kann keiner 
Frage unterworfen sein, dasi beim Aufschlagen des Geschosses aus den Widerstaud ein Theil der lebendigen 
Krast auch in Warme umgesetzt wird. Allein so viel ist als erwiesen anznsehen, dasi die Abschmelzung 
bei der Geschosiwirkung so gut wie gar keine Bedeutung Hat, sondern dasi eine Erhitzung hvchstens aus 
den Grad der Desormirung von Einflutz ist. Hervorragende Chirurgen erkennen aber auch diese Bedeu
tung nicht an, sondern führen die Desormirung der Geschosse ans rein mechanische Ursachen, aus Stotz und 
Gegenstotz zurück.

Mag dem sein, wie ihm wolle, jedenfalls ist die Defornnrungsfahigkeit unserer modernen Blei- 
projectile eine grotze, und die Desormirung ist es, aus die nach der Meinung des Herrn von Beck in 
erster Linie die „explosive" Wirkung der Geschosse zu beziehen ist. Freilich kommt nach der Ansicht der 
meister: Forscher, die sich mit unseren: Gegenstande beschâftigt haben, hier noch ein weiteres Moment in 
Betracht. Wem: — so lautet diese Ansicht — das Geschotz mit genügender Geschwindigkeit und Krast in 
die mehr oder weniger feuchten Gewebe des Körpers eindringt, so musi es wegen der Jncompressibilitât der 
feuchten Bestandtheile einen nach allen Seiten radiar sich ausbreitenden hydraulische» Dx-uck hervor- 
rufen, und daher komme es, dasi die Gewebe in sehr viel weiterer Ausdehnung verletzt würden, als es der 
directer: Einwirkung des Geschosses entspricht. Besonders mache sich die hydraulische Pressung ar: solchen
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Körpertheilen in verderblicher Weise geltend, wo, wie am Schabel und den langen Röhrenknochen, weiche 
Theile in starre Knochenkapseln eingeschlossen seien. Hier sei es der hydraulische Druck, der zu ausge- 
dehnten Zersprengungen nnd Zertrümmernngen führe. Jch gehe auf diesen hydranlischen Druck, um den 
noch imnier ein lebhafter Streit geführt wird, nicht nâher ein, sondern hebe hier nnr noch einen Punkt 
hervor. Kommt nâmlich in der That der hydraulische Druck bei der Geschohwirkung in Betracht, so ist 
auch hier die Deformirung des Geschosses nicht ohne Bedeutung. Denn auher von der Geschwindigkeit 
hangt der hydraulische Druck von dem Querschnitte des Geschosses ab, und ein deformirtes 3 — 4 mal 
breiteres Projectil muh gegenüber einem unverândert durchgehenden die hydraulische Pressung erhöhen.

So wollen wir es denn, meine Herren, als festgestellt betrachten, dah die Deformirung des Ge
schosses sur die Art der Wirkung, d. h. der Verwundung, von Bedeutung ist, und vorlâufig diesen Punkt 
aNein ins Auge sassen. Er ist nâmlich der einzige, an den unsere Wünsche und Vorschlâge auf Aenderung 
und Besserung anknüpsen können.

Dah wir überhaupt berechtigt find, nach dieser Nichtung hin Wünsche lant werden zu lassen, 

darüber ist wohl kein Wort zu verlieren. Der Zweck des Krieges verlangt es nnr, den Gegner ans mehr 
oder weniger lange Zeit kampfunsâhig zu machen, er verlangt es aber nicht, ihm Verwundungen beizu- 
bringen, die wegen ihrer Gröhe und Schwere zum Verluste der Glieder und des Lebens führen. Es ist 
deshalb unsere Pflicht, alle diejenigen Factoren nach Möglichkeit zu eliminiren, welche die Gröhe der Ver
wundung steigern und unnöthigerweise neben der bezweckten Kampfunfahigkeit noch eine Lebensgefahr für 
die Verlehten mit sich bringen. Dieser Pflickt müssen wir uns bewuht bleiben, auch wenn wir die That- 
sache anerkennen, dah die antiseptische Behandlung manche schwere, früher so gut wie sicher tödtliche Ver- 
letzungen ihrer Lebensgefahr zu entkleiden vermag. Denn abgesehen davon, dah der Schntz der antisep- 
tischen Wnndbehandlnng im Kriege immer uur wird ein relativer sein können, setzen unsere modernen 
Geschosse oft so schwere Verwundungen, dah auch eine antiseptische Behandlung nichts mehr zu leisten im 
Stande ist.

Wenn wir uns nun die Frage vorlegen, was geschehen könne, um die betrâchtliche Deformirung 
der Geschosse zu vermeiden, so würde dieselbe am einfachsten gelöst sein, wenn das weiche, deformirbare 
Blei überhaupt verlassen und ein anderes, Harteres Metall verwendet werden könnte. Nun Hat aber, abge

sehen von anderen schatzenswerthen Eigenschaften, das Blei in ballistischer Beziehung vor allen übrigen 
Metallen — die Edelmetalle kommen ja hier ans naheliegenden Grimden nicht in Betracht — einen auher- 
ordentlichen Vorzug, nâmlich den seiner Schwere. Da bei der Erzeugung der lebendigen Krast des Geschosses 
das specifiche Gewicht desselben von groher Bedeutung ist, so Hat der Techniker unbedingt ein schweres 
Material nöthig. Schon deshalb ist der Stahl und die anderen festen, aber noch leichteren Metà nicht 
zu gebrauchen. Besser liehe sich das Kupfer verwerthen. Das Kupfer besitzt eine betrâchtlichere Schwere 
als der Stahl und ist auch sonst zur Verwendung für Geschosse geeignet, wie denn in der That von den 
Tscherkessen kupferne Kugeln benutzt worden find. Allein der allgemeineren Einführung des Kupfers steht 
sein beschrânktes Vorkommen und sein hoher Preis entgegen. — Bei alleu Abânderungsversuchen ist man 

doch immer wieder auf das Blei zurückgekommen. Durch Zusatz von hârteren, wenn auch leichteren Me
tallen in kleinen Quantità (Antimon, Wismuth. Zinn, Zink) suchte man eine gröhere Widerstands- 
sâhigkeit des Geschosses zu erreichen, ohne das specifiche Gewicht allzusehr herabzusetzen. Auf diese Weise 
entftand das sogenannte Hartblei. Geschosse ans diesem Material, wie sie in verschiedenen Armeen ein- 
geführt find, unterscheiden sich nun ohne Frage vortheilhaft von den Weichbleiprojectilen. Allein die De
formirung ist in Folge unserer starken Pulverladungen doch auch bei ihnen immer noch eine sehr grohe. 
— Einen ganz neuen, für die Lösung der „Geschohsrage" bedeutungsvollen Weg schlug nun der Oberst- 
lieutenant Bode ein. Er erfand die sogenannten Mantelgeschosse, d. h. er stellte Geschosse her, die ans
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gewöhnlichem Blei bestanden, aber ringsum von einem Mantel ans hartem Metall, Knpfer oder Stahl 

umgeben waren. Dadurch glaubte der Erfinder seinem Geschosse eine genügende Schwere gesichert, auf 
der anderen Seite aber auch eine Festigkeit gegeben zu haben, groh genug, um eine starkere Deformirung 
zu verhindern. Die Bode'schen Geschosse haben in der Praxis den Hoffnungen, die man auf sie gesetzt 
hatte, nicht allgemein entsprochen. Zwar zeigte es sich, dah die Deformirung im Allgemeinen eine geringere 

war, allein es foll haufiger vorkommen, dah der Mantel beim Aufschlagen des Geschosses zerplatzt und der 
Bleikern herausfliegt, oder dah der Mantel in mehrere Stncke zerspringt, die nun neben dem deformirten 
Bleikern ihrerseits ebenfalls in das Ziel eindringen. Auf diese Weise wnrden allerdings Verwundungen 
entstehen können, die womöglich noch complicirter nnd ausgedehnter find, als die durch ein einfaches Blei- 
geschoh verursachten. Obwohl indessen die Bode'schen Geschosse nicht ganz befriedigen konnten, die Idee, 
ans der sie hervorgegangen, war eine glückliche, und ans ihr weiterbauend gelangte Herr Lorenz zur 

Construction seines „Compoundgeschosses". Das Lorenz'sche Geschoh ift ein Mantelgeschoh. Es besteht 
ans einem Bleikern, der von einem Knpfer- oder Stahlmantel umgeben ift. Ich will gleich bemerken, 
dah es scheint, als ob der Stahl sich besser zur Umkleidung eigne, als das Knpfer. Von den Bode'schen 
Mantelgeschossen unterscheiden sich die Lorenz'schen durch eine innigere Verbindung zwischen Mantel und 
Kern, die dadurch hergestellt ift, dah erft das Innere des Mantels verzinnt und dann das geschmolzene 
Blei hineingegossen ift. Es ist nun keiner Frage nnterworfen, dah dieses neue Projectil in Bezug ans 
Haltbarkeit das beste ift, welches wir kennen. Sie werden sich davon überzengen, wenn ich Jhnen nachher 
eine Anzahl verschiedener Projectile demonstrire und wenn Sie bei den Versuchen die verschiedenen Geschosse 
in Bezug auf ihre Deformirung mit einander vergleichen. Auch werden Sie hinsichtlich der Wirkung der 
Projectile einen Unterschied zwischen den Lorenz'schen und den gewöhnlichen Bleigeschossen constatiren 
können. Die Verwüstungen in den Geweben des Körpers find unter gewissen Vcrhaltnissen beim nicht 
deformirbaren Projectil entschieden weniger furchtbare, als beim gewöhnlichen Bleigeschoh. Vom rein 
humanen Standpunkte ans wnrden wir eine allgemeinere Verwendung des nicht deformirbaren Geschosses 
mit Freuden begrühen können. Ob sich die Einfnhrung desselben auch vom technische» und ökonomischen 
Standpunkte empfiehlt, oder ob ihr irgend welche Gründe entgegenstehen, das ist eine Frage, die hier um 
so weniger zu untersuchen ift, als doch auch daranf aufmerksam gemacht werden muh, dah man sich die 
Wirkung des Lorenz'schen Geschosses nicht als eine allzu gutartige vorzustellen Hat. Die Zerstörung ist, 
wie Sie an den Prâparaten und bei den Versuchen sehen werden, immerhin noch eine sehr ausgedehnte; 
ja sie muh, wie ein einfaches Rechenexempel zeigt, auch bei den idealsten Geschossen eine gewaltige sein. 
Betrachten Sie die Wirkung des Geschosses als den Ausdruck seiner lebendigen Krast. Die lebendige 
Krast eines Geschosses aber ist gleich dem Produkte ans dem Quadrate der Geschwindigkeit in die halbe 
Maffe. Sie sehen daraus, dah der Hauptfactor bei der Geschohwirkung nicht die Maffe, sondern die Ge

schwindigkeit ift. Eine Herabsetzung der Geschwindigkeit der Geschosse werden wir aber nie erwarten dürfen. 
Alles spricht im Gegentheil dafnr, dah die Techniker rastlos bestrebt find, die Geschwindigkeit der Geschosse 
immer noch mehr zu erhöhen. Darum dürfte die Erfindung eines „ganz humanen" Geschosses wohl 
immer ein stommer Wunsch bleiben.

t5*
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Pr â s ideili:

Jch glaube im Sinne der Versammlnng zu handeln, wenn ich dem Herrn Redner unsern Dank 
ausspreche fur seinen sehr interressanten Vortrag.

(Allgemeine Zustimmung.)

Herr Dr. Socin (Basel):

Da ich selbst langere Zeit mit der Wirkung der Geschosse auf den thierischen und menschlischen Kôrper 
mich beschâftigt habe, so möchte ich mir fur eine ganz kurze Bemerkung das Wort erbitten.

Wir haben soeben ans dem Munde des Herrn Professor Kras ke ein sehr lichtvolles, klares Referai 
gehort über die letzten Arbeiten des Herrn Generalarztes von Beck, diesen Gegenstand betreffend. Jch 

muff nun hier kurz aussprechen, daff ich in vielen Puntten nicht die Ansichten dieses hochverdienten Autors 
theile; doch bin ich keineswegs gesonnen, in dieser hochansehnlichen Versammlung solche streitige Materie 
zur Besprechung zu bringen. Jch möchte im Gegentheil nur einen Punkt hervorheben, in welchem wir in 
vollstândiger Uebereinstimmung find, nàmlich daff alle Projectile, welche vermöge ihrer Textur, vermöge 
der Substanz. ans welcher sie geformt find, einer Formverânderung mehr ausgesetzt find als andere, unter 
sonst gleichen Verhâltnissen jedenfalls verletzender, mörderischer wirken mussen als die anderen.

Wir wissen ferner, das; Bleigeschosse, besonders bei Nahschnssen, einer solchen Deformation sehr 
ausgesetzt find, in viel höherem Grade als Geschosse ans harten Metallen. Je abgeschwâchter aber die 
lebendige Kraft des Geschosses ist, mit anderen Worten: je gröffer die Distanz ist, ans welcher geschossen 

wird, desto mehr werden diese Nnterschiede sich verwischen und schliehlich vollstàndig wegfallen.
Es ist völlig richtig, dah unter den eben genannten Verhâltnissen das Lorenz'sche Compoundgeschoh 

weniger verletzend sein wird, als das Bleigeschoff und daff es humaner ware — wenn überhaupt dieses 
Wort bei einem Geschoff gebraucht werden darf; ein „humanes Geschoh,, scheint mir an sich ein Unding 
zu sein — daff es humaner ware, die harten Geschosse anzunehmen und ihnen eine gröhere Verbeitung zu 
verschaffen. Doch muh hinzugefügt werden, dah bei Nahschnssen die Wirkung unserer modernen Schuh- 

waffen eine so gewaltige, so enorm verletz'ende ist, dah der hervorgehobene, faktisch bestehende Unterschied 
wohl von. keiner sehr grohen praktischen Bedeutung sein wird. Wenn ein Lorenz'sches Geschoff auf. 20 
30 — 40 Schritt z. B. abgeschossen wird, so würde ich wenigstens für meine Person keinen grohen Unter
schied machen, ob ich mit einem solchen oder mit einem alten Bleigeschoff geschossen werde; ich glaube, die 
Wirkung würde in beiden Fallen doch eine sehr unangenehme sein.

. (Heiterkeit.) v - ^
Uebrigens glaube ich, das; die Fachmanner sowohl als auch die Gesellschaften noch lange Zeit finden 

werden, sich über diesen Punkt zu erbaueu , da, wie ich Hore, von den mahgebenden militairischen Kreiserr 
dieses Geschoff noch nicht vollstandig gewürdigt wird und die Ansichten über die Möglichkeit seiner Ein- 
sührung noch sehr weit àuseinandergehen. ^ ^ -

Zum Schluh möchte ich einen ganz kleinen Jrrthum hervorheben, der sich in die Mittheilungen 
meines Kollegen und Freundes Professors Kraste eingeschlichen Hat.- Jch glaube, wenn bisher in der- 

Kriegsverwaltung nach Geschossen gesucht wurde, welche Harter find als Blei, so geschal) dies nicht wegen 
der Deformation des letzteren und nicht wegen dessen Wirkung auf den menschlichen Körper, sondern weil 
ballistische Gründe vorliegen. Es lafft sich namlich ein hartes Geschoh aus einem kürzeren Laus und mit 
einer stârkeren Rasanz abschieffen als ein weiches. Wenn die Weichheit des Bleies einen bestimmten Grad 
erreicht, so verliert der Schuff an Treffsicherheit. —



Prâsi dent:
Meine Herren, wir können jetzt nicht mehr in den Verhandlungen fortfahren; es ist vielmehr die 

Zeit gekommen, um den Schiehversuchen, die angeknndigt find, beizuwohnen.
Ich habe noch zur Kenntnih der geehrten Versammlung zu bringen, dah mir mitgetheilt ist, dah 

Jhre Kônigliche Hoheiten der Grohherzog und die Frau Grohherzogin von Baden den Wnnsch haben, heute 
Abend nach dem Conzert die Mitglieder der Conferenz zu sehen, und zwar in den Râumen, in denen das 
Conzert stattfindet.

Prâ sident:
Ich bringe sodann in Erinnerung, dah morgen um 10 Uhr die Abfahrt vom Central-Bahnhofe 

nach Baden-Baden stattfindet, und dah in Baden-Baden um sechs Uhr das gemeinsame Diner ftattfinden 
wird.

Ich schliehe die Sitzung.

(Schluh der Sitzung um 3V^ Uhr.)





Biette Sitzung
Nîlmtag, ben 28. September

Vormillags IO Nhr.

Bemerknngen zu dem Protokoll der letzten Sitzung. —
Mittheilungen des Herrn Sachs. —
No. I des Programms: Die Verwendung des von Jhrer Majestat der Kaiserin Augusta der 

Conferenz gnadigst zur Berfügung gestellten Preises, um ein fur die Interessen des inter
nationalen rothen Kreuzes, insbesondere der Berwundeten - Pflege nützliches Unternehmen in 
das Leben zu rufen.

Bericht des Herrn Or. G urli.
Redner: Die Herren von Thomsen, Tasson, Ellissen, von Oom, Gnrlt, C^rssole, von Coler, 

Weber, von Criegern, von dem Knesebeck.
No. VI. des Programms: Welche Mittel find anzuwenden, um nicht berechtigte Bereine zu ver

hinder», sich des Namens des rothen Kreuzes bei Aufruf der öffentlichen Wohlthâtigreit zn 
bedienen?

Bericht des Herrn Tasson.
Redner: Die Herren von dem Knesebeck, Sachs, von Martens, Graf della Somaglia.
No. VII. des Programms: Die Einrichtung internationaler Museen sur das Sanitats-Material.
Bericht des Herrn Pompe van Me er dervo ordt.
Redner: Die Herren Freiherr von der Reck, Ellissen, Moynier.
Mittheilung des Herrn Ha h.
No. XI des Programms. Durch welche MaHnahmen können die Bevölkerungen zu wirksamer Unter- 

stntzung der auf dem Kriegstheater thatigen Gesellschaften vom rothen Kreuz angeregt werden?
Bericht des Herrn Wernly.
Redner: die Herren Ritter von Arneth, Staehelin, Simitch, Micheli, Appia.
No. X des Programms. Sollen die Europaischen Gesellschaften vom rothen Kreuz den verwundeten 

und erkrankten Soldaten Hülfe spende» in Kriegen, welche in autzereuropaischen Landern 
gefiihrt werden?

Bericht des Herrn Baron van Hardenbroek.
Redner: die Herren von Jusefowitch, Pompe van Meerdervoort, vonCriegern, von demKnesebeck, 

Ellissen, Ritter von Arneth, Graf della Somaglia, Rintaro Mori, Simitch, Appia, 
von Martens.

Prâ sid ent:
Die Sitzung ist eröffnet.
Jch bitte Herrn Adör, das Protokoll der letzten Sitzung zu verlesen.

(Geschieht.)



120

Herr Sim itch (Serbien):
Als Delegirter des Serbischen Central-Comités erklâre ich: dah die Serbischen Delegirten in der 

letzten Sitzung gegen die Antrâge der Mehrheit der Commission nur in so weit gestimmt haben, als die
selden den Russischen Antrag hinsichtlich der Constitution und Organisation des Genfer internationalen 
Comités betreffen, da mit diesem das Serbische Central-Comitó im Principe einverstanden ist. Die beiden 
letzten Absâtze des Antrages der Majoritât der Commission, welche sich ans die Punkte III b und III 6 

des Programmes beziehen und in denen der Vorschlag des Serbischen Central-Comitss ansgenommen wurde, 
acceptiren die Serbischen Delegirten vollkommen in der Fassung des Majoritâtsantrages, wie sie es bei 
der diesbezüglichen Discussion im Vorans erklârt haben.

Damit es also nicht den Anschein habe, als ob die Serbischen Delegirten auch gegen sene Antrâge 

gestimmt haben, mit welchen sie sich im vorans einverstanden erklârt haben, was jedenfalls einen Wieder- 
spruch in sich enthielte, bitte ich im Namen der Serbischen Delegirten, dah diese Erklârung in das Protokoll 

der heutigen Sitzung ansgenommen werden moge.

Herr vr. Chichmanoff (Bulgarie»):
In der letzten Sitzung habe ich erklârt, um die Debatten nicht in die Lânge zu ziehen und nach- 

dem der Commissionsantrag im Principe unseren Vorschlag sub III e gewürdigt Hat, von unserem Vor- 
schlage Umgang nehmen zu können, wie sehr es auch wünschenswerth wâre, unsere Form angenommen zu 
sehen. Bei der Votation des Commissionsantrages nun habe ich mich nicht für denselben, sondern für 
den Russischen Antrag erklârt. Es könnte nun daraus gewissermahen ein Widerspruch herausgedeutet 
werden und deshalb sehe ich mich heute zu der Erklârung genöthigt, dah ich . nur mit jenem Theile des 
Commissionsantrages einverstanden bin, der unserem Vorschlage Nechnung trâgt, dah ich im Uebrigen aber 
sur den Russischen Vorschlag gestimmt habe.

Hcrr Doktor von Sommer (Italien):
Herr Oberst Barossio und ich, wir wnnschen unserVotum in derAbstimmung der letzten Sitzung 

zu motiviren.
Wir waren der Meinung, dah der Vorschlag des Russischen Comités, wie er von Professor 

Martens, wâhrend der Diskussion formulirt worden ist, sür die Zukunft eine befriedigende Lösung, eines 
wichtigen Gegenstandes darstelle, nnd wir haben uns bewogen gefühlt, ihn anzunehmen, um so mehr da 

er durchaus nicht im Geringste» die jetzig e Sachlage betraf.
Ich bitte ergebenst den Herrn Pràsidenten unsere Erklârung möglicherweise wörtlich in den Sitzungs- 

bericht aufnehmen zu lassen.

Herr vr. Millanitch (Montenegro):
Als Vertreter des rothen Kreuzes von Montenegro habe ich mich ebenso, wie meine Herren 

Kollegen von Serbien und Bulgarie», sur den Russischen Antrag erklârt und bitte, dies zu berichtigen.

Prâsident: Diese Erklârungen werden sâmmtlich in das Protokoll ansgenommen werden.

Herr von Martens (Ruhland) :
Ich wünsche meinen Ausfnhrnngen vom vergangenen Sonnabend noch hinzuzufügen, dah weder die 

einzelnen Central-Comites, noch die Mitglieder dieser Conferenz in die Lage gesetzt worden find, die Vor- 

schlâge des Russischen Central-Comitâs eingehend zu studiren.
Diese Thatsache ist von verschiedenen der Herren Redner bestâtigt worden.

Prâsident: Auch diese Erklârung wird in das Protokoll ansgenommen werden.
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Herr Barros da Fonseca (Portugal):
Auf Grund der trefflichen Ausführnngen in der letzten Sitzung habe ich kaum Bedenken getragen, 

den Antrâgen der Majoritât der Commission zuzustimmen. Die Antrâge sind in ihrer jetzigen Fassung 

vollstândig klar und praktisch.

Prâsident:
Zm übrigen dars ich das Protokoll der dritten Sitzung als genehmigt ansehen.

(Herr Sachs (Carlsruhe) macht Mittheilungen betreffs der am Nachmittag in Aussicht genommenen 
Besichtigung stâtischer Anstalten von Carlsruhe, besonders des stâdtischen Schlachthofes und einzelner neuer 

Schulanstalten.)

Prâsident:
Wir treten nunmehr in unsero Tagesorduung ein.
Ich schlage Jhnen vor, zunachst die No. I des Programmes zu berathen, welche folgendermatzen lautet:

Zhre Majestüt die deutsche Kaiserin Hat die Gnade gehabt, der Conferenz zu Carlsruhe 
die Summe von 6000 Mark sowie drei goldene und neun silberne Portrait-Medaillen zur 
Verfügung zu stelle», um der Conferenz Gelegenheit zu geben, ein fur die Interessen des 
internationalen rothen Kreuzes, insbesondere der Verwundeten-Pflege nützliches Unter- 
nehmen in das Leden zu rufen.

Dieser Gegenstaud ist an eine Commission überwiesen worden; die Commission Hat ihre Be- 
rathungen beendet und ist in der Lage, heute darüber Bericht zu erstatten.

Ich gebe das Wort Herrn Berichterstatter vr. Gurlt.

Berichterstatter Herr vr. Gurlt (Preuhen):
Meine Herreu! Die von Jhnen ernannte Kommmission zur Prüfung der Vorschlâge, welche zu 

No. I, betreffend die von Ihrer Majestât der Deutschen Kaiserin Allergnâdigst zur Verfügung gestellten 
Preise, ernanut worden ist, bestehend aus den Herren vr. Ritter von Ce ss n er, vr. de Cunha-Bellem, 
Ellissen, vr. von Farkas, Baron van Hardenbroeck, von dem Knesebeck, Tasson, v. Thomsen 
und vr. Gurlt als Berichterstatter, Hat sich constituirt und zum Vorsitzenden Herrn General von Thomsen 
ernanut. In der von ihr am 24. September abgehaltenen Sitzung sand zunachst eine Verlesung der von 
vier Vereinen, dem Niederlândischen, Belgischen, Portugiesischen und Dânischen Vereine vom rothen Kreuz 
gemachteu Vorschlâge, welche Jhnen gedruckt vorliegen, stati, so wie der Motivirungen, welche in einigen 

der an das Deutsche Central-Comits gerichteten Schreiden enthalten sind. Zu weiteren Erklârungen er- 
griff zunâchst der Vertreter des Niederlândischen Vereins

Herr Baron van Hardenbroeck das Wort, um noch weiter die Schwierigkeiten zu erlâutern, 
welche in kleinen Staaten bestehen, sich ein zuverlâssig ausgebildetes Pflegepersonal zu erwerben.

Herr Tasson, der Vertreter des Belgischen Vereins, zieht mit Rücksicht auf den ihm erst spâler 
bekannt gewordenen Vorschlag des Dânischen Vereines, den Seitens seines Vereins gemachten Vorschlag zurück.

Herr vr. de Cunha-Bellem giebt einige Erlâuterungen zu den von dem Portugiesischen Verein 

gemachten umfassenden Vorschlâgen, indem er namentlich hervorhebt, es seien diesem erst kiirzlich reconsti- 
tuirten Vereine die Verhâltnisse in Deutschland und die Zwecke und Ziele, welche bei Preisausschreibungen 
der vorliegenden Art vorzugsweise in's Auge zu sassen seien, nur wenig bekannt gewesen; es habe daher 

der Verein sich auf einen allgemeineren Standpunkt gestettt.

Herr Slissen unterwirft die gemachten vier Vorschlâge einer eingehenden Kritik und erklârt die 
drei ersten derselben für unannehmbar. Was die Beschaffung von Krankenpflege-Personal betreffe, so könne

16
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bei den jedem Lande eigenthümlichen Verhâltnissen nicht eine Norm ausgestellt werden, welche sur alle 
Lânder gleich passend sei, es sei dies eine sehr schwer zu lösende moralische Frage. Was das Verwundeten- 
Transport-Material betreffe, so sei das eine Frage, mit der man sich in allen Lândern eingehend beschâftigt 
habe und auch hier sei von einer erneuten Preisausschreibung menig Nutzen zu erwarten. Was endlich die 
Portugiesischen Vorschlâge betreffe, so seien dieselben so allgemein gehalten, dah es für die Vereine unmöglich 
sei, denselben naher zu treten. Al le in der von Dânischer Seite gemachte Vorschlag erscheine ihm von 
praktischer Bedeutung. Derselbe schlietze sich eng an die ans der Genser Conferenz gemachte Preisaus
schreibung an; es sei allerdings von Bedeutung, sur die innere Einrichtung des durch sene Preisaus
schreibung erzielten transportablen Lazareths ein durch zweckmâhige Beschaffenheit ausgezeichnetes Material 

zu erhalten.
Herr von dem Knesebeck schlâgt vor die nâheren Anordnungen bezüglich des letzteren der Jury 

zu überlassen.
Herr Ellis sen ist ebensalls der Ansicht, die Aufstellung des Programmé, die Zusammensetzung der 

Jury, Ort und Zeit ihres Zusammentretens dem Deutschen Central-Comité zu übertragen.

Herr vr. von Cessner unterwirft, ebenso wie Herr Eli ss en die gemachten vier Vorschlâge 
einer Kritik und ist bei derselben im Wesentlichen mit dem Letzteren einverstanden. Er regt den Gedanken 
an, ob es nicht zweckmâffig sei, die durch die Concurrenz zu erlaugenden Modelle dem in Paris zu 
errichtenden internationalen Museum zu überweisen.

Herr Ellis sen erklürt dagegen, es könne sich bei den Ausstattnngs-Gegenstânden des transportablen 
Lazareths nicht um Modelle im verkleinertem Matzstabe handeln, sondern die Gegenstânde mützten in 
natürlicher Gröhe geliefert werden, was, da es sich nicht um Baulichkeiten handelt, keine Schwierigkeiten 
mache. Was das internationale Museum betreffe, so habe man kein Recht, nber die von den Concurrenten 
eingelieferten Gegenstânde zu dessen Gunsten zu oerfügen.

Herr General von Thomsen erklârt den von Dânischer Seite gemachten Vorschlag für eine 
natürliche Continuity der Preisausschreibung der Genser Conferenz und wünscht alle weiteren Anordnungen 
einer Spezial-Commission des Deutschen Central-Comitós übertragen zu sehen.

Der Berichterstatter bemerkt, daff auch er sich gegen die Einlieferung von Modellen kleineren Mah- 
stabes erklâren müsse; vielmehr mühten die betreffenden Gegenstânde in natürlicher Grötze, aber in zweck- 
mâffigster Form in Kisten verpackt mit der Angabe zu dein Concurse eingeliefert werden, eine wie grohe 
Zahl von Kisten zur Versorgung einer bestimmten Zahl von Verwundeten erforderlich sei.

Bei dem innerhalb der Commission aufgetauchten Zweifel, ob wohl der Vorschlag, den sich die 
Majoritât derselben zugewcndet Hat, Jhrer Majestat der Kaiserin genehm sein merde, erklârt Herr v o n dem 
Knesebeck, er glaube dies annehmen zu dürfen.

Herr Dr. von F ar kas erklârt, man müsse für die Festsetzungen im Programm andere Ziffern, als 
die in dem Vorschlâge enthaltene Zahl 50, also etwa 200 oder 500 Kranke zum Matzstabe annehmen.

Der Berichterstatter bemerkt, daff nach dem Vorschlâge es sich um ein transportables Lazareth, 

z. B. eine Baracke mit einer beschrânkten Zahl von Betten handele.
Herr Elissen fügt hinzu, datz es nur der Vermehrung der Zahl der Baracken bedürfe, um daraus 

ein grötzeres Lazareth herzustellen.
Herr vr. von Farkas will dies nicht als ganz richtig anerkennen, da beispielsweise in manchen 

Dingen die Ausstattung eines Lazareths zu 20 Betten dieselbe sein könne, wie sür 200 Betten.
Nachdem man noch in der Commission über den Punkt, ob in der Preisausschreibung zu sagen 

sei, daff die Einrichtung blos für Verwundete oder auch für Verwundete und Kranke oder Kranke zu 
treffen sei, sich sür die letztere Fassung entschieden hatte, nachdem auch Herr vr. de Cunha-Beklem sich
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fur die Annahme des vierten Vorschlciges erklârt und Herr General von Thomsen wiederholt die Auf- 
stellung des Programms dem Deutsche» Central-Comite zu überlassen vorgeschlagen hatte, gelangte die 

Commission zu dem folgenden einstimmig gefahten Beschlusse:
Die Commission schlâgt der Conserenz vor, die von Jhrer Majestât der Deutsche» Kaiserin 

allergnâdigst bewilligten Gaben fur die folgende Preisausschreibung zu verwenden:
Die beste innere Einrichtnng eines transportable» Lazareths, d. h. die zweckmâhigste Fest- 

stellnng nnd Beschaffung sâmmtlicher Gegenstânde, welche zur Einrichtnng und Benntzung 
eines fur eine gewisse Zahl von Verwnndeten oder Erkrankten bestimmten transportable» 

Lazareths erforderlich find.
Die Commission schlâgt der Conserenz vor, das Deutsche Central-Comito mit der Auf- 

stellnng des Programmes zu betrauen.

Herr von Thomsen (Danemark) :
Die Dânische Gesellschaft vom rothen Krenz wird anfrichtig darnber ersreut sein, dah der von ihr 

gemachte Vorschlag die einstimmige Billignng der Commission gefnnden Hat. Die dânische Gesellschaft 
Hat nicht geglaubt, dah der von ihr vorgeschlagene Preisbewerb wesentlich zum Nutzen der militairi- 
schen Sanitâtspflege dienen wird, da von letzterer Seite die vorliegende Frage bereits vielfâltig geprüft 
worden ist, aber immerhin wird die Mvglichkeit sur das zur Verwnndeten-Pflege erforderliche Materia 
was Gewicht und Ausdehnung anlangt das Minimum, was Transportleichtigkeit anlangt das Maximum zu 
erreichen, ein wesentlicher Fortschritt sein. Anderseits Hat die Dânische Gesellschaft aber auch gemeint, dah 
der in Aussicht gestellte Concurs als Erfolg haben könnte, dah die Gesellschaften vom rothen Kreuz in 
der Folge ihre Materialsendungen so zusammensetzen werden, um durch sie eine bestimmte Anzahl von 
Verwnndeten nach seder Nichtung vollstândig versorgen zu können, wodurch der bisher eingetretene Uebel- 
stand, dah die nach den Hospitâlern des Kriegstheaters abgesandten Materialsendungen einen Ueberfluh ein- 
zelner Gegenstânde enthalten, wâhrend sie an anderen Mangel leiden, sur die Folge vermieden werden 
würde. Jm Interesse der Verwundetenpflege liegt es aber, über ein vollstândiges, allen Bedürfnissen ent- 
sprechendes Inventar verfügen zu können; es wird deshalb anch die gnâdige Gabe Jhrer Majestât der 
Kaiserin, wenn sie in der von uns vorgeschlagenen Weise ihre Verwendung findet, in dem Sinne verwendet 
werden, welchen die erlauchte Fürstin beabsichtigt Hat, indem Allerhöchstdieselbe der Conserenz einen Preis 

zur Verfügung stellten, nm das Loos der im Kriege Verwnndeten und Erkrankten mildern zu helfen.

Herr Tasson (Belgien):
Jch ersuche in Erwügung nehmen zu wollen, ob der in Aussicht gestellte Concurs nicht im nâchsten 

Jahre in Brüssel stattfinden kann, und zwar bei Gelegenheit der dortigen internationalen Ausstellung, welche 
unter dem Protektorate Seiner Majestât des Königs von Belgien und der belgischen Regierung steht.

Herr Ellisse» (Frankreich):
Die Kommission Hat geglanbt, dah die Ausstellung des Programms und die Festsetzung des Ortes 

des von ihr in Vorschlag gebrachten Concurses, dem Deutschen Central-Comitó überlassen werden müsse. 
Jch ersuche hier, nber diese Punkte einen Beschluh nicht zu sassen.

Herr Tasson (Belgien):
Jch ersuche meinen Antrag in das Protokoll aufzunehmen.

Herr Ellis sen: Diesem Wunsche wird entsprochen werden.

16*
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Herr von Oom (Nuhland):
Jch merde mir eine kleine Bemerkung erlauben, die ich sogleich zuriìcknehmen merde, sobald die 

Spezialisten, namentlich die Chirurgen meinen, dah mein Vorschlag nicht angenommnn merden kann.

Da in der Resolution namentlich bestimmt ist, dah eine zweckmâhige Anschaffung sâmmtlicher 
Gegenstânde gewâhlt merden sott, so bitte ich ergebenst, menn es möglich mare, dah mit besonderer Vorsicht 

und Beachtnng speziett cine Frage beurtheilt würde. Das ist nâmlich die Frage nber das Besteck chirur- 
gischer Instrumente, die in einem Feldlazareth nöthig find und die überhaupt einem Chirurgen ans dem 
Kriegsschauplatz unentbehrlich sind. Aus Erfahrung meih ich, dah mâhrend des russisch-türkischen Krieges 

das Centraldepot in Petersburg stets in der gröhten Verlegenheit war, die Herren Chirurgen zu befriedigen 
in den Anforderuugen, die sie an das Depot stellten. Ein Chirurg verlangte das eine, ein anderer ein 
anderes Instrument, und sehr ost muhten sur einige dieser Herren besondere Instrumente bestellt werden. 
Endlich bekam ich als Mitgiled der Exekutivcommission den Auftrag, mich an den Herrn Geh. Nath von 
Langenbeck zu menden mit der Bitte, uns diejenigen Instrumente namentlich anzugeben, die ein solches 
Feldbesteck bilden sollten, und da die Autoritât des Herrn von Langenbeck so groh war, dah sie über
haupt keinem Zmeisel unterliegen konnte, so kamen wir endlich dazu, dah die Herren Chirurgen keine weiteren 
Ansprüche mehr machten und sich mit dem begnügten, was in dieses Besteck aufgenommen murde.

Nnn Hat freilich seit jener Zeit die Chirurgie so grohe Fortschritte gemacht, dah dieses Besteck auch 
vietteicht nicht mehr genügen würde. Ich glaube also, es mare sehr nützlich, meun bei der Berathung über 
die Gegenstânde, die überhaupt festgestellt werden sollen, auch ein für atte mal oder für eine gewisse Periode 
ein solches Besteck festgestellt würde, d. h. also dah in das Besteck allés aufgenommen würde, mas einem 
Chirurgen gxnügen kann. Solite dieser Vorschlag von den Herren Chirurgen sür unzweckmâhig und un- 

praktisch erklârt merdei^ so ziehe ich ihn zurück.

Herr Or. Gurlt (Preuhen):
Meine Herren, es ist in der neusten Zeit eine vottstândige Revolution in der Anwendung und Kon- 

struktion der Instrumente eingetreten, so dah nicht zu bezweifeln ist, dah in einem künftigen Kriege alles 

neu anzuschaffen sein mird. Jm übrigen ist das Jnventarium im Grohen und Ganzen ein überaus ein- 
faches. Sie können solche Mustersammlungen von Instrumenten z. B. auch in der Ausstellung, die mit 
einer Conferenz verdunden ist, sehen, und es würde speziell die Aufgabe derjenigen Korperschast sein, die 
sich mit der Frage nâher zu besassen Hat, in die Einzelheiten einzugehen. Es find das zum Theil so 
selbstverstândliche Sachen, dah dabei keinerlei weitere Erwâgungen nöthig sind.

Herr Ceres ole (Schweiz):
Der Text des Dânischen Vorschlages, mie er uns vorliegt, ist in der deutschen und sranzôsischen 

Fassung nicht übereinstimmend wiedergegeben. Die dentsche Fassung, welche die der Commission ist, und 
die in so klarer Weise von dem Herrn Berichterstatter nâher erôrtert ist, lautet:

Das Dânische Central- Comité schlâgt vor:
eine Concurrenz auszuschreiben für die beste innere Einrichtung eines transportablen Lazareths, 
d. h. für die zweckmâhige Feststettung und Beschaffung sâmmtlicher Gegenstânde, welche znr 

Einrichtung und Benuhung eines für eine gewisse Anzahl von Verwundeten und Erkrankten bei- 
spielsweise 50 bestimmten transportablen Lazareths erforderlich find.

Wâhrend es in dem sranzôsischen Text folgendermahen heiht:

On soeieto ànnoÌ86 cko In Orà-RouAS prop086:
cke mà'6 nu 60N60U18 In <^u68tion às l'interiour ck'un ttôxitnl improvÎ86 e'68t- 
n-às In mnniàrs ào proeurer Is uintsrinl ns6688nirs â l'amsudlsmsnt à'uns nwbulnnos
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mobile, complet, bien ranAÜ et emballé et àisposo àe 1a§on à pouvoir servir à un certain 

nombre àes blesses ou 6es malaàes par ex. 50.
Aber, meine Herren, ein i mp rovisirtes Lazareth und ein transportables Lazareth find zwei 

vollstândig verschiedene Dinge. Man musi im franzôsischen Text sagen: „Es handelt sich darum, einen 
Wettbetrieb ausznschreiben fiir die beste transportable Einrichtung u. s. w." Jch bin darin nicht 
competent, und ich kenne die Absicht, welche die Commission gehabt Hat, nicht. Aber ich glande, dasi wir 

den deutschen Text als dasi Ergebnisi der eingehenden Commissions-Berathungen ansehen müssen. Jch 
beantrage dehhalb, dasi das Bureau die Gnte Hat, den franzôsischen mit dem deutschen Text in Ueberein- 
stimmung zu bringen. Es würde zulâssig sein, dasi der Wettbetrieb sich ans die Lösung „der besten inneren 
Einrichtung eines beweglichen Lazareths" erstreckt. Es ist diese Sorte, soviel ich weisi, die vortheil- 
hafteste und billigste Art von Lazarethen. Der Wettbetrieb mühte in möglichst genauer Festsetzung alle 

diejenigen Gegenstânde in sich sassen, welche zur Ausrüstung eines transportablen Lazareths erforderlich find, 
wie er auch als Richtschnur dienen würde, für alle diejenigen, die solche Lazarethe herzustellen beabsichtigen.

Jch wiederhole daher meinen Antrag, den franzôsischen und deutschen Text des Antrages in Ueber- 

einstimmung zu bringen, was für die Berathung unbedingt nöthig ist.

Herr vr. von Coler (Preuhen):
Jch halte den Vorschlag des Herrn Geheimen Raths von Oom für so wichtig nnd glande, dasi 

er eine solche Tragweite Hat, dasi ich nicht unterlassen móchte, eine tharsachliche Bemerknng daran zu 
knüpfen.

Die Frage, die Se. Exzellenz anregt, ist für die preuhische Armee bereits praktisch gelóst, und ich 
möchte Jhnen mittheilen, wie wir sie gelóst haben. Es hatte sich bei uns herausgestellt, dasi im Kriegsfall 

die Jnstrumentalien von sehr verschiedener Beschaffenheit waren und dasi vielfach selbst unsere Koryphâen 
der Chirurgie nicht in der Lage waren, damit zu operiren. Jnfolge dessen find wir vor die Entscheidung 
gestellt worden, wie die Sache für die Zukunft besser zu arrangiren sei, und wir find zu folgendem Aus- 
kunftsmittel gekommen. Wir haben unsere grosien Chirurgen, an deren Spike Lan gen beck, Barde- 
li eden, Volkmann u. s. w., gebeten, in Berlin zusammenzutreten und sich darüber zu âusiern, welche 
Instrumente sie für den Kriegsfall beschafft haben móchten. Es erschien das um so wichtiger, als ja seder 
Professor eine Anzahl Schüler ausbildet. Wir baten die Herren, da wir nicht das Instruments eines 
jeden mitnehmen konnten, anzugeben, welche Instrumente sie für unbedingt nothwendig hielten, damit 
danach ihre Schüler für den Krieg bereits instruirt wâren. Aus diese Weise ist eine Art von Muster- 

instrumentarium zusammengestellt worden, womit die Herren erklârt haben, im Kriege auskommen zu 
können, — und dieses ist bei uns eingeführt worden. Jch musi es der Erwâgung der hohen Versamm- 
lung überlassen, ob sie vielleicht hieraus die Anregung entuehmen will, dasi sede Negierung in dieser Weise 
gleichfalls vorgehe.

Herr vr. Weber (Hessen):
Meine Herren, die Einwendungen, welche gegen die Redaktion des Commissionsantrages erhoben 

worden find, müssen gebilligt werden. So leid es mir thut, so kann ich nur dasjenige bestâtigen, was 
der Herr Oberst Cere sole gegen diese Redaktion eingewendet Hat, und es wird darüber auch nicht hinaus- 

gegangen werden können, weil dem Central-Comitó der Deutschen Vereine vom rothen Kreuz hiermit eine 
Vollmacht übergeben würde, welche unklar ware, und welche bei dem Preisausschreiben wahrscheinlich zu 
recht unangenehmen nachtrâglichen Rekriminationen führen dürfte. Es ist richtig, dasi der französische und 
deutsche Text nicht übereinstimmen. Jch glaube serner, es stimmen auch die Motive, die Herr Geheimer 
Rath Gurlt vorgetragen Hat, nicht vollstândig mit der einen und nicht mit der anderen Redaktion. Es
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ist in dem Bericht unserer Commission ausdrücklich hervorgehoben, basi nicht von Modellen, sondern von 
Gegenstanden in natura die Rede sein solle, die geliefert werden sollen. In dem Vortrage hier ist aber 
nur die Rede von der Feststellung und der zweckmasiigsten Beschaffung. Ich glande, es ist weder die 
Feststellung, die Nomenklatur allein, noch die Beschaffung allein, sondern es ist alles in allem: zweck- 
mahigste Raumvertheilung in einem transportablen Feldlazareth, zweckmahigste Art der Anfstellung und 
allerdings auch zweckmahigstes Inventar sür das Feldzareth, auherdem aber auch die zweckmàhigsten Stoffe, 
ans denen die Gegenstânde gesertigt werden sollen; und mit der zweckmâhigsten Auswahl der Stoffe ist 
dann selbstverstândlich auch in einem gewissen Mahe bereits verdunden die Angabe, ans welchen Bezugs- 
quellen die Gegenstânde beschafft werden können. Es würde, wie ich glande, ein nicht annehmbares 
Mandat sein, welches dem Deutschen Centra-Comits übertragen werden soil, wenn es den Auftrag in 
dieser Form überwiesen bekâme. Es scheint lmir aber auch, dasi über das, was gefordert wird, eine Ueber- 
einstimmung herrscht. Wir wissen genau, was gemeint ist, und da scheint es mir, dasi in dem ersten Satz 
die deste innere Einrichtung eines transportablen Lazareths als Preisausgabe auszuschreiben wâre, dcch es 
ein transportables Lazarets) sein soll und nicht ein improvisirtes. Darüber ist keine Meinungsverschiedenheit. 
Es müsite also in dieser Beziehung eine Korrektur des franzôsischen Textes eintreten.

Herr von Crieg ern-Lhu mitz (Sachsen):
Ich môchte zu deu Worten, welche Se. Exzellenz Herr Geheimer Rath Weber gesprochen Hat, 

eine kurze Bemerkung hinzufügen. Wenn wir das alles weglassen, so fehlt eine Bestimmung, die ich sur 
unbedingt nothwendig halte, nâmlich die Morte: „eines sur eine gewisse Zahl von verwundeten und
erkrankten Soldaten bestimmten transportablen Lazareths. Diese Worle dürfen nicht weggelassen werden. 
Ich würde also unmasigeblich folgende Fassung vorschlagen:

Die beste Einrichtung eines transportablen, sür eine gewisse Zahl von Nerwundeten und 
Erkrankten bestimmten Lazareths.

Herr von demKnesebeck (Preuhen):
Meine Herren, ich môchte Jhnen vorschlagen, einsach zu sagen: die beste innere Einrichtung der in 

dem Jahre 1885 in Antwerpen prâmiirten Baracke Christoph und Un mack u. s. w., — dann, glaube 

ich, kann kein Zweifel sein, was gemeint ist.

Herr von Criegern-Thumih (Sachsen):
Ich môchte doch bitten, dah mein Amendement angenommen merde, weil der Vorschlag des Herrn 

von dem Knesebeck sich zu bestimmt aus ein einziges Object konzentrirt. Eine gewisse Latitüde muh 
doch gegeben sein in dem Preisausschreibeu, und ich glaube, es wird jedenfalls die prâmiirte Baracke die 
Grundlage bildeu. Aber einige Verânderungen können im Laufe der Zeit doch noch eintreten, und ein 
Mihverstândnih ist bei der Fassuug, die ich vorgeschlagen habe, absolut nicht môglich. Ich glaube, mein 
Vorschlag ist kurz genug und deutlich genug, und ich môchte ihn doch zur Annahme empfehlen, wenn 

Se. Exzellenz Herr Geheimer Rath Weber damit einverstanden ist.

Herr Dr. Weber (Hessen):
Ich habe mein Einverstândnisi Herrn von Criegern bereits privatim erklârt.

Herr Ellis sen (Frankreich):
Ich bitte die Conferenz, den Antrag des Herrn von Criegern anzunehmen, der die Willens- 

meinung der Kommission vollstandig wiedergiebt. Die Redaktion ist eine schwierige, und haben wir die 

nàheren Einzelnheiten der Commission überlassen.

Der Antrag des Herrn von Criegern lautet, wie bereits erwâhnt:
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„Die beste innere Einrichtung eines transportakten, für eine gewisse Anzahl von Ver- 

wundeten nnd Kranten bestimmten Lazareths."

Président:
Es liegt vor zunachst der Abânderungsantrag des Herrn von Criegern, mit dem sich Se. Exz. 

Herr Geh. Rath Weber einverstanden erklârt Hat, nnd mit dem sich Herr OberftCsrês ole wahrscheinlich 

auch einverstanden erklâren wird.

Herr C^rêsole (Schweiz):
Jch bin ebenfalls damit einverstanden, wenn die beiden Texte konsorm find, — das Bureau wird 

wohl das nöthige in dieser Beziehung besorgen.

Prâsident:
Es liegt noch der Vorschlag des Herrn Tasson oor:

die Konknrrenz ans der Ausstellung in Brüssel stattfinden zu lassen.
Jch weist nicht, ob Herr Tasson eine Abstimmung verlangt. Aber das Deutsche Central-Comité 

nimmt Akt von dem Wunsche, den Herr Tasson ausgesprochen Hat.

Herr Tasson (Belgien):
Jch verlange teine Abstimmung, aber ich bitte, dah dies in das Protokoll eingetragen wird.

Président:
Es erübrigt somit allein noch der Antrag des Herrn von Criegern.

Président:

Das Amendement lautet also dahin:
Jm zweiten Alinea zu sagen:

die beste innere Einrichtung eines transportablen, für eine gewisse Anzahl von Verwundeten 

nnd Kranten bestimmten Lazareths.
(Die Versammlung faht den Beschluh nach diesem Wortlaut mit groher Majoritat.)

Jch branche jetzt wohl über den ganzen Antrag nicht abstimmen zu lassen, da die Majoritat eine 
so grohe war, nnd ich dars also annehmen, dast die Conferenz im Ganzen die Propositionen der Commission 

mit der eben getroffenen Aenderung annimmt.

Prâsi dent:
Wir kommen nun zu No. VI. des Programmé:

Welche Mittel find anzuwenden, um nicht berechtigte Bereine zu verhinder», sich des 
Namens des rothen Kreuzcs bei Aufruf der öffentlichen Wohlthütigkeit zu bedienen?

Jch gebe das Wort dem Herrn Vice - Prâsidenten Tasson, der Namens des Belgischen Central- 
Comites Bericht erstatten wird.

Herr Tasson (Belgien.)
Der Bericht ist gedruckt nnd befindet sich in Jhren Handen, er ist von meinem Collegen in Brüssel 

abgefastt. In Belgien besteht ein groster Mihbrauch; viele Gesellschaften bestehen unter dem Namen 

des rothen Kreuzes. Sie erheben Beitrüge, ohne sie zu dem beabsichtigten Zweck zu verwenden. Wir 
sprechen den Wunsch ans, dast die Conferenz Mittel finde, einen derartigen Mihbrauch vorzubeugen.
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Herr von dem Knesebeck (Preuhen):
Jch habe den Wunsch, Ihre ganz besondere Aufmerksamkeit ans diesen Gegenstând zu lenken, weil 

ich glaube, dah er eine der praktischen Fragen enthâlt, die vielleicht die wichtigste ist von denen , die wir 

zu berathen haben.

Jch stehe nicht an. zu sagen, dah das, was bisher die Conferenzen als Wnnsche in dieser Beziehung 
ausgesprochen haben, in den meisten Vanderù im Gebiet der stommen Wnnsche geblieben ist. Nnd doch 
ist ein gewaltiger Unterschied zwischen einer Vereinsorganisation wie der unsrigen und dem vielfachen 
Vereinswesen, wie es in den verschiedenen Lândern den verschiedensten Zwecken dient. Uuser Vereinszweck 
ist: die von autoritativer Seite als nothwendig anerkannte Erganzung der staatlichen, in diesem Falle der 

militairischen Sanitâtspsiege. Wir nbernehmen somit freiwillig nicht nnr eine humanitare Psticht, sondern 
ich glande sagen zn dnrfen, wir haben insolge dessen Antheil an der Erfnllung einer staatlichen Psticht 

und in Ansübnng derselben, auch Anspruch ans gewisse Rechte. Wir sind eine Gesammtorganisation, 
welcher im Ernstfall Millionen und Millionen von Mitteln ans dem nationalen Wohlstand anvertraut 
werden, und ich glande, dcch eine solche Gesammtorganisation keine ganz gewöhnliche Erscheinung im Leben 
der Völker ist. Es ist aber eine ganz gewöhnliche Erscheinung im Leben der Menschen, datz, wo viele 
sich zu einem Zweck vereinigen, sie auch eines anyeren Symbols bedürfen, um das Gefnhl der Zusammen- 
gehörigkeit knnd zu geben. Und ich glande, dah wohl bei keiner Vereinigung eins olches Gefnhl berechtigter ist 
als bei einer solchen, die gegrnndet ist ans dem Brudersinn der Stâmme, der Bekenntnisse und der Nationen.

(Sehr gut!)
Ich habe also die Behanptnng gewagt, dah die Verpflichtung, die wir übernommen haben, uns 

bei deren Erfnllung den Anspruch geben kann anf die Gewahrung gewisser Rechte. Jch habe nicht den 
Kriegsfall im Auge. Im Kriegsfall ist das Genfer Kreuz in erster Linie der Representant der Genfer 
Convention. Im Kriegssalle ist durch bindende Bestimmungen das rothe Kreuz seitens der militairischen 
Organe geschntzt worden, nnd ich glande, dah wir ans den letzten kriegerischen Erfahrungen, die gemacht 
worden sind, immer weniger von einem Mitzbrauch des rothen Kreuzes im Kriege gehort haben.

Jch habe hier auch nicht im Auge die verschiedenen Arten des Mihbrauchs, welche von Privaten 
ausgeübt werden, um llîeklame fur ihre eigenen Interessen zu machen. Was ich im Auge habe und was 

dem Gegenstand unserer Tagesordnnng entspricht, ist speziell der Mihbrauch des rothen Kreuzes als Ver- 
einszeichen, und da, nnch ich sagen, habe ich auch zunâchst wieder die Friedenszeit im Auge. Meine Herren, 

wir mussen im Frieden arbeiten, um im Ernstfall, der an allen Enden der Welt tâglich ansbrechen kann, 
gerüstet zu sein. Der Friede ist fur uns eben so wichtig wie der Krieg; das ist ein Prinzip, welches wir, 
glande ich, langst anerkannt haben und welches feststeht. Der Friede dient uns aber auch dazu, uns den 
öffentlichen Kredit zu gestalten, der uns im Kriegssalle das Vertrauen erweckt, uns die Mittel der 
Nation in die Hânde zu geben, mit denen wir zu arbeiten haben. Was kann uns nun mehr diskredi- 
tiren nnd schâdigen, als wenn im Frieden Vereine bestehen können, die sich ohne weiteres unter das rothe 
Kreuz stellen, die ein rothes Krenz als Symbol snhren und die wir nicht daran hindern können, — ohne 

datz sie doch Antheil an unserer Organisation haben.
Jch stage mich also: wo ist im Frieden der Schütz? und damns bleibe ich die Antwort schuldig. 

Auch der Herr Referent Hat uns ans seinem eigenem Lande die Erfahrung bestàtigt. Vergegenwârtigen 
Sie sich die Situation: unser Vereinszeichech, welches gleichzeitig das Symbol einer internationalen 
Uebereinkunft der Regierungen ist, befindet sich in der Lage, schutz- und wehrlos zu sein in dem Falle, wo 
Leute und. Vereine, die mit uns nichts zu thun haben, es gebrauchen wollen, gleichviel zu welchen 
Zwecken. Aber natürlich können sie es immer nur angeblich zn Zwecken gebrauchen, die mit dem rothen 
Kreuz in Verbindung stehen. Es können aber Falle eintreten, und sind eingetreten, wo Vereine, die wir
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menials aufgenommen haben wiirden in unsere Organisation, trotzdeni das rothe Kreuz gebraucht haben. 
Jch will hier nicht ans Einzelnes eingehen, weil ich Jhre Zeit nicht lange in Anspruch nehmen will, und 

ich kann es nicht, weil wir in öffentlicher Sitzuiig find und ich nicht als Anklâger auftreten darf. Jch 
habe aber bis in die neuste Zeit gesehen, dah dieser Mihbrauch fortwâhrend stattfindet. Es ist also keine 

Uebertreibung.
Je mehr wir uns aber der Ueberzeugung. hingeben, dah dieser Gedanke der freiwilligen Hülfsthâtigkeit 

— der, vergessen Sie das nicht, alter ist als die Genfer Convention und fur den die Genfer Convention 
bisher das legale Verhâltnis geschaffen hat —, dah der eine feste, bleibende Form gewonnen Hat; je mehr 
wir davon durchdrungen find, dah der Ernst des Gedankens immer greisbarere Gestalt gewinnt, dah wir 
unbedingt eine immer gröhere Verantwortlichkeit übernehmen, durch das, was wir thnn; je mehr wir, an 
der Schwelle des Jahres, in dem vor 25 Jahren dieses Werk ins Leben gerufen wurde, uns der Ueber
zeugung hingeben, dah dasselbe heutzutage sich gewaltig entwickelt hat, — desto mehr find wir auch ver- 
pflichtet dafür zu sorgen nnd dahin zu wirken, dah unser Vereinszeichen geschiitzt werde.

Jch habe umsomehr den Wunsch, Jhre Aufmerksamkeit ans diesen Gegenstand besonders zu lenken, 
weil ich in dem Belgischen Bericht einen Passus gefunden habe, der mich frappirt Hat. Es ist da gesagtp

In einzelnen Lândern ist die vorliegende Frage zwar angeregt, indeh noch nicht entschieden 
worden, da die Regierung den Beschluh der internationalen Conferenz abwartet, nm danach 

ihre Mahnahmen zn treffen. Dies ist speziell in Danemark der Fall.

Ich weih nicht, inwieweit etwas âhnliches auch in anderen Lândern der Fall ist; aber ich habe 

keine Veranlassung anzunehmen, dah das nicht richtig ware.
Jch frage Sie nun: find wir nicht doppelt verpflichtet, uns heute ernstlich mil dieser Frage zu be- 

schâftigen und vielleicht zu einer Resolution zu gelangen, die in etwas prâziserer Form ausspricht, woranf 

es ankommt?
Jch möchte dann noch vor einem mich verwahren. Wir haben diese Angelegenheit schon in Gens 

besprochen und es ist da der Einwnrf erhoben worden, wir konnten uns nicht damit befassen, deun das 
betrâfe die Genfer Convention. Keine geringere Antoritât als unser verehrter Mitarbeiter Herr Staatsrath 

Martens hat aber gesagt, in der Genfer Convention steht nichts von einem Mihbranch des rothen Kreuzes; 
und ich kann mich dem auch nur anschliehen und hinznfngen, dah es hier zunâchst nicht auf das spezifische 

rothe Krenz der Genfer Convention ankommt, sondern auf das rothe Kreuz als unser Vereinszeichen. 
Jch mache Jhnen also den Vorschlag, dah, wenn Sie überhaupt geneigt find, diese Resolution anzunehmen 
und diesem Gedanken eine Fassung zu geben, Sie dann nicht blos sagen mussen:

„Die internationale Conferenz wolle den Wunsch aussprechen. dah in jedem Staate, welcher 
der Genfer Convention beigetreten ist, eine Gesellschaft des rothen Kreuzes, von der Regierung 

als dem öffentlichen Wohle dienend anerkannt wird u. s. w.,

sondern dah Sie hinter den Worten „eine Gesellschaft des rothen Kreuzes" einschalten:
„welcher allein mit ihren Organen das Recht zustehen soil, das Vereinszeichen zn fnhren."

Meine Herren, ich gebe mich nicht der Illusion hin, dah ein solcher Zusatz uns weiter fnhren wird, 
und ich sehe voraus, dah wir vielleicht in fünf Jahren, wenn wir wieder zusammenkommen, noch auf 
demselben Fleck stehen. Jch glande aber, es wnrde dem Ansehen dieser Versammlung entsprechen, dah sie 
eimnal aussprâche, dah wir bis zu einem gewissen Grade das Recht zu haben glauben, dieses Vereinszeichen 
allein zu führen, und dah darm auch eine Verpflichtung liegt, dah unser Vereinszeichen geschützt werde.

Bedenken Sie eins, meine Herren, im Kriege ist das rothe Kreuz der Genfer Convention der 
Schild, der uns schützt. Er schicht uns alle, er schicht die amtliche Sanitâtspflege, er schicht die freiwillige

17
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Sanitâtspslege. Jm Frieden find wir freiwillige Hülfsgesellschasten, die Hüter dieses Ehrenschildes, und 
ich glaube, es liegt in unser aller Interesse, dah er rein und makellos dastehe vor der Welt!

' (Bravo!)
Wenn Sie daher mit diesen Ansichten übereinstimmen und bedenken, dah die Regierungen ans die 

Beschlüsse dieser internationalen Conferenz sehen, so mussen wir zu einer Resolution kommen, die wenigstens 
mit klaren und deutlichen Worten ausspricht, wie die thatsâchlichen Verhâltnisse liegen und betont, dah — 
wie ich zu wiederholen wage — wir ein gewisses Recht zu haben glauben, dah wir allein dieses Vereins- 
zeichen führen und so wird auch daraus ein Schütz sur unser Vereinszeichen erwachsen.

(Lebhaftes Bravo!)

Herr Viceprâsident von Oom übernimmt sur den ferneren Verlauf dieser Sitzung den Vorsitz, an 
Stelle des Herrn Prâsidenten Sr. Erlaucht des Grafen zu Stolberg.

Herr Sachs (Baden):
Ich möchte mich mit warmen Worten fur die Annahme des Antrages des Herrn von dem 

Knesebeck aussprechen. Die Wichtigkeit dieser Frage ist seit langer Zeit anerkannt. Man Hat sich vielfach 
mit derselben beschaftigt, man ist in ihre Berathung eingegangen, namentlich auch ans dem Vereinstag 
der Deutschen Vereine in Frankfurt. Immer wieder aber ist man zurückgeschreckt vor bestimmten Be- 
schlüssen, lediglich in der Erwâgung, dah die Anwendung solcher Beschlüsse mit Hindernissen verdunden 
sein wnrde, welche kaum überwindlich erscheinen dürften. Ich glaube aber, dah diese Schwierigkeiten uns 
nicht hindern können noch dürfen, den Regierungen gegenüber einen Wunsch auszusprechen. Dah aber 
wirksame Mahregeln in dieser Hinsicht nur durch gesetzgeberische Akte ausgeführt werden können, das ist, 
glaube ich, nicht zu bezweifeln. Ich bin also ganz und aus vollem Herzen der Ansicht, dah wir den 
Wunsch aussprechen, es möchte den Staaten gefallen, diese Frage in Erwâgung zu ziehen und unsern 
Wunsch durch entsprechende staatliche Mahregeln zu sanctioniren und zur Ausführung zu dringen. Gerade, 
weil dieser Weg der einzige ist, der zum Ziele führen kann, befürworte ich die Annahme der Fassung, wie 
sie Herr von dem Knesebeck vorgeschlagen Hat, weil diese Fassung alle Mihverstandnisse ausschlieht, 
namentlich auch das leicht mögliche Mihverstândnih, welches sehr beklagenswerth sein wnrde, dah es sich 
darum handele, in jedem Staate nur eine Gesetlschaft zu monopolisiren. In dieser Beziehung möchte ich 
daraus aufmerksam macheu, dah noch nicht in allen Staaten die organische Vereinigung der Manner- und 

Frauenvereine vollstândig durchgeführt worden ist, dah also die Möglichkeit ins Auge gefaht werden muh, 
dah in demselben Lande zwei oder mehr Vereine vollstândig aus demselben Boden stehen und als voll- 
kommen gleichberechtigt anerkannt werden mussen. Dieser Sinn wird durch die sehr gut gewâhlten Worte 
getroffen, besonders durch den Zusatz „welche allein mit ihren Organen u. s. w." Es ist also unter der 
einen Gesetlschaft, welche allein mit ihren Organen das Recht haben soll, das rothe Kreuz zu führen, die 
Gesammtheit derjenigen Vereine gemeint, welche legal anerkannt find und aus dem Boden des gemein- 
samen Zweckes stehen. Ich möchte Sie daher bitten, das Amendement des Herrn von dem Knesebeck 

anzunehmen.

Herr von Martens (Ruhland):
Ich spreche meine vollstândige Zustimmung zu dem von Herrn von dem Knesebeck gemachten 

Vorschlage aus. Zu Nnrecht Hat man hervorgehoben, dah der vor drei Iahren in Gens gestellte Antrag 
gegen das Prinzip der Convention sei. Damals habe ich gemâh der Jnstruktion, die mir von meiner 
Regierung gegeben war, und die meinem persönlichen Ansehen entsprach, gesprochen. Ich thue dies heute 
gleichfalls. Auch heute habe ich die Freude, gerade auch infolge der mir gegebenen Jnstruktion, mich dem 
Vorschlag des Herrn von dem Knesebeck anreihen zn dürfen. Jedoch bin ich der Ansicht, dah man
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noch weiter und encrgischer in der Verfolgung des Mistbrauches des rothen Kreuzes gehen solite. Es giebt 
zwei Mitici, den Mistbrauch des rothen Kreuzes zu verhinder», welches anerkannt ist, und welches allein 
ein Anrecht darauf Hat von der Gesetzgebuug aller Lânder geschiìtzt zu werden.

Das erste Mittel geht dahin, dast die Staaten in ihre Gesetzgebung einen bezüglichen Strafartikel 
aufnehmen oder Verwaltungsbestimmungen dieser Art schaffen; dast zweite Mittel geht dahin, dast dem 
internationalen Comité als juristische Person das Recht und die Pflicht zusteht, den Mistbrauch des rothen 
Kreuzes zu verdicten. Herr von dem Knesebeck schlagt uns das erstbezeichnete Mittel vor, dem ich 
mich auschlieste; indest bedauere ich, nicht auch das zweite in Vorschlag dringen zu können, welches mir sehr 
nothwendig erscheint. Das Belgische Central-Comitó beantragt, das internationale Comitó zu beauftragen, 

die Regierungen zu ersuchen Mahnahmen gegen den Mistbrauch des rothen Kreuzes zu treffen; ich glande 
jedoch, das; das internationale Comité derartige Ersuchen an die Regierungen zu richten nicht in der 
Lage ist.

Hèrr Graf della Sornagli a (Italien):
Als Prâsident des Italienischen Central - Comitós hade ich die Freude, aussprechen zu können, dast 

die Jtalienische Regierung den hier kundgegebenen Wiinschen bereits entsprochen Hat, und zwar in dem Sinne, 
dast àusdriìcklich destinimi ist, dast diejenigen Geselschaften, welche bei Beginn eines Krieges neugebildet 
werden, sich der Geselschaft vom rothen Kreuz offiziel unterzuordnen haben und die Regierung keinè 

anderen anerkennt. Wenn das rothe Kreuz groste Pflichten zu erfnllen Hat, so must es auch das Recht 
haben, gegen einen Mistbrauch seines Wahrzeichens geschiìtzt zu sein.

Herr Tasson (Belgien):
Ich erklâre. dast ich mich den Antrâgen des Herrn von dem Knesebeck anschlieste.

Herr von dem Knesebeck (Preusten) :
Es besteht ein kleines Mistverstandnih zwischen Herrn von Martens und mir.
Ich hade mich auf seine Autoritât geftützt, wenn ich aussprach, dast wir das Recht hâtten, uns mit 

dieser Frage zu beschaftigen im Gegensatze zu den auf der Genfer Conferenz gethanen Aeusterungen.

In der Genfer Convention wird der Mistbrauch des rothen Kreuzes nicht erwcihnt.

Biceprasident Herr von Oom:

Ich bringe jetzt den Antrag des Herrn von dem Knesebeck zur Abstimmung.
Schriftführer von Criegern-Thumitz (Sachsen):

Ich erlaube mir, nockmals den Antrag, wie er sich jetzt mit dem Zusatzantrag des Herrn von dem . 
Knesebeck stelt, vorzulesen. Cr lautet:

„Die Internationale Conferenz spricht den Wunsch aus, dast in jedem Staate, welcher 
der Genfer Convention beigetreten ist, eine Geselschaft des rothen Kreuzes offiziel anerkannt 
wird, als allein berechtigt, sich fur sich und ihre Organe des Zeicbens des rothen Kreuzes als 

des Wahrzeichens ihrer Wirksamkeit bedienen zu dürfen."

(Die Versammlung nimmt die Resolution in dieser Fassung einstimmig an.)

Biceprasident von Oom:
Wir kommen nun zu Nr. VII. unseres Programmé:

Die Errichtung internationaler Museen für das Sanitats-Material.

Ich ertheile das Wort dem Berichterstatter, dem Herrn Delegirten der Niederlande.

17"
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Herr Pompe van Meerdervoort (Niederlande):
Meine Herren! Jch habe darauf aufmerksam zu machen, daff über diesen Gegenstand schon mehrere 

Male in den früheren Conferenze» verhandelt worden ist, nâmlich in Berlin, Paris, und zuletzt anch 
in Gens.

Meine Landsgenossen haben erst l870 im Dienste des rothen Kreuzes helfend eintreten und, da es 
uns an Personal und Material sehlte, unsere Thâtigkeit in dem plötzlich eingetretenen Kriege uoch nicht 
vollstândig entwickeln können. Indeff wir haben gethan, was in unseren Krasten stand. Aber nach 1870 
haben wir Zeit gehabt, unsere Anordnungen zu treffen, und hierbei kommt speziell das Material in 

Betracht, was ich als eine der wichtigsten Fragen betrachte.
Man sagt nun, wir könnten das Material der offiziellen Sanitâtspflege einfach kopiren. Zweifels- 

ohne finden sich in diesem Material gute Ausführungen, die wir nutzbringend verwenden können. Aber 
wenn die offizielle Sanitatspflege sich auf das nothwendigste beschrânken muff, so ist dies nicht der Fall 
bei dem rothen Kreuz; wir dagegen haben ein anderes Mandat, nâmlich, den Wünschen der Bevölkerungen 
nachzukommen, die uns genügende Geldmittel zur Verfügung stellen, um uns in den Stand zu setzen, wie 

sie es wünschen, daff wir in Bezug auf Material, Transportwesen u. s. w. das bestmögliche thun, deshalb 
muff unser Material in mannigfacher Beziehung von dem offiziellen Material abweichen. In diesem Sinne 
ist der Borschlag des verstorbenen Grafen S sruri er aufzufassen, ein internationales Museum zu grimden, 
in welchem jedes Landes-Comits seine Studiën im Interesse des rothen Kreuzes machen kann. Diese 
Idee ist vorlaufig berathen und im Princip angenommen worden, indeff hat man hervorgehoben, dah die 

'Ausführung groffe Schwierigkeiten darbieten wiirde. Aber well eine Sache schwierig ist, darf man sie 
nicht aufgeben. Diejenigen, welche sie durchführen wollen, mussen nur gröhere Mnhe aufwenden. Leider 
ist Graf Sorurier verstorben. Wenn er noch am Leben ware, würde er besser als ich, diese Frage ver- 
theidigen. Graf Sórurier war ein tapferer Vorkâmpfer der Einführung guten Materials und hat sich 
der Lösung dieser Frage vollstandig aufgeopfert.

Man hat die Einwenduug gemacht, die Einrichtung wnrde sehr viel Geld kosten; darin irrt man 
sich nicht, aber in der Zukunft wird man viel dadurch sparen. Zndem den Landes-Eomites durch ein 

permanentes Museum die Gelegenheit geboten wird, die verschiedenen Formen des Materials zu stndiren 
und zu vergleichen, werden sie in die Lage gesetzt, nicht alle Versuche erst zu machen.

Ueberdies wiirde das Material mehr uniform werden, was von groffer Wichtigkeit ist. Ich ruse in 
dieser Beziehung in die Erinnerung zuriick, was Herr Elliss en auf der letzten Conferenz gesagt hat, 
wie es dringend nöthig sei, dah die Kranken-Tragbahren uniform seien, um in den verschiedenen Eisen- 

bahnfahrzeugen verwendet werden zu können.
Ich habe mit mehreren Mitgliedern uuserer Conferenz gesprochen, sie find nicht alle einig über das 

Wie, aber alle einig über das Princip der Forderung. Ich glande, daff das Museum wird entstehen müssen. 
Ich habe meine Jdeen darüber in meinem Bericht auseinandergesetzt. Jch habe eine Klausel hineinsetzen 
zu müssen geglaubt, nâmlich die, daff in den nöthigen Fâllen die Negierungen wohl einen Antheil nehmen 
könnten an der Ausgabe für das Museum. Jch habe es deswegen gethan, um der Einwendung zuvor- 

zukommen, daff es zu viel Geld kosten möchte., Jch glaube aber, daff es nicht nöthig sein wird. Die 
Frage ist schwer zu lösen; das rothe Kreuz Hat indeff schon ebenso schwierige gelöst. Mit gutem Willen 
und Energie wird man sie zu lösen vcrmögen. Indeff wird in dieser Conferenz eine endgültige Entschei- 
dung nicht herbeigeführt werden können, da die Central-Comités noch nicht darüber ihre Ansichten aus- 

gesprochen haben, — und deswegen schlage ich vor:
„Die Conferenz möge beschlieffen, die Frage dem internationalen Comité zu überweisen 

zur Vorbereitung für eine künftige Conferenz; ich schlage gleichzeitig vor, daff die Landes-Comites
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dem internationalen Comité ihre Ansichten mittheilen, damit letzteres in der Lage ist, sich über 

die Ausführbarkeit eines internationalen Museums eingehend zu âuhern."

Freiherr von der Reck (Baden):
Jch hatte die Absicht, eine Bemerkung zu machen zu dem Antrage der Commission, wie er in dem 

gedruckten Bericht vorliegt. Nachdem aber dieser mündliche Antrag soeben gestellt worden ist, die Sache 
zu vertagen, und an eine nâchste Conferenz zu verweisen, ist die Bemerkung erledigt, die ich vorzubringen 

die Absicht hatte.

Herr El lissen (Frankreich):
Die vorliegende Frage ist auf der Genser Conferenz aufgestellt, und von der Conferenz aus die 

nachstfolgende verlegt worden. Nachdem die französische Gesellschaft mit dem Referate betraut worden war, 
wurde mir die Ehre, das Amt als Berichterstatter zu übernehmen, zu Theil. Jch habe manche Mühe 

gehabt, mich mit dem verehrten Grafen Sörurier zu verstandigen, und gerade als wir zu einer Ver- 
stândigung gelangt waren, risi der Tod unseren theueren Kollegen aus unserer Mitte. Bei dieser Sach- 

lage glaubten wir diese Frage nicht weiter untersuchen zu sollen und ich habe Anstand genommen, auf der 

Conferenz eine Diskussion eröffnen zu lassen, die das Andenken des Verewigten berühren könnte. Nachdem 
aber nun einmal die Diskussion eröffnet ist, glaube ich die Bemerkungen nicht unterdrücken zu dürfen, die 
ich gemacht haben würde, weun ich als Berichterstatter sungirt hatte.

Die Frage wurde im Jahre 1869 von unserem verehrten Prâsidenten Grafen Sörurier angeregt 

zu einer Zeit, wo man ihr noch nicht ihre heutige Bedeutung beilegen konnte. Man stellte im Jahre 1867 
einige Modelle auf der Ausstellung aus und von da ab begann man sich mit diesem Gegenstande zu be- 

schaftigen, indem Graf Sörurier diese Modelle sammelte. Im Jahre 1869 auf der Berliner Conferenz 
würdigte mandie Bedeutung, welche eine eingehende Behandlung dieser Angelegenheit haben würde, und 

man sprach den Wunsch aus, dah die Gesellschaften vom rothen Kreuz sich eingehend mit ihr beschaftigen 
mochten. Aber der Krieg 1870/71 Hat diese Absichten völlig geândert; die diesbezüglichen Unterstützungen 
wurden überaus rasch vorgeuommen und allenthalben beschaftigte man sich mit ihnen. Man ersand 

Wagen, Tragbahren und Sanitâtsmaterial seder Art. Mit Rücksicht hierauf haben wir geglaubt, dah die 
Gründung eines internationalen Museums unmöglich ist, sofern man nicht ein Museum mit ganz grosi- 
artigen Dimensionen in Angriff nimmt. Aber wo hierzu den Raum finden, wer solite sich wohl mit 
seiner Unterhaltung befassen, wer die nöthigen Geldmittel gewâhren? Sie haben bemerkt, meine Herren, 
wie zahlreich die Gegenstande find, welche die kleine Ausstellung bilden, die sich hier in unserev unmittel- 
baren Nâhe befindet. Man sieht dort vielerlei, aber welchen verhâltnihmâhig grosien Raum beansprucht 
auch diese kleine Ausstellung. Glauben Sie nun, dasi es möglich sein würde, das Sanitâtsmaterial aller 

' Gesellschaften vom rothen Kreuz zu vereinigen? Jch habe nicht das Recht darüber zu debattiren, dasi die 

Angelegenheit an das internationale Comitö zurückgewiesen werde, zumal eine derartige Masinahme die 
Angelegenheit nicht weiter bringen wird. Jch werde vielmehr beantragen, aus die Absicht ein internatio
nales Museum zu errichten, Verzicht zu leisten, auf eine Absicht, die im Jahre 1869 sehr am Orte zu 

sein schien, jetzt aber unausführbar geworden ist. Jetzt genügt es, dah sede Gesellschaft ihr eigenes Ma
terial aufstellt und ein Landes-Museum errichtet, das stets densenigen, die es zu besuchen wünschen, geöffnet 
sein soll. Wir haben geglaubt, dasi es sich empfehlen liehe, und dasi es genügend ware, die Zeichnungen 
der einzelnen Modelle in den verschiedenen Lândern untereinander auszutauschen, und verzichten aus die 
Verwirklichung des von uns auf der Genser Conferenz ausgesprochenen Wunsches.

Das Französische Comitö Hat bereits damil schon angefangen und ein Album in diesem Sinne 
eingerichtet, von dem ich bedaure, dah ich in Folge eines Zwischensalles bei der Zollstelle heute nicht Ge-
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legenheit habe, es Jhnen verlegen zu können; aber ich hoffe es morgen zu erhalten und dann die Freude 
zu haben, es dem hiesigen Badischen Comité überreichen zu können als Zeichen unseres Dankes sür die 
Aufnahme, die wir in Carlsruhe gefunden haben.

Alle Gesellsckaften vom rothen Kreuz können in gleicher Weise vorgehen, und wenn sie sâmmtlich 
den Weg, den die Französische Gesellschaft eingeschlagen Hat, befolgen, wird in Wirklichkeit ein internatio
nales Museum geschaffen sein.

Herr Moynier (Internationales Comité):
Das internationale Comité kann nicht seine Meinung über eine Frage abgeben, über welche die 

bedeutendsten Sachverstândigen noch nicht schlüssig geworden sind. Wenn die Conferenz der Ansicht ist, dah 
das internationale Comité eine Cnquete bei den Central-Comités anstellen soll, um deren Ansichten einzu- 
holen, wird das internationale Comité gerne diesen Beschlüssen nachkommen. Aber es nuch sich seder 
Meinungsâuherung enthalten, da ihm keine genngende technische Erfahrnng zu Gebote steht, um einen 

genügenden Ausschluh zu geben.

Herr Pompe van Meerdervoort (Niederlande) (Berichterstatter):
Meine Herren! Im Jahre 1884 handelte es sich um ein vollstândiges internationales Museum 

Man Hat eingewendet, daff die Herstellung eines solchen Museums zu viel kosten wird; aber es handelt 
sich ja nicht um eine Aufstellung von sàmmtlichem. Sanitâts-Material, das existirt; das ware sclbstredend 
zu theuer. Cs handelt sich nur um einige der besten Modelle, so dah die Gesellschaften ihre Auswahl treffen 

können. Ich habe in meinem Berichte gesagt:
Mit Errichtung von Museen sur die einzelnen Lânder Hat die Conferenz sich nicht zu befassen, 
diese Frage wird von den verschiedenen Central-Comites eben der Lânder zu entscheiden sein. 
die daran ein Interesse haben Uns Hat vielmehr die Frage zu beschâftigen, ob ein oder mehrere 
internationale Museen zu errichten sind.

Die Frage kann heute noch nicht entschieden werden; denn der Bericht ist erft einige Tage vor 
Eröffnung der Conferenz erstattet worden. Ich habe also vorgeschlagen, die Frage an das internationale 
Comité zurückzuweisen und das Museum selbst in Gens zu errichten.

Wenn wir uns dahin entscheiden sollten, dah überhaupt kein internationales Museum errichtet werden 
soll, so würden wir eine Entscheidnng treffen in einer Sache, die noch nicht ganz aufgeklârt ist.

Schriftführer Geh. Reg. Nath von Criegern-Thumitz (Sachsen):
Es liegen zwei Antrâge vor, der des Herrn Ellis sen und des Niederlândischen Central-Comitös.

Der Antrag des Herrn Ellis sen wie solgt:
Jndem die Conferenz den Wunsch wiederholt, dah jedes Central-Comitê ein Album über sein 
Material herausgebe, giebt sie der Ueberzeugung Ausdruck, dah die Herausgabe solcher Albums 
und deren gegenseitiger Austausch die Gründung eines internationalen Museums überflüssig 

machen würde. —
Der Antrag des Niederlândischen Comités lautet:

Die Frage über die Errichtung eines internationalen Museums dem internationalen Comité 
zu Gens mit dem Auftrage zu übergeben, der nâchsten internationalen Conferenz einen ein- 

gehenden Bericht über die Ausführbarkeit dieser Idee zu erstatten.

Herr Viceprâsident von Oom:
Ich denke, wir legen zunâchst den Borschlag des Herrn El lissen der Abstimmung zu Grnnde. 

(Der Antrag des Herrn Ellissen, durch Aufstehen und Sitzenbleiben zur Abstimmung

gebracht, wird angenommen.)
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Herr Hah (Preuhen):
Meine Herren, ich habe Zhnen mitzutheileu, dah Herr Or. zur Ni eden die Güte haben wird, 

Jhnen das Modell einer von ihm erfundenen beweglichen Baracke zu zeigen und zu erklâren. Er lâht 
Sie bitten, ehe Sie das Hans verlassen, einen Augenblick in die ans der anderen Seite gelegenen Râume 

zu treten, in denen sich die kleine Ausstellung befindet, um diese Erklarung entgegenzunehmen.

(Die Sitzung wird hierauf um 1 Uhr vertagt.)

(Die Sitzung wird um I ^ Nhr wieder eröffnet.)

Viceprâsident von O om:
Der Herr Berichterstatter von Nr. Vili des Programmé ist nicht anwesend; ich schlage deshalb vor, 

diese Frage ans morgen zu verschieben.
(Zustimmung.)

Wir kommen demnâchst zum IX. Gegenstande des Programms:

Durch welche Mahnahmen kànnen die Bevôlkerungen zu wirksamer Unterstützung 
der auf dein Kriegstheater thütigen Gesellschaften vom rothen Kreuz angeregt werden?

Ich ertheile dem Berichterstatter, dem Herrn Delegirten der Schweiz das Wort.
Berichterstatter Herr Wernly (Schweiz):
Es ist unserem Schweizerischen Landes-Comitê der zutrauensvolle Auftrag geworden, Referai und 

Propositionen über die eben verlesene Frage einzubringen.
Der Versnch zu einer Lösung und Beantwortnng dieser Frage, den wir einzusenden die Ehre 

hatten, liegt gedruckt in Jhren Hânden, und wir dürfen voraussetzen, es seien Jhnen unsere bezüglichen 
Ausführungen und Vorschlâge somit bekannt geworden. Ich erlaube mir deshalb, nur noch einige wenige 
Bemerkungen denselben mündlich beizufügen und in Kürze unsern Standpunkt, unsere AuffassUng und Ge- 
danken in vorliegender Frage zu resümiren.

Meine Herren! Nur mit grohem Bedenken haben wir uns der uns gestellten Ausgabe unterzogen; 

ist doch unsere Schweizerische Gesellschaft vom rothen Kreuz nicht nur eine der kleinsten, sondern auch 
eine der süngsten im segensvollen Kranz der übrigen Vereine; die Eristenz unseres Vereins reicht wenige 
Jahre zurnck; uns fehlt deshalb das, was zu richtiger und praktischer Beantwortung unserer Frage vor 
Allem nothwendig erscheint: nâmlich die Einsicht, die nur aus der Erfahrung langerer Vergangenheit 
erwâchst. Wenn wir uns dem Versuch einer Lösung dennoch gehorsamst unterzogen haben, so bitten wir 
Sie um Nachsicht; Sie wollen es nicht für unbescheiden halten, wenn im grohen Concert der Friedens- 
und Liebesarbeit auch eine kleine Stimme mittônt und zur Harmonie mitzuwirken sich getraut.

Jndeh bot uns die aufgestellte Frage auch in obj ektiver Weise Schwierigkeit, indem ihre vorliegende 
Formulirung an sich für den Beantworter eine ver schiede ne Auffassung zulieh und es in Zweifel stellte, 
welche Bevôlkerungen zu wirksamer Unterstützung der auf dem Kriegstheater thâtigen Gesellschaften vom 
rothen Kreuz angeregt werden sollten; find es die Bevôlkerungen der kriegführenden Lânder selbst? oder 
find es die der neutralen beziehungsweise der am Kriege nicht betheiligten Nationen? oder wieder, find 
beide Categorie» zugleich gemeint? Mit Rücksicht auf diese Ungewihhert haben wir uns erlaubt, unsere
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Frage dahin zu modifiziren, dah wir barin die Hülfs-Aufgabe und das Interesse lediglich neutraler Be- 
völkerung in Betracht gezogen haben.

Zum Jnhalt der Frage selbst übergehend, muh vorerst constatirt werden, dah ihre Aufstellung aller- 
dings höchst zeit- und zweckgemâh ist, und dah es ja sur Zeiten des Kriegselendes von groher Wichtigkeit 
ist, wenn in Friedenstagen schon die Sache des rothen Kreuzes möglichst tiefe und breite Wurzeln in Herz 

und Bruft der Bevölkerung bis in die untersten Schichten Hat schlagen können.
Es ist aber eine nicht zu bestreitende Thatsacke, dah, wenn dies solt geschehen können, die Bevöl

kerung noch viel intensiver und extensiver in das Verstândnih der freiwilligen Hülfsthâtigkeit des rothen 

Kreuzes eingeführt werden muh. Das Interesse und die active Betheiligung des Volkes wird um so leb- 
hafter und allgemeiner sein, je gröher und klarer seine Einsicht in die Aufgabe und den Segen des rothen 
Kreuzes ist. Es ist aber ebenso Thatsache, dah es an diesem Verstândnih, an der Kenntnih seiner Zwecke 
und Bestrebungen im Publicum vielerorts noch fehlt, und dah dieselben noch vielmehr popularisirt werden 
müssen, insbesondere in den lândlichen Bevölkerungen. Wie Hat Solches zu geschehen? Wir schlagen 
Jhnen hierfür zweierlei Wege und Mittel vor: 1) Theoretische. 2) Practische.

Was die er ster en Mahnahmen betrifft, also den Weg der Theorie, so haben wir die Ehre Jhnen 
zu diesem Zwecke vi er er lei Mittel zu geneigter Rück'sicht zu empfehlen:

I. 1. Absassung einer popular gehaltenen Broschüre, welche kurz, packeud, klar und 
erschöpfend das rothe Kreuz behandeln und namentlich zeigen solite, welche Segnungen das 
rothe Kreuz schon in den bisherigen Kriegen geschaffen Hat, und ferner, in welcher Weise die 
Bevölkerung sowohl in Zeiten des Friedens als des Krieges daran sich richtig betheiligen könnte.

2. Es sollte noch vielmehr, als bisher geschehen, die Tag espresse, sowohl die grohe wie 
die kleine, locale, zur Besprechung und Belehrung über das rothe Kreuz benutzt und heran- 
gezogen werden durch die Central-Vorstânde und Mitglieder der Landes-Vereine.

3. Von Zeit zu Zeit sotlten kleine Flugblatter ausgehen, welche sort und sort das grohe 
Publikum auf dem Lausenden erhalten über dasjenige, was da und dort in Sachen des rothen 
Kreuzes und seiner Fortentwicklung gethan wird. Es kann das nur zur Nacheiserung anspornen.

4. Es erscheint als wünschenswerth, dah die Jugend schon durch die Volksschule in die 
Kenntnih unserer Ziele, Grundsâtze und Werke eingeführt werde. Wir denken hier namentlich 
an eine bezügliche Berührung und Behandlung im Geschichts-und N e l i g i o n s-Unterricht.

II. Praktische Mittel:
1. Die Bevölkerung ist vor allem dadurch zur Betheiligung am Hülsswerk des rothen Kreuzes 

beizuziehen, dah dieselde zu regelmâhiger Sendung von G e l d beitrâgen angeregt wird, und 
namentlich die weitveröreitete falsche Meinung zu bekâmpfen, als dürfte mit solchen Sammlungen 

gewartet werden bis zu einem Kriegsansbruch.
2. Mehr oder weniger enge Beziehung und organische Verbindung der in einem Lande schon 

bestehenden gemeinnützigen Vereine und Wohlthàtigkeitsgesellschaften unter dem Banner des 
rothen Kreuzes.

3. Einführung und Subventionirung von Vorbildungskursen sur Krankenpflege und Lazareth- 
dienst.

4. Anlegung von Krankenmobiliendepots in gröheren Ortschaften des Landes.
Meine Herren! Wir oerhehlen uns nicht, dah unsere Vorschlâge nicht sur alle Lânder geeignet 

find, dah es schwer halt, allgemein gültige Mahregeln namhaft zu machen, und dah sich die praktische 
Lösung dieser Frage je nach der inneren Beschaffenheit der verschiedenen Lânder entweder da complicirt,
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oder dort modisizirt. Wir haben nur die Mittel genannt, von denen wir in uns ere m Lande Ge- 
brauch- machen winden und haben deshalb davon Umgang genommen, sàliche Antrâge zu stellen. 
Wollen Sie dieselden nur als Anregung auffassen!

Herr vr. Ritter von Arneth (Oesterreich):
Ich habe mir nur das Wort erbeten zu einigen Bemerkungen, die im Grnnde wahrscheinlich zu 

keinem praktische» Ergebnih führen werden. Es erschien mir aber doch am Orte, darauf hinznweisen. 
Der Herr Vorredner Hat in seiner warm gehaltenen Anrede selbst gesagt, dah über diesen Punkt verschiedene 
Auffassungen geltend gemacht werden können. Die Auffassungen, die er vertreten Hat, find meiner Ansicht 
nach nur diejenigen, wie im allgemeinen den Hülssvereinen durch die Bevölkerungen nene Anhânger zu- 
geführt werden können. Jnsosern habe ich selbstverstandlich gegen seine Bemerkung nicht das mindeste ein- 
zuwenden, sondern wünsche, dah sie Berücksichtigung findet.

Die bisherige Aufsassung des Gegenstandes war aber, wenn mein Gedâchtnih mich nicht gânzlich 
trügt — und ich gestehe, dah ich die Materialien im Augenblick nicht zur Hand habe —, doch wohl eine 
andere. Nâmlich es handelte sich darum, wie anch der Text des Antrages sagt, die Bevölkerungen zur 
wirksamen Uuterstützung der auf dem Kriegsschauplatz thâtigen Gesellschaften vom rothen Kreuz anzuregen. 
Dieser Punkt war sogar in der Genfer Convention leicht berührt, denn es warden denjenigen, die alls 
dem Kriegschauplatz thâtig sein würden, Vergünstigungen zuerkannt: die Abnehmung von anderen Lasten, 

die sonst zu tragen waren u. s. w. ; und man wird sich erinnern, dah dies kein praktisches Ergebnih hatte 
und bei den meisten Gelegenheiten wieder zurückgenommen werden muhte. Es solite z. B. ein Hans von 
serneren Lasten befreit bleiben, wenn das Zeichen des rothen Kreuzes aus demselben aufgepflanzt würde. 
Das sind Dinge von so enormer Schwierigkeit, dah sie entweder spâter nicht gehalten oder zurückgenommen 
werden muhten. Nach meiner Aufsassung lâht sich auch diese Frage in diesem Sinne, wie ich die Sache 
ausfasse und wie sie, glaube ich, von den früheren Couferenzen ailfgefaht wurde, nur im Eiuverstândnih 
mit den Militairverwaltungen löfen. Ich glaube also, dah in dem Sinne, wie ich die Sache ausfasse, die 
Frage, weil sie die Genfer Convention betrifst, zum Theil nicht in unserer Kompetenz liegt, zum Theil nur 
gelöst werden kann durch die Militairverwaltungen.

Herr vr. Stahelin (Schweiz):
Ich wollte nur noch bemerken, dah das Schweizerische Comité sich überhaupt nicht eingebildet Hat, 

die Lösung der Frage herbeigeführt zu haben. Als wir seiner Zeit die Frage, wie sie vorliegt, dem 
Centralvorstand des Schweizerischen rothen Kreuzes vorlegten, da haben wir zur Antwort bekommen: sie 
sei ganz vortrefflick redigirt, allein wir sagten nicht das, wonach man uns gesragt habe; - und das ift 
auch vollstândig richtig. Wir sind auch nicht in der Lage, Antrâge zu stellen, wie der Herr Referent das 
bereits betont Hat. Wir beschrânken uns darauf, Anregungen gegeben zu haben, die Sie gütigft annehmen 
wollen und über die dann in den verschiedenen Centralvorstânden diskutirt werden kann.

Herr Or. Ritter von Arneth (Oesterreich):
Ich halte es für nicht unwesentlich zur Vermeidung aller Schwierigkeiten und Mihverstândnisse 

auszusprechen, dah ich dem Schweizerischen Comité Dank weih für die Anregungen, die es gegeben Hat, — 
dah ich es nur nicht für ganz unwichtig hielt, meine Bemerkung vorzubringen, um zu zeigen, dah ich die 

Schweizerischen Arbeiten ebenso, auffasse wie es auch von anderen Seiten geschehen ist, nâmlich, dah ich sie 
nicht für eine Beantwortung der Frage halte, wie sie in dem Programm vorliegt.

Herr Sim itch (Serbien):
Wenn es sich hier um eine allgemeine Förderung der Sache des rothen Kreuzes seitens der Bevölke

rungen handelt, so erklâre ich mich Namens des Serbischen Central-Comités vollkommen einverstanden

18
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mit den Auseinandersehungen, welche der Herr Referent gewacht Hat. Wenn es aber, wie Herr vr. 
von Arneth erwâhnt Hat und wie ich auch glande, sich handelt um die Nnterstützung der Bevölke- 
rungen auf dem Schlachtfelde, so glande ich, dasi damit eine weit schwierigere Frage zu lösen ware, die 
aber vielleicht eine Discussion verdient. In sedem Falle möchte ich dasjenige Comité, welches die Frage 
aufgeworfen Hat, bitten, uns zu erklâren, was es eigentlich dabei im Sinne gehabt Hat, ob es die Unter- 
stnhung auf dem Schlachtfelde selbst oder nur die allgemeine Unterstühung der Beoölkerung gemeint bat.

Herr Micheli (Internationales Comité):

Die der Discussion unterbreitete Frage ist von dem internationalen Comité auf die Tagesordnung 
gesetzt worden, nachdem fie bereits im Jahre 1884 auf dem Programm der Genfer Conferenz gestanden 
hatte, ohne dort erledigt zu werden. Man Hat geglaubt fie von dem Gesichtspunkte ans, welcher sich auf 
die Hnlseleistungen der Bevölkerungen auf dem Kriegstheater erstreckt, einer nâheren Prüfung unterziehen zu 
sollen. Der verehrte Herr Berichterstatter Hat die Frage aber in ihrer Allgemeinheit nâher beleuchtet. 
Wenn man den Wunsch hegt, dasi die Bevölkerungen den Armeen wirksame Hülfe leisten sollen, wird man 
nicht warten dürfen, bis ein Krieg ausgebrochen ist, um sie mit erforderlicher Anweisung zu versehen. 
Empfehlenswerth erscheint das Mittel, welches in Italien Anwendung findet, wo das Central-Comité 

alsiahrlich eine bestimmte Subvention erhâlt, welche die Fonds desselben nicht unwesentlich vermehrt.
Diese Frage solite weiter untersucht werden.
Es handelt sich darum, die Aufmerksamkeit der Bevölkerungen auf die Mittel zu lenken, die anzu- 

wenden find, um sich nntzlich in Kriegszeiten zu machen, und auf diejenigen vorkommenden Arbeiten, die 
bereits in Friedenszeiten in Angriff genommen werden mussen.

Herr vr. Appia (Internationales Comité):
Ich neige mich der Ansicht zu, dah es wichtig ist, den Gegenstand, um welchen es sich handelt 

ganz gründlich zu kennen. Eine lehrreiche Vorbereitung in Friedenszeiten ist unbedingt nôthig. Die 
Bevölkerungen verlieren, wie dies mehrfach vorgekommen ist und ich bestâtigen kann, ihre ruhige Ueber- 
legung, wenden fasiche Mittel an und begehen Jrrthnmer verschiedener Art.

Die Frage kônnte von dem Gesichtspunkte des Kriegstheaters aus behandelt werden. Aber welches 

find denn die Vorschlâge, die wirklich practisch und nützlich find?
In dieser Beziehung fehlt es uns an der nöthigen Kenntnih.

President:
Alles, was wir gehört haben, dient nur zur Ergânzung des erstatteten Berichtes, und dieser spricht 

nur einen Wunsch aus. Neber die Frage selbst hat eiue Abstimmung nicht zu erfolgen.

(Zustimmung.)

Herr Micheli (Internationales Comité):
Diese Frage ist von hoher Wichtigkeit, vielleicht ist sie verschiedener Lösungen fâhig. Ich möchte 

wünschen, dah sie bei der nâchsten Conferenz berathen würde.

Prâsident:
Das ist auch ganz meine Meinung. Die Frage kann von jedem Comité, das dies wünscht, wieder 

aufgegriffen werden.

Prâsident:
Wir gehen zu Nr. X. des Programms über. Nr. X. lautet folgendermasien:
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Sollen die Europaischen Gesellschaften vom rothen Kreuz den verwundeten und 
erkrankten Soldaten Hülfe spende» in Kriegen, welche in autzereuropaischen Lândern ge- 
führt werden?

Jch gebe das Wort dem Herrn Derichterstatter.

Berichte rst alter Herr Baron van Hardenbroek (Niederlande) verliest den in den Handen 

. der Conferenz-Mitglieder gedruckten befindlichen Bericht (siehe Nr. X. der Berichte).

Herr von Iusefovitch (Ruhland):
Die Frage, bezüglich der Intervention des rothen Kreuzes in auhereuropâischen Kriegen ist zweifellos,

sobald es sich um Lânder handelt, die der Genfer Convention beigetreten sind. Handelt es sich nm
Lânder, bei denen diese Voraussetzung nicht zutrifft, so muh die Frage von einem anderen Gesichtspunkte 
ans beleuchtet werden. Die Genfer Convention garantivi eine bestimmte Neutralist den freiwilligen Hülfe- 
leistungen sur die Verwundeten. Wenn ein Land der Genfer Convention nicht beigetreten ist, so kann es 

die Neutralist nicht anerkennen und die Hülfeleistungen, welche von neutralen Lândern übersandt werden, 
als solche ansehen und behandel», die den kriegführenden Armeen gehören. Jch glaube, dah es sich
nicht um Pslichten handeln kann, sobald wie es Lânder betrifft, die der Genfer Convention nicht beige
treten sind. Es ist alsdann lediglich ein Akt des freien Gutdünkens, nber den man nicht abstimmen kann.

Herr Pompe van Meer der voort (Niederlande):
Jch will nur eiuige Morte demjenigen hinzufügen, was der geehrte Vorredner gesagt Hat, und zwar 

mit Rüâsicht auf die personelle Hiìlfeleistung. Letztere in den orientalischen Kriegen leisten zu wollen, 
wird immer schwierig, wenn nicht unmöglich sein, denn diese werden mit eingeborenen Völkerschaften ge- 
siìhrt, die von der Existenz des rothen Kreuzes nichts wissen und von dessen Aufgabe kein Verstàndnih 

haben. Wenn die Hiìlfeleistung von stemden Aerzten und Pflegepersonal von der kriegführenden Regierung 
angenommen wird, so kann die letztere nie darüber im Sichern sein, dah die Unverletzlichkeit auch wirklich 
respectirt wird. Jch glaube nun allerdings uicht, dah eine Regierung unter solchen Verhàltnissen unter 
ihrer Verantwortlichkeit fremdes Personal verwenden wird. Aber in fast allen Colonie» kann man sich 
aus sich selbst verlassen. Die Behörden wissen, dah'sie nicht auf auslündische Hülfe zu rechnen haben, 
und der Kriegs-Sanitâtsdienst ist so gut eingerichtet, dah er ohue Uuterstützung genügt.

Herr von Iusefovitch (Ruhland):
Den Worten des Herrn Vorredners trete ich völlig bei.

Pràsident:
Jch ersuche den Herrn Berichterstatter, seine Antrâge zu formuliren.

Herr Barou van Hardendroek (Niederlande):
Wir sprechen den Wunsch aus, dah die Gesellschaften vom rothen Kreuz helfend in den Colonie» 

eintreten, jedoch nur mit Natural-Unterstützungen.

Herr von Iusefovitch (Ruhland):
Die Lânder, welche der Genfer Convention beigetreten sind, mussen obligatorisch unterstützt werden.

Herr von Criegern-Thumitz (Sachsen):
Jch möchte mir die Bemerkung erlauben: in dieser Fassung scheint die Resolution mir doch zu 

weit zu gehen, denn man kann doch unmöglich die persönliche Hülfe ausschliehen. Der Sinn dieser Reso
lution würde sein, es soll Hülfe an Material geleistet werden, es darf aber keine persönliche Hülfe ge- 
leistet werden. Das kann doch unmöglich beabsichtigt sein. Meist wird es nicht möglich sein, persönliche 
Hülfe zu dringen, deshalb wird man sich damit begnügen müssen, materielle Hülfe zu dringen.

18*
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Jch glande, dah es wohl kaum nöthig sein wird, wenn der Antrag blos die Colonien betrifft, irgend 
einen bestimmten Beschluh zu sassen. Da es sich meiner Ansicht nach doch ganz von selbst versteht, dah 
in Lândern, welche der Genfer Convention beigetreten sind und die Colonien besitzen, wenn in ihnen 
Colonialkriege ausbrechen, das Central-Comité des Mutterlandes die Aufgabe hat, die Hülfe zu vermitteln 
und dafnr zu sorgen, dah die Hülfe der neutralen Staaten in die Colonien gelange. Man kann, glande 
ich, mit Bestimmtheit sagen, dah wohl in keinem Falle eines Colonialkrieges ein Verein der nicht krieg- 

fnhrenden Machte direct hilft, sondern es wild doch wohl immer von dem betreffenden Landes-Verein die 
Hülfe ausgehen.

Ich glande also, meine Meinung dahin zusammenfassen zu sollen, dah mir die Resolution zu weit 
geht, dah ich überhaupt die ganze Frage so, wie sie heute liegt, nicht für spruchreif halte. Jch glande 
nicht, dah wir bestimmte Beschlüsse sassen können. Jedenfalls sehen wir uns der grohen Gefahr ans, eine 
Beschluhfassnng übereilt zn treffen, deren Tragweite wir jetzt noch nicht übersehen können. Jch würde 
also vorscklagen, von einer Beschluhfassnng hierüber abzusehen und die Sache zur weiteren Prüfnng ent- 

weder an eine Delcgirten-Versammlung zu verweisen, oder uns vorzubehalten, die Sache ans einer spâteren 
Conferenz nochmals vorznbringen, nachdem fie ans Grnnd der hochinteressanten Grundlage, die uns jetzt 
gegeben worden, einer anderweitigen Prüfnng unterworfen worden ist.

Herr von dem Knesebeck (Preuhen):
Jch möchte mir crlauben vorznschlagen, da wir uns bei diesem Gegenstande befinden und obwohl 

wir eigentlich nur eine principielle Frage zu erörtern haben, dah wir versachten, von den Herren, die Er- 
fahrnngen ans diesem Gebiet haben sammeln können, also von den Herren Vertretern Italiens, Frankreichs, 
der Niederlande, Englands, Dânemarks, die doch seit dem Bestehen des rothen Kreuzes ans .diesem Gebiet 
practische Erfahrungen gesammelt haben müssen, Kenntnih zu erhalten, was denn in dieser Beziehung bis 

jetzt geschehen ist. Das würde es uns doch sehr erleichtern, zu einer principiellen Frage Stellung zu 
nehmen, über die wir ungenügend orientirt find.

Herr von Criegern-Thumitz (Sachsenl:
Was Herr von dem Knesebeck gesagt Hat, stimmi vollstândig mit dem überein, was ich die 

Ehre hatte der geehrten Versammlnng vorznschlagen. Ich bin aber der Ansicht, dah es kaum möglich sein 
wird, in der heutigen Sitzung von den Betheiligten die Erfahrungen zu sammeln und bereits ausführ- 
lichere Mittheilungen zu erhalten. Deshalb glaube ich, mich der Ansicht zuneigen zu sollen, dah die Sache 
erst vollstândig instrnirt merde, und ein Hauptpunkt dabei würde sein, die Comités, welche bereits in dieser 
Nichtung thâtig gewesen sind, nm ihre Erfahrungen zu befragen und diese Erfahrungen dann in einem 
Bericht zu sixiren. Herr von dem Knesebeck wünscht aber, dah das gleich geschehe; wenn das möglich 

ist, so ware es sehr schön.

Herr von dem Knesebeck (Preuhen):
Jch wünsche es nicht, aber es ware doch möglich, da gerade in letzter Zeit Erfahrungen ans diesem 

Gebiet gemacht worden sind, dah einer oder der andere der betreffenden Herren uns etwas darüber mittheilt.

Herr Ellisen (Frankreich):
Ich will mit einigen Worten mittheilen, was in Frankreich in den letzten Kriegen geschehen ist.
Wir haben für 500000 Francs an Material für die Pflege der Verwundeten und Erkrankten ab- 

gesandt. Die Conferenz wird in dem Rechenschaftsberichte der französischen Gesellschaft alle nothwendigen 
Einzelnheiten finden, die sich ans das bezüglich der Vertheilung eingeschlagene Verfahren beziehen. Fast 
alle Sendungen find an die Adresse der Militairbehörden gerichtet worden. Wir haben das grohe Glück 
gehabt, einen unserer alten College» der Genfer Conferenz bei den Vertheilungen verwenden zu dürfen
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aber leider haben wir ihn alsbald verloren, da er in den Colonie» der Cholera zum Opfer fiel. Unsere 

Aufgabe wurde dadnrch wesentlich erschwert. Wir haben nicht die Grundsàtze anwenden können. die wir 
in anderen Kriegen beobachtet haben. Was die Entsendung von Personal anlangt, so war dies unmöglich 
und wir haben Abstand genommen, andere Nationen hierzu aufzufordern. Wir haben Collecten in Paris 
nnd in Frankreich veranstaltet und mehr als 800000 Francs erhalten. Das Stammcapital unserer Ge- 
sellschaft ist intact geblieben. Die Einzelnheiten iìber unsere Sendungen find in den Berichten enthalten.

Herr Or. Ritter von Arneth (Oesterreich) :
Ich halte mich ganz an den Wortlaut der Frage. Die Frage, wie sie aufgestellt ist, lautet:

Sollen die Europàischen Gesellschaften vom rothen Kreuz den verwundeten und erkrankten 
Soldaten Hnlfe spenden in Kriegen, welche in auhereuropâischen Làndern geführt werden?

Ich gestehe, dah ich nicht recht begreifen kann, wie man bei der Beantwortung dieser Frage nur 
einen Augenblick zweifeln kann. Wir haben unter den Anwesenden auch Vertreter auhereuropâischer Lânder, 
die ganz wie wir, nicht mehr und nicht weniger, ihre Anhânglichkeit an die Convention von Gens ausge- 
sprochen haben. Ich sehe nun nicht ein, warum hier nicht im Prinzip ausgesprochen werden soll, dah sede 
Gesellschaft vom rothen Kreuz in einem solchen Falle zu Hülfe kommen kann, wenn es ihr beliebt, auch 
in auhereuropâischen Làndern, die durch die Genfer Convention mit ihr verbunden find. Wie wurde es 
aussehen, wenn wir den Vertretern der auhereuropâischen Lânder gegennber, die mit demselben Rechte wie wir 
hier stehen, den geringsten Zweifel über die Beantwortung dieser Frage lichen! Nach meinem Gefühl 
würde ich die Beantwortung der Frage ganz einfach in folgender Weise vornehmen:

Die Europàischen Gesellschaften vom rothen Kreuz können den verwundeten und erkrankten 
Soldaten in auhereuropàischen Kriegen, welche in solchen Làndern gesnhrt werden, die ihre 
Anhânglichkeit an die Genfer Convention ausgesprochen haben Hnlfe zufiìhren.

Herr von Criegern-Thumitz (Sachsen):
Ich glaube, die ganze Divergenz liegt nur darin, dah die Frage anders beantwortet ist, als sie 

gestellt ist. Die Frage ist gestellt worden auf auhereuropàische Kriege, und sie ist beantwortet worden 
von dem Gesichtspunkt der Colonie». Das find zwei sehr verschiedene Gegenstânde. Weil wir noch gar 
nicht über das Operationsfeld einig find, so glaube ich, dah wir heute die Frage noch nicht beantworten 
können. Wir würden eine unglaublich lange Diskussion haben und zu gar keinem Ergebnih gelangen. 
Deshalb neige ich mich der Ansicht zu, dah es viel besser ist, wir fixiren erst die Frage vollkommen und 
nehmen sie dann wieder auf. Welchen Weg wir dabei einschlagen: ob wir eine Delegirten-Versammlung 
damit beauftragen, oder gleich beschliehen wollen, dah auf der nâchsten Confernz der Gegenstand wieder 
auf die Tagesordnung kommen soll, bleibt ganz gleichgültig. Aber in dieser unbestimmten Debatte fort- 
sahren und etwas beschliehen können wir unmöglich.

Herr Gras della Somaglia (Italien):
In Italien Hat man genau denselben Weg eingeschlagen, den der verehrte Vertreter der Französchen 

Gesellschâst nâher bezeichnet Hat. Das Jtalienische Comité Hat zur Verfügung der Armee Medikamente 

und die nothwendigen Erfrischungsmittel gestellt, aber es Hat von personellen Hülfeleistungen Abstand 
genommen, da die Entsendung von Personen nicht nützlich, auch mit grohen Schwierigkeiten verbunden 
war. Wenn man Personen verlangt hâtte, würde man versucht haben, sie zu beschaffen. Ich schliehe mich 
dem Antrage des Niederlândischen Comités an und der Tagesordnung, die in Vorschlag gebracht ist.

Herr Or. Rintaro Mori (Japan):
Da die Beantwortung dieser Frage nur den Europàischen Gesellschaften obzuliegen scheint, so find 

wir entschlossen, über diese Frage unsere Stimme nicht abzugeben.
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Herr Si mitch (Serbien):
Jch habe zu erklâren, dah ich mich in dieser Frage der Meinung des Herrn von Criegern ooll- 

stândig anschliehe. Die Frage, wie sie discutirt worden ist, schemi auch mir nicht ganz spruchreif zn sein. 

Die Frage war ganz allgemein gestellt, aber mir schemi, man mich hier zweierlei Falle unterscheiden. Der erste 
Fall ist der, welchen Herr von Criegern erwâhni Hat, nâmlich in welchem ein enropâischer Staat, der 
Colonien in auhereuropâischen Lândern besitzt, in einen Krieg verwickelt worden ist. Für diesen Staat 
liegt jedenfalls die Verpflichtung vor, seine Soldaten zu unterstützen; und wenn sich die Gesellschaft dieses 
Staates an andere Gesellschaften wenden solite, so glande ich auch. dah es archer Zweifel ware, dah wir 
die Verpflichtung haben zu helfen.

Cine zweite wichtige Frage ware aber die: wenn zwei auhereuropâische Lander in einen Krieg ver
wickelt würden — diese Frage Hat der Hollândische Antrag nach meiner Meinung ins Auge gesaht — ob 
in diesem Falle die europaischen Gesellschaften verpflichtet waren, den Gesellschaften der kriegführenden 
Lander Hnlfe zu leisten? Jch meinerseits nun würde in diesem Falle zu der Beantwortung kommen, dah, 
wenn diese beiden Lander der Genfer Convention beigetreten find nnd wenn fie Gesellschaften besitzen, 
welche dem Verbande der Gesellschaften vom rothen Kreuz angehören, dieselde Verpflichtung für uns besteh^ 
wie in allen übrigen Fallen. Falls sie aber nicht solche Gesellschaften besitzen, dann nimmt die Frage eine 
ganz andere und schwierigere Gestalt an. Deshalb schliehe ich mich dem Antrage des Herrn von Criegern 
an, dah diese Frage noch mehr studirt werden sollte, bevor sie zu einer Entscheidung kame.

Herr I)r. Ritter von Arneth (Oesterreich):
Jch bitte um Entschuldigung, wenn ich auf dieselde Frage ungefâhr mit âhnlichen Gründen zurück-

komme.
Die Frage ist ganz einfach gestellt. Der Umstand, dah, wie von vielen Seiten gesagt worden ist, 

die Beantwortung von einer minder guten Auffassung ausgeht, ist, glaube ich, fur die Beantwortung der 
Frage für uns nichr von der Hochsten Bedeutung. Das wichtigste bleibt: lâht sich die Frage beantworten, 
oder nicht? Und ich glaube, sie liegt so klar vor uns, dah die Beantwortung eben so klar und deutlich 
ausgesprochen werden muh. Jch bitte um Entschuldigung, wenn ich darauf zurückkomme und darauf be- 
stehe, dah die Frage in diesem Sinne eine Beantwortung erhalte. Die Sache liegt auch hier wieder um
ili der Idee. Wir haben eine Anzahl von Nlitgìiedern unter uns, die auhereuropâischen, mit uns durch die 
Genfer Convention verbundenen, Lândern angehören. Stânde die Frage nicht auf dem Programm, so 
ware ich gewih der letzte gewesen, sie anzuregen. Sie steht aber da, und wenn wir die Frage nicht beant
worten, so erwecken wir den Anschein, als ob wir darüber den mindesten Anstand hâtten, dah Mitglieder 
der Convention von Gens, wenn sie nicht Europâer find, nicht vollstândig auf demselben Doden stehen, wie 
wir. Jch empsehle Jhnen also auf das Dringendste die ganz einfache Beantwortung der Frage, die ich die 
Ehre hatte Jhnen vorzutragen. Die zweite Frage bezüglich der Colonien betrifft nur diejenigen Lânder, 
die Colonien besitzen. Für uns, die wir hier versammelt find ans Grund der Genfer Convention und 
des rothen Kreuzes, kann, glaube ich, nur eine Beantwortung existiren.

Herr Ellis sen (Frankreich) :
Jch beantrage den Schluh der Debatte; die Frage ist nicht richtig gestellt worden, und daraus eine 

Verwirrung entstanden, die uns sehr weit führen könnte.

Herr Micheli (Internationales Comité):
Man muh nicht etwa glauben machen wollen, als ob unsere Sympathie für die Verwundeten von 

deren Nationalist abhângig ist. Die Idee des Niederlândischen Comités ist in der Uebersetzung unrichtig 
wiedergegeben. In der Absicht dieses Comités lag es, sich mit den Colonien zu befassen, in den Antworten
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auf die vorliegende Frage sprickt man aber allein von den anderen Welttheilen. Es ware aufrichtig zu 
beklagen, wie dies ein ehrenwerthes Mitglied der Conferenz ausgesprochen Hat, wenn man nicht eine gene- 

relle Unterstützung der Verwundeten aufrecht halten wollte, gleichviel wo dieselben sich befinden; wir mussen 
vom weitgehendsten Gesichtspunkte aus dies Princip entscheiden. Man sollte eine Enquete in die Wege 
leiten. Wir würden sehr befriedigt sein Thatsachen zu erfahren, wie sie Herr Ellissen aus Frankreick, 

Herr Graf della Somaglia aus Italien mitgetheilt Hat. Wir können die Abstimmung verschieben, bis 
eine Beschluhfassung gefunden ist, die der Ansicht der Conferenz entspricht.

Prâsident:
Der Herr Vertreter des Niederlândischen Comités Hat seinen Antrag zurnckgezogen. Er beantragt, 

dah die Frage an die nâchste Conferenz verwiesen mird.

Herr Dr. Appia (Internationales Comité):
Sollte man nicht diesen Antrag dahin modificiren können, dah man ausspricht, man molle die 

Frage einer nochmaligen endgültigen Prüfung unterwersen, dagegen wollen wir keinen Zweifel darüber 
aufkommen lassen, das; die entfernt gelegenen Staaten gleiche Zuwendungen in Anspruch zu nehmen haben, 
wie die in Europa gelegenen.

Herr von Criegern-Thumitz (Sachsen) zur Geschâftsordnung:
Es ist doch in seder Geschâftsordnung begründet, dah, wenn ein Vertagnngsantrag gestellt worden 

ist, dieser prajudiciell ist und zuerst zur Abstimmung gebracht werden muh. Wird er angenommên, so 

erledigt sich für heute alles weitere, und alle diejenigen Antrâge, die jemand noch auf seinem Herzen Hat, 
muh er dann bei der Commission oder an dem Orte anbringen, wo die Sache neu instruirt wird. Wird 
der Schluhantrag abgelehnt, so geht die Debatte weiter. Wenn aber jetzt der Antrag der Herren Ver
treter der Niederlande angenommen wird, die Frage zu vertagen, so können wir nicht, theils eine mate
rielle Entschliehung sassen, theils nicht, umsoweniger als wir Alle nicht recht wissen, worüber wir Ent- 
schliehungen sassen sollen. Ich würde z. B. nicht in der Lage sein, irgend eine Stimme abgeben zu 
können.

Herr von dem Knesebeck (Preuhen):
Ich erlaube mir dann darauf aufmerksam zu machen, dah, wenn wir in der nüchsteu Conferenz 

diese Frage in derselben Fassung vorlegen, wir sene Conferenz in dieselde Verlegenheit setzen, in der diese 
Conferenz sich heut befindet.

Herr von Criegern-Thumitz (Sachsen):
Die ganze Debatte Hat sich doch darum gedreht, dah wir coustatirt haben, die Frage ist unklar 

gestellt; aus diesem Grunde sol! sie nochmals berathen werden. Ich glaube, da erscheint es doch aus- 
geschlossen, dah dieselde Frage in derselben Fassung wieder gestellt werde. Es wird eden Sache der vor- 
bereitenden Central-Comites sein, eine andere Fassung der Frage zu sinden und so eine Beantwortung 
herbeizuführen. — In den Motiven des Vertagungsantrags liegt die Lösung des Zweifels, welchen Herr 
von dem Knesebeck vorgebracht Hat.

Herr von dem Knesebeck (Preuhen):
Dann bin ich ganz einverstanden; aber ich habe aus dem Vorschlage des Niederlândischen Comités 

nicht herausgcfühlt, dah das irrig wâre.

Herr von Zusefo witch (Nuhland):
Ich trete dem so eden Gesagten bei. Es wâre zu bedauern für alle diejenigen Lânder, die der 

Genfer Convention noch nicht beigetreten find, wenn diese Frage auf der gegenwârtigen Conferenz nicht



144

entschieden werden follie. Wir haben in unserer Mitte Vertreter von Japan und wenn wir die Ent- 
scheidung auf füns Jahr verschieben, so werden diese Herren mit Recht sich beklagen können, dah ihr Reich 

der Genser Convention beigetreten ist.

Herr vr. Appia (Schweiz):
Der oerehrte Russische Vertreter sagt, dah es sich um eine Entscheidung darüber handelt, ob die 

auhereuropâischen Lânder, die der Convention beigetreten, die Vortheile des rothen Kreuzes geniehen 
können.

Aber die Ablehnung, eine principiale Entscheidung zu treffen, Hat keineswegs den Ausschluh der 
der Convention beigetretenen Lânder zur Folge. Mein Vorschlag geht dahin, der Thâtigkeit des rothen 
Kreuzes keine Grenzen zu ziehen, und allen Lândern, wo sie auch immer liegen, die hnlfreiche Hand zu 
reichen.

Herr El lissen (Fraukreich) zur Geschâftsordnung:
Jch beantrage den Schluh der Debatte. Man kann dem Wunsche des Herrn Appia Rechnung 

tragen, aber man mnh die Sache zu Ende führen.
Die Fragestellung ist nicht richtig.

Herr vou Martens (Ruhland):
Jch beantrage folgende Resolution zur Abstimmung zu kringen:

„Die Conferenz tritt dem Antrage des Niederlândischen Comités bei, welcher die Frage 
jetzt nicht zur Entscheidung gebracht wissen will. Die Frage wird einer eingehenden Prüfung 

unterworfen."
Gleichzeitig spricht die Conserenz als Princip aus, dah im Falle eines Krieges zwischen der Con

vention beigetretenen Staaten, die auhereuropâische Colonien besitzen, die Hülfeleistungen sür die Verwun- 

deten unter Zugrundelegung der Genser Convention zuzusichern sind.

Prâsident:
Bei der vorgerückten Zeit schlage ich vor die Diskussion auf morgen zu verlagen.
Jch erlaube mir noch, Sie zu benachrichtigen, dah die Mitglieder der Delegirten-Conferenz auf 

morgen Vormittag VzlO Uhr zu einer Sitzung eingeladen werden.
Die Plenarsitzung der Conferenz beginnt morgen Vormittag um 10 Uhr.

Jch schliehe die Sitzung.

(Schluh der Sitzung 3V-r Uhr.)



Minste Sitzimg
Dienstag, sten 27. September

Vormittags lO 2lhr.

Erklârung des Herrn Barros de Fonseca.
Erklârung der Mih Clara Barton.
Fortsetzun g der Debatte über No. X des Programmé.
Redner: die Herren Moynier, von Martens, Or. Ritter von Arneth, Or. Rintaro Mori, von dem 

Knesebeck, Pompe van Meerdervoort, Micheli, Or. Weber, von Criegern.
Nr. VIII des Programmé: Welche Mafinahmen find zu treffen, um die Kenntnist der Genfer Con

vention in der Armee, in den bei ihrer Anwendung besonders interessirten Vereinen, und in 
dem grofen Publikum zu verbreiten?

Bericht des Herrn Ziegler.
Redner: die Herren Or. Ritter von Lotzbeck, Or. Rintaro Mori, Or. Baroffio, Graf della Somaglia, 

Or. Ritter von Arneth, von Martens, von Jusefowitch, Ellissen.
Nr. XI des Programmé: Sollen im Falle einer Insurrection die Gesellschaften vom rothen Kreuz 

den verwundeteu und erkrankten Jnsurgenten Hülfsmittel zuwenden, bevor dieselden als 
Kriegführende anerkannt worden find?

Nr XII des Programmé. Die Hülfeleistung der Bereine vom rothen Kreuz im Seekriege.
Bericht des Herrn Hap.
Redner: die Herren Or. Hyades, Or. von Sommer, von Martens, von dem Knesebeck, Moynier, 

Or. Staehelin.
Nr. XIII des Pro gram ms: Die Errichtung eines Denkmals zur Erinnerung an die Entstehung des 

rothen Kreuzes.
Bericht des Herrn Favre.
Redner: die Herren von Lagerheim und von dem Knesebeck.
Schlutz der Verhandlungen durch den Prâsidenten und Dankesâuherungen der Herren von Oom, 

Or. Hardeck, Or. Pozzi, von Criegern.

Prâsident:
Die Sitzung ist erôffnet.
Jch bitte das Protokoll der vorigen Sitzung zu verlesen.

(Mr. Fur le y verliest das Protokoll.)

Prâsident: Herr Barros de Fonseca Hat das Wort verlangt.

Herr Barros de Fonseca (Portugal):
Die Anregung, eine gemeinsame Tracht fur die Mitglieder aller Gesellschaften vom rothen Kreuz 

einzusühren, mag vielleicht auf den ersten Dlick etwas eigenthümlich und gleichzeitig ziemlich zwecklos er- 

scheinen. Aber dies ist nicht der Fall.
19
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Es ist unbedingt erforderlich, dah alle diejenigen, welche im Dienste der freiwilligen Krankenpflege 

ans dem Schlachtfelde thâtig sind, moglichst leicht in dieser ihrer Eigenschaft erkennbar find, nicht allein 
von den Verwundeten, die in ihnen ihre Hnlfe sich nahen sehen, sondern anch oon den Truppen, damit 
letztere sie bei Ausübuug ihrer Thâtigkeit schützen können.

Jm Nebrigen nuih die Tracht in allen Lândern dieselde sein, sie mutz einfach und billig sein, und 
überall in Achtung stehen

Man behanptet, und ich glande es gern, dah die Armbinde allein hierzu nicht ausreicht; sie ist sehr 
leicht anzufertigen und in Folge dessen bereits vielfach mihbraucht worden. Man Hat dies sreilich dadnrch 
verhinder» wollen, dah man der Armbinde einen offiziellen Charakter durch Anbringung bestimmter offi- 
zieller Stempel gegeben Hat. Dessenungeachtet reicht die Armbinde, wie sehr man sie anch vor Falschung 

bewahrt, nicht ans, da sie nicht vor dem Nebelstande schützt, dah der Verwnndete, der einen Unbekannten 
nahen sieht, ohne gleichzeitig dessen Armbinde wahrzunehmen, denselben leicht sur einen Feind halten und 
ihn verwunden oder tödten kann.

Um diesen Nebelstand zu beseitigen, erlanbe ich mir, nicht eine gemeinsame Tracht vorzuschlagen, 
welche die bisherige Kleidung der Mitglieder. des rothen Kreuzes verander» würde, sondern lediglich das 
Tragen eines Abzeichens, welches leicht sichtbar und erkenntlich ist.

Es ist dies das Zeichen der Genfer Convention, welches man ans der Brusi zu tragen haben würde 
und das in einem grohen rothen Kreuz mit der Umschrift oder Inschrift „Deutsche Gesellschaft, Portugiesische 
Gesellschast u. s. w." je uach dem Lande, ans welchem der Trager stammt, zu bestehen haben würde. Hier- 
durch erlangt man auch den grohen Vortheil sofort nber die Nationalist des Helfers informât zu sein. 
Ich würde deshalb sehr erfreut sein, wenn man einführen wollte, dah alle Mitglieder des rothen Kreuzes, 
wenn sie ans dem Kriegsschauplatz thâtig find, auf der Brusi ein grohes rothes Kreuz mit der Umschrift 
ihres Heimathlandes versehen, zu tragen haben.

Prcisid ent:
Die Erklârung wird dem Protokoll einverleibt werden.
Zu einer weitereu Erklârung ertheile ich das Wort Mih Clara Barton.

Mih Clara Barton (Vereinigte Staaten von Nordamerika).

Meine Herren!
Wir glauben, dah das ehrenwerthe Comité in Berlin sich erinnern wird, dah der Central-Ausschuh 

von Amerika abgelehnt Hat, irgend eine besondere Frage zur Besprechung durch die Conferenz vorzutragen, 
dah er aber drei Gegenstânde, die von anderen Nationen vorgelegt worden sind, genannt Hat als Solche, 
für welche das Amerikanische Comitü ein besonderes Interesse snhlt und an deren Besprechung es Theil 
nehmen würde, im Falle sich eine Gelegenheit dazu darböte.

Die Frage, welche in Bezug auf den Schütz der Abzeichen (Jnsignien) des rothen Kreuzes vorge
legt wurde, war einer dieser Gegenstânde, für welchen ein Beschluh vorbereitet war, welcher der Conferenz 
vorgelegt werden solite. Die Amerikanische Delegation Hat gewünscht, dah dieser Beschluh vorgelesen und 
in das Protokoll der Conferenz eingetragen würde mit demjenigen von Belgien, damit deren Stellung in 
diesem wichtigen Puukte, klar und deutlich definirt werden moge.

Diese widerrechtliche Aneignung wird dem rothen Kreuz in Amerika, wenn diese Frage vernachlâssigt 
wird, grohe Schwierigkeiten bereiken; nicht so sehr jedoch wegen dessen Aneignung durch andere organisirte 
Gesellschaften, welche, es sreut mich, es sagen zu könneu, immer so höflich waren und so viel Gerechtigkeits- 
sinn besahen, um die Erlaubnih sür jedes derartige Privilegium, das begehrt wurde, nachzusuchen.

Die Schwierigkeit entsteht wegen der Gier von Privatspeculanten, welche, zu gewinnsüchtigen
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Zwecken, Gebrauch machen von den Insignien als Fabrik- oder Handelsmarken ( trademarks) als Einfüh- 
rungs-Empsehlung für den Verkauf von fabricirten Waaren. So finden wir rothes Kreuz-Cigarren, rothes 
Kreuz-Branntweine, rothes Kreuz-Whiskey, rothes Kreuz-Waschmaschinen, rothes Kreuz-Spielkarten, rothes 

Kreuz-Butterfasser, rothes Kreuz-Seife, rothes Kreuz-Hundehalsbander.
Alles dieses ist, hinsichtlich des Zweckes, der dabei verfolgt wird, herabwürdigend und auherft de- 

müthigend. Wenn es jedoch die ganze Ausdehnung des Uebels ware, so könnte dasselbe von so bescheidenen, 
demüthiggesinnten und nachsichtigen Leuten, wie die, ans welcher die Organisation des rothen Krenzes be- 

steht, möglicherweise noch ertragen werden.
Aber wenn man bedenkt, das; es kein Mittel giebt, um diese Handels- und Spekulationsartikel von 

dem Material zu unterscheiden, welches bestimmt ist und angeschafft wird, um damit Solchen beiznstehen, 
die in Noth find; wenn man bedenkt, dah dieses Material weder gekauft, noch verkauft wird, sondern, dasi 
es ans Menschenliebe gescheukt wird, und dieses oftmals von Handen und ans Heimstatten, welche, ihrer 
eigenen Dürftigkeit halber, es kanm selbst entbehren können. Wenn man weiter bedenkt, dasi dadurch 
Alles gleichmasiig unter den Bann des Verdachtes kommen musi, und dasi in Kriegszeit dieser Zustand 
der Dinge unvermeidbar nnd rechtmatig sede Neinheit (Heiligkeit), sedes Privileginm sreier Bewegnng, 
alle Achtnng und jegliches Zutrauen von seiten der militairischen Obrigkeiten vom rothen Kreuze wegnimmt, 
und dasi damit die Macht, die Verwundeten zu erreichen und ihnen Hülfe zu leisten, verhindert wird, so 
wird dieses nicht blos eine Sache von individuelles sondern eine Solche von nationaler Wichtigkeit.

Wenn der gewinnsnchtige und unehrliche dem Heere folgende Handler (sutler) mit frecher Miene 
Schütz begehrt fur seine mit dem rothen Kreuze bezeichneten Waaren; was Anderes kann daraus erfolgen 
als die Vertreibung jeglicher Waare mit denselben Abzeichen, und die Verwundeten, wenngleich Hülfe wirk- 
lich zur Hand ist, werden verschmachten und umkommen aus Mangel, Elend und Vernachlâssigung.

Wenn das rothe Kreuz nicht im Stande ist, jetzt diesem Uebelstande entgegenzustenern und Masi- 

regeln für den Schütz der Insignien zu treffen, wann dürfen wir hoffen es besser thun zu können? Gewis; 
nicht, wenn solche Handler durch lange Aneignung dieser Abzeichen und sozusagen mit allgemeiner Ein- 
willigung so weit gekommen find, dieselden als ihre ihnen rechtmüsiig Gehörenden anzusehen.

Wir glauben, dasi es genngen wird, die Aufmerksamkeit der Vertragsmâchte auf diesen Gegenstand 

zu lenken, damit eine Iede derselben sich damit defasse und in der Aueführung die ihnen am geeignetsten 
scheinenden Masiregeln ergreife. Einigen derselben mag es nicht durchführbar erscheinen, wâhrend Andere 

glauben werden, das Uebel unterdrücken zn können.
Was mein eigenes Vaterland. die Vereinigten Staaten von Amerika, betrifft, glande ich mit 

Sicherheit sagen zu können, dasi, da dasselbe in Vertragsverhâltnisse eingegangen ist und internationale 
Verpflichtungen in Gemeinschaft mit anderen Nationen übernommen Hat, es auch bereit gefunden werden 
wird, solche Masiregeln, welche eine vereinigte Conferenz dieser Völker als nothwendig für die Wohlfahrt 

der Sache erachtet, zu unterstützen.
Zu diesem Zwecke war die Ansicht der Conferenz erwünscht, um als Grund für das Einschreiten 

der Regierung zu dienen. Folglich wurde auf das Begehren der National-Gesellschaft des rothen Kreuzes 
von Amerika von meinem Collegen vr. Hubbell ein Beschlusi zum Schütz der Insignien aufgezeichnet, 
welchen ich im Zusammenhange mit diesen Bemerkungen vorlesen werde, um die Wünsche des Amerika- 
nischen rothen Kreuzes sowohl, als der ganzen Amerikanischen Delegation kund zu geben.

Jndem dieser Beschlusi vollstândig mit dem schon unterbreiteten Beschluh übereinstimmt, Hat der- 
selbe jedoch, nachtrüglich, eine verschiedene Klasse von Leuten im Auge — eine Klasse, für welche Strafen 
für Mihaneignung ganz angemessen waren, und ich hoffe, meine Herren, dah Sie dessen Vorlegung nicht 

nnangemessen finden mögen:
19*
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Beschluh.

Da die civilisirten Völker der Erde, indem dieselden dem Genfer Vertrag beigetreten find, dadurch 
dessen Jnsignien, ein rothes Kreuz ans weihem Felde als internationales Zeichen der Neutralitât und 
der Menschlichkeit im Kriege angenommen haben, dnnkt es uns nothwendig, dah von seder Regierung 
Mahregeln getroffen werden, um dieses Abzeichen vor Mihbrauch zu schützen. Dehhalb

beschlossen, dah die internationale Conserenz zu Carlsruhe empfehlen moge, dah sede nationale 
Delegation ihre Regierung ernstlich auffordern moge, solche Mahregeln zu ergreifen, die ihr am 
geeignetsten erscheinen, um den Gebrauch der Jnsignien des rothen Kreuzes der Genfer Con
vention von 1864 zu irgend melchem anderen Zwecke, als dem durch den Vertrag ins Auge gefahten 
als eine Uebelthat, welche durch die der betreffenden Regierung angemessen scheinende Strafe 
zu bestrasen sei.

Prâsident:
Wir treten nun in die Tagesordnung ein.
Die Berathuug war gestern bei Nr. X des Programmé stehen geblieben; sie war nicht beendet 

worden, wir haben also die Berathung nber diesen Gegenstand fortzusetzen.
Es ist inzwischen ein neuer Antrag des Niederlândischen Central-Comités eingegangen, der von 

dem gedruckt vorliegenden Antrage abweicht. Er lautet folgendermahen:
„Das Niederlândische Central-Comité beantragt, die Conserenz wolle erklâren, dah

1. die in anderen Welttheilen gelegenen (auhereuropâischen) Lander, die der Genfer Convention 
beigetreten find, in vollstàndig gleicher Weise wie die europâischen Staaten der Unterstütznng 
der internationalen Gesellschaften vom rothen Kreuz theilhaftig werden,

2. dah die internationale Hülfe sich sur die europâischen Lander, welche Colonien in anderen Welt
theilen besitzen, im Allgemeinen auf die Unterstütznng von Naturalgaben, sofern dies gewünscht 
wird, zu beschrânken hat, dah dagegen von einer personellen Hiilfeleistung Abstand zu nehmen 
ist, zumal in den meisten Fallen einer der kriegführenden Theile der Genfer Convention noch 

nicht beigetreten sein wird,
3. dah in den meisten Fallen die personelle Hiilfeleistung dem Mutterland zugewendet werden soll."

Ferner liegt ein Antrag vor von Herrn von Martens, welcher lautet:
Die Conserenz erkennt in Bezug auf die Principienfrage als absolut feststehend an, dah in 
einem auhereuropaischen Kriege sur alle diejenigen Staaten, welche der Genfer Convention 
beigetreten find, und in dcuen Gesellschaften vom rothen Kreuz bestehen, die Hiilfeleistung genau 
nach denselben Grundsàtzen einzutreten haben wird, wie dieselde im Allgemeinen angenommen ist.

Im Uebrigen beschlieht die Conserenz im Siune der der von dem Niederlândischen Central- 
Comite gestellten Antrâge, die Untersuchung und Berichterstattung iiber die einzuschlagenden 
practischen Specialsragen der nâchsten internationalen Conserenz zu iibertragen.

Herr Moynier (Internationales Comité):
Meine Herren! Jch habe mich vielfach mit der Untersuchung einer derjenigen Fragen beschâftigt, 

die hier verschiedene Beurtheilungen hervorruft. Es will mir scheinen, dah man sich auf die Principien, 
welche unserem Werke als Grundlage dienen, berufen kann, um den Herrn Delegirten des Niederlândischen 
Comités volle Befriedigung zu geben. Es ist nicht nöthig nâher in die Einzelheiten einzutreten. Uns 
auf die Grundprincipien stützend, haben wir eine ausreichende Unterlage, um alle Fragen zu regeln, welche 
die Vertreter des Niederlândischen Comités angeregt haben. Es giebt zwei Grundprincipien, oon denen 
das erste dahin geht, dah die Conserenz die von dem Niederlândischen Comité gestellte Frage zu entscheiden
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beschlieht, jed.en Landesverein für verpflichtet zu erachten, seiner Armee Hülfe zu leisten, wo und gegen wen 

dieselbe auch kâmpfen mag. Hierdurch wird die Frage beseitigt, ob es sich um ein Land handelt, in welchem 
die Genfer Convention anerkannt ist oder nicht. Das zweite Grundprincip, welches das erste ergânzt, be- 
rührt die Hülfeleistung Seitens der Geselschaften in den neutralen Staaten. Auch hier mussen die Ge
selschaften im Hinblick auf ihre auf dieser Conferenz wiederholt betonte Zusammengehörigkeit, wenn ein 
Nothschrei an sie ergeht, diesem Nothschrei Folge geben, und dürfen sich nicht darum kümmern, welche Ver- 
wendung ihre Hülfeleistungen haben werden. Jch formulire also das Prinzip dahin, dah die Conferenz erklârt:

datz die Landes-Vereine in den neutralen Staaten im Hinblick auf die unter allen Vereinen 
vom rothen Kreuz bestehende Solidàritât die Vereine der kriegführenden Staaten, wenn dieselden 
dies wünschen, nach besten Krasten zu unterstützen haben, wo auch immer und in welcher Weise 

der Krieg geführt wird.
Was die Frage über die Art der Hülfeleistung anlangt, so kann dieselbe, da die Hülfeleistung we- 

sentlich von den Verhaltnissen bedingt ist, nicht in der Allgemeinheit entschieden werden.
Die Art der Hülfeleistung muh dem freien Ermessen der hülfeleistenden Vereine überlassen werden.
Wenn die Conferenz diese Auslegungen des Princips als richtig zustimmt, so bedarf es einer Ueber- 

weisung der Frage an die solgende Conferenz nicht.

Herr Baron van Hardenbroek van Bergambacht:
Um die Diskussion abzukürzen, ziehe ich meinen Antrag zu Gunsten des von Herrn Moynier 

gestellten Antrages zurück.

Herr von Martens (Ruhland):
Wir haben gestern die Berichte des Niederlandischen Central-Comités berathen und ein Princip 

angenommen. Dagegen sind in den Einzelsragen abweichende Ansichten hervorgetreten. Der Herr Nieder- 
lândische Delegirte schlcigt vor, die Frage gründlicher zu untersuchen. Die Staaten, welche Colonien in 
den verschiedenen Erdtheilen besitzen, haben Erfahrungen machen können, und die Conferenz sowohl, wie 
alle Gesellschasten vom rothen Kreuz werden sehr dankbar sein, wenn man diese Erfahrungen mittheilen 
wolle. Wir waren nicht darauf vorbereitet, diese Fragen in ihre Einzelheiten zu entscheiden. Jch beehre 
mich vorzuschlagen, ein Princip anzuerkennen, datz alle Staaten, welche der Genfer Convention beigetreten 

find, und die Landes-Vereine vom rothen Kreuz besitzen, verpflichtet find, helfend einzutreten. Die geo- 
graphische Lage ist bedeutungslos der Genfer Convention gegenüber. Jch beantrage die Frage der nâchsten 
Conferenz zu überweisen, um sie in ihren Einzelheiten zu prüfen. Jch stimme mit den beiden Vorschlâgen 
des Herrn Moynier überein. Nach dem ersten Vorschlage Hat der Landes-Verein das 9îecht, die ihm 
gewâhrten Hülfeleistungen in allen Gebiethstheilen und in allen Besitzungen zu verwenden, welche dem 
kriegführenden Staate gehören. Wenn Italien in einem Kriege mit Abessynien Hülfeleistungen erhâlt vo" 
dem Schweizer- oder dem Oesterreichischen Comité, so können diese nach Abessynien gesandt werden. Man 
wird hiernach die Frage aufwerfen, wehhalb die Conferenz einen Beschlutz über ein Princip gefatzt Hat, das 
ganz zweifel! os ist.

Jch schlage dehhalb vor, die Frage jetzt nicht mit Rücksicht auf ihren praktischen Standpnnkt zu 
discutiren, sondern sie der nâchsten Conferenz zu überweisen, gleichzeitig aber auch als Prinzip auszusprechen, 
dah die der Genfer Convention beigetretenen Staaten, welche auhereuropaische Besitzungen haben. das 
Recht haben, von allen Gesellschasten des rothen Kreuzes Hülfe zu beanspruchen.

Prâsident:
Jch merde mir erlauben, den Antrag, den Herr Moynier gestellt Hat, zu verlesen. Derselbe lautet 

wie folgt:
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Die Conferenz, um den von dem Niederlândischen Central-Comité formulirten Antrâgen zu ent- 
sprechen, erklârt:

1. dah jeder Landes-Verein verpflichtet ist, für die Vermundetenpflege der Armee seines Landes zu 

sorgeri, wo immer und gegen wen die Armee auch in Action treten mag,
2. dah die Landes-Vereine in den neutralen Staaten im Hinblick ans die unter alien Vereinen 

vom rothen Kreuz bestehende Solidaritât die Vereine der kriegführenden Staaten, wenn dieselden 
dies wünschen, nach besten Krasten zu unterstützen haben, wo auch immer und in welcher Weise 
der Krieg geführt wird.

In beiden Fallen ist die Art der Hulfeleistung dem freien Ermessen der hi'rlfeleistenden 
Vereine überlassen.

Herr Or. Ritter von Arneth (Oesterreich):
Jch habe mir erlaubt, bei der gestrigen Discujsion darauf austnerksam zu machen, dah eine solche 

prâcis gestellte Frage, wie sie vorliegt, nach meiner Ansicht unmöglich ohne Beantwortuug gelasten werden 
kann. Jch glaubte, darauf hinweisen zu sollen, dah, nachdem wir Vertreter von auhereuropâischen Lândern, 
die der Geufer Convention angehören, unter uns haben, wir in Europa oder auherhalb Europas ans den- 
selben Standpunkt stehen, und dah diese Frage eine prâcise Antwort finden musse. Jch erlaube mir nun 
zu erklaren, dah es mir ganz gleichgültig ist, in welcher Weise eine der Propositions die Anerkennung 
dieses Princips lost, falls dies nur in irgend einer Weise geschieht.

Herr I)r. Appi a (Internationales Comité):
Es schemi mir nicht schwierig zu sein, ein Einverstândnih herbeizufiihren.
Wir können den Wunsch aussprechen, dah in der nachsten Conferenz die Vertreter derjenigen Staaten, 

welche Colonien besitzen, uns nber die Verhâltnisse berichten. Dies wird von grohem Nutzen sein. Die 
Conferenz wird mit lebhastem Interesse alle Mittheilungen entgegennehmen, die sich auf Erfahrungen, die 

aus diesem Gebiete gemacht find, beziehen.

Das von Herrn Moynier ausgesprochene Princip wird dadurch nicht in Zweifel gezogen werden, 
wâhrend gleichzeitig dem Wunsche des Herrn von Martens Nechnung getragen wird und die Frage, was 
unsere eigene Information anlangt, eine offene bleibt.

Herr Dr. R inlaro Mori (Japan):
Wir, die Vertreter der japanischen Regierung, halten die in der vorigen Sitzung gegebene Erklârung, 

dah wir entschlossen find, unsere Stimmen nicht abzugeben, aufrecht, obgleich wir mit der Erklârung des 
Hollândischen Central-Comites vom rothen Kreuz insoweit einverstanden find, dah das rothe Kreuz die 
ganze Welt umfaht, und das Gebiet seiner Thâtigkeît keine Grenzen kennt. Wenn diese Frage überhaupt 
auf einer internationalen Conferenz verhandelt werden soli, so musse sie nach unserer Ansicht ungefâhr 
folgendermahen lauten: Solleu die Gesellschaften vom rothen Kreuz eines Welttheils den verwundeten und 
erkrankten Soldaten Hülfe spenden in solchen Kriegen, welche in Lândern der andern Welttheile ge- 

führt werden?
Andererseits mussen wir aber erklàren, dah im entgegengesetzten Falle, in solchen Kriegen. welche in 

europâischen Lândern oder in Lândern anderer Welttheile gefiìhrt werden, die Japanischen Gesellschaften 
des rothen Kreuzes, wie wir hosten, bereit sein werden, die Hnlfsleistungen fiìr die Verwundeten und 

Kranken anderer Lânder zu gewàhren.
(Bravo!)
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Herr von dem Knesebeck (Preuhen):
Jch möchte mir nur die Bemerknng erlauben, dah die beiden Resolutionen der Herren Moynier 

und Martens sich vollkommen decken. Die Martens'sche Resolution hat allerdings das eine fur sich, 
dah sie die Mbglichkeit gewâhrt, dah wir fur die Zukunft noch eimnal auf die Frage von praktischen Ge- 
sichtspunkten zurückkommcn. Es hat sich gestern bei der ersten Berathung der Frage herausgestellt, dah wir 

alle, die wir mit dieien Dingen noch nichts zu thun gehabt haben, vom praktischen Gesichtspunkt ans noch 
ganz unorientirt über die Sache find, und es mag doch wohl wünschenswerth sein, dah der Gedanke festge- 
halten werde, dah wir in Zukunft nochmals auf diese Frage zurückkommen, um vom praktischen Gesichts
punkt mehr darnber zu erfahren. Principiell aber scheinen mir die Resolutionen sich vollkommen zu decken.

Herr Moynier (Internationales Comité):
Jch beantrage, den Antrag in zwei Theile zu theilen; ich schliehe mich dem ersten Theile an, aber 

nicht dem zweiten.

Herr von Martens (Rnhland):
Der Antrag auf Ueberweisung der Frage an eine andere Conferenz ist von Herrn von Criegern 

und nicht von mir gestellt worden.
Die Herren Riederlândischen Delegirten haben ihren Antrag mit dem Bemerken zurückgezogen, dah 

die Frage nochmals geprüft werden soll.
Man erkennt die Niitzlichkeit an, bei den verschiedenen Staaten über die Erfahrungen, die sie gemacht, 

Erkundigungen einzuzieheii. Jch biu durch meinen Antrag nicht gebunden, und ich bin bereit ihn zurück- 
zuziehen, wenn die Mitglieder der Conferenz dariiber einverstanden find, dah die Frage nicht der nachsten 

Conferenz überwiesen werden soll.

Herr Moynier (Internationales Comité):
Des ersten Theiles des Marte ns'schen Antrages bedars es nicht. Das Princip, welches ich aus- 

zusprechen beantrage, ist in diesem Antrage überflüssig.

Herr Pompe van Meerdervoort (Niederlande):
Um den Wnnschen mehrerer der Herrn Vorredner zu entsprechen, werde ich eine Zusammenstellung 

von allem denjenigen anfertigen, was sich in Holland in dieser Beziehung zugetragen Hat, und ich werde 
ein Exemplar dieser. Zustellung jedem Central-Comité zugehen lassen.

Herr Micheli (Internationales Comité):
In den Ausführungen des Herrn von Martens liegt ein berechtigtes Verlangen, wenn er sordert, 

dah die Prüfung dieser Fragen verschoben werden soll. Jch bin in dieser Beziehung mit ihm einverstanden, 

wie ich auch dem Antrage des Herrn Moynier beitrete.
Man kann den Ausführungen beider Herren Rechnung tragen, wenn man ausspricht, dah die 

Conferenz die Prüfung des praktischen Theils der Frage aus eine nâchste Conferenz verweist. Was wir 
wünschen ist, dah das Princip klar ausgesprochen wird, namentlich bezüglich der Kriege in allen Lândern. 
Die Frage muh aber mit Rücksicht auf die erwünschten Auskünfte eine offene bleiben. Jch unterstütze 
also den Antrag des Herrn Moynier, indem ich zu demselben ein Amendement beantrage, welches den Aus- 
sührungen des Herrn von Martens Rechnung trâgt.

Prâsident:
Das Amendement des Herrn Micheli lautet svlgendermahen:

„Die Conferenz überweist die praktische Lösung der Frage und die praktische Anwendung der 
Principici: in den Colonial-Kriegen einer nâchsten Conferenz."
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Herr Micheli (Internationales Gomito):
Wenn dieser Zusatz den beiden Vorschlâgen des Hern Moynier beigefügt wird, so wird dadurch 

gewissermahen auch der Ansicht des Herrn von Martens entsprochen.

Herr von dem Kneseb eck (Preuhen) :
Man wird einen andern Ausdruck für „Colonial-Kriege" wâhlen mussen, da es sich nicht lediglich 

um derartige Kriege handelt.

Herr vr. Weber (Hessen):
Jch vermag mich mit keinem der bis jetzt gestellten Antrage vollkommen in Uebereinstimmung zu 

erklâren. Das Princip ist ja wohl klar; aber es ist meines Erachtens so klar, dah es nicht mehr ausge- 
sprochen zu werden branchi, wenn daraus nicht ein Mihverstândnih entstehen soll. Wir horen eben, dah 
von auhereuropaischen Kriegen die Rede ist, also man sollte meinen, dah von einer besonderen Behandlung 
der auherhalb Europas geführten Kriege die Rede sein soll. Davon konnte vielleicht seinerzeit die Rede sein, 
als das roche Kreuz sich nur ans Europa beschrânkte. Aber sehen Sie sich doch um: in Asien, in Afrika, 
in Amerika habcn wir ja überall Vereine vom rothen Kreuz. Unser Verband ist ein internationale!-, und 
es kann, wie der Herr Vertreter Japans mit Recht gesagt Hat, gar nicht mehr die Rede sein von einer 
besonderen Behandlung der Kriege auherhalb Europas, sondern nur der Kriege zwischen verschiedenen Welt- 
theilen. Was ist denn das sur eine Grenze? liegt nicht die russisch-europaische Grenze uns unter Um- 
stânden serner als ein Land in Afrika. Der Begriff Welttheil ist ja sur misere Beziehungen hente ganz 
veraltet. Es kann sich für uns nur darnm handeln: Wie soll in solchen Fâllen, wo ans grohe Entfer- 
nungen hinaus Kriege zwischen anderen Nationen oder zwischen Colonie» anderer Nationen geführt werden, 
vielleicht mit Vólkern, die dem rothen Kreuz nicht beigetreten find — wie soll da verfahren werden? Jch 
kann nur die Sache nach der praktischen Seite hin betrachten, und da kann es sich nur darnm handeln, 
in welcher Weise soll die Unterstützung organisirt werden? wie soll die Vermittlung stattfinden? in welcher 
Weise sollen die Zusuhren dorthin zu Schiffe oder zu Lande, das Personal oder das Material überbracht 
werden? Aber das Princip zu discutiren, scheint mir ganz unmöglich. Das Princip steht fest, und wenn 
Sie das Princip hente erneuern, so ist das ein Fehler, denn das hiehe das Princip in Frage ziehen. Die 
praktische Behandlung der Frage scheint mir noch nicht reis zu sein. Es ist mit vollem Recht von Herrn 
Staatsrath Martens gesagt worden: die Frage ist noch gar nicht ausgetragen. Wir kennen ja die ein- 
zelnen Bedingungen, mit welchen sick diese Frage darstellt, noch gar nicht. Wir mussen also erst noch

Ermittlungen und Berichterstattungen haben; und ich möchte niir deshalb die Bitte erlauben einen anderen
Antrag sormuliren zu dürfen, der dahin ginge:

dah die internationale Conferenz beschliehen wolle, diese Frage zur Verhandlnng der nâch- 

sten internationalen Conferenz zu überweisen.

Herr von dem Knesebeck (Preuhen):
Meine Herren! ich möchte mir erlauben, daraus zu erwidern, dah ich das doch für eine grohe 

Gefahr halte. Wir würden die nâchste Conferenz, wie ich schon gestern auszuführen mir erlanbt habe, 
in dieselbe Verlegenheit dringen, in der wir uns hente befinden. Was uns eine gewisse Verlegenheit bei 
der Sache bereitet, ist, dah die Frage in dieser Form aufgeworfen worden ist. Die Frage ist vielleicht viel 

mehr praktischer Natur; principiell aber ist sie gar keine Frage, denn über das Princip find wir ganz 
einig, und darm kann ich Herrn Ritter von Arneth nur Recht geben. Da aber die Frage aufgeworfen 
und discutirt worden ist, so find wir verpflichtet, bei dieser Gelegenheit zu constatiren, dah das Princip
feststeht. Es ist ganz bestimmt in der Resolution des Herrn Moynier konstatirt, dah er sich im Princip
durchaus der Resolution des Herrn Staatsraths Martens anschlieht. Das eine, worüber wir noch
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schlüssig zu werden haben, ist das, ob wir den praktischen Gesichtspunkt noch einmal in Erwâgung ziehen 

wollen bei einer nâchsten Zusammenkunft, oder nicht.
Dafür habe ich mich allerdings ausgesprochen, weil ich glande, dah gerade diese Frage uns vielleicbt 

in der nâchsten Zukunft jedenfalls sehr vielmehr beschâftigen wird, als sie es in der Vergangenheit 
gethan Hat. Es wird von Interesse sein, dah wir praktische Erfahrungen darüber sammeln und dah wir 
die zum Gemeingut der Conferenz machen. Ich möchte deshalb doch wünschen, dah wir die generelle 

Discussion damit abschlössen, dah wir das Princip feststellen, und dah wir es nur bezüglich der praktischen 
Seite sur wünschenswerth erklâren, darüber ans der nâchsten Conferenz mehr zu horen. Ich bitte Sie 
deshalb, den Antrag des Herrn Moynier anzunehmen mit dem Zusatz des Herrn Micheli. Jndessen 
glande ich, dah der Ausdruck „§u6rr68 eolonialos" nicht das umfaht, was uns hier beschâstigt, und dah 

dafür ein anderer Ausdruck gefunden werden mühte.

Herr von Crieg ern-Thu mitz (Sachsen):
Ich wünsche zunâchst zu konstatiren, dah der Antrag, welchen Se. Exc. Herr Geh. Nath Weber 

gestellt Hat, von mir bereits in der gestrigen Sitzung gestellt worden war, allerdings mit Hinzufügung 
einer Motivirung, welche Se. Exc. wegzulassen fur opportun erachtet. Ich habe mich im Lanfe der 
Debatte überzeugt, dah der Antrag, wie ich ihn gestellt hatte, doch zu dem Bedenken Veranlassung giebt, 
welches Herr Ritter von Arneth, Herr von dem Knesebeck und Herr Staatsrath von Martens 
hervorgehoben haben, und ich ziehe deshalb meinen Antrag zurück und bitte Sie den Vertagungsantrag 

setzt nur als den Antrag Weber zu behandeln. Ich schliehe mich nach den letzten Ausführungen voll- 
stândig dem an, was Herr von dem Knesebeck gesagt Hat. Ich halte es nicht sur bedenklich, das 
Princip oder die Thatsache zu konstatiren, dah das Princip zweifellos ist, und ich halte es sur wünschens
werth , die praktischen Erfahrungen, welche bis setzt in dieser Beziehung gemacht worden find, festzustellen 
und zur Kenntnih der nâchsten Conferenz zu bringen.

Mir liegt aber am Herzen, in Bezug auf die praktische Anwendung des von allen Seiten als 
richtig anerkannten Princips noch eine Bemerkung hinzuzufügen. Meines unmahgeblichen Erachtens ist die 
praktische Anwendung des Princips mehr und mehr, und fast immer, Sache des Einzelfalles. Man wird 

sich im Einzelfalle schlüssig darüber machen, wie das Princip anzuwenden ist. Der Wunsch, den Herr 
Staatsrath von Martens, Herr von dem Knesebeck und jetzt Herr Micheli und ich aussprechen, 
geht nur dahin, die bisher gemachten Erfahrungen festzustellen. Welter wird ja die nâchste Conferenz 
keinen Beschluh zu fasten haben. Ich werde also für den Antrag Moynier mit dem Zusatz des Herrn 

Micheli stimmen.

Herr Moynier (Internationales Comitó):
Die geehrten Herrn Vorredner haben dassenige gesagt, was ich vor der Conferenz ausdrücken wollte. 

Ich verlange, dah die Frage über das Princip nicht einer spâteren Conferenz überwiesen wird. Herr Web ex- 
hat gesagt, dah man vordem die Verbindlichkeit, Hülfe allenthalben zu überweisen, habe in Zweifel ziehen 
können, dah dies heute aber nicht mehr zutrifft. Man muh die Principien klar und deutlich aussprechen, 

welche die Grundlage unserer Aktion find, und kann die praktische Behandlung der Frage auf spâter 
verschieben.

Herr vr. Weber (Hessen):
Ich möchte zunâchst ein Mihverstândnis aufklâren, welches vielleicht untergelaufen ist. Ich habe vor- 

geschlagen, die ganze Frage vollstândig an eine andere Conferenz zu verweisen: Princip wie praktische Aus- 
führung. Aus meinen Bemerkungen dazu ist hervorgegangen, dah ich das Princip in keiner Weise in 
Frage gestellt erachte, und dah ich nur die Formulirung des Princips, wenn eine solche beliebt werden
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solite, ans eine nâchste Conferenz vertagt haben möchte, weil ich in der Formulirung, wie sie vorliegt, eine 
gewisse Gefahr erblicke. Wenn ich zu formuliren hàtte, so würde ich sagen, dah die Behandlung der auher- 
europâischen Kriege bereits vollstândig entschieden ist durch die Genfer Convention. In Erwâgung also, 
dah in dieser Beziehung das Princip feststeht und uns praktische Erfahrungen in Bezug auf die Aus- 
führung des Princips bis jetzt nicht vorliegen, wenigstens nicht erforscht find — ans diesen Grimden be- 
antrage ich die Vertagnng der Angelegenheit ans die nachste Conferenz. Damit es kein Mihverstândnih giebt, 
möchte ich die Motivirung. ausdrücklich beifügen:

In Erwâgung, dah das Princip nicht in Frage steht, nicht in Frage gestellt werden kann 
und die praktische Ansfnhrnng noch weiterer Erwâgung bedarf, vertagt die Conferenz die An
gelegenheit auf die nachste Conferenz.

Herr von Martens (Ruhland):
Nach den Aussührungen des Herrn Weber'liegen nur noch zwei Antrâge vor. Das geehrte Mit- 

glied schlagt vor, die Frage einer folgenden Conferenz zu überweisen, indem es sagt, dah über das Princip 
allgemeines Einvernehmen vorhanden ist. Das ist es ja eden, was ich gesagt habe. Ich habe verlangt, 
dah man das Princip anerkenne und die Frage an die nachste Conferenz überweise; wâhrend Herr Weber 
die Ueberweisung an die nachste Conferenz und die Anerkennung des Princips verlangt.

Herr Mo y nier:
Ia, aber man mnh dieses Princip genau und deutlich aussprechen, und deshalb halte ich meinen 

Antrag aufrecht.

Herr von Martens:
Es ist nicht nöthig ein Princip festzustellen, über das allseitiges Einverstândnih herrscht. Es ge- 

nügt, dieses Princip mit zwei Worten zn erwâhnen und die Frage einer spàteren Conferenz zu überweisen.

Prasident:
Die Berathnng ist geschlossen, da sich niemand mehr zum Wort gemeldet Hat.
Es liegen zwei Antrâge vor. Der eine von Herrn von Martens, mit dem derjenige des Herrn 

Weber übereinstimmt; der andere Antrag ist der des Herrn Moynier mit dem Zusatz des Herrn 
Micheli unter Streichung der Morte „Ausrros 6o1oàl68".

Ich ersuche diejenigen Herren, welche dem Antrage Martens zustimmen, sich zu erheben.
(Da dieser Abstimmungsmodus zu Zweifeln Anlah bietet, wird zur Abstimmung durch Aufruf der Stimm-

berechtigten geschritten.)
Prasident:
Es find im Ganzen abgegeben worden 39 Stimmen, davon lauteten 31 mit Ja, 8 mit Nein, 

wâhrend die Vertreter von Japan und der Schweizer Eidgenossenschaft sich der Abstimmung enthalten 
haben. Der Antrag Martens ist angenommen und damit der Antrag Moynier abgelehnt.

Hiermit ist die Berathnng über Nr. X erledigt.

Wir haben gestern die weitere Berathnng über die Nr. VIII verschoben und werden jetzt wieder 

dazu übergehen:
Welche MaHnahmen find zu treffen, um die KenntniH der Genfer Convention in der 
Armee, in den bei ihrer Anwendung besonders interessirten Bereinen und in dem grotzen 
Publikum zu verbreiten?

Berichterstatter Herr Ziegler (Schweiz):
Es genügt, wenn ich Jhnen einfach die deutschen Thesen vorlese. Die Frage lautete in ihrer 

ganzen Ausdehnung:



155

Welche Mahnahmen find bereits getroffen, oder sur die Folge durch die Gesellschaften vom 
rothen Kreuz zu treffen, um die Kenntnih der Genfer Convention sowohl in der Armee, wie 

in den sich sür ihre Anwendung besonders interessirenden Vereinen und im grohen Publicum 

zu verbreiten?
Die Antrâge des Schweizer Central-Comitós vom rothen Kreuz gehen dahin:

1. Es ist die Aufgabe der Regierungen und nicht der Gesellschaften vom rothen Kreuz, die 
Kenntnih der Genfer Convention in der Armee zu verbreiten. Die Regierungen mussen streng 
darauf sehen, dah die Genfer Convention ebenso zur genauen Kenntnih aller Soldaten gebracht 
wird, wie dies mit den Militair-Gesetzen und Dienst-Vorschristen geschieht.

2. Als eines der wirksamsten Mittel, die Genfer Convention zur Kenntnih der Armee zu bringen, 
empfiehlt es sich, einen Abdruck der Convention dem Dienst- oder Soldbuch jedes Soldaten 

einzufngen, wie dies in der Schweizer Armee eingesührt ist.
3. Da die Gesellschaften vom rothen Kreuz vor allem anderen an der Anwendung der Genfer 

Convention das lebhafteste Interesse nehmen mussen, so ist es ihre nâchste Ansgabe die Kenntnih 

der Convention in dem Kreise ihrer Mitglieder dadurch zu verbreiten, dah jedem Mitgliede 
und im Dienste des rothen Kreuzes stehenden ein Exemplar der Convention eiugehândigt, und 

dah in besonders zu diesem Zwecke anberaumten Versammlungen die einzelnen Bestimmungen 
der Convention genau erlâutert werden.

4. Um auf das grohe Publicum nach dieser Richtung einzuwirken, dürften die gleichen Mittel, wie 
sie sub Nr. 3 erwâhnt find, anzuwenden sein (Versammlungen und Vertheilung von Druck- 
exemplaren der Convention).

Herr Or. Ritter von Lohbeck (Bayern):
Hochgeehrteste Herren! Nach meiner Ansicht ist diese Frage fur die Militairverwaltungen die wich- 

tigste, die aus diesem Congres; zur Sprache gekommen ist. Je mehr die Kenntnih der Genfer Convention 
verbreitet ist, um so gröhere Vortheile werden die Armeen daraus ziehen. Es ist kein Zweifel, dah in der 
letzten Zeit die Genfer Convention hinsichtlich ihrer Verbreitung und Kenntnih viel besser steht als fri'cher; 

allein sie ist immerhin noch nicht verbreitet genug. Ein ganz einsaches Beispiel wird das zeigen. Nehmen 
Sie z. B. bei der Aushebung einen Jahrgang, wie ich das in den lehten Jahren mehrmals gethan habe, . 
und befragen Sie die einzeluen Leute hinsichtlich der Convention, so werden Sie staunen, wie wenige 
eigentlich von der Genfer Convention etwas wissen. Es liegt mir fern, Procentsâhe anzufuhren, allein es 
find sehr viele, die uichts davon wissen; es ist ein ziemlich hoher Procentsatz solcher, welche nur vage und 
unklare Jdeen darüber haben. Dah also die Genfer Convention, wenn sie wirklich den praktische» Nutzen 
sür die Armee haben soll, sich immer mehr und mehr innerhalb derselben verbreiten muh, das möchte gar 
keinem Zweifel unterliegen.

Nun theile ich die Propositions, die zn Frage VIII gestellt worden find, in zwei Theile. Der 
eine Theil wird der Militairverwaltung, also den Regierungen zugewiesen, der andere den Gesellschaften 
vom rothen Kreuz. Die Regierung ist verpflichtet, die in die Armee Eintretenden mit der Genfer Con
vention bekannt zu machen. Es ist hier der Vorschlag gewacht worden, inair folle in den Soldbüchern oder 
in den Nationalen, in den Dienstbüchern, Kenntnih davon geben. Die Regierung geht noch weiter, indem 
z. B. im Mobilmachungsfall die Offiziere und Nnteroffiziere verpflichtet find, die Mannschaften nber die 
Genfer Convention auszuklâren. Nun, wer das Soldatenleden kennt, der weih, dah im Frieden sich der 
Soldat mit der Genfer Convention weniger beschaftigen wird; im Mobilmachungsfalle aber giebt es so 

unendlich viele Dinge zu thun, dah Offiziere und Unteroffiziere um die Instruction der Soldaten nber die 
Genfer Convention sich sehr wenig knmmern können, wenn sie auch wollen.

20*
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Was den zweiten Theil-der Antrage betrifft, datz die Gesellschaften vom rothen Kreuz ihre Mit- 
glieder über die Convention unterrichten sollen, so ist das sehr gut und schön. Jch möchte jedoch noch 
einen Schritt weiter gehen und möchte die Genfer Convention schon in viel früheren Jahren bekannt 
gemacht wissen, z. B. in der Schule. Was man in der Schule lernt, haftet am besten und lângsten. In 
den Schnlen stndet man ja, dcch Tafeln angebracht sind, ans welchen allgemeine Sâtze der Gesundheitslehre, 
der Botanik u. s. w. der Jugend vor Angen geführt werden. Es kann unmöglich schwer halten, mit 
einigen kurzen leicht verstândlichen Sâtzen die Lehre der Genfer Convention anf dieselbe Weise zu verbreiten. 
Cs kommt mir nicht zu, der hohen Versammlung bestimmte Vorschlâge nach dieser Nichtung zu machen; 

aber ich möchte der Erwàgnng wohl anheimgeben bezüglich des Punktes 4 der Resolution, dah die Genfer 
Convention möglichst frul) bekannt gegeben werden solle, um so nach und nach Gemeingut aller in das 
Militair Eintretender zu werden. Es find das vielleicht Kleinigkeiten, aber ans solchen Kleinigkeiten kann 
unter Umstanden der grötzte praktische Nutzen erwachsen, wie ich das selbst schon erfahren habe. Jch erlaube 
mir daher, der hohen Versammlung anheim zu geben, ob nicht im Punkt 4 derZusatzPlatz finden könnte: 
„auch bereits früher, namentlich in der Schule."

Herr vr. Ri ut aro Mori (Japan):
Wir Vertreter der Japanischen Regierung möchten hieran eine kleine Mittheilung knüpfen, die 

vielleicht von einigem Interesse sein dürfte. Am 23. April d. I. Hat das kaiserlich Japanische Kriegs- 
ministerium eine Verordnung erlassen, nach welcher die Genfer Convention, mit den nöthigen Jnstruktionen 
und Erlauterungen versehen, nnter die Soldaten vertheilt wird. Die Japanischen Offiziere find nach 
dieser Verordnung verpflichtet, monatlich einmal diese Schrift den Soldaten vorzulesen.

Wir übergeben einige Exemplars dieser japanisch gedruckten Schrift der hohen Conferenz.

Herr Baroffio (Italien):
In der Jtalienischen Armee ist in den Soldbüchern der Soldaten der Text der Genfer Convention 

abgedruckt.

Herr Graf della So maglia (Italien):
Jch kann den Zusatzantrag des Herrn Generalstabsarztes Ritter von Lotzbeck nur befürworten, 

ein Antrag, der den Wunsch ausdrnckt, dah in den Schulen die Genfer Convention den Schnlern gelehrt 

werden möge.
Aber dieser Zusatzantrag ist nicht Nr. 4 des Hauptantrages, sondern Nr. 2 anzuschliehen.
Jm allgemeinen find in allen Vanderù die Schulen Staatseinrichtungen und stehen zu dem rothen 

Kreuz in keinem Verhaltnisse. Da nun aber die Rr. 3 und 4 des Hauptantrages sich lediglich auf das 
rothe Kreuz beziehen, wahrend die Nr. 1 und 2 die dem Staate zustehenden Berechtigungen beriìhren, so 
wird es sich empfehlen Nr. 2 hinzuzufügen: „Eins der besten Mittel u. s. w."

Prâsi dent:
Niemand Hat weiter das Wort verlangt. Die Discussion ist geschlossen. Jch gebe das Wort dem 

Herrn Berichterstatter.

Berichterstatter Herr Ziegler (Schweiz):
Jch glaube individuel!, datz der Zusatz des Herrn Ritter von Lotzbeck ein frommer Wunsch bleiben 

wird. In der Schule wird alles sonstige schon gelehrt; die Jugend leidet gar keinen Mangel an Lehrstoff; 
z. B. Kenntnis von Gesetzen und Verfassung nbersteigen im Allgemeinen die Auffassungskraft der Jugend.

Jch möchte noch auf etwas aufmerksam machen, wie die Jugend gewonnen werden kann für die 
Genfer Convention oder für die Bestrebungen des rothen Kreuzes, nâmlich wenn fie den Sanitâtsübungen
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der Samariter zuschaut. Jch habe in Bern gesehen, wenn solche Uebungen, sei es von Sanitâtstruppen, 
sei es von Samaritern stattfanden, so spielte die Gassenjugend bald nachher statt anderer Spiele „Sanitatles"; 

und ans diese Weise bekommt die Jugend den ersten Begriff vom rothen Kreuz.
Ein weiterer Zusatzantrag ist ja nicht beantragt worden, und wenn Herr vr. von Lotzbeck damit 

einverstanden ist, dah in dem Sinne, wie ich es oorhin ausgeführt habe, der Zusatz zu Nr. 2 — nicht zu 
Nr. 4 — der Resolution gewacht werde, so kann ich seinem Zusatz volstandig beistimmen.

P râsi dent:
Die Umstande haben es wit sich gebracht, dah ich die Diskussion noch einmal eröffnen muh.

Herr Or. Ritter von Lotzbeck (Bayern):
Es würde sich, glaube ich, die Sache auf das einfachste gestalten, wenn der vierte Punkt folgende 

Fassung bekâme:
Um auf das grohe Publikum nach dieser Richtung einzuwirken, dürften die geeigneten Mittel 

anzuwenden sein.

Herr vr. Ritter von Arneth (Oesterreich) :
Ich würde beantragen, den Antrag genau so zu lassen, wie er dasteht. Jch glaube, dah es gar 

nicht richtig ist, dah alle Mitglieder der Vereine vom rothen Kreuz die Genfer Convention so genau kennen. 
Wir haben so viele Mitglieder, dah es gar nicht überflüssig ist, wenn es bei der jetzigen Fassung bleibt.

Herr von Martens (Ruhland):
Es ist in Nr. 1 der Schweizer Antrâge folgendes gesagt:

„Es ist die Aufgabe der Negierungen und nicht der Geselschaften vom rothen Kreuz, die 
Kenntnih der Genfer Convention in der Armee zu verbreiteu."

Das versteht sich aber von selbst. Die Gesellschaft vom rothen Kreuze Hat zu einer derartigen Ver- 
breitung überhaupt kein Recht. Die militairische Autorità würde dies nicht zulassen; man muh dehhalb 
die Morte „und nicht der Geselschaften vom rothen Kreuz" streichen, da sie unnöthig find. Gleichzeitig 

beantrage ich aber auch No. 3 der Schweizer Antrâge zu streichen. Die Conferenz kann nicht einem 
Antrage zustimmen, der besagt, dah vor allen anderen es die Geselschaften vom rothen Kreuz find, die an 
der Genfer Convention das lebhafteste Interesse nehmen müssen. Niemand zweifelt an unserem Interesse 
für die Convention, und man kann nicht aussprechen, dah dieses unser Interesse ein ganz besonderes sein soll. 

Sodann ist ausgesprochen worden, dah die Gesellschaften vom rothen Kreuz verpflichtet find zur Vornahme 
von Anordnungen, die auf eine Verbreitung der Genfer Convention gerichtet find. Aber das ist nicht zweifelhaft.

Herr von Ju sefo witch (Ruhland):

In dem deutschen Text ist gesagt:
„Es ist Aufgabe der Negierungen und nicht der Gesellschaften vom rothen Kreuz die 
Kenutnih der Genfer Convention in der Armee zu verbreiteu." 

wâhrend es im französischen Text lautet:

Il est àu ressort âes vtats.

Herr von Martens (Ruhland) :
Mein Antrag lautet solgendermahen:

In No. 1 die Morte „und nicht der Gesellschaften vom rothen Kreuz" zu streichen, und ledig- 
lich zu sagen: Es ist Aufgabe der Negierungen die Kenntnih der Genfer Convention in der 

Armee zu verbreiten".
Gleichzeitig beantrage ich No. 3 ganz zu streicheu.
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Herr Ziegler (Schweiz):
Gegen die beanlragte Fassung von Nr. 1 habe ich nichts einznwenden. Wenn man Nr. 3 streichen 

will, muh man auch Nr. 4 streichen, da in dieser Nr. verlangt wird, dah, um auf dah grohe Publikum 
einzuwirken, dieselden Mittel anzuwenden seien, welche in Nr. 3 erwâhnt find.

Herr Ellissen (Frankreich):
Ich würde vorschlagen, es bei Nr. 3 und 4 zu belassen, denn wie bereits erwâhnt, fâllt mit Nr. 3 

auch Nr. 4, und alsdann bleibt nichts mehr Librig.
Welche Angelegenheit kann es denn im Gesolge haben, wenn auch bei dieser Gelegenheit ausge- 

sprochen wird, dah man alles mögliche thun muh, um die Kenntnih der Genser Convention zu verbreiten?

Herr von Martens (Ruhland):
Wenn man durch Nr. 3 nur ausdrücken will,'dah die Gesellschaften aus eine Verbreitung der 

Kenntnih der Genser Convention hinwirken sollen, so ist dies ganz gut. Toll aber damit gesagt werden, 
dah die Gesellschaften daraus bestehen sollen, dah ihre Mitglieder Kenntnih der Genser Convention haben 
müssen, so ist das unmöglich. Anstatt Nr. 3 wegfallen zu lassen, würde ich derselben eine andere Fassung 
geben: indeh ich bestehe nicht ans meinen Antrag, und ziehe denselben zurück.

Pr â si dent:
Zu den Vorschlagen des Schweizer Comités liegen die Antrâge vor:

In Nr. I die Morte zu streichen „und nicht der Gesellschaften vom rothen Kreuz," sowie in 
dem französischen Wortlaut zu sagen, statt „Muts": „Couvornement^; und auherdem: zu 
Nr. 4 den folgenden Zusatz von Herrn vr. von Lotzbeck vorgeschlagen, anzunehmen: „Es 
sollen die erforderlichen Anordnungen getroffen werden, um auch der Jugend Kenntnih von 
den in der Genser Convention zum Ausdruck gelangten Jdeen zu verschaffen."

(Die Versammlung nimmt die Antrâge des Schweizer Comités mit diesen Abânderungen an.)

Prâsi dent:
Die Nr. Xl des Programms ist von den Herren Antragstellern zurückgezogen worden; wir kommen 

also zu Nr. XII:

Die Hiilfeleistung der Vereine vom rothen Kreuz im Seekriege.

Das Mitglied des Berliner Central-Comites, welches die Berichterstattung nbernommen hatte, ist 
leider nicht anwesend. Herr Hah Hat es übernommen, den Bericht zu erstatten.

Berichterstatter Herr Hah (Preuhen):
Meine Herren, die Frage XII ist von dem Internationalen Comité ans das Programm gestellt 

worden, und das Deutsche Central-Comite Hat sich erlaubt, Jhnen darüber einen Bericht zu erstatten. 
Der Bericht konnte sich sehr kurz sassen und sich darauf beschrânken, Jhnen mitzutheilen, was im Jahre 
1869 auf der zweiten internationalen Conferenz bezüglich dieser Frage beschlossen worden ist. Hieran an- 
schliehend ist hinzugefügt, dah diese Conferenz nicht in der Lage sein wird, irgend eine Beschluhfassung zu 
treffen, weil die Basis sür die Beschluhfassung, nâmlich die Anerkennung der Additional-Artikel zur Genser 
Convention vom 20. Oktober 1868 von den hohen Regierungen noch nicht ersolgt ist. Da nun bekanntlich auf 

dieser Conferenz die Genser Convention und die Additionalartikel nicht discutirt werden sollen, somit also 
die Basis sür die Entscheidung der vorliegenden Frage fehlt, so befinden wir uns nur in der Lage Jhnen 

vorzuschlagen, den Gegenstand heute von der Tagesordnung abzusetzen und solange mit der Berathung zu 
warten, bis die Additional-Artikel von 1868 von den hohen Regierungen anerkannt find.
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Herr Dr. H y ade s (Frankreich) :
Wenn man diesen Antrag annimmt, so ist dies gleichbedeutend mit einer Vertagung auf unbe- 

stimmte Zeit. Was Frankreich betrifft, so ist das Marineministerium bereit, die Hülfeleistung des rothen 
Kreuzes in einem Seekriege zuzulassen, jedoch unter der ausdrücklichen Bedingung, dah die Thâtigkeit des 
rothen Kreuzes vollstândig unterstellt ist dem Befehle des Chefs des Geschwaders. Es dürfte angezeigt sein, 
sich mit den Einzelheiten zu beschâftigen, die bei der Verwendung des rothen Kreuzes im Seekriege in 
Frage kommen. Die in dieser Beziehung gefahten Beschlüsfe der Berliner Conferenz find vollstândig ver- 
altet, sowohl in Folge der Umânderung des Materials, wie der Einführung der Torpédos. Man wird 
gut thun, die Frage dem internationalen Comité zu überweisen, damit dasselbe einen Bericht im Einver- 
nehmen mit den Regierungsvertretern ausarbeitet, ohne die Annahme der Additional-Artikel abzuwarten. 
Dieser Bericht würde allen Regierungen, welche der Genfer Convention beigetreten find, mitzutheilen sein. 
Jch sehe nicht ein, wehhalb man nicht fur die Marine dasselbe thun sol!, was man fur die Land-Armee 

gethan hat.

Herr I)r. von Sommer (Italien):
Jch bin ganz einverstanden mit dem Herrn französischen Delegirten in Bezug auf die Sache selbst. 

Es waltet nur eine kleine Differenz ob über die Mittel, die zu gebrauchen find zurErreichung des Zweckes. 
Man soil auf dieser Conferenz die Genfer Convention und ihre Additional-Artikel nicht diskutiren; das 
schlieht aber das Mittel nicht aus, welches ich zur Lösung der Frage vorschlage und das darin besteht, die 
hohen Regierungen zu ersuchen, fie mochten die Frage, die schon zweimal auf der Tagesordnung einer 
internationalen Conferenz gestanden und dadurch schon ihre Bedeutung gezeigt hat, einer neuen Conferenz 
anvertrauen, denn die Angriffs- und Vertheidigungsmittel werden in der Folge wesentlich andere sein wie früher.

Die Hülfeleistung wird den neuen Verhaltnissen angepaht werden müssen. Sollte man diesè An
sicht nicht theilen, so schliehe ich mich dem Vorschlage des Herrn vr. H y ad es an.

Herr von Martens (Ruhland):
Jch schlage der Conferenz vor, den Antrag des Herrn Jtalienischen Vertreters anzunehmen. Es 

ist eine Differenz zwischen der Russischen und der Französischen Regierung über einen Punkt der Additional- 
Artikel vorhanden. Die Conferenz kann immerhin den Wunsch aussprechen, dah die Regierungen sich mit 
der Frage der Additional-Artikel beschâftigen mogen; es entspricht dies den bisherigen Traditionen der 
internationalen Conferenzen. Es steht kein Hindernih entgegen, zu ersuchen, das; diese Angelegenheit zum 

Gegenstande der Erörterungen unter den der Genfer Convention beigetretenen Regierungen gemacht wird.

Herr Or. Hyades (Frankreich):
Würde die Conferenz sich meinem Antrage anschliehen, so findet die von Herrn von Martens 

angeregte Frage ihre natürliche Lösung. Es ergiebt sich das nothwendigerweise aus der Untersuchung über 

die Betheiligung des rothen Kreuzes an einem Seekriege, oder über die Hülfeleistung an einem solchem 
Kriege. Die im Jahre 1869 von der Berliner Conferenz angenommenen Artikel find jetzt nicht mehr 
haltbar. Man thut deshalb gut, auf der nachsten Conferenz andere Artikel in Vorschlag zu bringen, über 
die man sich zu verstândigen haben würde.

Berichterstatter Herr Hah (Preuhen):
Keiner der Herren Redner hat sich dagegen ausgesprochen, dah dem Antrage des Deutsche» Central- 

Comitös entgegengetreten werden solle. Es wird daher der Antrag aufrecht zu erhalten sein, dah dieser 
Gegenstand von der heutigen Tagesordnung abgesetzt und vertagt werde.

Es find nur einige Bemerkungen gemacht worden, die dahin zielen, einen Zusatz hinzuzufügen, und 
zwar zunâchst von dem Herrn Vertreter der Französischen Regierung, Herrn Dr. Hyades, dahingehend,
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dah man den Gegenstand nicht uà eulenàus §ru66U8 vertagen follie, — oder solange, bis die Additional- 
Artikel angenommen seien, sondern, dah man, weil die Beschlüsse der Berliner Conferenz inzwischen anti- 
quirt seien, bereits che die Additional-Artikel angenommen würden, neue Grundsâtze bezüglich dieser Materie 
seitens der Vereine vom rothen Kreuz ausarbeiten soll, um diese demnâchst einer spâteren Conferenz vor- 
zulegen. Ferner ist seitens des Herrn Vertreters der Jtalienischen Regierung ausgesprochen worden, dah 
man die Regierungen ersuchen moge, die Annahme der Additional-Artikel zu beschleunigen.

Jch würde von diesem Standpunkt ans, allerdings lediglich für meine Person sprechend, nichts da- 
gegen haben, dah, indem Sie generell die Absetzung von der Tagesordnung heute beantragen, Sie den 
Vorschlâgen des Herrn vr. Hyades Jhre Zustimmung geben.

Herr Or. von Sommer (Italien):
Jch sprach nicht von der Annahme der Additional-Artikel, sondern von einer neuen Conferenz. Die 

Verhaltnisse der Seekriege haben sich inden letzten lLJahrenso geândert, dah die Regierungen die Sache 
wohl ganz neu durchnehmen mühten.

Berichterstatter Herr Hah (Preuhen):
Jch erlaube mir zu bemerken, dah wir auf die Beschlüsse der Regierungen keinen Einfluh haben. 

Man würde höchstens den Wunsch auhern können, dah die Regierungen ersucht werden mögen, die Frage 
über die Hülfe in Seekriegen, die ja einen Theil der Additional-Artikel ausmacht, erneut in Angriff zu 
nehmen, sei es auf der Basis der Additional-Artikel von 1868 oder auf einer neuen Basis. Alsdann darf 
vorausgesetzt werden, dah die Regierungen, wenn sie der Frage nâher trelen werden, die Erfahrungen der 
Neuzeit bei diesen Berathungen mit zu Hülfe nehmen werden und nicht pure jetzt nur über die Addiüonal- 

Artikel beschliehen, sondern auch diese Additional-Artikel selbst einer neuen Berathung unterziehen werden.

Herr Or. von Sommer (Italien):
Es kann natürlicherweise nur von einem Wunsche die Rede sein.

Herr von dem Knesebeck (Preuhen):
Jch habe entschiedene Bedenken dagegen, dah wir die Additional-Artikel der Genfer Convention in 

den Bereich unserer Wünsche ziehen — eine Gefahr, die nach den gemachten Erklârungen vorzuliegen 

scheint. Wir verstohen dadurch meiner Ansicht nach gegen §. 3 der Geschâftsordnung. In dem Bericht 
des Deutschen Central-Comités ist ein solcher Wunsch nicht in unseren Bereich gezogen worden; das würde 

aber geschehen, wenn das Amendement angenommen würde.

Herr Or. von Sommer (Italien):
Jch habe vorgeschlagen, dah diese Angelegenheit von den Regierungen in Erwâgung genommen wird.

Herr Moynier (Internationales Comité):
Jch schliehe mich dem Antrage des Herrn Or. Hyades an.
Jch würde auch für den Antrag des Herrn von Sommer stimmen, aber man mühte ausdrücken, 

dah der Wunsch nicht durch uns den Regierungen übermittelt wird. Es ist hier nicht am Orte, die 
Genfer Convention oder deren Additional-Artikel zu berühren.

Herr Or. Hyades (Frankreich):
Jch schliehe mich gerne jedem Vorschlage an; die Franzôsische Regierung würde bereitwillig die 

Hülfeleistung des rothen Kreuzes unter der Dedingung zulassen, dah dieselbe dem Commandanten des 
Geschwaders unterstellt ist. Die Franzôsische Regierung würde jeden Vorschlag annehmen, der nicht gegen 
die Bedingungen verstöht, deren Beobachtung bei eiuem Seekrieg unbedingt erforderlich ist.
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Président:
Das Wort wird nicht mehr verlangt, die Discussion ist geschlossen.
Es liegen zwei Antrâge vor, auher dem Vorschlage des Herrn Berichterstatters. Der eine ist der: 

dem internationalen Comité den Auftrag zu geben, diese Frage nâher zn prüfen und in den 
einzelnen Vereinen und Staaten dariiber Nachrichten zu sammeln; 

sodann der Vorschlag des Herrn vr. von Somme r:
an die Regierungen das Ersuchen zu richten, die Frage ans einem nenen Congresse zur Ent- 
scheidung zu bringen, nâherzutreten; 

endlich der Antrag des Herrn Berichterstatters: 

die Angelegenheit zu vertagen.
Jch glande, dah der Vorschlag des Herrn Berichterstatters und der des Herrn vr. H y ad es ohne 

Widerspruch geblieben sind, und kann ohne Abstimmung konstatiren, dah die Versammlung denselben beistimmt.

(Zustimmung.)

Prâsi d ent:
Es liegt jetzt noch der Vorschlag des Herrn vr. von Sommer vor, gegen den Bedenken erhoben 

worden sind, weil er die Frage der Genfer Convention, die ausgeschlossen sein sotl, berührt.

Herr von Martens (Ruhland):
Jch würde vorschlagen, den Antrag so zu sassen: „Die Conferenz spricht den Wunsch aus u. s. w." 

Man verlangt dadurch, dcch die Regierungen sich auch bezüglich des Seekrieges mit den Interessen des 
rothen Kreuzes beschâstigen.

Herr vr. Staehelin (Schweiz):
Der Herr Italienische Delegirte Hat erklârt, dah es sich sur ihn nicht um die Genfer Convention 

handelt, und es nicht in seiner Absicht liege, irgend einen Artikel der Convention anzugreifen. Der Vor

schlag des Herrn von Martens stimmt sonach mit dem des Herrn Jtalienischen Delegirten nicht uberà

Berichterstattter Herr Ha h (Preuhen) :
Jch glaube auch nach den gemachten Ausführungen, dah wir uns nicht in der Lage befinden, dahin 

zielende Wnusche auszusprechen, dah, sei es nun beznglich der Additional-Artikel der Genfer Convention 

oder sonst einer Abmachung, unter den Regierungen Verhandlungen inscenirt werden. Da wir uns, ent- 
sprechend der Praxis der bisherigen internationalen Conferenzen, aus den Standpunkt gestellt haben, dah 
die Genfer Convention und die Additional-Artikel überhaupt nicht in Berathung gezogen werden sollen, 
auch nicht in einer Form, wie die eben von Herrn v on Sommer gewâhlte ist, und da wir also 
nicht eine Pression, wenn auch nur in der Form eines Wunsches in dieser Beziehung ausnben können, so 
möchte ich mich dahin aussprechen, dah ich Sie bitte, den Principalantrag al le in anzunehmen, — wie 
das ja bereits gesckehen ist —, aber davon zu abstrahiren, einem Antrage Folge zu geben, wie er seitens 

des Herrn Staatsrath von Martens oder des Herrn vr. von Sommer in einer etwas anderen Form 
nnterbreitet wird. Jch resümire mich also dahin, dah ich Sie bitte, nachdem die beiden ersten Antrage 
angenommen sind, von ferneren Antrâgen Abstand zu nehmen.

Herr von Martens (Ruhland):
Jch ziehe meinen Antrag zurück, wenn man glanbt, dah er die Genser Convention berührt.

Président:
Herr von Sommer Hat seinen Antrag gleichfalls zurückgezogen, die beiden anderen Antrage sind 

bereits angenommen.
21
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Wir kommen zur Nr. XIII des Programmes:

Die Errichtung eines Denkmals zur Erinnerung an die Entstehuug des rothen Krenzes.

Ich habe darauf aufmerksam zu machen, dah das Modell des Monuments in einem der benachbarten 
Raume ausgestellt ist.

Ich gebe das Wort dem Herrn Berichterstatter.

Herr Faore (Internationales Comité):
Die Anregung, ein Denkmal zur Erinnerung an die Entstehung des rothen Kreuzes zu errichten, 

ist durch Herrn Killing im Jahre 1884 erfolgt. Er wandte sich damals an das internationale Comité 
und bat um die Erlaubnist, ein Modell ausstellen und an der Conferenz theilnehmen zu dnrfen. Diese Er- 
laubnih wurde gerne ertheilt, und die Conferenz beschloh folgendes:

„Die dritte internationale, bei Gelegenheit des zweiten Jahrzehnts der Genfer Convention in 
Gens abgehaltene, Conferenz billigt lebhaft den Gedanken, diesem Werke in Gens, in der Stadt 
woselbst das Werk des rothen Kreuzes seinen Anfang genommen und durch das internationale 
Recht sanetiouirt worden ist, ein Denkmal zu errrichten. Sie hegt dabei den Wunsch, die 
Central-Comitós aller Nationen mochten zu diesem Denkmal, das nach dem Modell von Richard 
Killing, Mitglied der Conferenz, ausgefnhrt werden soll, beitragen."

(Siehe Bericht der Conferenz pag. 202 u. f.)

Diese Resolution wurde ohne erhebliche Debatte gefastt, und das internationale Comité Hat weiter 
keine Arbeit daran gehabt, als sie dankend zu verzeichnen, wàhrend allerdings spater zahlreiche Schwierig- 
keiten fiuanzieller, künstlerischer und anderer Art auftauchten. Das internationale Comitó Hat sich alsdann 

damit beschaftigt einen Bericht über diese Angelegenheit auszuarbeiten, und zu dem Zwecke eiue Comission 
vorzugsweise zur techuischen Prüfung ernannt. Diese Commission bestand aus Künstlern und Kunstfreunden; 
bereits von der Sitzuug ab tauchten Schwierigkeiten aus. Solite es sich darum handeln, ein Monument 
zu errichten, das als Gesammtgruppe aus einem gut gelegenen Platz die öffentliche Aufmerksamkeit aus 
sich zu leuken verstande, oder solite ein eiufaches Monument in einem Garten oder einer Vorhalle aufge- 
stellt werden? Die Commission Hat es sür angezeigt gehalten, sich vorzugsweise mit einem Monument in 
grohem Stile zu beschaftigen. Sie Hat uun einen Platz gefunden, der sur die Ausführung des Projektes 
geeignet erscheint, und ist dazu gelangt, ziemlich weitgehende Vorschlâge zu machen. Die Ausgabe würde 
sich aus 250000 bis 300000 Francs belaufen. Die Commission hatte zu untersuchen, ob das Project 

annehmbar erschien. Sie Hat sich jedoch nicht vollstaudig mit HerrnKihling verstândigen können. 
Herr Kist!in g war der Ansicht, dast die etwaigen Mangel bei Gelegenheit der Ausführung zu verbessern 
seien, wàhrend die Commission den Abânderungen eine hohe Wichtigkeit beilegte. Der Bericht, den das 
internationale Comité Jhnen uuterbreitet, ist lediglich theoretisch. Wir haben einige Punkte ausgestellt, 

über die Sie Sich schlüssig zu machen haben werden.
Ich lenke ihre Aufmerksamkeit zunâchst aus Nr. 1 dieser Punkte, welcher also lautet:.

Bestàtigt die Conferenz von Carlsruhe den durch die Conferenz von 1884 ausgedrückten Wunsch, 
dah in Gens ein Denkmal zur Erinnerung an die Siftung des rothen Kreuzes errichtet merde?

Vielleicht haben sich die Anschauungen seit drei Jahren ein wenig geândert. Der Antrag wurde in 
Gens seiner Zeit vielleicht ein wenig zu eilig behandelt, und alsdann werden Sie Sich nur über Nr. 1 schlüssig 
zu machen haben. Will die Conferenz jedoch die Angelegenheit weiter verfolgen, dann wird sie auch über 

die Nr. 2 und folgende zu beschliesten haben und namentlich über die Frage einer Concurrenz.
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Herr von Lager Heim (Schweden und Norwegen):
Bei Besprechung dieser Angelegenheit wird man in einige Verlegenheit gesetzt. Gestalten Sie mir, 

der ich der Genfer Conferenz nicht beigewohnt habe, Jhnen in zwei Worten meine Ansicht zu sagen, die 
übrigens von mehreren der Anwesenden getheilt wird. Unser Werk Hat das Mannesalter noch nicht 
erreicht, es ist eine Seltenheit, wenn ein Herrscher, ein Staatsman», ein Trager der Wissenschaft 
bereits in so jungen Jahren sein Genie, sein Talent anerkannt sieht. Sie haben erst in spâteren Jahren 
ein solches Glück. Der Augenblick ist noch nicht gekommen, um zu beurtheilen, was das rothe Kreuz hat 

leisten konnen. Wenn wir uns stir die Errichtung eines Monumentes aussprechen, so gewinnt dies den 
Anschein, als wollten wir uns selbst bewundern und uns Verdienste beilegen. Niemand wird diese Ver
dienste bestreiten; aber man muh es einer mehr oder weniger spâteren Zeit iiberlassen, sie anzuerkennen 

und endgiltig zu beurtheilen. Diese Betrachtungen veranlassen mich, Jhnen vorzuschlagen, sich ablehnend 
auszusprechen. Aber auch die Geldfrage kommt in Betracht. Die Comités, die wir vertreten, sollten sie 
wohl berechtigt sein, einen, wenn auch nur kleinen Theil ihrer Mittel zur Bestreitung der Kosten des 

Monumentes zu verausgaben? Ich glaube es nicht. Oder sollten etwa die Regierungen geneigt sein, mehr 
oder weniger grohe Beitrâge zu gewâhren? In vielen Lândern würden sich die Regierungen sicherlich ableh
nend verhalten. Cs bleiben also nur die Subscriptions aus freiwilligem Wege. Vielleicht giebt es auf der 
Welt eine grohe Zahl von spendenden Personen, die in Anerkennung des rothen Kreuzes einen Beitrag 
geben würden; aber dann muh man zuerst die Fonds sammeln und nachher sich über das Monument 

schlüssig werden.
Ich nehme davon Abstand, über die künstlerische Seite der Frage zu sprechen, da diese erst an 

letzter Stelle in Betracht kommt.
Ich resümire mich dahin, dah ich Jhnen die Ablehnung der Frage vorschlage.

Herr von dem Knesebeck (Preuhen):
Gestalten Sie mir als Mitglied der Genfer Conferenz und als ein solches, welches sich damals 

der Abstimmung enthalten Hat, ein paar Morte.
Ich schliehe mich unbedingt der Meinung des Herrn Vorredners an und möchte noch etwas weiteres 

hinzufügen. In Gens kamen die Mitglieder zusammen, nachdem sie sich 15 Jahre nicht gesehen halten. 

In der Freude dieser Wiedervereinigung entstand eine Stimmung, die im Augenblick des Enthusiasmus
zu dem Beschluh über einen Gedanken führte, der uns doch alle überraschte und uns ganz neu war. Ich
glaube, dah nach reisticher Ueberlegung verschiedeue der Herren, die damals dieses Projekt unterzeichnet 
haben, sich nachher gefragt haben, ob das wohl auch ihrer eigenen Ueberzeugung entsprâche, und ich weih 
durch mündliche Besprechungen, dah die Herren von Gens nur mit Widerstreben an die Erfüllung ihrer 
Verpflichtung herangegangen find, uns die Sache wieder vorzulegen.

Wir kennen ja die Herren von Gens; sie streben nach ganz etwas anderem; sie wollen, dah die
Leistungen des rothen Kreuzes selbst das Monument seien, welches wir uns errichten.

(Bravo!)
Sie wollen ein Monument im Herzen der Menschen, nicht eines von Stein! und ich glaube, wenn Sie 

Sich dieser Ueberzeugung anschliehen, dann werden Sie einstimmig den Antrag des Herrn Vorredners annehmen.

(Bravo!)
Prâsident:
Die Discussion ist geschlossen.
Es liegt nur der Antrag des Herrn Gesandten von Lagerheim vor, die Frage Nr. XIII, 1 mit 

Nein zn beantworten. Wird diesem Outrage entsprochen, so find die übrigen Fragen auch erledigt.
(Die Conferenz beschlieht dem Antrage des Herrn von Lagerheim entsprechend.)
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Président:

Es würde sich mm noch stagen, ob die Versammlung Werth darauf legt, dah das Protokoll der 
heutigen Sitzung soweit fertig gestellt wird, um es noch heute verlesen zu kônnen, oder ob sie es dem 
Vorstand überlassen wollen, das Protokoll fertig zu stellen.

(Die Versammlung beschlieht in letzterem Sinne.)

Prâsident:
Meine Herren! Wenn wir jetzt, àm Schlusse unserer Verhandlungen, einen Rückblick werfen ans 

das, was wir gethan haben, so, glande ich, kônnen wir mit Befriedigung und ohne Ueberhebung sagen, 
dah hier fleihig gearbeitet worden ist und dah seder gesucht Hat dazu beizutragen, unsere Arbeiten zu einem 
guten Ende zu siihren und sie heilsam für den Zweck, den wir alle im Auge haben, zu gestalten.

Mit groher Genugthuung habe ich auch hervorzuheben, dah unter den Mitgliedern, die doch so ver- 

schiedener Ansicht find, und auch so verschiedene Jdeen und Interessen zu vertreten haben, wâhrend der 
ganzen Dauer der Conferenz persönlich das beste, angenehmste und erfreulichste Einvernehmen geherrscht 
Hat. Ich glaube, dah einer der wesentlichen Punkte des Ergebnisses unserer Conferenz die Thatsache ist, 
dah so viel Manner aus den verschiedensten Gegenden der Erde zusammengekommen find, beseelt von dem 
Interesse für eine gute Sache und gesonnen, auch unter einander in Harmonie zu bleiben und das ge- 
meinsame Ziel mit gemeinsamen Krasten ohne sede Störung zu verfolgen.

Welche Dankbarkeit wir sammtliche Mitglieder der Conferenz empsiuden für die Aufnahme, die wir 
hier gesunden haben, das wird Herr Geh. Nath von Oom die Güte haben, im Namen aller Mitglieder 

noch besonders auszusprechen.

Herr von Oom (Nuhland):

Meine Herren!
Jch bin überzeugt Jhrem Wunsche nachzukommen, wenn ich vor Schluh der Conferenz die oerehrte 

Versammlung auffordere Sr. Erlaucht den HerrnPrasidenten zu ersuchen, unsern tiefgefühltesten und ehrerbietig- 
sten Dank Jhren Königl. Hoheiten dem Grohherzog und der Frau Grohherzogin zu unterbreiten für den Aller- 
gnâdigsten Empsang, der uns zu Theil ward, uud den wir, wie ich neulich âuherte, durchaus nicht hossen, 
allenfalls nur trâumen durften. Gewih wird diese uns ertheilte Gnade für unser ganzes Leben im Ge- 

dâchtnih bleiben.
Auch find wir den Stâdten Carlsruhe und Baden unsere herzlichste Anerkennung schuldig dafür' 

dah uns vergönnt war, hier die verschiedenen Fragen, unsre gute Sache betreffend, zu besprechen und zugleich, 
Dank der freundlicken Aufnahme, einige Tage nützlich und zugleich angenehm und gemüthlich zu verleden. 
Also bitten wir den Herrn Prâsidenten diese Gesühle des Dankes den Stâdten Carlsruhe und Baden 

freundlichst vermitteln zu wollen.

Herr vr. Hardeck (Vertreter der Grohherzoglichen Regierung):

Erlauchter Herr Prasident, Hochgeehrte Herren!
Mit Jhnen am Schluh der Tagung angelangt, fühle ich mich gedrungen, den Dank der Groh

herzoglichen Regierung zu erneuern, dah Sie Carlsruhe zum Sitze Zhrer vierten Conferenz und zum Ort 
Zhrer hochinteressanten Verhandlungen haben machen wollen. Aus dem, was Sie bei uns gehort und 
gesehen haben, werden Sie die Ueberzeugung gewonnen haben, dah die Grohherzogliche Regierung sich ange- 
legen sein lâht, das Werk Zhrer Vereine mit sorgsamer Theilnahme nach Krasten zu fördern. Sie wird
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auch weiterhin Jhrem Ziele und Jhrem Wirken ihre Sympathie und ihre Mitwirkung zugewendet halten; 
sie wird insbesondere die hier gefahten Beschlüsse, soweit an ihr ist, in freundliche Erwâgung ziehen und 

darnach das Interesse des rothen Kreuzes wahrnehmen.
Meine Herren! Die Grohherzogliche Regierung begleitet Sie bei der Rückkehr zu Jhrer heimathlichen 

Thâtigkeit für die Sache der Nâchstenliebe und Barmherzigkeit mit den aufrichtigsten Wünschen für Jhren 

Erfolg und Ihr- Wohlergehen.

Herr vr. Pozzi (Frankreich):
Jch glaube den Empfindungen aller Anwesenden zu entsprechen, wenn ich Se. Erlaucht dem Herrn 

Grafen zu Stolberg den tiefgefühltesten Dank sur die treffWe Art und Weise ausspreche, mit welcher 
er die Prâsidial-Geschâfte geführt Hat.

Dank Seiner Leitung find die Debatten niemals abgeschweist, sondern stets klar und deutlich geblieben. 

Auherdem danken wir ihm für seine vollendete Verbindlichkeit.
Wir werden von dieser Conferenz in unsero Heimath praktische Anleitungen und eine angenehme 

Erinnerung mitnehmen.

President:
Meine Herren! Ich danke Zhnen von ganzem Herzen für die freundliche Art, mit der Sie die 

Morte des Herrn vr. Pozzi aufgenommen haben. Ich danke Jhnen für die Freundlichkeit, mit welcher 
Sie wâhrend der ganzen Dauer der Conferenz meine Leitung begleitet haben und wodurch Sie es mir zu 
einem ausierordentlich leichten Geschaft gemacht haben, Jhren Berathungen vorzustehen.

Gleichzeitig erlaube ich mir den Dank an die Herren Viceprâsidenten auszusprechen für ihre Unter- 
stützung und an die Herren Secretare, deren Arbeit immerhin nicht leicht gewesen ist und die manche 
Stunde, welche für die anderen Herren frei war, haben benutzen müssen, um die geschâftlichen Angelegen- 
heiten zu erledigen.

Persönlich, meine Herren, begleiten Sie meine besten Wünsche in Ihre Heimath, und ich spreche 
nochmals den Wunsch aus, den ich vorhin schon ausgedrückt habe, dah misere Arbeiten segensvoll sein und 
dazu beitragen mogen, den Zweck zu erfüllen, den wir uns vorgesetzt haben.

Herr von Criegern (Sachsen):
Jm Namen des Büreaus spreche ich dem Badischen Gesammt-Vorstande, seinen Leitern und Mit- 

arbeitern in Carlsruhe den besten Dank für den Eifer und die angreifende Arbeit aus, der sie sich unter- 
zogen, und durch welche sie so erheblich zum Gelingen der Conferenz beigetragen haben.

Prâsident:
Jch glaube ausdrücklich konstatiren zu dürfen, dah dieser Dank den Gefühlen sâmmtlicher Mit- 

glieder der Conferenz entspricht.
Ich erklâre die vierte internationale Conferenz für geschlosseu.

(Schluh der Sitzung um I V4 Uhr.)



Druck von I. F. Starcke in Berlin.
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